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Vorrede 

Die Verordnung vom 28. Dezember 1849 hat die Einführung der 

Grund- und Intabulationsbücher im ganzen Lande Ungarn angeordnet, 

somit ein Institut gegründet, wodurch nicht nur das E igen tum aller Ar­
ten von Realitäten befestigt, sondern auch dem Grundbesitzer möglich wird, 

sich in Fällen der Noth ein Darlehen gegen Hypothek zu verschaffen. 

Gewiß viele Grundbesitzer und Gläubiger werden dieses Institut 

gleich in seinem Beginnen benutzen, und ihre Liegenschaften in das Grund­
buch eintragen, oder ihre Forderungen intabuliren lassen. D a s Verfahren 

ist noch neu, nicht so schnell wird man sich hineinfinden; selbst die Grund­

buchsämter werden über die F o r m in Zweifel sein. Diesem soll durch 

gegenwärtige Abhandlung abgeholfen werden. 

Der Verfasser, mit den ungarischen Gesetzen und mit der Grund­

buchsverfassung der übrigen Provinzen genau bekannt, lehret hierin den 

Parteien, wie sie sich bei Uebergabsverträgen über Realitäten, so wie bei 

Darlehen verhalten sollen, damit sie keinen Nachtheil erleiden, und wie 

sie ihr Ansuchen um die Eintragung ihres Besitzrechtes oder um In tabu ­
lation, auch Extabulation zu instruiren haben. 

Die Bezirksgerichte selbst werden hierin die Anleitung, unter welchen 

Bedingungen die Bewilligung eines Eintrages S ta t t finden darf, und die 



Grundbuchsämter einen vollständigen Unterricht, in welcher Art und F o r m 

die Einträge zu geschehen haben, finden, F ü r die Parteien sind die Ent­
würfe zu allen Arten von Gesuchen und für die Bezirksgerichte zu den 

Bescheiden beigefügt, so wie mehre Formular ien für die Grundbücher 

praktisch nachweisen werden, wie diese beschaffen sein müssen, und wie 

jeder Eintrag zu vollziehen sei. 

Monat F e b r u a r 1850. 

D e r V e r f a s s e r 



Einle i tung 

§. 1. 
Der Grund und Boden kann nicht wie bewegliche Güter auf eine 

phisische sichtbare Art übertragen werden; es wurde eine andere Art der 
Uebergabe erforderlich, um den Besitzer ledermann erkennbar zu machen. 
Schon in grauer Vorzeit war es in mehreren Staaten Gewohnheit, zur 
Erwerbung des Besitzes und EigenthumS von Grundstücken vor Gericht 
öffentlich eine Erklärung von Seite des letzten Besitzers zu verlangen, und 
eine schützende Urkunde vom Gerichte, oder dem Grundherrn zu erhalten. 
Aber wollte der Besitzer sein unbewegliches Gut zur Aufnahme eines 
Darlehens benutzen, so mußte er zu dem antichretischen Vertrag Seine zu­
flucht nehmen; die Nutzungen des unbeweglichen Gutes wurden dem Dar ­
leiher Statt der Geldzinsen überlassen. zu lästig war dieSe Art der Pfand­
schaft; deshalb ist man Später von der bestandenen F o r m der Verpfändung 
abgegangen, und begnügte sich mit der bloßen Verabredung des *Pfand­
rechtes auf unbewegliche Sachen, die der Schuldner ungestört benützen und 
nach Belieben veräußern durfte, weil das Gut Selbst ohne Uebergabe ver­
haftet blieb. Um dieSeS zu bewerkstelligen, um die Ansprüche der Pfand­
gläubiger zu sichern, waren öffentliche Register zur Eintragung der Besitz-, 
E igen tums- und Pfandrechte, auch aller Arten dinglicher Rechte, wie 
Servituten u.d . gl. unerläßlich. S o ist das Institut der öffentlichen Bücher 
gegründet, und von den Regierungen in besondern Schutz genommen 
worden. 

§. 2 . 
Auch in den deutschen und böhmischen Provinzen des österreichischen 

KaiSerstaateS bestanden schon vor mehrern lahrhunderten über adelige 
und freie Güter öffentliche Register. Später führten auch die Städte und 
Märkte über die bürgerlichen Besitzungen, und die G u t s - oder Grund­
herren über die ihnen dienstbaren oder untertänigen Realitäten öffentliche 
Bücher ein. Aber deren F o r m war nicht so beschaffen, um dem Besitzer 
oder Pfandinhaber vollkommene Sicherheit zu gewähren, und darum sind 
allmählig in allen Provinzen Instruktionen zur Führung dieser Bücher 
unter dem Namen : L a n d t a f e l p a t e n t e , G r u n d b u c h s O r d n u n g e n 
erschienen. S ie beruhen in Wesentlichem auf ein und den nämlichen 



Hauptprincipien; die große Aufgabe derselben ist, den Privatcredit, die 
Erlangung des rechtmäßigen Besitzes ded Eigentumes einer unbeweglichen 
Sache, und anderer dinglichen Rechte unter öffentlichem Ansehen zu sichern. 

§. 3 . 
In den Provinzen Ungarns war bis zum Jahre 1840 , wo der 

Reichstag im XXI. Gesetzartikel eine Vorschrift über die Intabulation 
der Schuldforderungen erlassen hat, daS Institut der öffentlichen Bücher 
in der Verfassung, wie dieSeS in den übrigen österreichischen Provinzen 
beSteht, nicht bekannt. Durch den Mangel und bezüglich die Unzulänglich­
keit diesfälliger gesetzlicher Verfügungen veranlaßt, hat die Regierung für 
Ungarn, die Serbische Woywodina und das TemeSer Banat unterm 28 . 
Dezember 1849 eine Verordnung in GrundbuchSSachen erlassen, welche 
anordnet: daß 

1. über Sämmtliche Liegenschaften (Realitäten, unbewegliche Güter) 
Grundbücher errichtet werden sollen, und daß 

2 . hinsichtlich desjenigen BesitzstandeS, der vor dem Jahre 1848 als 
adeliges Gut behandelt wurde, eS vor der Hand, und So lange die Aviti­
cität noch aufrecht besteht, bei der alten Verfassung, nämlich bei der im 

XXI. Gesetzartikel 1840 enthaltenen Vorschrift zu verbleiben habe. 
UebrigenS 

3 . ist die Einführung der öffentlichen Bücher an die Bezirksgerichte 
übertragen, und 

4 . der erste März 1850 als der Tag bezeichnet worden, an welchem 
das Gesetz in Seine Wirksamkeit tritt. 

§. 4 . 
Die Führung der Grundbücher, und überhaupt das ganze Verfah­

ren in Grundbuchssachen setzt eine genaue Kenntniß des Zweckes und 
der Bestimmung der öffentlichen Bücher, a l s o auch der Rechte, welche durch 
die Eintragung erworben werden können, voraus. Der klare Begriff des 
UmfangeS dieser Rechte wird uns erst die Ueberzeugung liefern, wie sehr 
dieseS Institut die Sicherheit des Eigentumes befestige, und auf den 
allgemeinen Credit wohltät ig einwirke. E s wird somit der Darstellung 
der Manipulation in Grundbuchssachen eine gedrängte Belehrung über 
den Zweck und die Bestimmung der öffentlichen Bücher vorauSgeschickt, 
und sich diesfalls auf die Anordnungen des Allgemeinen bürgerlichen Ge­
setzbucheS, so wie das bestehende ungarische Privatrecht berufen. 



A . Zweck und Bestimmung der öffentlichen 
Bücher 

§. 5. 
Die öffentlichen Bücher (Grund- und IntabttlationSbücher) sind in 

der Regel das ausschließend gesetzliche Mittel, den Besitz dinglicher Rechte 
(Jus in re ) , wie das Recht des BesitzeS (Posessio), des Eigentumes 
(Proprietas), deS Pfandes (Pignus), der Dienstbarkeit (Servitus, Ser­
vi tut) und des Erbrechtes (Successio, haereditas) auf unbewegliche 
Güter zu erlangen, und auf Andere zu übertragen. 1) Wer in den offene 
lichen Büchern als Besitzer eines dinglichen Rechtes eingetragen ist, bat 
die Vermuthung eines giltigen Titels für sich.2} Der bücherliche Besitz 
erlischt erst dann, wenn derselbe aus den öffentichen Büchern gelöscht, oder 
auf den Namen eines Andern eingetragen wird. 3 ) 

*) Verordnung vom 28. December 1849 §§. 7. 8. 2) Allgemeines bürgerliches 
Gesetzbuch für die deutschen, böhmischen und galizischen Provinzen vom 1. Juni 1811. §§. 323. 324. 3 ) Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch §§. 350. 444. 

§. 6. 
Die öffentlichen Bücher haben volle Beweiseskraft. S i e sind öffent­

liche Urkunden, deren Einsicht lederman zusteht. Wer im Vertrauen auf 
das öffentliche Buch hinsichtlich der darin enthaltenen Einträge und im 
guten Glauben gehandelt hat, wird auch in dem dadurch erworbenen Rechte 
geschützt. Niemand kann Unwissenheit dessen, So in den öffentlichen Büchern 
eingezeichnet ist, zu seinem Vorte i le anführen. 5ßer die öffentlichen Bü­
cher nicht einsieht, leidet in allen Fäl len für seine Nachläßigkeit.1) 

J) ALLG. B. G. B. §. 443. 

I. Das öffentliche Buch als Beweis des Eigenthums 
von Realitäten 

§. 7. 
Liegenschaften, nämlich Häuser, WirthSchaften und Grundstücke (Rea­

litäten, unbewegliche Sachen), welche Schon einen Eigentümer haben, 
werden mittelbar a) erworben, wenn fte auf eine rechtliche Art von diesem 
an einen Andern übergehen. Der Titel der mittelbaren Erwerbung kann 
entweder ein Vertrag (Kauf- und Verkaufskontrakt, Fassion, Perennal« 



Fassion, Tausch, Cambium) oder eine Verfügung auf den Todesfall 
(Testament, Testamentum, Codicill), oder ein richterlicher Ausspruch 
(Urtheil, Sententia), oder die unmittelbare Anordnung des Gesetzes (Erb­
folge, Successio ab intestato) sein. *) 

Aber der bloße Titel gibt noch kein Eigentum auf unbewegliche 
Güter ; es muß eine förmliche Uebergabe und Uebernabme vor sich gehen, 
und riefe geschieht dort, wo die öffentlichen Bücher eingeführt sind, durch 
Eintragung des UebergabSacteS und des neuen Eigentümers in das 
öffentliche Buch. 2) 

*) Allg. B. G. B. §§. 423. 424. 2 ) Verordnung vom 28. Dezember 1849. §§. 7. 
17. 2ntg. B. G. B. §§. 425. 431. 432. 

a) Eine Besitzesergreifung von unbeweglichen Sachen, die noch keinen Eigenthü­
mer haben, tritt vorzüglich in einer durch Wasser erfolgten Anspülung des 
Erdreichs an das Ufer (Al luv ion) , oder im Falle des Entstehens von Inseln 
in der Mitte eines Gewässers, auch durch Veränderung des Flußbettes ein. Sie 
ist eine unmittelbare Erwerbungsart der Besitzer, und zwar durch Zuwachs. 
(Allg. B. G. B. §§. 404. 407. 412.) (Eine Besitzergreifung dieser Art kann auch 
bei Cultivirung öder Gründe erfolgen. 

§• 8. 
Von dem Beitpunkte der geschehenen Eintragung erhält der Ueber­

nehmer das Eigentumsrecht und zugleich den rechtmäßigen Besitz. Er 
erlangt die damit verbundenen Rechte, muß aber auch mit dem erworbe­
neu Eigenthum alle hierauf bartenden, in den öffentlichen Büchern ange­
merkten Lasten übernehmen. Hat der Eigentümer dieselbe Sache zwei 
verschiedenen Personen überlafSen, So fällt sie immer derjenigen zu, welche 
früher die Eintragung angesucht hat . 1 ) 
. ! ) Verordnung vom 28. Dezember 1849 §, 87, M g . B. G. B. §§. 441. 443. 

§ . 9 . 
D a s Eigenthum kamt a u * wieder mit Willen des Eigentümers , oder 

ohne Seinen Willen durch GeSen und richterlichen Ausspruch verloren gehen. 
Aber dort, wo öffentliche Bücher bestehen, wird das Eigenthum nur durch 
die Löschung aus Selben aufgehoben. *) B i s diese Löschung erfolgt ist, 
wird noch immer der im Grundbuche eingetragene Besitzer für den Eigen­
thümer gehalten, wenn er gleich das Reale schon an einen Andern über­
geben hätte. 

9 Verordnung som 28, De&emfcer 1849. S§. 7. 17. Allg. B. G. B. §, 444. 

II. Das öffentliche Buch als ein Intabulations- oder 
Hypothekenbuch 

§. 10. 
D a s Pfandrecht (Sagaus) ist das dingliche Recht, welches dem Gläu­

biger (Creditor) eingeräumt wird, aus einer Sache, wenn die Verbind 
lichkeit zur bestimmten Zeit nicht erfüllt werden Sollte, die Befriedigung 



zu erlangen. Die unbewegliche Sache, worauf dem Gläubiger dieses Recht 
zugeht, heißt eine Hypothek oier ein Grundpfand. 

Nach den Bestimmungen des für die deutschen, slavischen und italieni­
schen Provinzen eingeführten allgemeinen bürgerlichen GesetzbucheS können 
Intabulationen hinsichtlich aller Arten von erlaubten Dienstbarkeiten (Ser­
vituten) wie z.B.Wasserleitung, Kaufrecht u .b . gl. S ta t t finden. Aber die 
Gesetze Ungarns beschränken vor der Hand das Recht der Intabulation 
nur auf gorberungen bestimmter Summen. 1 ) 

0 §. Ges. Art. XXI. dl. Z. 1840. 

§. 1 1 . 
Von dem Rechte zur Erwerbung eines Pfandrechtes ist Niemand 

ausgeschlossen, auch nicht Ausländer. 0 leberman hat das Recht, um 
Sicherstelluug Seiner Forderung auf das unbewegliche Gut Seines Schuld­
nerS anzulangen, wenn auch die Verfalls- und Zahlungszeit nicht abge­
laufen wäre. 

Wer verbunden bleibt, eine Sicherftelfung durch eine Hypothek zu 
leisten,2) muß ein Reale in einem Solchen (allenfalls durch Sachverstän­
dige zu bestimmenden) Werthe bestellen,daß der zur Verfallszeit daraus zu 
löfende Werth mit vieler Wahrscheinlichkeit zur Befriedigung des Glau­
bigerS zureichen wird. 3 ) a) 

*) Hofd. v. 9. Februar 1776 und 20. Juli 1827. Instizges. Samml. ftro. 2294. 
f. Böhmen. 0 2Wg. B. G. B. §. 1373. 3 ) Allg. B. G. B. §. 461. 

a) Nach der für die übrigen Provinzen aufgeteilten Norm ist die gesetzmäßige 
(Sicherheit vorhanden, wenn durch Hypothek des .Kapitale unb der bemselben 
erfóa vorgehenden Josten das »erpfandete Haus nicht über die Hälfte, baé 
tterpfänbete Sandgut oder Grundstück aber nicht über zwei Drittel seines wahren 
Werthee befeuert fctrb. (2ulg. B. G. B. §. 1374.) 

1 . Rechtstitel zur Erwerbung des Pfandrechtes. 

§. 12. 
Sin Pfandrecht kann erworben werden : a. durch das Gesetz, b . 

richterlichen AuSspruch, auch c. durch Vertrag oder letzten Willen des 
Eigentümers . Ein Pfand wird a l s o ohne, oder mit Willen des Schuld­
nerS bestellt, und in dieser Hinsicht ist dasselbe ein notwendiges (gesetzliches 

•oder gerichtliches), oder ein freiwilliges (vertragsmäßiges oder testamenta­
rischeS) Pfand. 

A . Gesetzliche R e c h t s t i t e l . AuS dem Gesetze selbst fleht ein 
Realpfandrecht auf das unbewegliche Gut den rückständigen Steuern, 
welche von dem betreffenden Reale zu berichtigen sind, zu. 

B . D a S ge r i ch t l i che P f a n d r e c h t ertheilet der Richter in allen 
gälten, wenn eS sich darum bandelt, entweder die Befriedigung (Zahlung), 
erer die Abtretung eines Rechtes zwangsweise zu bewirken. 

§. 13 . 

C. D a s P f a n d r e c h t mit Willen d e s E i g e n t h ü m e r S . Wenn der Schuldner dem Gläubiger auf eine Sache das pfandrecht einräumt, 



folglich ihm das unbewegliche Gut durch die öffentlichen Bücher verschreibt, 
so entsteht ein Pfandvertrag, a) Doch muß 

a. dem Schuldner oder Besitzer des verpfändeten Gutes das Recht 
Zukommen, über seine Sache zu verfügen, eS so'tt auch ferner 

b . der Pfandvertrag nicht gesetzwidrige Bedingungen enthalten. S o 
darf ins künftige kein Pfand- oier Seitverkauf (emtio venditio tempo­
ranae seu pignus) mebr abgesoffen werden, leder dieSfällige Vertrag 
ist ungiltig. 1) SS solt 

c. in der dieSfälligen Urfunde das verpfändete Gut genau bezeichnet, 
oder das Recht der Intabulation auf das ganje unbewegliche Vermögen 
nicht unterfagt sein.2) DaS Pfandrecht kann überhaupt 

d. auf ein einzelnes G u t , oder auch auf mehrere Realitäten zugleich 
(Simultan-Hypothek) S ta t t finden, wenn nur in dem Ansuchen die Rea­
litäten namhaft gemacht werden. 

Diefe Vorschriften haben auch in jenem Falle Anwendung, wenn der 
Besitzer einer in den öffentlichen Büchern eingetragenen Forderung tiefe 
Seinem Gläubiger zum Pfände bestellt (Superpfand). 

0 Verordnung vom 28. Dezember 1849 §. 1 6 . 2 ) Verordnung vom 28. Dejember 
1849 §. 34. 

a} Das Übereinkommen, ein Pfand übergeben zu wollen, ist noch kein Pfand­
vertrag. 

2. Wirkung des Pfandrechtes. 

§. 14. 
a. W i r k u n g i n A n s e h u n g d e s b e l a s t e t e n G u t e s . Die In­

tabulation räumet dem vorgemerkten Gläubiger das Recht nur hinsichtlich 
desjenigen Gutes ein, welches im öffentlichen Buche verzeichnet ist. Aber 
das Pfandrecht erstrecket sich auch auf alle zu dem freien Eigenthum des 
Verpfänders gehörige Theile, auf ZuwachS und zugel>ör des verhypothe­
cirten Reale, folglich auf die grüchte, insolange sie noch nicht abgeändert 
oder bezogen sind.4) 

Bei einer Bestückung, Zertrümmerung, Theilung, Vertauschung des 
mit der Hypothek belasteten Reale tu seinen Beftandtheilen können die Glau­
biger hinsichtlich jenes TheileS ihrer Forderungen von dem Verkäufer Si­
cherstellung oder Befriedigung erlangen, welcher auf den verkauften Theil 
des intabulirten Gutes fällt. 2) a) 

0 OTg. V. G. V. §. 457. 2 ) §. 18. Ges. Art XXI. 1840. 
a) Nach dem Allg. B. G. B. §. 857. ist das Hypothakarrecht untheilbar. Wenn 

der Gläubiger in eine Theilung seiner Forderung nicht willigt, dann wird seine 
ganze Forderung auch auS den abserfauften Theil übertragen. 

§. 15. 
b . W i r k u n g h ins ich t l i ch d e r F o r d e r u n g e n . Der Gläubiger 

erlangt durch die Intabulation sowohl gegen den Schuldner, als wider 
jeden dritten Besitzer des verhypothecirten Gutes das Pfandrecht auf das 



Kapital, und zugleich auf die Nebengebühren, doch im Falle eines Con­
curses hinsichtlich der Zinsen nur in einem Ausstände von einem Jahre 
vor der Eröffnung des ConcurfeS gerechnet.1) 

1) Reichstag 1840- Gesetzartikel XXII. §.91. 

§. 16. 
c . W i r k u n g hinsichtl ich d e s S c h u l d n e r s . D a s E igen tums ­

recht wird durch die Verpfändung zwar beschränkt, aber nicht aufgehoben. 
ES darf a l s o der pfandbesteller 

1. insofern es ohne Vereitlung des Pfand- und SicherstellungSrech­
teS möglich bleibt,hieraus allen Nutzen ziehen; er kann auch einem zweiten 
Gläubiger eine Hypothek auf die nämliche Sache einräumen, doch unbe­
schadet der Vorzugsrechte der bereits intabutirten Forderungen. *) Der 
Schuldner hat ferner 

2. das Recht, die verpfändete Realität zu verkaufen, selbst während 
der Dauer einer Execution; doch wird leltére hiedurch nicht beirret, und 
der Gläubiger kann bis zu seiner Befriedigung den SrecutionSzug so ver­
folgen, als wenn das verpfändete Gut nicht veräußert, und noch im Be­
sitze des ursprünglichen Schuldners wäre. 

1) Allg. B. G. B. §§ t 362. 1371. 

§. 17. 
d . W i r k u n g in A n s e h u n g d e s G l ä u b i g e r S . Der Gläubiger 

erlanget 
1. durch die Hypothek das dingliche Recht, aus der verpfändeten 

Sache die Befriedigung Seiner Federung zu erhalten. Wird daher der 
Werth des Pfandes durch Verschulden des Pfandgebers (Schuldners), oder 
wegen eines erst offenbar gewordenen Mangels der Sache (Verschlimme­
rung, Mißbrauch in der Benützung, oder Vernachläßigung in der Cultur) 
Zur Bedeckung der Schuld nicht mehr als zureichend befunden, so ist t e r Gläu­
biger berechtigt, ein anderes den Werth ergänzendes Pfand zu begehren. 1) 

2 . Der Pfandinhaber (Gläubiger) kann seine Hypothek, insoweit er 
éin Recht darauf hat , einem Dritten wieder durch das öffentliche Buch 
verpfänden. 2) (Superintabulation.) Der Afterpfandinbaber tritt dadurch 
in die Rechte des HypothekeninbaberS. Wird nun der Eigenthümer des 
verpfändeten Gutes ( S c h u l d n e r ) von der weitern Verpfändung benach­
richtigt, so kann er auch seine Schuld nur mit Willen dessen, der das 
Afterpfand hat, dem Gläubiger abführen, edier er muß sie gerichtlich hin­
terlegen; sonft bleibt das Pfand dem Inhaber des Afterpfandes ver­
haftet. 3) 

3 . Der Gläubiger hat ferner das Recht, seine Forderung abzutreten, 
und ist diese mit einer Hypothek befestiget, die Einverleibung des SessionS­
Vertrages zu gestatten. 4) Der Cessionar erlangt hiedurch die Rechte des 
Abtreters, und wird Pfandinhaber, Wurde der Schuldner von diesem Acte 
verständigt, so hat er die Bahlung nur zu fanden des CessionarS zu 
leisten.5) 



4. Des pfandinbaberS Recht auf die bestellte Hypothek ist so lange 
wtrfsam, als er seine Forderung an Kapital und Nebengebühren nicht ganz 
erhalten. 

1) Allg. B. G. B. §. 1374. 2 ) Allg. B. G. B. §. 454. 3 ) Allg. B. G. B. §§. 
1392—1396. 1400—1409. 4 ) Verordnung vom 28. Dezember 1849 §. 31. 

5) Allg. 23. G. 23. § .461. 
§. 18. 

e. W i r k u n g hinsichtlich d e s d r i t t e n B e s i t z e r s . Die Ueber­
tragung eines mit einem Pfandrechte behafteten G u t e s , sie möge von dem 
Eigentümer an einen Dritten gerichtlich oder außergerichtlich auf was 
immer für eine Art geschehen, kann 

1. jenen Gläubigern, welche ein Pfandrecht besitzen, wenn Sie nicht 
vorläufig der Ordnung nach vernommen wurden, keineswegs nachtheilig sein. D a s GeSetz ordnet an , daß der Erkäufer einer mit Intabulation be­
hafteten Liegenschaft, so lange die darauf vorgemerkten Forderungen nicht 
ausbezahlt sind, jtt fanden des Verkäufers von dem Kaufschillinge nichts 
erlegen solle. ) Wer 

2 . dieSe Vorsicht nicht beobachtet, und sich das mit Schulden belastete 
Gut als Eigenthum im Grundbuche zuschreiben läßt, muß die Sämmtlich 
intabulirten Forderungen bezahlen. Nur 

3. in fällen einer gerichtlichen Veräußerung werden dem Käufer die 
Schulden, insoweit der Kaufschilling zureicht, zur Bahlung zugewiesen. 

0 fR. T. 1840 GeS. 5(rt. XXI. § .17 . 

§. 19. 
f. W i r k u n g in A n s e h u n g d e r P f a n d g l ä u b i g er u n t e r 

sich. Die Pfandgläubiger erhalten if)re Befriedigung aus dem verhypo­
thecirten Gute in der Ordnung, in welcher ihre Forderungen intabulirt 

wurden.*) Haben mehrere derselben ein gleiches Vorrecht bewirkt, so ge­
langen sie nach der Größe ihrer einzelnen Federungen verhältnißmäßig 

Zur Bezahlung. 
Ein Hypothekargläubiger kann auch unbeschadet seines Pfandrechtes 

den durch frühere Intabulation erworbenen Vorzug einem spätern Gläu­
biger abtreten. 

0 1840 GeS. 9x1. XXI. §, 5. 

3. Erlöschen der Hypothekarrechte. 

§. 20. 
D a s Pfandrecht auf das verhvpothecirte Gut erlischt: 
a. durch Tilgung der schuld (Zahlung der intabulirten Summe) ' ) ; 

ferner 
b. durch einen NeuerungSvertrag (Novation), wenn nämlich 

ter Rechtsgrund und der Hauptgegenftand einer Forderung verwechselt 
wird, folglich die alte Verbindlichkeit in eine neue übergeht ; 2 ) 

c. durch Entsagung des Gläubigers, wenn er auf die erworbene 



t 
Hypothek ausdrücklich verzichtet. In diefem Falle wird nicht zugleich die 
Schuldforderung aufgehoben, denn dazu gebort eine bestimmte Erklärung; 
*) auch 

d. durch Ablauf der Sei t , auf welche die Dauer des Pfandrechtes 
beschränkt worden ; 4 ) 

e. durch den Tod, wenn das Recht bloS auf die Person beschränkt 
gewesen, wie z. B . bei Leibrenten; 5) und 

f. durch den Untergang des verpfändeten Gutes , wenn eS nämlich 
Zerstört, oder so verändert wird, daß eS kein Gegenstand der Befriedigung 
oder Sicherstetlung mebr sein kann. Doch bleibt ungeachtet deifeu die 
Schuldforderung aufrecht;6) 

g . durch Unzulänglichkeit des verpfändeten Gutes , wenn nämlich in 
gällen einer gerichtlichen Veräußerung der eingelöste preis zur Befriedi­
gung aller Hypothekargläubiger nicht zureichet.7) 

1) Allg. B. G. B. §§. 469. 1412. 2 ) Allg. B. G. B. §§. 1376—1378. 3 ) Allg. 
B. G. B. §. 467. 4 ) Allg. B. G. B. §§. 468. 527. 1449. 5 ) Allg. B. G. B. 

§. 1448. 6 ) Allg. B. G. B. §. 467. 7 ) Allg. B. G. B. §. 

§. 2 1 . 
Aber all1 ttefe angeführten LöschungSarten retchen noch nicht zu, um die 

Aufhebung der Hypothek zu bewirken. Dazu wird die Löschung der Ver­
pflichtung aus den öffentlichen Büchern erfordert. S o lange dies nicht 
geschehen, bleibt das Hypothekargut verhaftet. 1) Die Löschung geschieht 
entweder mit Einwilligung des EigenthümerS, oder durch ein gerichtliches 
Urthetl, welches das Befugniß zur Löschung ausspricht. Der Gläubiger 
verliert durch Vollziehung der Extabulation Sein Pfandrecht, und der Real­
besitzer kann über seinen unbelasteten Besitz wieder verfügen. 

Aber in Beziebung auf die schon bestehenden Einträge ist die Löschung 
einer vorausgehenden Post von wesentlichen Rechtsfolgen. Wird eine 
intabulirte Forderung aus dem öffentlichen Buche gelöscht, dann rücken die 
später eingetragenen Gläubiger nach der Ordnung ihrer Einträge vor. S ie 
erhalten hiedurch eine mehrere Sicherheit. (Priorität.) 

J) R. T. 1840. Ges. Art. XXI. §. 22. Allg. 23. G. 23. §§. 350. 469. 526. 1446. 
1499. 1500. 

B. Umfang und Sistem der folgendem Abhandlung 

§. 22 . 
Wahrend in dem vorausgegangenen AbSatze die privatrechtlichen 

Bestimmungen über die Wirkung des erworbenen grundbücherlichen Eigen­
thumS-und Pfandrechtes in Kürze erörtert wurden, wollen wir nun auf 
das gesetzliche Verfahren in GrundbuchSfachen übergehen. 

In dieser Beziehung mussen wir vor Allem die Grundzüge der für 
Ungarn vorgeschriebenen Grund- und IntabulationSbücher auseinander 



setzen, und hierauf Soll der Unterricht für die Parteien, welche ein Geschäft 
unternehmen, das mit einem GrundbuchSacte in Verbindung steht, und 
ferner die Amtshandlung der Bezirksgerichte folgen. 

§. 2 3 . 
Der X X I . Gesetzartikel vom Jahre 1840, und die Verordnung vom 

28 . Dezember 1849 haben, inSolange nicht Spatere Gesetze etwas anderes 
verfügen Sollten, in Grund-und IntabulationSangelegenheiten als alleinige 
Norm zu gelten. ES muß vor Allem bemerkt werden, daß nach der in den 
deutschen und SlaviSchen Krontanden bestehenden Verfassung der Ausdruck: 
G r u n d b u c h das öffentliche Buch bezeichnet, aus welchem nicht nur alle 
Veränderungen in der person der Besitzer, sondern auch die Intabulatio­
nen der Schulden ersichtlich sind. Wir entnehmen zwar aus dem GeSetz­
ar t ike lXXL, daß man früher in Ungarn unter dem Wor te : G r u n d b u c h 
nur das Register über die Besitzesveränderungen begriffen und der Ein­
tragung der Schulten ein eigenes I n t a b u l a t i o n s b u c h gewidmet habe. 
Aber die Verordnung vom 28 . Dezember 1849 ordnet die Vereinigung 
beider Vormerke an, und Spricht sich tahin a u s , daß das IntabulationS­
register nur ein Bestandteil des Grundbuches sei. S o wird sich kenn auch 
im Verfolge dieser Erörterung nur an den allgemeinen Ausdruck: G r u n d ­
buch festgehalten werden. 

§. 24. 
Die gesetzliche VerfafSung der öffentlichen Bücher in Ungarn beruht 

auf folgenden Grundfätzen: 
L O b j e c t d e s G r u n d b u c h e s . Der Gegenstand des Grund­

bucheS können 
a. nur unbewegliche Sachen (Liegenschaften, Realitäten), wie Käufer, 

ganze Wirthschaften (Sessionen), oder cincim Grundstücke (Extraurbartale) sein, insofern sie bürgerliche, oder der herrschaftlichen JuriSdiction unter­
stehende Realitäten sind. E s bleiben daher 

b. bewegliche Sachen, auf welche eine Intabulation nicht S t a t t findet, 
von der Aufnahme in das. Grundbuch auSgeschloSSen, 0 wie es der gall 
mit den Schiffmühlen ist, und eben So 

c. diejenigen Güter, welche vor dem Jahre 1848 als adeliges Eigen­
t u m behandelt wurden, oder bestimmter ausgedrückt, welche als adelige 
Güter nur von Adeligen beSeffen werden durften. 2) 

l) 2) GeS. Art. XXI . 1840. §. 6. Verordnung som 28. Dezember 1849. §. I , 

§. 2 5 . 
I L D i e Competenz der B e h ö r d e n . DteBeSorgung der Grund­

buchSgeSchafte ist den Bezirksgerichten übertragen; 1) es hat daher in jedem 



Gerichtsbezirke ein BezirkSgrundbuch zu bestehen, in welches alle in dem 
betreffenden Bezirke liegenden Realitäten, nur mit Ausnahme derjenigen, 
welche vor dem Jahre 1848 als adeliges Eigenthum behandelt worden 
sind (§ . 24 . ) , aufgenommen werden, denn bürgerliche Gründe, welche Ade­
lige an sich brachten, waren immer der ftadtischen Jurisdiction unterwor­
fen 2 ) und gehören auch jetzt in das Bezirksgrundbuch.3) S o kann auch 
jede Intabulation nur auf die in dem Umfange des Bezirksgerichtes lie­
genden Realitäten bewilligt und wirksam werden. 4) 

0 Verordnung vom 28. Dezember 1849. §§. 1 . 2 . 2 ) Ges. Art. 78. v. J. 1647, 
Ges. Art 41. v. 3 . 1681. Ges. A r t . XXI. v. J. 1840. §. 2. 3 ) Verordnung v. 

28. Dezember 1849. §. 2. 4 ) Verordnung v. 28. Dezember 1849. §. 28. 

§. 26 . 
I I I . D i e z w a n g S w e i s e E r r i c h t u n g der G r u n d b ü c h e r . 

In jedem Gerichtsbezirke nutzen von den Bezirksgerichten Grundbücher 
errichtet werden. 1) Wenn 

a. eine k.greistadt oder ein Stadtgericht im Jazygier- und Cumaner-
Districte, oder einer Haidukenstadt nach der Vorschrift des X X I . GeSetz-
Art. v. J. 1840 a) in den Gerichtssprengel eines Bezirkes fällt, so hat 
die betreffende Behörde das Grundbuch mit dem IntabulationSbuche an 
das Bezirksgericht abzugeben, und letzteres das öffentliche Buch fortzu­
setzen.2) Hätte 

b. eine k. greistadt, oder ein Stadtgericht der bezeichneten Orte nach 
der Vorschrift des X X I . GeS. Art. v. Jahre 1840 das Grundbuch nicht 
errichtet, und dasselbe mit den Intabulationen nicht in Verbindung gesetzt, 
dann ist eS die Pflicht des Bezirksgerichtes, diescS in Vollzug zu setzen. *) 

ledeS Bezirksgericht, in dejfen Umfange eine k. greistadt, oder ein 
zur Grundbuchsführung verpflichtet gewesener O r t liegt, hat die Grunbü­
cher abzufordern, und das Amt zu handeln. 

D a die Absicht ausgebrochen ist, den fämmtlichen unbeweglichen 
Besitzstand des Landes mittelft der Grundbücher in Evidenz zu erhalten, 
so ist eS auch gesetzlich angeordnet, daß 

c alle Käufe und Verkäufe, gafjtonen und sonstige Uebertragungen 
des Eigenthums in das Grundbuch eingetragen werden mussen.4) 

0 Verordnung vom 28. Dezember 1849. § . 1 . 2 ) Verordnung vom 28. Dezember 
1849 §. 2. 3 ) Verordnung vom 28. Dejember 1849 §. 3. 4 ) Verordnung vom 
28. Dezember 1849 §. 17. 

a) Der XXI. Gesetzartikel §. 15. verordnet f. gretftäbten, so wie den Stadt­
gerichten der Jazygier- unb Cumaner*Distrikte, auch der Haidukenstädte, im Falle 
noch sein Grundbuch bestehen Sollte, dieses binnen der grijt von jtvei Sauren 
unerläßlich zu verfertigen, &u orbnen unb mit den Intabulationen in Verbin­
dung zu bringen. 

§. 27 . 
I V . D i e g e w ö h n l i c h e n E i n t r a g e in das G r u n d b u c h . 

Diese sind: 
a. bie Errichtung einer neuen BesitzeSrubrif, 
b . bie Besitzzu- und Abschreibung, 



c. die Eintragung besonderer Verhaltnisse, ferner 
d. die Intabulation einer Schuß , und 
e. die Löschung einer haftenden Verbindlichkeit. 
a. E r r i c h t u n g e i n e r n e u e n B e s i t z e S r u b r i k . Dies geschieht 

wenn: 
aa. die Eintragung einer im Grundbuche noch nicht vorkommenden 

Realität begehrt, oder 
bb. von einer bereits im Grundbuche eingetragenen Realität ein Theil 

abverkauft, überhaupt getrennt, wie von einer ganzen Seffton eine halbe, 
oder von einem ertraurbarialen Grunde ein Theil, und von dem Ueber­
nehmer des getrennten Theiles die zuschreibung auf seine Person ange­
Sucht wird. 

§. 28 . 
b . B e s i t z e S - A b - u n d B u s c h r e i b u n g . Diefe geschiebt, wenn 

lemand den Besitz und das Eigenthum eines Reale durch Kauf, Tausch, 
Erbschaft oder Schenkung an sich bringt. 

§. 29 . 
c D i e E i n t r a g u n g b e s o n d e r e r V e r h ä l t n i s s e , wenn 

nämlich 
aa. die Eigenschaft des Reale sich im Wesentlichen verändert hat. 

S o im Falle der Eigentümer eines am Ufer eines GewäfferS liegenden 
Grundes durch Anspülung Erdreich erworben, und dadurch sein Besitzstand 
einen größern Umfang erhalten bat. Er kann um zuschreibung dieser 
Strecke zu dem schon bestehenden Uferlande anlangen; aber auchlener, der 
durch Abschwemmung Grund verloren, ist die Abschreibung im Grundbuche zu begehren berechtigt. 

bb. Wenn sich der zustand des im Grundbuche eingetragenen Reale 
verändert, wie, wenn ein#auS durch bedeutendenzubau (allenfalls Bräu-
auch Branntweingebäude) verbeffert wird, steht es dem Eigentümer frei, 
die Bemerkung der neuen Bestandteile in der besondern Rubrik zu be­
gehren. 

cc S e n n der Eigentümer sein Reale Schätzen ließ, und den Werth 
in dem Grundbuche ausgezeichnet haben will, auch 

dd. wenn besondere Verhältnisse eintreten, wodurch He Verfügung 
mit dem Reale beschränkt wird, nämlich, wenn das unbewegliche Gut einer 
Verlaß- oder Eridamaffe gehört, oder ein pupillargut ist, und 

ee. wenn der Besitz des Reale streitig ist. 
§. 30. 

d. D i e I n t a b u l a t i o n e i n e r S c h u l d . S i e ist die Anmerkung 
(Eintragung, Einverleibung) der einem Breiten an den Besitzer des un­
beweglichen Gutes zustehenden Forderung. Die Intabulation ist entweder 

a. die ursprüngliche oder erste, wenn nämlich eine in dem öffentlichen 
Buche noch keineswegs enthaltene Post eingetragen wird, oder 

b . eine fernere abgeleitete (Superintabulation), wenn lemand ent­
weder 

aa, die schon eingetragene Forderung durch Eefjton erworben hat, oder 



bb. hinsichtlich einer an den Gläubiger zu Recht habenden Forderung 
letztere auf die intabulirte Forderung des Schuldners eintragen läßt, oder 

c. von einem andern intabulirten Gläubiger das Prioritätsrecht seiner Forderung im Grundbuche erlangt hat. 

§. 31. 
e. D i e Löschung e i n e r S c h u l d . (Srtabulation.) Dadurch 

wird eine in dem Grundbuche intabulirte Forderung oder das erworbene 
Hypothekarrecht aufgehoben. Erfolget die Löschung der ganzen Schuld, 
dann ist eS eine Cassrung, und geschieht sie nur zum Theile, eine Ab* 
schreibung. 

§. 32. 
V. D i e i n n e r e B e s c h a f f e n h e i t d e s G r u n d b u c h e s . Die 

BezirkSgrundbücher főtten in ein und derselben Form errichtet und geführt 
werden. D a s Grundbuch muß aus zwei Theilen bestehen, näml. A, dem 
Hauptbuche und B . dem Instrumenten- (Urkunden-) Buche. 

A. D a S Hauptbuch. ES enthält in einer Schnellen Uebersicht nicht 
nur den im Bezirke befindlichen Besitzstand, sontern auch die Eigentümer, 
und die auf jeder Realität intabulirten Schulden. zu diesem Bwecke muß 
der Inhalt des Hauptbuches in folgender Art beschaffen sein. ES ist 
nämlich 

1. jede Liegenschaft, welche nach dem eittne der Gesetze und des ge­
Setzlichen Herkommens für sich ein zusammenhängendes Ganzebildet, wie 
die Sessionen (Bauernsitze, fundus intravillanus, oonstitutivum sessio­
nale), eS möge eine ganze, halbe oder ViertelSeSsion Sein, wie Käufer ohne 
Gründe, auch ertraurbariale Gründe (fundus extravillanus, in Oesterreich 
Uebertändgründe), Selbst wenn Letztere dem Besitzer einer Session eigen­
thümlich gehören, als eine für sich bestehende Realität zu behandeln.1) Darum 
hat auch jedes unbewegliche Gut im Grundbudbe eine eigene Besitzesrubrik 
zu erhalten, und damit alle einen und denselben Besitzstand betreffenden 
künftigen Einträge nacheinander folgen können, so főtten für jede Realität 
mehrere Folien offen gelaufen werden. 

O Verordnung vom 28. Dezember 1849 §. 10. 

§. 33. 
2. Von dieser Zahl der Blät ter , welche für eine Realität bestimmt 

werten, gehören die ersten Folien für die Beschreibung des Besitzstandes 
und die Eintragung der nacheinander folgenden Besitzer, und die letztern 
Folien für die Intabulationen. 

a. Besi tzs tand u n d B e s i t z e s u m s c h r e i b u n g . ES ist 
aa. jede Liegenschaft, wie diese im §. 24 bezeichnet wurde, nach ihrer 

eigentümlichen Benennung (ganze, halbe, Stertelsession, HauS, oder ein­
zelner Grund) mit Angabe des Flächenmaßes und der nachbarlichen Gren­
zen einzutragen, a) Serner 

b. der Name des EigenthümerS mit Angabe des l i telS, auf welchen 
sich das gegenwärtige Beßitzrecht gründet, anzumerken, 0 b) So wie Selbst 

c. die allfällige Beschränkung des EigenthümerS in der Sreten Ver-
2 



fügung mit seinem Reale beizusetzett,2) 5. B . die Minderjährigkeit, oder, 
daß der Besitz streitig Sei. 

0 Verordnung t>. 28. Dezember 1849 §. 12. 2 ) Verordnung t>om 28. Dezember 
1849 §§. 1 4. 15. 

a) Der Besitzstand der Bauernsitzee ist durch die schon unter der Kaiserin Maria 
Theresia angeordnete Urbarial-Regulirung festgestellt worden; das diesfällige 

Operat wurde Später von den Reichsständen aber nur provisorisch anerkannt. 
(Oi. 51. 1791 Gef. Art. 35. 2 . 1808 Gef. Slrt. 9.) Aus diesem Operate 

und Fundualbüchern ist nun das Ausmaß der einzelnen Sessionen und sonstigen 
Liegenschaften in das (Grundbuch zu übertragen. In Oertern , too seine Urba­
rial-Regulation vorhanden ist, kommt das Ausmaß in anderer Art zu ergeben, 
nrie man auch spater in dem praktischen Steile erörtern wird. (Verordnung ». 
28. Dejember 1849 §. 13.) 

b) Siehe im Anhange den (Entwurf des Grundbuches. 
§. 34. 

b . I n t a b u l a t i o n e n . Die für dieIntabulationen bestimmten Blät­
ter mussen folgende Rubriken enthalten : 
Rubrik L den'Vor- und Zunamen des Gläubigers; 

n I L den Ausstellungstag der Urkunde, in welcher die intabulirte 
bestimmte Summe eingetragen ist; 

„ I I I . der Auftrag des BestrfSrichterS in seiner ganzen Ausdehnung 
mit Angabe des Datums ; 

„ IV . die Biffer der intabulirten Summe; 
„ V . die allenfalls auf die iiegenschaft bewilligte Execution ; 
„ V I . die Sxtabulation, und etwaige Löschungen der nicht intabulir­

ten, doch zur Execution gebrachten Summen. 
,, V I I . Rubrik für besondere Anmerkungen.1) 

*) Verordnung t>om 28. Dezember 1849 §. 30. 

§. 35. 
3 . ES soli übrigens 
a. jeder Gemeinde ein Hauptbuch gewidmet werden. Doch wären bei 

einer geringern Anfäßigkeit auch mehrere Gemeinden in einen Band auf* 
zunehmen, wenn derselbe nicht zu stark wird. Im Gegensatze bei einem 
größern Besitzstände werden mehrere Bände für eine Gemeinde notwendig. 

b . Am Schluße des Buches jeder Gemeinde ist eine verhältnißmäßige 
Zahl paraphirter Blätter frei zu lassen, um sowohl bei Sheilungen von 
Liegenschaften, als auch bei Erbauung von Käufern die neuen BesitzeS­
rubriken eröffnen zu können. 

c Wenn im Hauptbuche die für einen Besitzftand bestimmte Bahl von 
Blättern verbraucht ist, erfolget die Uebertragung auf die am Schluße des 
Buches zu diesem Boecke vorbehaltenen leeren Blätter. 

cL Damit die eingetragenen Eigentümer der Liegenschaften und der 
Intabulationen leichter aufzufinden sind, soll ein nach der Buchstabenfolge 
verzeichnetes NamenSregister mit Beziehung auf die betreffende Blattseite 
verfaßt, unb in fortwährender Evidenz gehalten werden. 1) 

0 Verordnimg som 28. Dezember 1849 §.33. 



B. D a s I n s t r u m e n t e n - (Urkunden-) Buch. Bei jedem Bezirks­
gerichte müssen die überreichten Urkunden und Schriften im Archive hin­
terlegt und wohl aufbewahrt werden. DaS Bezirksgericht hat die Ueber­
gabSverträge in Original, die StnantwortungSurfunden und Schuldscheine 
in beglaubter Abschrift zurückzubehalten.*) Die Aufbewahrung wird da­
durch gesichert, wenn man 

a. die OriginalübergabSverträge und EinantwortungSurkunden für 
sich, und die Schuldscheine, auch ExtabulationSinstrumente abgesondert zwi­
Schen zwei Steifen Deckeln einstweilen hinterlegt,' und wenn man 

b. die gesammelten Schriften, sofern sie nach ihrer Zahl schon einen 
Band bilden können, einbinden läßt, doch ist 

c. am Schluße ein NamenSregister notwendig. 
*) Verordnung vom 28. Dezember 1849 §§. 21. 32. 

§. 37. • 

I V . D i e ä u ß e r e B e s c h a f f e n h e i t des G r u n d b u c h e s . ES ist zu dem Grundbuche ein Papier von Dauer, um der schnellen Abnützung zu 
entgegnen, und von dem möglichst größten Formate zur zweckmäßigen Ein­
theilung aller Rubriken zu verwenden. Die Seiten des Buches sind zu 
numeriren, und nachdem alle Blätter mit einer Schnur zusammengeheftet 
wurden, haben die beiden Ende der letztern mit dem Amtssiegel befestigt, 
auch am Titelblatte die Zahl der Seiten angemerkt zu werden, a) Uebri­
genS kömmt jeder Band in fteifen Deckel zu binden, auch mit ledernen 
Rücken und Enden zu verfehen. Am Rücken wird der Inhal t und zugleich 
der Name der Gemeinde angemerkt. Die Bezeichnung des Grundbuches 
erfolget mit Buchstaben (A. B . C. D. ) und dagegen jene des Instrumen­
tenbucheS mit Zahlen (I. I I . I I I . ) , welche in aritmethischer Ordnung fort­
gesetzt werden. 

a) Mit den Worten: der Inhalt hat dreihundert siebenzig Seiten. 
% Ladislaus Berger, 

(L. S.) Bezirks-Richter. 

§. 38. 
V I I . O e f f e n t l i c h k e i t d e s G r u n d b u c h e s . E s steht ledermamt 

die Einsicht in das Grund- und IntabulationSbuch, ohne daß er dafür 
eine Taxe zu entrichten hat, zu. 1) Doch darf die Einsicht nur in Gegenwart 
des Grundbuchsbeamten geschehen. Auch ist der Letztere verpflichtet, aus 
dem Grundbuche, wem immer auf Verlangen, ohne Bescheid oder Auftrag 
des Bezirksrichters, nur gegen Berichtigung der gebührenden 2are, einen 
Auszug unter ämtlicher Unterschrift auszufertigen. 2) 

1) 2) Ges. Art. XXI. v. J. 1840 §. 12. 

§. 39 . 
V i n . B e w e i S e S k r a f t des G r u n d b u c h e s . D a s Grundbuch, 

wenn dasselbe nach der bestehenden Vorschrift geführt wird, wirket als 
öffentliche Urkunde vollen Glauben. D a s Grundbuch liefert 

2 * 



a) den B e w e i s ü b e r d a s e r w o r b e n e Besi tz- , E i g e n t h u m s -
und P f a n d r e c h t . D a s Eigenthum eines unbeweglichen Gutes wird nur 
durch die Eintragung des Eigentümers in das Grundbuch erwirkt. 1) Auch 
hinsichtlich einer ob einem Reale intabulirten Schuld ist nur derjenige für 
den Eigentümer zu halten, auf dessen Namen das Kapital vorgemerkt sich 
befindet. D a s Grundbuch liefert ferner 

b) den B e w e i s über d a s V o r z u g s r e c h t der G l ä u b i g e r 
(Priori tät) . Eine in den öffentlichen Büchern eingetragene Liegenschaft, 
wenn sie der Eigentümer zwei vermiedenen personen übergeben, fällt 
derjenigen zu, welche früher die Einverleibung angesucht hat. S o sichert 
auch das Grundbuch den eingetragenen Pfandinhabern ihre Forderungen 
vor allen Gläubigern, die nicht intabulirt sind. *) S o entscheidet es zugleich 
über die Ordnung, in welcher die eingetragenen Hypothekarposten zur Be* 
friedigung zu gelangen haben. Wer eher im Grundbuche intabulirt wurde, 
geht dem Später Eingetragenen vor, wenn auch wirklich des letztern Forde­
rung früher entstanden wäre. # 

Die Intabulationen auf einzelne Realitäten müSSen nach der Rummer, 
welche das GeSuch um Verwilligung derselben erhalten bat, geschehen. Die 
frühere Rummer im Einreichungsprotokolle entscheidet sornit über das Vor­
zugSrecht. Und würden auf eine und die nämliche Liegenschaft mehrere 
Gesuche von verschiedenen partéién überreicht werden, dann sind alle In­
tabulationen mit gleichem Hypothekarrechte einzutragen. 3) 

*) Verordnung vom 28. Dezember 1849 §. 7. 2 ) Ges. Art. XXI. §. 5. R. I. v. 
J. 1840. 3 ) Verordnung v. 28. Dezember 1849 §. 37. 

Zweites Hauptstück. 
Das Einschreiten der Parteien in Grundbuchssachen 

§. 40 . 
Die Einträge in das Grundbuch geschehen von den Bezirksgerichten 

nicht von Amtswegen, Sondern dieparteten müfSen das bestimmte Ansuchen 
Stellen. ES ist daher demjenigen, der eine Liegenschaft (Realität) unter 
welchem Titel immer eigentümlich an sich bringt, und auch demjenigen, 
welcher eine Forderung gesichert haben will, notwendig, zu wiffen, wie er 
Sein Gesuch instruiren und überhaupt sich benehmen Soll. I n diesem AbSatze 
wird deshalb die Betehrung erfolgen, und auch noch eine Anleitung hin­
zugefügt werden, für Käufer und Verkäufer, für Gläubiger und Schuldner , 
wie sie sich bei Abf&luß des Vertrages, um nicht zu Schaden zu kommen, 
verhalten mussen. 



I . Das Benehmen der Parteien, welche das Eigenthum 
einer Real i tät erworben haben 

§. 4 1 . 
Wer durch Vertrag, ErbSchaft, Schenkung, oder wie immer das Ei­

genthum einer Liegenschaft erwirbt, ist nach dem GeSetze verpflichtet, dem 
Bezirksgerichte die Anzeige zu machen, damit dasselbe im BezirkSgrund­
buche eine Besitzrubrik für die betreffende Realität eröffne, überhaupt ihn 
als Befttzer eintrage. Denn in Sukunft kann die Erwerbung des Eigene 
thumeS unbeweglicher Sachen nur durch die Eintragung des neuen Eigene 
thümerS in das Grundbuch erwirkt werden (§ . 7.). Wenn aber auch dieseS 
ZwangSgesetz nicht bestehen würde, so soü jedem Besitzer einer Realität 
daran liegen, sich über Sein Eigentumsrecht einen zuvcrläßigen Beweis, 
der ihn gegen alle Anfechtungen schützen kann, zu verschaffen, und tiefer 
Beweis ist das Grundbuch. 

A . V e r f a h r e n , w e n n d e r E i g e n t ü m e r e i n e r L i e g e n s c h a f t 
d e r e n A u f n a h m e in d a s G r u n d b u c h a n s u c h e t 

§. 42. 
Wenn eine Liegenschaft im Grundbuche noch nidu eingetragen ist, uno 

der Eigentümer derselben die Eintragung wünschet, So muß er SeinAnSuchen 
bei dem Bezirksgerichte, in reffen Bezirke die Realität liegt, machen, und 
folgende Behelfe beibringen : 

a. den Beweis, daß er wirklich das Eigenthum der betreffenden 
Realität erworben habe, nämlich den mit dem frühern Befttzer abgeschloS­
Senen Kauf- oder Tauschvertrag, oder die Erbabtheilung, oder die Scheie 
kungSurkunde; ferner 

b. ein ämtlichesBeugniß, daß er sich im wirkttcheuBefttze der inFrage 
ftehenden Liegenschaft befinde; a) auch 

c. das ämtliche Seugntß über die auf das einzutragende Besiethum 
ftatt gehabten Intabulationen, oder darüber, daß keine Intabulation ftatt 
gefunden hat ; b) c) und 

d. eine Beschreibung der Realität mit den nachbarlichen Grenzen, 
und mit Angabe des Flächeninhaltes. Das Maß ist in jenen Orten, welche 
eine Urbarial-Regulirung besitzen, aus den Fundualbüchern zu entnehmen, 
und wo keine Urbarial-Regulirung t'St, auf eine andere Art, allenfalls durch 
VermeSSung zu erheben, auch mittels eines ZeugnisseS darzuthun.d) 

Diefe Zeugnisse sind von derjenigen Behörde auszufertigen, welche 
früher die Gerichtsbarkeit ausgeübt hat, daher in Städten vom Stadtge­
richte, auf dem Lande vom herrschaftlichen Amte, in dessen Bezirke das un­
bewegliche Gut liegt. 



D a s Gesuch um Eröffnung der Besitzesrubrik wird schriftlich über­
reicht 0 , kann aber auch vor dem Bezirksgerichte mündlich angebracht 
werden. 

0 Verordnung &om 28. Dezember 1849 §§. 4. 5. 

a) Entwurf eines ämtlichen Zeugnisses über den Besitz. 

Von dem Magistrate der S tad t R. wird hiemit bestätigt, daß 
Stephan Bauer das Eigentum des BürgerhaufeS R r . 1 1 2 von dem 
vorigen Besitzer Ladislaus Berger durch Kauf an sich gebracht habe, 
und im Besitze dieser Realität sich befinde. R. am — 

b) Die Bestätigung dessen wird dem Beugnijfe über den Erwer* 
bungStitel beigefügt. 2ßenn aber der Eigentümer eine Urkunde 
hierüber in fänden hat, dann l a u t e t d a s B e u g n i ß d a h i n : Von 
der Gerichtsbarkeit R . wird hiemit bestätigt, daß Stephan Berger 
als Eigentümer der halben Session Rr . 20 in StegerSdorf ämtlich 
bekannt sei. R. am — 

c) Im Falle, als Intabulationen bestében sollten, hat das S tad t ­
gericht den Vormerkbogen mit der Urkunde dem Bezirksgerichte zu 
übermitteln. Is t aber keine Intabulation angesucht und bewilligt wer* 
den, dann wird die Bestätigung dessen entweder dem Atteste a) oder 
jenem sub b) beigefügt, oder ein besonderes Beugniß ausgefertigt, 
welches dahin lautet : 

Von dem Magistrate der S tad t R. wird bestätigt, daß auf das 
dem Stephan Bauer gehörige HauS Rr . 112 keine Intabulation 
angesucht und bewilligt wurde. R. am — 

d) Entwurf des Gesuches 

Löbliches Bezirksgericht! 
Ich bitte meinen Besitzstand, bestehend in dem in der S tad t GünS 

liegendenHauseRr.220,Sammt einem Garten, in das Grundbuch auf* 
Zunehmen und mich als Besitzer anzuschreiben. Ich beweise, daß ich 

A. 1. laut des Vertrages A. das Reale von Stephan Werner kauf­
lich übernommen, und 

B. 2 . durch das AmtSzeugniß ß . , daß ich noch Eigentümer dieseS 
Kaufes bin, auch 

3. keine Schulden intabulirt wurden. GünS am — 
Bezirksgericht zu R. 

Ladislaus Berger zu GünS 
um Eintragung seines Besitzstandes, 
nämlich des HauseS Rr . 220 in das 
BezirkSgrundbuch. 



Entwurf eines zweiten Gesuches 
Löbliches Bezirksgericht! 

Ich besitze die im Drte Rüdersdorf liegende SeSfton, deren Complex 
A . aus dem sub A . beiliegenden Auszüge aus den Funrualbüchern er­

sichtlich ist, und bitte, womit tiefer Besitzstand mit dem in A . ange* 
gebenen Maße in das Grundbuch aufgenommen werde. Daß "ich diefeS Reale von Veit Brauner erkaufte, mich noch in dessen Besitze 
befinde, und daß keine Intabulationen vorgekommen sind, beweise ich 

B. mittels des AmtSzeugniSSeS B, 
Rüdersdorf am — 

Bezirksgericht 
Stephan Grund in Rudersdorf 

um Aufnahme der besitzenden Seffton 
in das BezirkSgrundbuch. 

Entwurf eines dritten Gesuches 

Löbliches Bezirksgericht! 
D a s in der Stadt R. liegende bürgerliche Haus Sammt Gründen 

Rr . 40 ist mein Eigenthum, welches ich am 16. März 1840 vom 
A . Ladislaus Berger zu Folge Contract A . käuflich übernommen. Um 

nun mein Eigentumsrecht vollkommen gesichert zu haben. So bitte ich 
um die Aufnahme des fraglichen Reale sammt den darauf haftenden 
Intabulationen in das Bezirksgrundbuch. 

Zu diesem Zwecke beweise ich: 
B. 1. mittels des ftadtgertchtltchen AmtSzeugnisseS B. daß ich mich 

fortwährend im ruhigen Besitze des Hauses Sammt Gründen befinde, 
und daß 

2 . hierauf keine anderen, als die in dem Auszüge aus dem Inta­
bulationS-Protokolle C. angegebenen Intabulationen haften, so wie ich 

3 . noch daSAnsuchen mache, womit das Flächenmaß der Gründe 
ämtlich erhoben werden möge. 

Bergen am — 
Bezirksgericht 

l ohann Bleiweis, Bürger zu R . 
um Aufnahme seines Kaufes Rr . 40 
sammt Gründen in das Bezirks­
grundbuch. 

B. V e r f a h r e n , w e n n j e m a n d e ine L i e g e n s c h a f t durch 
K a u f o d e r Tausch an sich b r i n g t . 

§. 4 3 . 
1. D a s Recht d e s u n b e s c h r ä n k t e n E i g e n t h ü m e r S zur 

V e r ä u ß e r u n g seiner Liegenschaf t . Jeder Besitzer einer unbewegt 



lichen Sache hat das Recht, Sein Reale zu veräußern, wenn er nicht sonft 
in der Verfügung beschränkt ist. Eine Beschränkung tritt ein, wenn 

a. der Verkäufer noch minderjährig ist, oder unter Euratel steht, auch 
wenn 

b. im Grundbuche angemerkt stich befindet, daß der Besitz streitig sei, 
ferner wenn 

c. von einer Session ein einzelnes Grundstück abverkauft werden 
wollte, weil zur Bestückung eines ComplexeS die Bewilligung erforderlich ist. 

§. 44 . 
2. V o r s i c h t e n , welche bei e inem K a u f e oder TauSche 

zu b e o b a c h t e n s i n d , und zwar : 
a. v o m K ä u f e r . Er hat vor Abschluß des ContracteS 
aa. das Bezirksgrundbuch einzuseben, und sich zu erkundigen, ob das 

Reale schon in diesem Buche eingetragen Sei. Im Falle es nicht wäre, dann 
muß er si'ch ausdrücklich bedingen, daß ihm der Verkäufer alle gesetzlichen 
Bebelfe verschaffe, damit der fragliche Besitzstand in das Grundbuch aufge­
nommen, und er als Eigentümer angemerkt werden könne. S o lange 
diese Behelfe nicht vorliegen, soll sich niemand in einen Kauf* oder TauSch* 
vertrag einlassen. Würde 

b b . das Reale Schon im Grundbuche vorkommen, \o hat der KäuSer 
beim GrundbuchSamte zu erforschen, ob der Verkäufer auch fähig sei, die 
Liegenschaft zu veräußern. Wäre eine Beschränkung im Grundbuche ange* 
merkt , dann lasse sich die partei in keinen Kauf ein oder sie begehre, daß 
der Verkäufer früher die Aufhebung der Beschränkung bewirke, wie z* B . 
wenn es heißt: „Der Besitz i\t Streitig, ofcer R. R. best'tzet auf Grund des 
Pf and Vert rages ." Eben so soll 

cc der Kauflustige im Grundbuche nachfeilen oder nachforschen, ob 
nicht auf der eingetragenen Liegenschaft mehr Schulden haften, als der 
gefordert werdendeKaufschtütng beträgt; denn wird derContract geschlof* 
fen, und läßt sich der neue Käufer im Grundbuche als Besitzer eintragen, 
dann muß er alle intabulirten Schulden übernehmen, wenn sie wirklich den 
Kaufschilling übersteigen Sollten. Aber der kauflustige hat nidbt allein die 
intabulirten Kapitalien zu berechnen, Sondern auch die rückständigen In­
teressen. Wenn 

dd. der Verkäufer angibt, daß eine oder die andere der intabulirten 
Schulden bereits bezahlt sei, so hat der Kauflustige zu bekehren, daß der 
Verkäufer, er möge eine Tuittung des Gläubigers in fänden haben oder 
nicht, früher bei dem Bezirksgerichte die Löschung dtefer Post hmixk, 
denn so lange die Extabulation nicht erfolgt ist, bleibt die Intabulation 
aufrecht. 

ee. Ungeachtet der Angabe des Verkältfers :die intabulirte schuld be* 
ftehe längst nicht mehr, weil fte bezahlt ist, er habe auch die Cutttung in 
fänden gehabt, aber verloren — bleibt die Intabulation im Grundbuche 
stehen. So lange, bis die Schuld im Wege der Amortisiiung gelöscht ist. Der 
Käufer kann daher von dem Kaufschillinge den Betrag der Schuld bis zur 
Löschung zurückbehalten. 



ff. Ehe und bevor nicht alle Anstände und Bedenken, wie sie oben an­
gegeben wurden, behoben sind, lasse sich der Käufer in keinen Vertrag ein; 

.er gebe auch keine Angabe. Am zweckmäßigsten ist es in jedem Falle, eS 
möge ein mündlicher ofer Schriftlicher Sontract bestehen oder nicht, auch 
die Liegenschaft im Grundbuche eingetragen sein oder nicht, der Käufer 
leistet die Zahlung erst bei dem Bezirksgerichte, nämlich an jenem Tage, 
wenn beim Bezirksgerichte die Anmeldung des KaufeS geschieht. 

§. 45. 
b. D i e V o r s i c h t e n , welche der V e r k ä u f e r zu b e o b a c h t e n 

h a t . Auch diescr muß vorsichtig Sein, um nicht einen schaden zu erleiden. 
Vor allem hüte er sich, einen Vertrag mit einem kauflustigen einzugehen, 
von dem ihm bekannt ist, daß er kein Vermögen besitze. Der Verkäufer soll 
besonderS 

aa. darauf bedacht sein, daß der ihm kommende Kaufschtlling , wenn 
solcher in Raten zu bezahlen ist, auch sichergestellt werde. Damit dies ge­
schehe, muß er darauf bestehen, daß der Kaufer den Rückstand intabuliren 
lasse, denn unterbleibt die Intabulation, dann können andere Gläubiger 
dem Verkäufer vorkommen, unt er mit seiner doch gerechten Forderung leer 
ausgehen. Aber der Verkäufer muß 

bb. diese Intabulation in dem Augenblicke, als der Käufer die Auf­
nähme des ContracteS in das Grundbuch begehrt, vornehmen lassen, denn 
verschiebt er eS, so kann schon in der nächsten Stunde ein Gläubiger die 
Intabulation verlangen, weiche den Vorzug von der Forderung des Ver­
käuferS (§ . 39) erhält. 

§. 46. 
c V o r s i c h t e n für K ä u f e r u n d V e r k ä u f e r . Beide Theile 

sollen bei einer KaufSabrede 
aa. Zeugen, und zwar jeder Theil Einen beizieben, tamit diese die 

Bedingung des ContracteS vernehmen, und in streitigen Fällen Zeugen­
schaft ablegen können. Es sollen ferner 

bb. bei der Abrede alle Vertragsbestimmungen genau besprochen wer­
den, denn die Erfüllung einer Bedingung , die nicht ausdrücklich verab­
redet wurde, kann später nicht begehrt werden, außer, wenn Käufer und 
Verkäufer sich über einen zusatz geeiniget hätten. S o , wenn über die 
KaufSverabredung eine Schriftliche Urkunde ausgefertigt wurde, wird im 
Falle eines Streites nur dasjenige für wahr gehalten , was in tiefer 
Urkunde gefebrieben steht. Sollten die beiden Parteien 

cc nach der Hant sich über einige Aenderungen des VertragSab­
schlußeS einverstehen, dann soll es möglichst in Gegenwart der bei der Ab­
rede anwesend gewesenen Zeugen gescheben. Besteht schon ein schriftlicher 
Contract, dann ist bei Veränderung der Bedingungen hierüber wieder ein 
schriftlicher Aufsatz nothweudig , oder noch beffer, man verfaffe eine neue 
Urkunde. 

§. 47. 
d. D e r Abschluß d e s V e r t r a g e s ü b e r h a u p t . Bei der 

KaufSabrede und beim Abschluße muß 



aa. der Name des Käufers und Verkäufers mit Sauf* undBunamen, 
auch zur Vermeidung eines IrrthumeS der Wohnort und Eharakter des 
Käufers angeführt werden. Eben so ist 

bb. der Gegenstand des Kaufes, nämlich die Beschaffenheit der Lie­
genschaft oder unbeweglichen Sache bestimmt zu bezeichnen, damit hierüber 
nicht seiner Seit ein Streit entstehe, oder der Verkäufer behaupten könne, 
er habe nicht so viel veräußert, als der Käufer jetzt ansprechen will. 

Daher ist genau anzugeben , in welchem Crte (wenn es ein # a u s 
tft, unter welcher Rummer,) die Liegenschaft sich befinde, wem die benachbar­
ten Realitäten gehören , und welches Flächenmaß die Grundstücke haben ; 
(ist es möglich, die der SeSsion oder dem BürgerbauSe zugehörigen Gründe 
namentlich anzugeben, So sott eS ja nicht unterlajfen werden,) eS ist ferner 

cc der Kaufschilling sowohl im Ziffer, als auch in welcher Valuta 
(ob in Wiener-Währung, oder in ConventionS-Münze) bestimmt auSzu­
drücken, und von dem Kaufschillinge nichts zu verschweigen, weil Sonst der 
Verkäufer in die Gefahr kömmt, das Verschwiegene zu vertieren, da im 
Falle eines Streites nur derjenige KaufSchilling als wahr angenommen 
wird, welcher im Schriftlichen Coutracte angeführt ist. SS soll auch 

dd. angegeben werden, was der Käufer als Angabe bezahlt habe, 
und in welchen Terminen der Kaufschilling zu berichtigen Sei. 

ee. Würden auf der Siegenschaft Intabulationen haften, dann ist es 
anzurathen, die sämmttichen Schulden im Betrage, auch an wen sie zu be­
Zahlen kommen, anzuführen, und gleich von dem KuufSchillinge abzuziehen. 
Jöären 

ff. auch noch andere Bedingungen besprochen worden, wie Ausnahm, 
AuSgeding, dann sind dieselben zur Vermeidung aller Streitigkeiten genau 
Zu bestimmen. 

§. 4 8 . 
e. V e r f a s s u n g e i n e s schriftlichen V e r t r a g e s . ES ist nicht 

vorgeschrieben, daß über die Uebergabe einer unbeweglichen Sache ein 
Schriftlicher Vertrag (Fassion) errichtet werden müsse) Die Parteien 
können auch den Kauf oder Tausch bloß mündlich abschließen, und beim 
GrundbuchSamte protokolliren lafSen. Der schriftliche Vertrag (Fassion) muß 

aa. Alles enthalten, was im §. 47 angegeben ist. a) Auch in einer 
Erbabtheüung Sollen dieSe Erfordernde nicht fehlen; derAufsatz soll ferner 

bb. in einer der SandeSsprachen abgefaßt sein, welche beide Theile 
verstehen. ES muß jeder Contrahent der Sprache kundig Sein, in welcher 
die Fassion zu Papier gebracht wurde, denn Sonst lauft er Gefahr, etwas 
zu unterschreiben, was nicht sein Wille war. 

c c Die beiden Parteien haben den Contract eigenhändig zu fertigen, 
und wäre eine derselben des Schreibens nicht kundig, dann muß ein Beuge 
den Namen beisetzen und der Contrahent ein Bechen dazu machen, 
b) S o wie 

dd. jedem VertragSabschluße zwei Beugen beigejogen werden sollen, 
so haben sie auch den Contract mitzufertigen. c) 

1) Verordnung v. 28. December 1849 § . 19. 



a) In den übrigen Provinzen muß ein znr Eintragung in die Grundbüther be­
stimmter Itebergabésertrag die Sefótűigung des Verkäufers enthalten, unb auch die Intabulation des Kaufschillings findet nur bann &tatt, wenn der Käufer dies in dem Contraete äugeftanden hat. Darum finden wir, wenn Käufer unb 

Verkäufer sich ihre Rechte sichern wollenn, in den Verträgen folgenbe Klausel: 

Und es soll das hier fragliche Reale für alle in diesem Vertrage über­
nommenen Verpflichtungen verhaftet bleiben, sowie ausdrücklich be­
dungen wurde, daß bei Gewähranschreibung des Uebernehmers zu­
gleich die Auszeichnung aller in dem Contracte enthaltenen Lasten 
zu erfolgen habe, ohne daß ein besonderes Ansuchen dazu erforder­
lich ist. 

b) Die Fertigung geschietyt in der Form, wie in diesem Absatze bei den Contracte* 
entwürfen nachgewiesen Wirb. 

c) Wir sollen l)ier Entwürfe zu üerfthiebenen Birten bon Coontracten tiefern. <Sie 
weichen jn?ar in der Form einigermaßen *on den gegenwärtigen Fassionen ab, 
attein soű das Grundbuchsinstitut wof)Ul)ättg unb nützlich sein, bann mussen 
auth die Verträge, welche in dem Grundbuche protokollirt werden, so beschflffen sein, baß fte mit dem Grundbuche sollen Glauben wirken. 

1. Entwurf eines Uebergabsvertrages einer Bauernwirtshaft, 
wie solcher in den übrigen Provinzen lautet, wenn derselbe zur 
gründbücherlichen Eintragung angenommen werden soll. 

Kauf - u n d V e r k a u f S c o n t r a c t . 
Welcher am heutigen zwischen dem Georg Albert als Verkäufer, und 

den lofepb und den Anna Born'Schen Eheleuten aus Stegersdorf als 
Käufern beschloffen und zu Rapier gebracht würbe. ES veräußert nämlich : 

1. Georg Albert die ihm eigentümliche im Orte Rusperg Hausnum­
mer 6 liegende, und in dem Grundbuche des Bezirksgerichtes eingetragene 
ganze Session, wozu nebst den Wohn- und Wirtschaftsgebäuden nach den 
gundualbüchern 560 Quadrat-Klafter Gärten, 30 Joch Aecker, 10 loch 
Wiesen und 8 loch Waldungen gehören, mit allen Stehenden Früchten, auch 
einem fundus instructus von 2 Pferden, 2 Kühen, 1 Wagen sammt 
Pflug und Eggen, an die lofepb und Anna Born'schen Eheleute um den 
beiderseits bedungenen Kaufschiliing von 3000 fl. C. M . , S a g e : drei 
taufend Gulden in Zwanzigern. 

2 . Uebernehmen die Srkäufer auf Abschlag des KaufschillingS fol­
gende Schulden des Verkäufers zur Bezahlung und zwar an versicherten 
Forderungen: 

a. Die Post des Franz Becker mit 250 ff. W . W . redu­
cirt auf S . M 100 fl. 

b . Die fernere des Gregor Durst sammt Siufen mit . 422 fL 
c und jene des Anton Gruber pr. . . . . . . 178 fl. 

ES werden ihnen weiter auch noch folgende Beträge 
Zur Bahlung angewiesen und zwar : 
d. an Sebastian Wurj aus Pustfeld . . . . . . 200 fl. 
e. an Albert Weiner in Margarethen . . . . . . 300 fl. 

daher ein Schuldenftand von 1200 fl. 
Da nun unter einem von den Srkäufern zu fanden des Verkäufers 



eine Abschlagzahlung mit . . . . . . . . 500 ff. 
geleistet wirb, worüber auch der Letztere Haupt- und 
verzichtlich quttttrt, so verbindet sich der Srkäufer die 
überrestlichen 1300 fl. 

in jährlichen fristen von 100 fl., zu Martini jeden Jahres zahlbar, 
abzuführen, in der Zwischenzeit aber mit 5 vom hundert zu verzinfen. 

D a ferner 
3 . ob der erwähnten Session alte Haftungen bestehen , welche der 

Verkäufer als langst getilgt angibt, und zwar : 
1. auf Namen des lohann Balier über . . . . . 200 fl. 
2 . ferner für Augustin ?aaS 100 fl. 
so verbindet sich der Verkäufer deren Löschmtg beim BezirkSgrund­

buche zu bewirken, und zwar um so sicherer, als sonst die Erkäufer berech­
tigt sein sollen, die letzten 3 Raten mit 300 fl. bis zur Extabulation rück­
Zubehalten. 

4. Verpflichten sich ferner die Erkäufer dem Verkäufer als lebens­
längliches AuSgeding die Wohnung im Rebengebäude, beftehend in 2 Zim­
mern, Küche, Kammer, Keller, einzuräumen und an Naturalien alljährlich 
2Metzenheizen, 12 Metzen Korn, 1 Metzen Erbsen, 6 Metzen Hafer zuverab* 
reichen, und zwar zu Michäli jeden l a h r S in der gehörigen Maß und Qual i tä t . 

5. Uebernehmen zugleich die Erkäufer die ob dem Grunde längst haf­
tende Dienstbarkeit , nämlich durch das Haus dem benachbarten #aufe 
Rr . 2 die Führung der Wasserleitung zu gestatten. 

6. Erfolgte die Uebergabe des Reale am heutigen, wornach die Er* 
käufer sogleich in die Rufcungen treten, dafür aber auch die Steuern und 
übrigen Abgaben und Sonstigen Verpflichtungen zu tragen verbunden sind. 

7. Wird den Srkäufern die Befugniß ertbeilet, sich auf Grund dieseS 
Vertrages um das hier fragliche Reale begwähren zu lassen. Doch haben 
dieselben allein die Gewährtaren zu tragen. SS solle aber auch 

8. das Reale für den rückständigen Kaufschiliing, wie auch für alle 
übrigen in diesem Vertrage enthaltenen Verpflichtungen bis zur gänzlichen 
Tilgung verhaftet bleiben, als Felge dessen dem Verkäufer oder auch den 
betreffenden Gläubigern die Befugniß eingeräumt ist, den Contract zur 
Erwirkung des Pfandrechtes dem Grundbuche einverleiben zu lassen. Bur 
Urkund dessen wurde dieser Vertrag nicht nur von beiden seilen, sondern 
auch den ersuchten Beugen gefertigt. 

StegenSdorf am 1. März 1850. 
Georg Albert, Verkäufer. lofeph Born) f 

2. Ebntwurf eines Vertrages, mittels welchem der Eigenthümer 
seine Liegenschaft an seinen Sohn unentgeltlich überträgt. 

Ich am Ende Gefertigter lohann Gerbitz trete hiermit meinem Sohne 
Stephan Gerbitz die mir gehörige im Orte Ferenz Rr . 12 liegende halbe 
Session, bestehend in den Wohn- und WirthschaftSgebäuden, auch in den 

2lnnaS3om ^ a u T e r * 
%xarii Suger, Beuge. 

Stegensdorf am 1. März 1850. 
Georg Albert, Verkäufer. 
Mathias WieS, Beuge. 



Fundualbüchern eingetragenen Grundstücken, nämlich 200 Klafter Garten 
u. f. w. ferner einen fundus instuctus von 2 Pferden u. f. w. zum vol­
len Eigenthume ohne Entgelt ab , und er kann damit von 1-sten künftigen 
Monats an nach seinem freien Willen schatten und walten. zur Urkund 
dessen habe ich tiefer Schrift meine eigenhändigen Zeichen beigesetzt. 

gerenz, am 1. März 1850. 
t f f lohann Gerbitz. 

Stephan Wurtz, 
NamenSfertiger und 3euge. 

Ladislaus Birk, 3euge. 
3 . Entwurf eines Vertrages über einen Grund (Extraurba­

r i a l e ) , wenn der Kaufschilling baar bezahlt wird. 
Die Unterzeichneten Anton Pabst von Reiberg und Ludwig Werner, 

Bürger von GünS, haben folgenden UebergabSvertrag abgeSchloffen. ES 
verkauft nämlich : 

1. Anton Pabst seinen Freiacker (Extraurbar ia le) , liegend in der 
Freiheit des CrteS Reiberg, neben den Grundstücken des Anton Furcht 
und Stephan Kabatz, in einem Flächeninhalte von 378 Quadrat-Klastern, 
dem Ludwig Werner um einen beiderseits bedungenen KaufSchilling von 
250 fl. Sage : Zweihundert fünfzig Gulden in Zwanzigern. 

2 . Ludwig Werner macht sich verbindlich, den ganzen Kaufschilling 
von 250 fl. am Tage der vor dem Bezirksgerichte erfolgenden unbeanstan­
deten Anmeldung zu erlegen, und so wie er 

3 . von diesem Sag an die Rutzungen beziehen wird, eben so muß er 
die auf dem Grunde lastenden wie immer Namen habenden Schuldigkeiten 
tragen. 

Zur Urkund dessen haben beide Theile mit den ersuchten Zeugen den 
Vertrag eigenhändig unterschrieben. Reiberg, am — 

4 . Entwurf eines Leibrentenvertrages, wie solcher in den übri­
gen Provinzen lauten muß, wenn Jemanden dadurch ein Reale übergeben wird. 

L e i b r e n t e n v e r t r a g . 
Welcher am heutigen Tage zwischen Georg Hitzfeld und August Weis 

ver abgeredet, beschlonen und zur unverbrüchlichen Festhaltung zu Rapier 
gebracht worden. ES übergibt nämlich : 

1. Georg Hitzfeld das ihm grundbücherlich zugeschriebene, im Crte 
R. sub Rr .Consc 16 liegende Bürgerhaus, in jenem zustande, wie sich die­
SeS am heutigen befindet, dem August Weis zum vollen Eigentbume, und 
Sowie derselbe gleich in die Rutzungen und in die Verpflichtung zu den Lasten tritt, eben So wird ihm von dem Uebergeber 

2. die Befugniß ertheilet , sich das betreffende Reale auf seine Ko­
sten grundbücherlich zuschreiben zu lafSen. Dagegen übernimmt 

3. Auguft Weis die Verpflichtung, dem Georg Hitzfeld als einen 
Kaufschilling unter dem Titel einer Leibrente alljährlich einen Betrag von 



500 fl. S . -M. zu bezahlen, und zwar immer am 1. September in Vor­
hinein. Die Abführung dieser Summe bat auch um so sicherer zu erfolgen, 
als fönst der Leibrentenvertrag für aufgelöst zu halten, und Auguft 2ßetS 
nicht berechtigt wäre, von Georg Hitzfeld hinsichtlich der schon geleisteten 
Bahlungen einen Rütfersatz zu begehren. Damit zugleich 

4. Georg Hitzfeld der ihm gebührenden Leibrente vollkommen gesi­
chert ist, so sind beide Theile dahin einig, daß mit der grundbücherlichen 
Buschrift zugleich auch die Intabulation der von Auguft WeiS übernom­
menen Leibrenten-Verpflichtung vorgenommen werde. zur Urkund dessen 
u. f. w. R. am — 

5. Entwurf eines Tauschvertrages, in der Form, wie dieser in den übrigen Provinzen verfaßt wird. 

#eute am Ende gesetzten Tage wurde zwischen dem lofeph Bern und 
granz Agner aus Wurzbach folgender Tauschvertrag beschlossen und zur un­
verbrüchlichen gesthaltung zu Papier gebracht. ES übergibt nämlich : 

1. lofeph Bern seine ihm eigentümliche ganje Session Nr. Consc. l . 
in Reiberg, zu welcher nebst den erforderlichen Wohn- und WirthschaftS­
gebäuden nach den gundualbüchern 566 Cuadrat-Klafter Gärten, 
30 loch Aecfer, 10 loch Siesen und 8 loch Salbungen gehören, dem 
Franz Ágner in dem auSgemittelten Serche von . . 3000 fl. E . -M. 

Dagegen tritt 
2.. Franz Agner die ihm angehörige in Reiberg 

sub. Rr . 3 liegende halbe Session mit 320 Quadrat-
Klafter Gärten, 20 loch Aeeker, 6 loch Siesen im 
auSgemittelten Wertbe von 2000 „ „ 
dem lofeph Bern ab, und gleich wie derselbe auf den 
überrefttichen Kaufschilling von . . . . . . . 1000 „ „ 
Zu fanden des letztern einen Betrag von 400 fl. haar 
und richtig erlegt hat, worüber Joseph Bern unter ei­
nem haupt- und verzichtlich quittiret, eben so verbindet 
sich Franz Agner auf den Ueberreft noch folgende ihm von 
lofeph Bern angewiesene Posten, nämlich an Anton 
Gruber mit . . . . . . . . . . . . . 178 fl. 
und an Gregor Durst mit . . . . . . . . . 422 fl. 
zu bezahlen, sowie sich mit den betreffenden Gläubigern über denBeitpunkt 
der Berichtigung selbst abzufinden, und zugleich den ob der Session zu 
Gunsten der Anna Agner haftenden Naturalausnahm zu übernehmen. D a 

3 . die Uebergabe der beiderseitigen Sessionen bereits erfolgt ift, so sind auch die Contrabenten verpflichtet, vom heutigen Sage die auf dem 
übernommenen Besitzstand haftenden Saften, wie sie immer Namen haben 
mögen, zutragen. Und schließlich 

4. erteilen beide Steile einander wechselseitig die Bewilligung, daß 
jeder hinsichtlich des hier vertragsmäßig übernommenen Besitzstandes um 
die Gewahranschreibung auf seine Kosten bei dem betreffenden löblichen 
Bezirksgerichte anlangen könne. zur Urkund dessen u. f. w. 



6. Entwurf eines Vertrages, wenn die verkaufte Liegenschaft 
im Grundbuche noch nicht eingetragen ist. 

Die Unterzeichneten Ludwig Gerwitz und Adalbert Furch aus S t e ­
gerSbach haben am heutigen folgenden Kauf- und VerkaufScontract ab­
geschlossen : 

1. Verkauft Ludwig Gerwitz sein in dem Markte Rusperg liegendes 
Bürgerhaus Rr . 70 mit allem, was niet- und nagelfest ist, dem Adalbert 
Furch um den beiderseits verabgeredeten KaufSchilling von 2000 fl. S .M. 
S a g e : 3wei kaufend Gulden in Zwanzigern. 

2. Der Erkäufer Adalbert Furch hat am heutigen eine Angabe mit 
Fünfzig Gulden Conv.-Münze erlegt, und verbindet sich an dem Tage der 
vor dem Bezirksgerichte bewilligten BesitzeSanschreibung eine AbschlagSzah­
lung mit 950 fl. zu leiften, den Ueberreft aber in jährlichen unverzinSli­
chen Raten von 150 fl. S a g e : Einhundert FüufzigGulden Conv.-Münze 
am 1. März 1851 angefangen, zu fanden des Verkäufers zu erlegen. D a 
übrigens 

3. das hier fragliche Haus in dem BezirkSgrundbuche noch nicht ein­
getragen ist, so übergibt der Verkäufer zur Bewirkung der Aufnahme in 
daS Grundbuch die durch die Verordnung vom 28. Dez. 1849 vorgefallen 
benen Behelfe. Der Erkäufer tritt 

4. gleich am heutigen in den Besitz der Realität, muß a l s o auch von 
nun an alle darauf lastenden Abgaben tragen. zur Urkunde dessen u. f. w. 

§. 49 . 
f. E i n s c h r e i t e n der Parteien be i dem B e z i r k s g e r i c h t e 

um d i e E i n t r a g u n g . Es wird auch nicht gefordert, daß die Parteien, 
wenn fte die Eintragung ihres Besitzrechtes in das Grundbuch bewirken 
wollen, ein schriftlicheS Gesuch a) überreichen, sie können das dieSfällige 
Begehren dem Bezirksgerichte mündlich vortragen % Ja eS ist den Par­
teien sogar anzurathen, ihr Ansuchen vor dem Bezirksgerichte mündlich zu 
stellen, weil sie auf solche Art das Gesuch ersparen, da sie ungeachtet dessen 
von dem Bezirksgerichte vorgeladen werden. 

*J Verordnung öom 28. Dezember 1849 §. 19. 
a) Ungeachtet dessen wollen wir einige (Entwürfe t>on derlei (Befugen mitteilen. 

Löbliches Bezirksgericht! 
Ladislaus Berger befand sich im Besitze des HauseS Rr. 220 in der S tad t G ü n S , und hat nun das dieSfällige Reale mir eigen* 

thümlich übergeben. Ich hittt nun, womit 

a. der fragliche Besitzstand in das Grundbuch aufgenommen, und 
b. ich als nunmehriger Besitzer deSselben eingetragen werde; daß 
1. Ladislaus Berger früher wirklich Eigentümer dieser Liegen­

schaft gewesen, und keine Intabulationen gehaftet haben, wird durch 
die beiden AmtSzeugnisse 

A. B . A. und B . bargethan, so wie ich 



C. 2. durch den Vertrag C v o m 2. März 1850 beweise, daß ich die 
Liegenschaft erkauft habe. GünS am — 

Bezirksgericht. 
Stephan Wurjbach, aus GünS 

bittet um Eintragung seines Besitz­
standeS, nämlich des Kaufes Rr . 220 
in das Grundbuch. 

Ein zweites Gesuch 

Löbliches Bezirksgericht! 
A . Ich habe laut des Vertrages A . d d o . 2 . März 1850 den Bau ­

ernsitz, Hausnummer 12 in Reibach käuflich von Ludwig Sprung 
übernommen. Da aber riefe Liegenschaft im Grundbuche noch nicht 
eingetragen ift, so stelle ich das Begehren, womit sie in das Selbe auf­
genommen, und ich als Beßrer angemerkt werde. zu diesem 

B. Zwecke beweise ich durch das Stadigerichtliche AmtSzeugnißB., daß 
Ludwig Sprung sich fortwährend im ruhigen Besitze der Session 
befunden habe, und lege über das Flächenmaß der Sämmtlichen 

C. Grundstücke des VermefSungSoperat des GeometerS Kart S i r t b 
in C. bei. — Reiburg am — 

Bezirksgericht 
Sillibatd Serner in Reibach 

um Eintragung Seines Besitzstandes, 
namentlich der Session Hausnummer 
12 in Reibach in das Grundbuch. 

S. 50. 
g . A n m e l d u n g der U e b e r g a b e bei dem B e z i r k s g e r i c h t e . Jeder 

Kaufeiner Liegenschaft, Sie möge in was immer für einer Realität bestehen, 
muß in das Grundbuch eingetragen und daher gleich nach dem Abschluße 
des ContracteS dem Bezirksgerichte angemeldet werden. - ) . ES ist ein 
BwangSgefetj, und darum findet keine Ausnahme S ta t t . Der Contract 
möge Schriftlich errichtet oder nur mündlich verabgeredet worden Sein, 
und ohne Unterschied, ob ein Schriftliches GeSuch überreicht ist oder nicht, 
muß 

1. der Käufer und Verkäufer vor dem Bezirksgerichte erscheinen, 
reu Schriftlichen Contract vorlegen, oder die mündliche Abrede vortragen, 
und das Ansuchen machen, womit auf Grund dessen die Liegenschaft in 
daS Grundbuch aufgenommen, und der Käufer als Besitzer eingetragen 
W i r d e . 2 ) Die beiden Sontrahenten haben auch 

2. zwei Zeugen mitzunehmen, wozu diejenigen zu wählen sind, welche 
schon bei dem KaufSabschlusse als Beugen gegenwärtig waren. Aber tiefe 
Beugen mussen dem Bezirksgerichte genau bekannt sein , weil fte zu beftäti* 
gen haben, daß der sich gemeldete Käufer und Verkäufer wirklich die ange­
gebenen Namen führen. Darum ist eS zweckmäßig, wenn zur Anmeldung 
Männer aus dem Gemeindevorstand gewählt werden, weil diese mit dem 



Bezirksgerichte in fortwährender GeschäftSverbindung sich befinden, daher 
auch demfeiben genau Mannt sind. 

3 . Wenn der Käufer oder Verkäufer wegen Abwesenbeit oder Er* 
krankung nicht im Stande ist, bei der Anmeldung persönlich z u erscheinen, 
So kann er anstatt seiner einen Bevollmächtigten Stellen , aber er muß ihm 
eine Schriftliche Vollmacht, welche zur Deckung des Bezirksgerichtes im 
Grundbuche aufbewahrt wird, mitgeben O a) . Dfme diefer wird, wenn 
auch Einer der Contrabenten erscheint, die Anmeldung der Realübergabe 
nicht übernommen. ES ist anzuraten, daß derjenige Theil, welcher an 
der persönlichen Erscheinung verhindert ift, Sich besonders, wenn ein münd­
licher Kaufsabschluß erfolgte, einen rechtschaffenen Mann aus der Gemeinde, 
soviel möglich aus der 3ahl der Vorsteher wähle, tamit er auch über das­
jenige, was in das Grundbuch aufgenommen wird , beruhigt sein könne. 
Ware kein schriftlicher Vertrag errichtet worden, dann soll dem Bevoll­
mächtigten ein von dem Vollmachtgeber gefertigter Auffa.3 eingehändigt 
werden, damit der erftere sich hiernach benehmen könne. 

4 . Eine Ausnahme von der Regel, daß beide Theile vor dem BezirkS­
gerichte erscheinen mussen, dürfte eintreten, wenn ein Vater einem minder­
jährigen Kinde eine Liegenschaft unentgeltlich, oder gegen einen geringen 
Entgelt mittelst des Grundbuches übergeben will. In diesem Falle wäre 
die Erscheinung deSVaterS und zweier Beugen, zum Beweise der Identität 
des fatierenden Vaters zureichend, denn der Minderjährige ist ohnehin 
nicht fähig, eine gültige Aeußerung abzugeben. 

5. Erst, wenn das Bezirksgericht erklärt, daß gegen die Uebergabe 
keine Bedenken bestehen, soll der Käufer den bedungenen Kaufschilling er­
legen, und zwar nach der Anweisung des Bezirksgerichtes, entweder zu 
fanden der Gläubiger, oder des Verkäufers. 

6. Räch der Verordnung vom28. Dezember 1849 kann in dem Falle, 
als die verkaufte Liegenschaft noch gar nicht in einem Grundbuche vor­
kommen Sollte, das Bezirksgericht die Eintragung erst dann vornehmen las­
Sen, wenn das GeSuch um Eintragung inder Gemeinde fundgemacht wurde, 
und binnen 30 Tagen kein Einspruch gegen das Eigentumsrecht erfolgt 
i f t 2 ) . Die Parteien müSSen daher mit der Vollziehung der VerkaufSbe­
dingungen diese Frist zuwarten. 

7. D a s or ig inal des übergebenen Schriftlichen KaufcontracteS wird 
den Parteien nicht zurückgestellt, sondern in das Archiv des Grundbuchsam* 
teS hinterlegt, aber eS wird ihnen aufVerlangen eine beglaubigte Abschrift 
hievon hiuauSgegeben 3 ) . Rebft diefer Abschrift erhält 

8. der neue Befttzer zum Beweise der Eintragung seines Besitzrechtes 
von dem Bezirksgerichte einen G e w ä h r t e m 4 ) . 

*) Verordnung »om 28. Dezember 1849 §. 17. *) Verordnung »om 28. Dezember 
1849 §. §. 18 .19 . 3 ) Verordnung §. §. 18. 23. 4 ) Verordnung §. 5. 5 ) Ver­
ordnung §.21. 6 ) Verordnung §. 27. 



a) Entwurf der Vollmacht, welche vom Verkäufer ausgefertigt, 
auch von ihm und zwei Zeugen unterschrieben sein muß, 

V o l l m a c h t . 
Rachfcem ich Ladislaus Burg hinsichtlich des mir gehörigen, in der 

Stadt Raab liegenden HauseS Rr . 29 einen Schriftlichen Kaufcon­
tract mit dem Anton Werlein abgeschlossen habe, und ich wegen meiner 
Krankheit zur Anmeldung des Kaufes bei dem Bezirksgerichte nicht 
erscheinen kann, so ertbeile ich hiermit dem Stephan Horvath die 
Vollmacht, daß er anstatt meiner bei dem Bezirksgerichte R. die Rich­
tigkeit des z a c h e n mir und Anton Werlein abgeschlossenen erwähn­
ten Vertrages bestätige, und die Einwilligung gebe, damit der Käu­
fer im Grundbuche als Besitzer eingetragen werde. 

zur Urkunde beffen meine eigenhändige Fertigung. Reiberg am — 
Ladislaus Burg . 

Ebristoph WelS, Beuge. 
Ludwig Rausch, Beuge. 

Entwurf einer Vollmacht, welche der Käufer ausfertigt. 

V o l l m a c h t . 
Rachdem ich Ladislaus Burg, wegenmeiner längern Abwesenheit zur 

Vorlage des mit dem Sebastian S a l t e r um das Haus Rr . 40 in 
Reiberg abgeschlossenen KauSvertrageS vom 3. März 1850 bei dem 
Bezirksgerichte nicht erscheinen kann , Sc bevollmächtige ich hiermit 
den Stephan Set ier aus Reiberg, womit er bei dem Bezirksgerichte 
R. meine Stelle vertrete, Somit den Kaufcontract vorlege, auch in 
meinem Namen dessen Inhal t bestätige, sowie das Ansuchen um 
Eintragung meines BesitzrechteS in das Grundbuch mache. Zur Ur­
kund dessen u. f. w. Reiberg am — 

(Unterschriften) 

Entwurf einer Vollmacht des Verkäufers, wenn kein schriftli­
cher Vertrag errichtet wurde. 

V o l l m a c h t . 
Durch eineKranfheit verhindert, bei demBezirkSgerichtezu erschei­

nen, ertbeile ich dem Stephan Weller aus Reiberg die Vollmacht, 
daß er an meiner Stelle sich zum Bezirksgerichte begebe, und bei die* 
fem die Richtigkeit des am 3 .Mär j 1850 abgeschlossenen mündlichen 
UebergabSvertrageS , mittelst welchem ich dem Leopold Saitz mein 
Haus Rr . 20 in Reiberg verkauft habe, auf Grund der ihm schriftli* 
eingebändigten Bedingungen bestätige, die erlegt werdenden Kauf­
schillingSgelder übernehme , auch hierüber quittire , und die Ein­
willigung ertheile, daß Leopold Waitz im Grundbuche als Besitzer 
eingetragen werden könne. Zur Urkund dessen u.f. w. Reiberg am. — 



C. V e r f a h r e n , im Falle d e r E r w e r b u n g e i n e r L i e g e n s c h a f t 
durch E r b s c h a f t . 

§. 51. 
Wenn Jemand infolge eines TestamenteS oder einer Beerbung ohne 

letzten Willen das Eigentum einer Siegenschaft erworben hat, so muß er 
1. den Umstand, daß er wirklich in den Befttz der diesfälligen Realität 

gelangt sei, durch einen ErbschaftSakt (TheilungSinstrument, Verlassen­
Schaftsabhandlung, EinantwortungSurkunde) beweisen, er muß ferner 

2. mit Seinen Miterben vor dem Bezirksgerichte erscheinen, und Sei­
nen Besitz anmelden O. UebrigenS ist sich diesfalls im Falle, daß ein Theil 
wegen Verhinderung einen Bevollmächtigten ftelien mußte, oder daß die 
ererbte Liegenschaft im Grundbuche noch nicht eingetragen wäre, so zu be* 
nehmen, wie in den §. §. 49. 50. erwähnt wurde. Rur wird von dem 
Bezirksgerichte die Urkunde wieder rückgestellt, und bloß eine beglaubigte 
Abschrift im Archive hinterlegt 2 ) . 

0 2 ) Verordnung *>om 28. Dezember 1849 §. 22. 

D. V e r f a h r e n be i dem A n s u c h e n um E i n t r a g u n g a u f G r u n d 
e i n e s P f a n d r e c h t e s . 

§. 52. 
Der Mangel eines Grundbuches unb der heraus hervorgehende 

Uebelftand, baß ein Grunbbesitzer, wenn er in Verlegenheiten ein Kapital 
aufnehmen wollte, seinem Gläubiger keine Hypothek geben konnte, ist die 
Urfache der So allgemein bestehenben Traktate, auch Pfand- unb Zeitver­
käufe genannt (emtio venditio temporanea seu pignus). Der Eigen­
thümer des GrundeS erhielt ein Darlehen, unb überließ bafür dem Glau* 
biger ein Reale auf eine bestimmte 3af)l »on l ah ren (boch nicht über 32 
l a h r e , benn auf eine längere Seit burfte nicht contrabirt werben) zum 
Rutzgenuße. Räch Ablauf diefer Frist mußte gegenRückzablung der Schulb 
baS unbewegliche Gut wieber seinem Eigentümer zurückgegeben werben. 
Gewöhnlich war dieS nicht möglich , unb so würbe ein neuer Traktat 
geschloffen. Wir finden diese Art des PfandvertrageS besonderS bei abeli* 
gen Gütern. 

Vom l . M ä r z 1850 an barf kein Pfand- ober Seitverkauf mehr abge­
schloffen, wohl aber mussen die vor diefem Beitpunkte errichteten Verträge 
a ufrecht erhalten werben % ES wirb sich a l s o der Fall ergeben , baß bei 
u n r Jung der BezirkSgrunbbücher Pfandbesitzer ihre Rechte anmelben, 
b b die Eintragung ihres Besitzes begehren. Der dieSfällige GesuchSwer 

h muß die Urkunde, eigentlich den pfandvertrag beibringen, mittelst wel­
chem er selbst oder sein Vorfahrer zum Besitze des Reale gelangt ift. Die 
Eintragung kann aber auch nicht fogleich, sondern erst nach 30 Tagen von dem Tage gerechnet, an welchem baS Bezirksgericht baS Gesuch in ber 



Gemeinde kundgemacht hat/ wenn fonft von Riemanden ein Etnspruch ge­
gen das Pfandrecht des Bewerbers erhoben wurde, geschehen 2 ) , 

0 Verordnung öom 28. Dezember 1849 §. 16. 2 ) Verordnung t>om 28. Dejembcr 
1849 §. 5. 

I I . Das Benehmen der Parteien, welche die Intabula­
tion ansuchen 

§. 53 . 
1. D a s Recht des B e s i t z e r s e i n e s R e a l e z u r E i n g e h u n g 

e i n e s P f a n d V e r t r a g e s . äßer das Recht hat, Sein Vermögen ohne Ein­
Schränkung zu verwalten, kann auch einAnlehen aufnehmen, und So fern er 
eine Liegenschaft besitzet, diese zur Hypothek seiner Schuld bestellen. Daher 
können einen Pfandvertrag nicht eingehen : 

a. Minderjährige oder Euranden, und 
b. auch nicht diejenigen Besitzer, welche in der Verfügung beschränkt 

sind, wie Pfandbesi'tzer, ferner 
c. wenn im Grundbuche der Besitz als streitig angemerkt ift. 

A . E i n s c h r e i t e n um I n t a b u l a t i o n e i n e r n e u e n S c h u l d . 

§. 54. 
2. V o r s i c h t e n , welche be i e inem P f a n d v e r t r a g e beob ­

achtet zu w e r d e n haben . 
a. Vom G l ä u b i g e r ode r D a r l e i h e r . Der Darleiher hat selbfl 

für dieSicherheit seines Kapitals Sorge zutragen. Die Sicherheit befteht 
in der Eintragung der Schuld in das Grundbuch auf eine Realität des 
Schuldners. D a s Grundbuch haftet nur dafür , daß nicht mehrere Ein­
träge, als darin verzeichnet sind , bestehen. Der Darleiher soll allfo, ehe 
und bevor er sich entschließet, ein Kapital zu leihen, beim Grundbuchamte, 
in welchem die unbeweglichen Güter seines Schuldners eingetragen sind, 
erheben 

aa. ob die als Hypothek angebotene Liegenschaft schon im Grundbuche 
sich befinde, und ob der Schuldner wirklich als Besitzer angemerkt sei. Be­
findet sich die Realität noch in keinem Grundbuche, so wird auch eine Inta­
bulation nicht angenommen, und ist nicht der Schuldner Sondern ein Ande­
rer als Besitzer eingetragen, dann findet ebenfalls eine Intabulation nicht 
S t a t t , weit nur derjenige, welcher im Grundbuche wirklich vorkömmt, für 
den Eigentümer zu halten ift, und Riemand über die einem Andern gehö­
rige Sache verfügen kann. Also in diesen beiden Fällen wird dem Gläubi­
ger, wenn er wirklich eine schriftliche Schuldurkunde erhalten hat, diese 
nichts nützen. Der Darleiher soll ferner 

bb. erheben, ob der Schuldner über seine Liegenschaft frei verfügen 



fömte. I s t sein Besitz beschränkt, dann ist er nicht berechtigt, da« Reale zur 
#9pothek zu bestellen; eS wird daher auch die Intabulation nicht bewilligt. 
Und 

c c hat der Darleiher zu erforschen, ob nicht auf der zur Hypothek an­
gebotenen Realität schon so viele Schulden intabulirt sind, daß im Falle 
die Liegenschaft zum Verkaufe kommen würde, von dem Kaufschillinge auf 
das neue Darleihen kaum etwas entfallen dürfte. UebrigenS 

dcl. soll der Darleiher nicht eher den Schuld- oder Pfandvertrag ab* 
schließen, und auch nicht eher das Geld zujählen, bis nicht von dem Be­
zirkSgerichte die Intabulation bewilligt wurde. 

§. 55. 
ES bandelt sich nun darum, wie man eigentlich erfahren könne, daß 

Hoffnung vorbanden sei, einftens das Kapital wieder rückzuerbalten, selbft, 
wenn deshalb dieSrecution geführt werden müßte. Riemand wird so leicht 
ein Kapital leihen, wenn er im Voraus beforgt sein muß, folcheS zu verlie­
ren. Wir wollen nun diesfalls Folgendes an die Hand geben: 

aa. Wenn im Grundbuche eingetragen ift, um welchen preis der Be­
sitzer und zukünftige Schuldner die Realität verkauft hat , so kann diefer 
allerdings als Werth der Hypothek angenommen werben, benn eS ist nicht 
Zu vermutben , baß lemand für eine unbewegliche Sache einen auffallenb 
hohern pre is geben werbe, als diefe wirklich werch ift. Enthält 

bb. das Grundbuch keinen Werth, bann soll der Darleiber, fofern es 
sich um ein größeres Kapital bandelt, diefeS nur unter der Bedingung zuft* 
chern, baß der Schuldner seine Siegenschaften vom Gerichte schätzen lasse. 
Will 

c c der Darleiber dem Realbefttzer diese Auslage ersparen, dann soll 
er den Werth der Sache burch Vergleichung auSmitteln. ES ergeben sich 
in einem Orte von 3eit Z u 3eit gerichtliche unb außergerichtliche Veräuße* 
rungen von Realitäten. Man sucht nun zu erbeben, um welchen Preis eine 
Ltegenschaft, die in ihrer Beschaffenheit ganz der zur Hypothek angebote* 
neu Realität gleich ist, verkauft würbe, und diesen Preis kann man auch * 
für letztere annehmen. Bei Käufern in Städten ist es gewöhnlich das 
3inSerträgniß, welches nach Abzug der Steuern und allfälligen Erhal­
tungSkosten einen Maßstab gibt. Wenn 

dd. der Werth derLiegenschaft erhoben ift, dann sind die im Grund­
buche intabulirten Schulden zusammen zu jaulen, und von dem Werche 
des Reale abzufragen; was davon erübrigt, wäre eigentlich die noch 
offene Hypothek. 

§. 56. 
I n den übrigen Provinzen ist für Pupillengelder eine gesetzmäßige 

Sicherheit für Darleben nur dann vorhanden, wenn durch die Hypothek 
des neuen Darlebens und der demselben vorgehenden Intabulationen das 
verpfändete Haus nicht über die Hälfte, des Sandgut oder Grundftück aber 
nicht über zwei Dritcheile seines wahren WercheS beschwert wird a) . 

a) Wir wollen zwei Beispiele zur Berechnung beifügen. 



B e i e i n e m H a u s e . 
Der S e r t h wurde mit einem Betrage von . . 6000 fl. E M . 

auSgemittelt, wovon die Hälfte zu . ~. . 3000 fl. 
die normalmäßige Sicherheit darbietet. Run haftet hierauf: 

a. ein verzinsliches Kapital mit . . . 600 fl. 
b. ein ferneres in Höf)? von . . . . 1000 fl. 

so wie 
c ein zu Gunsten des VorbefltzerS bücher­

lich haftendes, lebenslängliches Natural-
quartier, angeschlagen mit jährlichen 20 fl. 
ZU Kapital 400 fl. 

ES haben noch 
d. zur Deckung der anfälligen Grundla­

sten und Intereffen, welchen mit dem Ka­
pital ein gleiches Vorzugsrecht gebührt, 
vorflchtSweiSe . . . . . . . . 200 fl. 
in Aufrechnung zu kommen. 

Die vorausgehenden Verpflichtungen be* 
tragen fomit . . . . . . . . 2200 fl. 
womach nur mehr . . . . . . . 800 fl. 
als normalmäßige Hypothek bleiben, und auch keine höhere Summe 
dargeliehen werden soll. 

B e i G r u n d s t ü c k e n 
tritt die nämliche Art der Berechnung ein; doch mit dem Unterschiebe, baß 
zwei Drittheile des WertheS als gesetzliche Sicherheit zu halten ftnb. 

B e i W i r t h s c h a f t e n 
muß jeboch der Beftand der Gebäube von den bazu gehörigen Grunbstücken 
wohl unterschieben werben; wie nachflehenbe Berechnung jetget. 

Die Gebäube würben gefcfyätztfm Betrage von 
1000 fl. wovon die Hälfte zu 500 fl. 
als normalmäßige Hypothek anzunehmen ist. 
Unb die Grunbstücke 
auf 6000 fl. wovon zum Drittheile, nämlich 4000 fl. 
an Sicherheit genügen. 

Summe des HypothekenfondeS . . 4500 fl. 
Run haften nach dem Grunbbuche : 
1. ein lebenslänglich jährliches AuSgebing, 

bestehend in einer Naturalwohnung von 2 Zim­
mern, Küche, Keller unb Beben, bann 6Metzen 
Weizen unb 8 Meißen Korn. Der jährliche 3tuS 
für eine Wohnung diefer Art ist gewöhnlich . 30 fl. 
6 Mefcen Weizen betragen ä 3 fl. . . i . 18 fl. 
8 ,, K o r n ä 2 f l . . . . . . . . 16 fl. 

Summe 64 fl. 



Diefe zu Kapital ä 5 % berechnet, enthalten . 1280 ff. 
2. ein verzinsliches Kapital mit . . . . . 800 fl. 
3 . e in i e ib ren tenver t r ag iw jährlichen Betrage 

von 50 fl. zu Kapital ' 1000 fl. 
4 . ein verzinsliches Kapital zu . . . . 300 fl. 
Hiezu muß vorsichtSweise der allfällig entstehen 

könnende Rückstand an Grundlasten und Interejfen 
berechnet werden, mit . . . . . . . 450 fl. 

DieSe Verpflichtungen betragen nun . . . . 3830 fl. 
nadb deren Abzug zur Deckung für ein neues Dar­
leihen bleiben 670 fl. 

§. 57. 
b) V o r s i c h t e n der S c h u l d n e r u n d R e a l b e s i t z e r . S i e 

baben 
a. bei der Aufnahme eines Darlehens vorzüglich darauf zu fehen, ob 

dem Darleiher auch das unbeschränfte Befugniß zur Anlegung des Geldes 
Zustehe, damit nicht, wenn die Verleihung von einem Unbefugten geschehen, 
der Darlehensvertrag ungiltig, und dadurch der Schuldner in die Verle* 
genbeit versetzt werde, das Kapital noch vor dem verabgeredeten Termine 
Zurückzuzahlen. 

b. MeiftenS wird die Ausstellung einer Obligation im Voraus ge­
fordert, und das Darlehen nicht eher zugezählt, bis die Intabulation der 
Schuldurkunde vollzogen ist. Auf folche Art bestätigt der Schuldner im 
Voraus den Smpfang des Kapi tals , welches er doch nicht empfangen. Er 
will nun dafür, daß mit der Obligatton kein Mißbrauch geschebe, auch S i ­
cherheit haben. 

Der X X I . Gesetzartikel des JahreS 1840 enthält zwar die Bestim­
mung, daß der aus der Intabulation entspringende Vorzug nur von der 
3eit gerechnet werden könne, als der Schuldschein durch die wirkliche Ueber­
gäbe des Geldes in Erfüllung gegangen ist l ) . Allein soll das Grundbuch 
vollen Glauben wirken, so muß daSselbe auch hinsichtlich der darin vor­
kommenden Einträge gegen den Schuldner den Beweis liefern; will er 
daher die Intabulation bestreiten, So liegt ihm ob, darzuthun, daß er das 
Darlehen nicht empfangen habe (exceptio non numerataepecuniae). Um 
diese immer schwierige Beweisführung nicht notwendig zu haben, gibt es 
Zwei Mittel. Entweder der Schuldner behält die ausgefertigte Urkunde in 
fänden , und begehrt selbst die Intabulation mit dem Ansuchen um Rück­
Stellung des eigenen Instrumentes zu seinen fanden a), oder er läßt sich 
vom Gläubiger einen Versicherungsschein b) ausfertigen. Im Falle der 
Darleiher nach intabulirter Obligation die zuzäblung verweigern möchte, 
hat der Realbejttzer unverweilt Erstem wegen AuSfolgung des Geldes zu 
belangen. 

*j XXL 2lrt. 1840 §. 10. 



a. Entwurf des Gesuches. 

Löbliches Bezirksgericht! 
Ich Schließe in der Anlage V. die von mir am 3.Marz 1850 zu 

Handen des lohann Wirker über ein Darlehen von 1000 fL 
E . - M . ausgefertigte Criginal-echuldverschreibung mit einer 
beglaubigten Abschrift bei, und bitte um deren Intabulation 
auf mein HauSRr . 12 imOrte Seitjdorf, auch um Rückstellung der eingetragenen Obligation zu meinen Händen. R. am — 

Bezirksgericht 
Albert Kraus zu Weifcdorf 

um Intabulation eines Schuldinstru­
mentes über 1000 fl., für lohann 
Si rker auf das Haus Rr . 12. 

b. Entwurf der Versicherungsurkunde. 

Rachdem ich EndeSgefertigter dem Anton Wagner ein Darlehen 
mit 500 fL zugesicherthabe, dieser mir auch unterm Heutigen den förm­
lichen Schuldschein ausgefertigt und eingehändigt hat, so bestätige ich 
dieseS mit dem Bemerken , daß gleich nach erfolgter grundbücherlicher 
Einverleibung und Rückstellung der mit der SintragungSelaufel ver­
sehenen Urkunde die Bujäblung des Darlehensbetrages mit 500 fl. 
erfolgen wird. R. am — 

§. 58 . 
3 . D i e A u s f e r t i g u n g der S c h u l b u r k u n b e . Die Hypothek 

für ein Darlehen kann nur mittels einer schriftlichen Urkundbe (Schuldver­
schreibung, Obligation) bestellt werben. ES muß in berselben 

a. sowohl der eigentliche Darleiber (Gläubiger), als auch der Anlei­
her (Schuldner), der Betrag des Darlehens, auch die Gattung deSselben, 
nämlich die Valuta ofcir Münzart, die Seit der Rückzahlung, die zu entrich­
tenden Stufen und die Reali tät , welche zur Hypothek bestellt wurde, be­
stimmt ausgedrückt sein a ) . ES kann sich 

b . in dem Schuldinstrumente bedungen werden, daß der Gläubiger 
nicht berechtigt sei, die Intabulation auf das unbewegliche Vermögen zube­
gehren. *). b) UebrigenS 

c sind unter den Schuldurkunden auch andere Instrumente begriffen, 
wodurch lemand einem Andern zu einer bestimmten Summe c) verpflichtet 
wirb, wie EautionSurkünden, Erbabtheilungen hinsichtlich der HinauSzah­
lungen. Auch sind die Schuldurfunden 

d. in einer der LandeSsprachen auszufertigen, und 
e. nicht nur von dem Schuldner, sondern auch von zwei Beugen zu 

unterschreiben. 
0 Verordmma t>om 28. Tqember 1849. §. 34. 



a) Es folgen hier mehrere Entwürfe zu Obligationen, wie selbe 
gewöhnlich in den übrigen Ländern ausgefertigt werden. 

O b l i g a t i o n. 
Ich am Ende Gefertigter Adalbert Brach bestätige hiermit, daß mir 

Friedrich hafner aus Grünbaum auf mein Ansuchen am heutigen 
einen Betrag von 400 fl. E . -M. S a g e : Vitr hundert Gulden in 
Bwanzigern dargeliehen, auchbaar und richtig zugezählt habe. Gleich* 
wie ich nun den Empfang dieseS Kapitals bestätige, eben so verpflichte 
ich mich , dafselbe nach vorausgegangener vierteljähriger Aufkündi­
gung in der nämlichen Valuta rückzujablen, auch in der Bwischenjeit 
mitb vom hundert zu verrufen, und zwar in halbjährigen Fristen um 
so sicherer, als ich fönst der Wobltbat der Aufkündigung verlustig, und 
mein Gläubiger berechtigt sein soll, sein Kapital fogleich zu fordern. 

zur Sicherheit des dießfälligen Kapitals bestelle ich mein sämmtli­
cheS bewegliches und unbewegliches Vermögen, inSbesondere aber die 
mir gehörige hälfte der im Orte Reiberg Rr . 4 liegenden und im Be­
ZirkSgrundbuche Rothenberg vorkommenden Session. ES kann sich 
daher mein Gläubiger au diese hypothek so lange halten, bis er hin* 
Sichtlich des Kapitals und der Rebengebühren vollkommen befriedigt 
worden, weswegen ich auch die Einwilligung ertheile, daß er um In­
tabulation tiefet SchuldinstrumenteS auS das erwähnte Reale ohne 
mein ferneres Einvernehmen anlangen könne. 

zur Urkund dessen meine und der h'ezu ersuchten Beugen eigenhan­
dige Fertigung. Reiberg am 1. Mär j 1850. 

Adalbert Brach, als. Schuldner. 
Franz Wirfeld, als Beuge, 
lafob Wies, als Beuge. 

b) Entwurf eines Schuldseines, in welchem die Intabulation 
untersagt wird. 

Ich amEnde Gefertigter Adalbert Brach bestätige hiermit, daß mir 
Friedrich hafner aus Grünbaum auf mein Ansuchen am heutigen ei­
nen Betrag von 400 fl. E . - M . Sage : Vier'hundert Gulden in 
Bwanzigem dargeliehen, auchbaar undrichtig zugezählt habe. Gleich­
wie ich nun den Empfang dieseS Kapitals bestätige, eben so verpflichte 
ich mich, daSselbe nach vorausgegangener vierteljähriger Aufkün* 
digung in der nämlichen Valuta rücfzuzahlen, auch in der Zwischen­
Zeit mit 5 vom hundert zu verrufen, und zwar in halbjährigen Fri­
sten um so sicherer, als ich fönst der Woblchat der Aufkündigung ver* 
lustig und mein Gläubiger berechtigt sein soll, sein Kapital fogleich zu fordern. 

Bur Sicherheit des dieSfäliigen Kapitals bestelleichmein fämmtlicheS 
beweg- und unbewegliches Vermögen, doch soll dem Gläubiger das 
Recht, hierauf eine Intabulation zu begehren, nicht zuftehen. 



Sur Urkunde dessen meine und der hierzu ersuchten Beugen eigenhän­
dige Fertigung. Reiberg am 1. Mär j 1850. 

Abalbert Brach, als Schuldner. 
Franz ffiirfeld, als Beuge, 

lakob WieS, als Beuge. 
c) Jede zu intabulirende Forderung muß auf eine bestimmte Summe Gelde lau­

ten. XXI. t>. 3 . 1840 §. 9. 
§. 59 . 

4 . D a s E insch re i t en um I n t a b u l a t i o n . 5Öer eine Forde­
rung an eine Zweiten hat, und diese sichern will, muß mit der Schuldur­

kunde sein Recht dazu erweisen. Er muß dem Bezirksgerichte eine Urkunde 
vorlegen, aus welcher hervorgeht, daß die Schuld denjenigen wirklich be­
treffe, auf dessen Liegenschaft die Intabulation angesucht wird. Es ist 

a. gleichviel, welche Form das zur Intabulation vorgelegte Instru­
ment hat. S o können auch Auszüge aus den Handlungsbüchern zu I n t a ­
bulation gebracht werden, wenn sie nur vom Schuldner anerkannt und ge­
fertigt find. 

Der IntabulationSwerber hat aber 
b. in dem Gesuche dasjenige unbewegliche Gut des Schuldners, auf 

welches er die Intabulation vornehmen lassen will, genau zu bezeichnen. 
Daher will er auf alle unbeweglichen Güter des Schuldners Hypothek 
erlangen, dann muß er auch jede Liegenschaft einzeln und besonderS nam? 
haft machen 0 . Wenn der Gläubiger in seinem Gesuche sich bloS des 
Ausdruckes bedient: auf d a s f ämmt t i che unbewegl iche V e r m ö ­
gen , dann ist das Gesuch ohne Wirkung, und die Intabulation wird nicht 
vorgenommen, weil das Bezirksgericht nicht verpflichtet ift, für den Gläubiger die Hypothek aufzusuchen. Eine Ausnahme besteht diesfalls 

c hinsichtlich jener Schuldscheine, in welchen ausdrücklich bedungen 
wurde, daß der Gläubiger kein Recht haben seile, auf das gesammte unbe­
wegliche Vermögen, oder auf eine einzelne Realität des Schuldners die 
Intabulation anzusuchen. Denn wer im Voraus auf ein ihm zustehendes 
Recht verzichtet, tiefer kann nicht nach der Hand ohne Einverständnis des 
Schuldners wieder davon Gebrauch machen. SS muß daher 

d. der Gläubiger, wenn er in diesem Falle eine Hypothek realisirt 
haben will, den Schuldner um die Bewilligung hierzu angehen, und der 
Letztere muß entweder eine förmlich schriftliche Erklärung a) hierüber aus? 
fertigen, oder das Gesuch um Intabulation gemeinschaftlich mit dem Glau? 
biger einbringen, und in dem letztern die Liegenschaft, auf welche die In­
tabulation vorgenommen werden soll, anzeigen. 

1) XXI. Ges. Art. ». 3 . 1840 §. 14. Verordnung som 28. Tezember 1849 §. 34. 
a) Der Entwurf der Erklärung folgt in dem nachstehenden §. 60. 

§. 60. 
Bei Verfaffung und Ueberreichung ist Folgendes zu beobachten : 
a. das Gesuch um Intabulation wird entweder von dem Gläubiger, 

oder von dem Schuldner selbst ausgefertigt, eS Unn aber auch unter Vor? 



läge der Urkunde mündlich angebracht werden. DaS Bezirksgericht ist zur An­
nahm eeineS mündlichen AnsuchenS verpflichtet.Dem schriftlichenGesuchemüfSen 

b. alle Urkunden beigelegt werden, auf welche der Gläubiger seine 
Forderung gründet, und zwar im Originale, und nebstbei soll eine beglau­
bigte Abschrift beigeschloffen sein. 

c DaS Gesuch ist von dem Bittwerber zu fertigen, und 
d. bei dem Bezirksgerichte, eigentlich demGrundbuchSamte in den AmtS­

stunden zu überreichen. Der protokollift, weicher zur Uebemabme von derlei 
Gesuchen bestellt wird, bat in Gegenwart der übergebenden Partei das Ansu­
chen im EinreichungS-Protokolle einzutragen, und sowohl auf dem Anbrin­
gen, als auf der Urkunde die fortlaufende Rummer der Eingaben, als auch die 
Stunde der Ueberreichung anzumerken. DemUeberreicheristdie Einsicht des 
ProtokolleS, daß dies wirklich gescheben, nicht zu verweigern O»)« ES erbält 

e. der Gläubiger über den Vollzug der Intabulation ein ämtliches 
Beugniß 2 ) . 

0 Verorb.»om28- Dezember 1849.§. 35 . 2 ) Verorb. t>om 28. Dezember 1849 §. 40. 
a) Entwurf eines Ansuchens des Gläubigers. 

Löbliches Bezirksgericht! 
*/. Ich überreiche in der Anlage sub •/, die vom Alois Weiner zu 

meinen fanden über ein Darlehen von 200 fl. E . M . am 3. März 
1850 ausgestellte Obligation, und bitte, womit diese Forderung auf 
das dem Schuldner gehörige hauS Rr . 54 in R.,welche Realität zur 
hppothek bestellt wurde, intabulirt werden möge. R . am — 

Bezirksgericht zu R . 
Franj Weller zu R. 

bittet um Intabulation des beiliegen­
den SchuldscheineS über 200 fl. E .M. , 
auf das dem Alois Weiner gehörige 
h a u s Rr . 54 in N. 

Entwurf eines Gesuches, wenn die Hypothek nicht ausgedrückt ist. 
Löbliches Bezirksgericht! 

7. Ich habe aus demSchuldscheine V. ddo. 3. März 1850 an den 
Alois Weiner in N. ein Kapital von 200 fl. zu fordern, zu beffen Si­
cherheit er mir seine fämmtlichen Liegenschaften verschrieben. In Folge 
dessen will ich auch von dem mir eingeräumten Pfandrechte Gebrauch 
machen, und bitte, womit die Intabulation der hier fraglichen Forde­
rung auf nachstehende dem Schuldner gehörige Realitäten, und zwar : 

a. auf das hauS Rr . 54 zu R. ferner 
b. auf das hauS Rr . 110 eben allda 

vollzogen werden möge. R . am — 
Bezirksgerichte zu R . 
Franz Weller zu R . 

bittet um Intabulation des beiliegenden 
SchuldscheineS über 200 fl. auf innbe* 
nannte Lieg enschaften des Alois Weiner. 



Entwurf eines Gesuches mit der vom Schuldner beigefügten 
Erklärung. 

Löbliches Bezirksgericht! 
V. In der hier sub ./• beiliegenden Schuldverschreibung ddo. 3 . 

März 1850 über 200 fl wurde zwar von dem gefertigten Schuld­
ner Alois Seiner dem Gläubiger Franz Weller das ihm gehörige 
unbewegliche Vermögen zur Hypothek bestellt, aber ausdrücklich 
bedungen, daß der Gläubiger nicht berechtigt sein soll, hierauf 
eine Intabulation zu bewirken. 

Indessen hat sich der unterzeichnete Schuldner entSchloffen, seinem Gläubiger die ihm zugesicherte Hypothek zu realisiren, 
und er bewilligt daher unter AblafSung von der im Schuldscheine V. 
enthal eren Bedingung , daß tiefe Urkunde y . auf sein HauSRr. 
54 in R. intabulirt werden könne. In Folge dessen bittet auch 
der Gläubiger granz Seiler um Vollziehung dieder Intabulition. 
R. am — 

Bezirksgericht zu R . 
Alois Seiner zu R . und granz Seiler zuR. 

bitten gemeinschaftlich um Intabula­
tion des beiliegenden Schuldcheines 
über 200 fl. auf das Haus yix. 54 
Zu R. 

B . E i n s c h r e i t e n u m I n t a b u l a t i o n b e s o n d e r e r Rech t e . 

§. 6 1 . 
ES gibt außer Darlehen, oder überhaupt Geldforderungen noch an­

derweitige Lasten, für welche durch eine intabulation eine Sicherheit ge­
sucht wird. Die GrundbuchSordnung vom 28 . Dezember 1849 laßt nur 
die Intabulation von Schuldscheinen zu, und den §. 9. des GeSetz-Arti­
kels v. J. 1840 Spricht bloS von Solchen Schuldscheinen, welche auf eine 
bestimmte Geldfumme lauten. ES kann a l s o vor der Hand von der In­
tabulation anderer Rechte, wie Dienftbarkeiten, Mietkontrakte u .dg l . 
keine Rede sein, ausgenommen folche Beschränkungen, welche den Besitz 
Selbst betreffen. S o muß z. B . wenn der Besitz streitig ist, oder wenn der 
Besitzer, ein Minderjähriger, ein Eurand ist, dieß im Grundbuche, aber 
nicht in der Rubrik der Intabulationen, fondem bei dem Besitzstände an­
gemerkt werden. Auch noch andere Einträge dieser Art gibt eS in den 
übrigen Provinzen, wie die gerichtlichen Schätzungen deshalb, damit man 
aus dem Grundbuche den Se r th einer Realität entnehmen könne, wie die 
GrenzberichtigungSurkunden, damit auf folche Art die Grenjen für ewige 
3eiten bestimmt bleiben. 



I I I . Verfahren bei dem Ansuchen um Intabulation 
einer Cession 

§. 62. 
Jeder Gläubiger kann seine Forderung an einen Andern abtreten 

(cediren). Derjenige, an den die Forderung cedtrt wird, erlanget hier­
durch dieselben Rechte, welche dem Gläubiger von dem Schuldner einge* 
räumt wurden. S o kann auch eine intabulirte Forderung mit dem prioritäts­
rechte im Grundbuche abgetreten werden. Der Cessionar muß nun zu seiner 
Sicherheit die zu seinen fanden ausgefertigte Abtretungsurkunde inta­
buliren lassen weil er fönst Gefahr lauft daß der Eedent mittlerweile 
dieselbe Forderung auch noch einem Andern übertragen könne. Zuweilen 
gelangen intabulirte Forderungen mittelst Srbschaft an einen Dritten; auch 
in diesem Falle ist die Intabulation zu bewirken. Dadurch wird das Grund* 
buchSamt und der Schuldner in Kenntniß gesetzt, wer eigentlich der Eigenthü­
mer der betreffendenpoft sei, was allerdings notwendig ist. UebrigenS Unn 
die ganze Schuldpost oder nur ein Theil derselben cedirt werden. 

*) Verordnung som 28. Dejem&er 1849 §. 31. 
§. 6 3 . 

1. SessionSinstrument u n d dessen E r f o r d e r n i s s e . I n den 
Urkunden dieser Art soll die abgetreten werdende Forderung genau bezeich* 
net sein, nämlich der Name des Schuldners, der Betrag der ursprüngli* 
chen Schuldfumme, der davon cedirte JBetrag, die Hypothek, worauf die 
Schuld haftet, und der Datum der SessionSurkunde. UebrigenS ift 

a. D a s AbtretungSinstrument in einer der SandeSsprachen, und zwar 
in jener, welcher Eedent und Cessionar kundig sind, auszufertigen a) , 

b . von dem Eedenten eigenhändig zu fertigen, auch von 2 3eugen zu 
unterschreiben, gleichwie 

c. dem Cessionar die Originalschuldurkunde und das ämtliche 3eugniß 
über die vollzogene Intabulation einzuhändigen ift. Sollte 

d. von einer intabulirten Forderung nur ein Theil z. B . von dem 
Kapital mit 1000 fl. ein Betrag von 300 fl. abgetreten werden, tann be* 
hält der Eedent die Originalurkunde in fanden, und läßt davon eine be* 
glaubigte Abschrift zur Uebergabe an den Cessionar verfaffen. UebrigenS 

e. soll der Cessionar die ihm eedirte Summe dem QitHnttn nicht 
eher einhändigen, bis er überzeugt ist, daß der Bewilligung der Intabula* 
tion kein Hindemiß im Wege flehe. 

f. In den übrigen Provinzen ist es gewöhnlich, daß man die Cessi* 
onSurkunde auch von dem Schuldner unterschreiben läßt, weil derfeibe nach 
Geschehen dessen dem Cessionar keine Einwendungen machen kann. 

a. Entwurf einer Cession über die ganze Schuldpost. 
Rachdem mir Franz Hayn jenes Kapital von 300 st., in Einlös* 

Scheinen, welches mir lofepb 93ern aus der unterm 17. Dezember 
1849 ausgestellten und ob seiner verpfändeten ganjen Session Rr . 3 



in Reiberg am 12. Februar 1850 intabulirten Obligation als ein ver* 
ZinSlicheS Darlehen aufrecht Schuldig wurde, abgelöst, und den dies­
fälligen Betrag baar und richtig eingehändigt ha t , Sc cedire ich ihm, 

Franz Hayn das dieSfällige Kapital sammt den seit 1. Jänner l 8 5 0 
laufenden 5% Zinsen dergestalt zum vollen Sigenthume mit dem 
Rechte, daß er gegenwärtige Session ohne mein ferneres Einverneh­
men bei der bestehenden Haftung intabuliren lassen könne. Sugleich 
bestätiget lofeph 23ern als Schuldner und Sigenthümer der verhy­
pothecirten ganjen session die Richtigkeit dieser Forderung. Urkund 
beffen nachstehende eigenhändige Fertigung. 

Rothenberg am 3 . Marz 1850. 
Georg Wels, Zeuge Wilhelm GerwaS, als Eebent. 
lakob Ffitz, Beuge. Joseph Bern, als Schuldner. 

Entwurf einer Session über eine Theilpost 

Rachdem von jenem Kapital pr. 400 ff., welches ich aus der von Jo­
seph Bern unterm 18. August 1849 zu meinen f a n d e n auSge­

stellten, und ob der halben Seffiou Rr . 3 . in Reiberg intabulirten 
Schuldverschreibung an letztern aufrecht zu fordern habe, gegenwärtig 
aber durch Uebertragung auf der halben SeSSion des Wenzl Demel 
grundbücherlich versichert ßich befindet, mir Alois pa r fé id aus Reh­
dorf einen Betrag von 200 fl. Sage .Bweibundert Gulden abgelöst, 
auch baar und richtig zugezählt hat, so cedire ich die dieSfällige Sum­
me sammt den vom heutigen laufenden 5 % Zinsen mit dem p r i o r i ­
tätSrechte vor den mir noch bleibenden 500 fl., an Alois pa r fé id 
Zum vollen Eigentbume, als Felge dessen ich auch meine Einwilligung 
ertbeile, daß derselbe ohne meine fernere Einvernehmung um Ein« 
Verleihung dieser Abtretungsurkunde bei der betreffenden Haftung 
anlangen könne und möge. Urkund dessen nachstehende Fertigung. 

Reiberg am 3 . März 1850. 
Philipp Gruber, Vedent. 

Georg Wels, Zeuge. 
lakob Fritz, Beuge. 

§. 64. 
2 . E i n s c h r e i t e n um I n t a b u l a t i o n . Der Cessionar kann um 

die Intabulation anlangen, der ursprüngliche Glaubiger möge die Inta­
bulation schon bewirkt haben, oder nicht ;eS wäre denn dies in der Schuld? 
Urkunde ausdrücklich unterfagt worden. D a s Ansuchen geschieht entweder 
schriftlich oder mündlich. I s t 

a. die Forderung im Grundbuche noch gar nicht eingetragen, dann 
muß der Bittwerber den Originalschuldschein und auch die CessionS-
Urkunde vorlegen, und sein Ansuchen überhaupt so instruiren, wie bereits 
in den §. §. 42, 50 dargestellt wurde. Befindet sich aber 

b. die Forderung schon intabulirt, dann wird nur die Originalcession 



allein mit einer beglaubigten Abschrift derfelben beigeschlossen.'lm Uebrigen 
hat sich der Cessionar nach der im §. 63 gegebenen Anleitung zu be* 
nehmen. 

a) Entwurf eines Gesuches. 
löbliches Bezirksgericht! 

Alois Mandel hat seine an den Stephan Berger aus dem 
Schuldscheine vom 2. Februar 1850 zu Recht habenden und auf 
des letztern Haus Nr. 20 in R. intabulirte Forderung mit 200 fl. 
an mich abgetreten. Ich schließe nun die CessionSurkunde in 7 . 

V. bei mit dem Ansuchen um Intabulation derfelben auf die oben er­
wähnte Realität per zuxta des schon vorgemerkten ursprüngli­
chen SchuldinstrumenteS. R . am — 

Bezirksgericht zu R. 
Philipp Braun aus R. 

um Intabulation der beiliegenden 
CessionSurkunde über 200 fl. auf daS 
Haus Rr . 20 in N. 

b) Entwurf eines Gesuchesbei, Cedirung eines Theilbetrages 

löbliches Bezirksgericht! 
V. zu Folge der beiliegenden Driginal-Cession 7 . hat Alois Man ­

del von jener Forderung mit 200 fl., welche aus der Schuldverschrei­
bung dto. 2 . Februar 1850 auf dem Hause des Stephan Berger 
Rr . 20 in R. intabulirt ist, einen Betrag von 100 fl. an mich abge* 
treten, weshalb ich um Intabulation der Abtretungsurkunde bei der 
fraglichen Schuld das Ansuchen mache. R . am — 

Bezirksgericht zu R. 
Philipp Bauer aus R. als Cessionar des 

Alois Mandel 
um Intabulation der beiliegenden 
CessionSurkunde über einen Betrag 
von 100 fl. auf die ob dem Hause 
Rr . 20 in N. haftenden 200 fl. 

§. 65 . 
3 . A b t r e t u n g deS P r i o r i t ä t s r e c h t e s . Den Gläubigern, welche 

ein #9pothekarrecht auf eine Siegenschaft erworben haben, steht kein glei­
cheS Recht zu. Wer eher in dem Grundbuche eingetragen wurde, dieser hat 
ein Vorzugsrecht vor dem später intabulirten; das ist, der letztere kann erst 
dann seine Bezahlung von der verpfändeten Realität erhalten,wenn der Erftere 
vollkommen befriedigt ist. zuweilen geschieht eS aber, daß der früher inta* 
bulirte Gläubiger einem später Eingetragenen sein Vorrecht abtritt; z. B . 
A . hat als der erste intabulirte Gläubiger 200fl .undB.alS fünfter Glau* 
biger eben so viel zu fordern. | n diesem Falle kann der A . dem B. die 

http://200fl.undB.alS


Priorität abtreten, B . wird daher erster Gläubiger und A. fünfter Glau* 
biger. Wenn die später vorgemerkte poft größer wäre, als die frühere, z. B . 
A. hätte 200 fl. dagegen B , 500 st. intabulirt, so kann die Eefsion nur 
hinsichtlich eines Betrages von 200 fl. gelten. Ueber derlei priori täts­
Abtretungsverträge werden schriftliche Urkunden ausgefertigt, a) 

a) Entwurf eines Abtretungs-Instrumentes. 

Ich am Ende Gefertigter Friedrich Hafner trete fnnsichtlich des 
aus der Obligation vom 18. Februar 1850 auf der halben Ses­
sion meines Schuldners Adalbert Brach Rr . 4 in Reiberg zu meinen 
Gunsten grundbücherlich haftenden Kapitals von 400 fl. £ . M . das 
mir zustehende Prioritätsrecht dem Anton Abel für sein in gleicher 
Hypothekarordnung intabultrteS Kapital von 350 fl. mit dem Rechte 
ah, daß ich mit metner Forderung dem ietztern im Grundbuche nach­
geben wolle. Ich ertheile fomit die Einwilligung, daß wegen Reatisi­
rung dieseS Vorzugsrechtes und Einverleibung gegenwärtiger Urkunde 
bei demBezirkSgrundhucheeingeschritten werden könne. Urkund dessen 
folgende Fertigungen. 

Reiberg am l /sWärj 1850. 
Friedrich hafner. 
Franz Wels, Beuge. 
Georg Fntz, Beuge. 

I V . Verfahren, wenn der Gläubiger zur Entlangung 
einer Hypothek um die Aufnahme der schuldnerschen 

Liegenschaft in das Grundbuch anlanget 

§. 66 . 
S e n n der Gläubiger einen Schuldschein ohne zutabulation besitzt, 

und für die Einbringlichkeit seiner Forderung beforgt ist, kann er den 
Schuldner angehen, damit er ihm nachträglich eine |>i}pothek verschaffe. Ist 
dem Gläubiger bekannt, daß der Schuldner Eigentümer einer Siegenschaft sei, so steht ihm zu, den Schuldner aufzufordern, entweder die unverweilte 
Aufnahme seiner Realität in das Grundbuch selbst zu veranlassen, oder 
gemeinschaftlich mit dem Gläubiger unter Vorlage der Behelfe Herwegen 
einzuschreiten. *) | m erstem Falle wird nach der in dem §. 42 erteilten 
Anleitung verfahren. Räch geschehener Eintragung sucht der Gläubiger die 
Intabulation an. Und im letztern Falle haben Beide die Behelfe vorzule­
gen. ES begehret nämlich der Schuldner die Eintragung seines Besitzstan­
des, und der Gläubiger unter einem die Intabulation seiner Forderung, a ) 

0 Verordnung »om 28. Dezember 1849 §. 9. 

a) Entwurf eines Gesuches. 

LöblicheS Bezirksgericht! 
A. Der Gefertigte AloisWerner fátlant des ContraeteS A. dto 15 . 

September 1842 vom Leopold KrauS da* Haus Rr . 54 zu Bergen 



erkauft, und daß er sich im Besitze dieseS Reale befinde, auch hierauf 
B . keine Intabulationen haften, beweiset er durch das AmtSzeugniß B . 

ES wird daher um Aufnahme des dieSfälligen Besitzstandes in das 
Grundbuch und zugleich im Einverständnisse mit dem mitunterschrie­
benen granz Burda um Intabulation des vom Letztem an den Erstem 
aus dem Schuldscheine dto 12. Dezember 1849 zu fordern habenden 
Eapitais von 320 fl. E M . gebeten. 

R . am — 
Bezirksgericht zu R . 

Alois Werner und granz Burda, beide von Berg, 
bitten um Aufnahme des Kaufes R r . 
54 in das Grundbuch und zugleich 
um Intabulation eines Schuldscheines 
von 320 fl. E M . 

§. 67 . 

Sollte der Schuldner die Eintragung seines Besitzstandes in das 
Grundbuch nicht ansuchen, auch nicht die im §. 42 erwähnten Behelfe dem 
Gläubiger einhändigen, dann steht dem letztern das Recht zu, diese Behelfe 
sich auf Kosten deS Schuldners zu verschaffen. Er kann nämlich von der 
betreffenden Behörde die AmtSzeugnisse über den Umstand, daß sich der 
Schuldner in dem rechtlichen Besitze der Liegenschaft befinde, und ob In­
tabulationen haften, begehren. Diefe Behelfe legt der Gläubiger dem Be­
zirksgerichte vor , und begehret auf Grund derselben die Eintragung des 
Besitzstandes in das Grundbuch, zugleich auch unter Beischluß des Schuld­
scheineS die Intabulation seiner Forderung. Die Kosten für Herbeischaffung 
der Behelfe hat der Schuldner zu tragen, und im galie der Ersatzverwei­
gerung wird hierüber im fummarischen Rechtswege entschieden. *) a ) 

*) Verordnung som 28. Dezember 1849. §.9. 

a) Entwurf eines Gesuches. 

Löbliches Bezirksgericht! 

A. Ich habe laut des sub A. beiliegenden Original-SchuldscheineS dto 
12. September 1848 an den lofeph Maurer ein Kapital von 200 fl. 
E M . zu fordern. Ich will mein Kapital sichern, und deshalb ging ich 
den Schuldner an , sein Haus Rr . 12 in Bergen in das Grundbuch 
eintragen zu lassen, damit ich hierauf die beigeschloffene Obligation 
intabuliren lassen könne. Er will aber um die Eintragung nicht an­
langen und so fehe ich mich gezwungen, von der in der Grundbuchs-
Ordnung dto 28 . Dezember 1849 §. 9. eingeräumten Begünstigung 
Gebrauch zu machen. Ich habe daher die zum Beweise des schuld­
nerschen Besitzrechtes auf das Haus Rr . 12 erforderlichen Amtszeug? 

B . C nisse B . und C. selbst erhoben, und lege diese mit dem Ansuchen bei, 
4 



den fraglichen Besitzstand in das Grundbuch aufzunehmen, auch den 
A. Schuldschein A. hierauf zu intabuliren. R. am — 

Bezirksgericht zu R. 
Blasius Sieber aus R . 

V . Verfahren bei dem Einschreiten um Löschung 
einer Post 

| e de Schuld erlischt entweder durch die gänzliche 3ablung, oder durch 
unentgeltliche Aufhebung der Verpflichtung. Aber eine in dem Grundbuche 
auf eine Siegenschaft intabulirte Forderung erlischt erst dann, wenn sie 
nach vorgelegter Beftätigungsurkunde (Quittung , Empfangsschein, Ver­
zichtleistungSinStrument) aus dem Grundbuche gelöscht wird. Auch bei die­
sem Geschäfte hat der Gläubiger und der Schuldner sich vorsichtig zu 
benehmen, damit er nicht zu Schaden komme. 

1. Der G l ä u b i g e r soll die Quittung nicht eher ausfertigen, bis 
er nicht seine ganze Forderung erhalten. Aber 

2 . der S c h u l d n e r muß bei der 3ablung weit vorsichtiger sein. Vor 
allem andern hat derselbe 

a. Einsicht in das Grundbuch zu nehmen, und zu erforschen, ob nicht 
der Gläubiger Seine ganze Forderung oder einen Theil derselben bereits an 
einen Andern, oder au Mehrere abgetreten habe. Sollte dieser Fall ein­
treten, dann ist die 3ablung nur an denjenigen oder an diejenigen zu leisten, 
welcher, oder welche im Grundbuche eingetragen find. Der Schuldner wird 
ferner 

b . aus dem Grundbuche entnehmen, ob der Gläubiger über sein Ka* 
pital frei verfügen kann. Intabulirte Beträge, welche Minderjährigen oder 
Euranden oder Stiftungen gehören, sind nur an die vom Gerichte oder 
von der Administration bestellte ferfon zu bezahlen. Eben fo 

c. wenn das Kapital cmf Namen mehrerer Gläubiger gemeinschaftlich 
eingetragen ist, hat der Erlag des Geldes nicht an die einzelnen Theilneh­
mer, sondern an die ganze Gemeinschaft oder an jenen, der sie ordentlich 
vorstellt, zu geschehen, und 

d. die 3ablung an Bevollmächtigte ist nur dann zu leisten, wenn sie 
mit einer förmlichen Vollmacht verfeben ftnb, in welcher ausdrücklich die 
Bewilligung zum Empfange des Geldes unb z u r Abquittt'rung enthalten 
ist. Schließlich 

e. hat der Schuldner das Geld nicht eber zu erlegen, bis ihm unter 
einem die Quittung eingehändigt wird, und 

um Eintragung des dem lofepb Mau ­
rer gehörigen Kaufes R r . 1 2 zu Ber­
gen in das Grundbuch, und In tabu ­
lation des Schuldscheines von 200 fl. 
E M . 

§. 68 . 



f. folt er sogleich bei dem Bezirksgerichte die Extabulation der bereits 
bezahlten post begehren. 

§. 69. 
4 . A u s f e r t i g u n g der Q u i t t u n g . Die Aufhebung einer Schuld 

geschieht bei geleisteter Bablung auf Grund einer Qui t tung, und im Falle 
einer Entfagung auf Grund einer Erklärung. Beide Instrumente mussen 
so beschaffen sein, daß das Bezirksgericht die Extabulation vornehmen 
könne. ES soll daher 

a. in der Urkunde der Ran\e des Schu ldne r s , der Betrag der Forde­
rung, der Rechtstitel, aus welcher fie entstanden (Kauf, Tausch, Darlehen 
u. f. w.), auch die Hypothek, worauf fie ausgezeichnet ist, genau auSge­
drückt und zugleich angegeben werden, in welcher Art die Tilgung erfolgt sei. Geschiebt letztere nicht durch Satzung, sondern auf eine andere Art, 
durch Vergleich, Compenfation, EntSagung u.dgl., dann bleibt es vorsich? 
ttg, defSen in der Outittung zu erwäbnen.a) Uebrigens muß der Gläubiger 
dem Schuldner den Original-SchuldSchein und die übrigen herauf Bezug 
habenden Urkunden rückstetlen. 

a) Wir wollen hier einige Arten der Quittungen folgen lassen, wie 
solche in den übrigen Provinzen herkömmlich sind, und auch nach dem 
Gesetze gefordert werden. 

Q u i t t u n g . 
Rachdem Joseph Bern jenes Kapital von 300 fl. E M . , wel­

cheS mir derselbe aus der Obligation vom 17. Dezember 1842 Schul­
dig wurde, auch ob Seinem Hause Rr . 20 in Rüdersdorf seit 2 . 
März 1850 intabulirt ist, am heutigen im Betrage von dreihundert 
Gulden zu meinen Handen bezahlt hat, Sc quittire ich hierüber mit 
dem Bemerken, daß ich aus dieser Obligation nicht daSMindefte mehr 
zu fordern habe. Ich ertbeile auch meine Einwilligung, daß die In­
tabulation dieser spost im Grundbuche gelöscht werden könne. zur Ur­
kunde dessen nachstehende Fertigung. 

Rüdersdorf, am 14. April 1850. 
Georg WelS. 
Franz Gerbitz, Beuge. 
Stephan Urban, Beuge. 

Entwurf einer Quittung über einen Tei lbetrag . 

Quittung. 

Rachdem lofeph Bern auf jenes Kapital von 300 fl. E M . , welches 
mir derselbe aus der Obligation dto. 17. Dezember 1842 schuldig 
wurde, auch ob seinem Hause R r . 20 in Rüdersdorf seit 2 . März 
1850 intabulirt ist, am heutigen eine AbschlagSzahtung mit einhun­
dert Gulden Conv.-Münze geleistet bat , so bestätige ich den richtigen 



Empfang dieser Theilzahlung, und eS kann Somit der Betrag von 
100 fl. von der intabulirten Summe gelöscht werden. zur Urkund 
dessen u. f. w. 

Entwurf einer Quittung, ausgefertigt von einem Cessionar 
Nachdem Joseph Bern jenes Kapital von 300 fl. E . Scheinen, 

welches berfelbe aus der Schuldverschreibung vom 17. Dezember 
1836 dem Philipp Gruber aufrecht schuldig wurde, auch ob seinem 
Hause Rr . 3 in Reiberg grundbücherlich haftet, übrigens durch die 
CessionSurkunde vom 2. April 1849 an mich zum vollkommenen Ei­
genthume abgetreten worden, am beutigen haar und richtig bezahlt, 
auch die Rebengebübren berichtigt bat, so bestätige ich nicht nur den 
richtigen Empfang dieseS Kapitals, sondern ich quittire auch hierüber 
dergestalt haupt- und verzichtlich, daß weder ich noch meine Erben 
hierauf mehr einen Anspruch zu machen berechtigt sein sollen, so wie 
ich meine Einwilligung ertheile, daß auf Grund diefer Quittung die 
Löschung der hier fraglichen Schuld aus den Grundbüchern ohne mei­
ne fernere Einvernehmung erfolgen könne. Urkund dessen nächste­
hende Fertigungen. 

Reiberg am 3 . März 1850. 
Franz Hain. 
Abert Mar , Beuge. . 
Felir Silber, Beuge. 

§. 70. 
4 . D a s E i n s c h r e i t e n um E r t a h u l a t i o n erfolget gewöhnlich 

von dem Schuldner und zwar mittels eines schriftlichen GesucheS a) oder 
auf mündliches Anlangen. In beiden Fällen muß die Quittung mit allen 
übrigen intabulirten Urkunden dem Bezirksgerichte vorgelegt werden. Räch 
vollzogener Löschung erhält der Befttzer der Realität eine ämtliche Bestäti­
gung. Die Original-Quittung beibt in dem Archive des GrundbuchSamteS 
aufbewahrt. 

a) Entwurf eines Gesuches um Extabulation. 
LöblicheS Bezirksgericht! 

Ob meiner Session Rr . 20 in Reiberg ist zu fanden des Gregor Steiner aus dem Schuldscheine d to . l 2 .März 1847 ein Ka­
pital von 300 fl. intabulirt. D a ich daSselbe laut der beiliegenden 

y . Quittung y . ganz bezahlt habe, so bitte ich um Löschung dieser In­
tabulation. Reiberg, am — 

Bezirksgericht zu R . 
Anton Senkai in Reiberg 

um Ertahulation des auf seiner Ses­
sion Rr . 20 in Reiberg zu fanden 
des Gregor Steiner haftenden Ka­
pitalS von 300 fl. 



Entwurf eines Gesuches um Extabulation einer Theilzahlung. 

Löbliches Bezirksgericht! 
Ich habe zu Folge der hier beiliegenden Original-Quittung 

A. A. auf jenes Kapital von 300 fl. welches ich dem Gregor Steiner 
aus der Obligation vom 12. März 1847 schulde, und ob meiner 
Sefsion Rr . 20 in Reiberg intabulirt ift, einen Betrag von 100 fl. 
bezahlt. I n Folge dessen mache ich das Ansuchen, womit dieser Be­
trag von der Schuld abgeschrieben, eigentlich extabulirt werde. 

'Reiberg, am — 
Bezirksgericht zu R. 

Anton Lenkai in Reiberg 
um Extabulation eines Betrages von 
100 fl. von der auf seiner Sefsion 
Rr . 20 in Reiberg für Gregor Ste i ­
ner haftenden schuld von 300 fl. 

V I . Verfahren bei dem Ansuchen um einen Auszug 
aus dem Grund- und Intabulationsbuche 

§ . 7 1 . 
Jeder gartet stein das Recht zu, das Grundbuch (IntabulationSpro­

tokoll) in Gegenwart des GnmdbuchsfübrerS einzufehen, ohne daß hiefür 
eine Zart bezahlt werden darf. 1 ) ES tritt 

a. oft der Fall ein, daß der Besitzer einer Liegenschaft hierauf ein 
Darlehen suchet, oder daß er das Reale zu einer Eaution bestellen will, 
oder daß er ausweisen soll, der schon intabulirte Gläubiger habe volle Sicherheit. Um diesen Beweis zu liefern, hat er mm für jene partei , die 
sich nicht selbst zum GrundbuchSamte begeben und dort das Grundbuch 
einsehen kann, einen Auszug aus dem Grundbuche zu begehren. S o be­
darf auch 

b . der Gläubiger einen Auszug, wenn er sich überzeugen will, in 
welcher Prioritätsordnung seine Forderung stehe, oder wenn er sich über 
den Besitz eines intabulirten, aber auch gesicherten Kapitals auSweisen soll. 

c Der GrundbuchSauSzug ist von dem Grundbuchsführer zu begeh­
ren, der folchen mit der ämtlichen Unterschrift verfehen, der partei gegen 
Berichtigung der gebührenden Zart auszufertigen und auszufolgen hat. 

0 XX. GeS. 2lrt. ». 3 . 1840 §. 12. Verordnung scm 28. Dezember 1849 §. 40. 

VII. Die Amortisirung verlorener Schuldscheine 

§. 72. 
Die Extabulation kann nur dann statt finden, wenn der Original-

Schuldschein vorgelegt wird. Falls der zu extabulirende Schuldschein in 



Verlust geratbeu wäre, und fomit im Original nicht vorgelegt werden 
kann, mussen 

a. der Gläubiger oder Schuldner, oder auch beide gemeinschaftlich 
bei dem Bezirksgerichte die Amortisation des SchuldscheineS nachsuchen 
und die Quittung zur Löschung überreichen, a) ES wird nun 

b. durch öffentliches Edict ein Dermin von einem l a h r e bestimmt, 
binnen welchem der etwaige Besitzer dieser Obligation seine Anbrüche vor 
dem Bezirksgerichte geltend machen kann, und ist 

c das | a h r verstrichen, ohne daß sich lemand gemeldet bat, dann 
fordert der Schuldner die Vollziehung der Extabulation. O b) Meldet sich 
aber 

d. Jemand unter Vorlage des OriginalschuldscheineS, so muß er beim 
Bezirksgerichte beweisen, unter welchem Titel er zum Besitze dieser Urkunde 
gelangt ist. | m Falle eines Streites bat das competente Bezirksgericht 
nach vorausgegangener förmlicher Verhandlung zu entscheiden. 

O XXI. Ges. Art. », % 1840 §. 2 t . 

a) Entwurf eines Gesuches. 

LöblicheS Bezirksgericht! 
Auf meinem imufe Rr . 24 zu R. ist für Georg Weiß ein Kapi­

tal von 400 fl. E M . intabulirt, welches ich dem letztern zu Folge der 
y . hier beiliegenden Ouittung y . haar bezahlt habe, aber die intabulirte 

Original-Obligation dto. 17. März 1841 ist in Verlust geratbeu. 
Daher bitte ich um Amortisirung derfelben, und um Ertahulation der 
ganzen Schuld. 

R . am — 
Bezirksgericht zu R . 

R. R. aus R. 
bittet zum Behufe der Extabulation 
ter auf seinem Hause Rr . 24 in R . 
für Georg Weiß haftenden Schuld 
von 400 f(. und Amortisirung der in 
Verlust geratenen Original-Obli­
gátion. 

b) Entwurf des Gesuches 

LöblicheS Bezirksgericht! 

Ich habe unterm — 1850 das Ansuchen um Amortisirung der 
auf meinem Hause Rr . 24 in R. für Georg Weiß über 400 fl. inta­
bulirten Original-Obligation dto. 17. März 1841 gemacht, hierüber 
wurde nun ein öffentliches Sdict erlassen, und der lermin mit einem 
l a h r e , vom — 1850 gerechnet, ist bereits abgelaufen, ohne daß sich 



lemand mit einem AnSpruche gemeldet hat. Ich Stelle daher das Be­
gehren um Vollziehung der Extabulation der hier fraglichen fo\t 

R. am — 
Bezirksgericht zu R. 

R. R. aus R . 
bittet um Vollziehung der Extabula­
tion der auf seinem Hause Rr . 24 in 
R. für Georg Weiß haftenden 400 fl. 

XI. Verfahren im Falle einer nicht verwilligten Be­
sitzesanschreibung, Intabulation oder Extabulation 

73. 74. 
Es kann sich der gall ergeben, daß ein Bezirksgericht die angesuchte 

BeSitzanSchreibung oder Intabulation oder Extabulation nicht bewilligt. 
Wetttt nun die partei glaubt, daß kein Grund zur Verweigerung vorhan­
den Sei, dann steht ihr allerdings das Recht des RekurfeS zu, welchen sie 
unverweist bei dem Bezirksgerichte zur Embegleitung an den obern Richter 
Schriftlich oder mündlich anzubringen hat. 

Drittes Hauptstück. 

Die Amtshandlungen der Bezirksgerichte in Grund­
buchsachen 

§i 75 . 
Die Bezirksgerichte sind mit der Führung der Grundbücher beauf­

tragt. Die Amtsbandlungen derfelben theilen sich in zwei Theile, uämlich 
in die Verwilligung, und in die Vollziehung der Grundbuchshandlung, 
das ist die wirkliche Eintragung der Besitzesveränderungen, Intabulatio­
nen und Löschungen in das Grundbuch. zur Führung der Grundbücher 
ist jedem Bezirksgerichte ein GrundbuchSamt als HilfSamt beigegeben. 0 

Die Verwilligung geschieht von dem Bezirtsvichter, und das Grund­
buchSamt, eigentlich der Grundbuchsführer nimmt die ihm aufgetragenen 
Veränderungen im Grundbuche vor. 

l ) Verordnung ?om 28. Dezember 1849 §§. l t 2. 



1. Absatz 
Die Verwilligung eines Eintrages in das Grundbuch 

§. 76. 
Die Beurte i lung, ob eine BesitzeSveränderuug, Intabulation oder 

Extabulation verwilligt werden könne, kömmt nur den Bezirksgerichten zu, 
und die Vollziehung einer bewilligten Eintragung ist die Sache des Grund­
buchSamteS oder Grundbuchführers. Aber der letztere bleibt immer von 
dem Bezirksgerichte abhängig, und der vorgesetzte Beamte desselben ist 
verpflichtet, alle Amtshandlungen zu überwachen, auch von gall zu Sali 
sich durch Einsicht der Grundbücher, so wie der Urkunden zu überzeugen, 
daß alle verordneten Einträge wirklich und in der Ordnung vollzogen 
wurden. 

§. 77 . 
Die Bezirksgerichte, oder deren Vorstände sind daher nicht nur für 

ihre eigenen Amtshandlungen, sondern auch für die gesetzliche Führung 
der Grundbücher verantwortlich, jede Uebertretung wird bestraft. Die ge­
setzwidrigen Handlungen in GrundbuchSfachen gehen entweder aus Ver­
sehen oder aus böfer Abficht hervor, hieraus folgert sich auch der höhere 
oder mindere Grad der Strafbarkeit, und die Verbindlichkeit zum Srsatze 
des den Parteien zugefügten Schadens. 

ES kann eine gesetzwidrige Handlung von dem Vorsteher des Be­
zirkSgerichteS verübt werden, wenn 

1. die eingelaufenen Gesuche nicht in der Ordnung an das Grund­
buchSamt abgegeben wurden, wodurch der Bittwerber sein Prioritätsrecht 
verloren hat, wenn ferner 

2 . die Urkunde aus Schuld der Beamten in Verlust geraden, oder 
3. die Verständigung der Parteien nicht in der Ordnung veranlaßt 

wurde. I n allen tiesen Fällen, wenn die schuld dargethan ist, bleiben die 
Beamten verantwortlich. 

I. Allgemeine Verpflichtungen der Bezirksgerichte 
§. 78 . 

Die Bezirksgerichte find verpflichtet, den Parteien die begehrten Aus­
künfte zu ertheilen, ihnen mit Rath und Dhat an die Hand zu gehen und 
wenn die zur Eintragung vorgelegten Urkunden etwas Gesetzwidriges, oder 
für die eine oder andere Partei RachtheiligeS enthalten seilten, sie hierüber 
aufmerksam zu machen, und zu belehren, wie und auf welche Art dem Ge­
brechen abgeholfen werden könne. Derjenige Beamte, weicher der Partei 
über ihr ausdrückliches Befragen eine unwahre Auskunft e r t e i l t , kann, 
wenn dadurch lemand in Schaden versetzt worden, zum Srsatze verhalten 
werden. 



Die Bezirksgerichte mussen 
a. dort, wo das Gesetz zur Eintragung in das Grundbuch nicht aus­

drücklich eine schriftliche Urkunde fordert, über Anmelden der Parteien die 
Real-Uebergabs-Abrede aufnehmen, und fie dürfen auf keinen gall die 
Parteien zur Beibringung eines schriftlichen Instrumentes anweisen. Der­
selbe gall tritt 

b . hinsichtlich der Gesuche ein. Wenn nicht das Gesetz ein schriftliches 
Anlangen vorschreibt, muß das Bezirksgericht das Begehren mündlich an­
nehmen, unb wo es notbwendig ist, über das Ansuchen ein protokoll errichten. 

§. 80 . 
Bei jedem Einschreiten hat der BezirkSrichter, oder der seine Stelle 

vertretende Beamte vor allem das Grundbuch einzufeben, und genau zu 
erheben, ob nicht Anstände gegen das Begehren vorhanden find. Er soll den 
Parteien die obwaltenden Bedenken bekannt machen, die Unmöglichkeit 
einer Eintragung auf eine ihrem gaffungSvermögen angemeffene Art aus­
einander setzen, und nur wenn sie es verlangen, die Gründe schriftlich 
hinausgeben, damit diejenige partei, welche sich dadurch beschwert erachtet, 
den Rekurs an den höhern Richter ergreifen könne. ES soll jede Vielschrei­
berei in GrundbuchSfachen vermieden, und nur wenn es unumgänglich 
nöchig ist, schriftlich verhandelt werden. 

§. 8 1 . 
Bei dem GrundbuchSamte wird ein Einreicheprotosoll geführt, in 

welchem alle Gesuche eingetragen werden. Aber diese Eintragung muß in 
der Ordnung, wie die Stücke einlaufen, geschehen. ES darf kein spätereS 
Ansuchen den früher zu protokoll Gebrachten vorgesetzt werden. I n dieser 
Einsicht hat der BezirkSrichter oder dessen Stellvertreter 

a. wenn schriftliche Eingaben an ihn einlangen, fie fogleich an den­
jenigen zu weisen, der das Grundbuchs-EinreichSprotokoll führt, 1) und 
würden 

b . außer den Kanzleistunden, wie mit der $oft oder durch Boten 
derlei Gesuche ankommen, dann soll er den Datum und die s tunde , in 
welcher er das Stück erhalten, darauf anmerken, auch 

c. das Exhibitum gleich bei Eröffnung der Kauzlei dem Grund­
buchSführer übergeben. 

J ) Verordnung »om 28. Dezember 1849. §. 35. 

§. 82 . 
Sobald der Grundbuchsführer die Eintragung vollendet hat , ist eS 

des Bezirksrichters oder seines Stellvertreters Pflicht, das Grundbuch 
einzufeben, und sich zu überzeugen, ob die Eintragung der Sache und dem 
Gesetze gemäß, auch die Ausfüllung der Rubriken in der Ordnung erfolgt 
ift. Denn alle Bestätigungen über vollzogene BesitzeSanschreibungen und 
Intabulationen werden nur unter der Unterschrift des Bezirksrichters 
hinauSgegeben, und dieser ihm obliegenden Verantwortlichkeit wegen muß 
er sich auch von Allem die genügende Ueberjeugung verschaffen. 



§. 8 3 . 
Der Bezirksrichter hat ferner 
a. darauf zu sehen, baß die Urkunden, welche im Originale aufzube­

halten find, so wie die vidimirten Abschriften im Archive wohlgeordnet 
registrirt sich befinden, so daß man diese zum jedesmaligen Gebraitche 
schnell auffinden kann. Darum ist überhaupt 

b. auf die fogleiche und genaue Indicirung sowohl der im Grund­
buche vorkommenben Besitzer, als auch der eingetragenen Intabulationen 
strenge zu fehen. 

II. Verfahren bei Errichtung des Grundbuches 
§. 84. 

Die Bezirksgerichte find durch die Grundbuchsorduung angewiesen,die 
Bezirksgrundbücher über die in ihrem Bezirke liegenden unbeweglichen Güter 
einzuführen und die bereits von einigen Stadtgerichten, Magistraten oder 
Jurisdictionen geführten Grund- und IntabulationSbücher abzufordern, 
auch fortzusetzen(§. 26 . ) . Der Ausdruck: g o r t setzen läßt sich nicht dahin 
deuten, als obmandiejchon angefangenen Grundbücher in der gönn wie man 
sie angefangen, belade, und sie auch zu den spätern Einträgen verwende, 
denn die JuriSdictionen haben die Grund- und IntabulationSbücher nicht 
in ein und derfelben Art geführt Run will aber die fragliche Verordnung 
vom 28 . Dezember 1849 , daß alle Grundbücher U n l a n d e nach einer 
gleichen Form errichtet werden, und darum haben die Bezirksgerichte felbst 
in dem gat le , wenn ihnen hinsichtlich eines S tad tbez i rkes schon bestehende 
Grundbücher überliefert werden, die darin vorkommenden Einträge in ein 
neues ganz nach der Vorschtifi verfaßtes Grundbuch aufzunehmen. 

§. 85 . 
Die gegenwärtigen Befttzer der Realitäten find zwar nicht verpflichtet, 

ihren Besitzstand in das Grundbuch attfnehmen zu lassen. Aber fobald die 
Siegenschaft an einen Andern übergeht, muß der UebergabSact dem Be­
ZirkSgerichte zur Eintragung in das Grundbuch angemeldet werden, weil 
vom 1. Mär j 1850 das Sigenthum unbeweglicher Sachen nur durch das 
öffentliche Buch erworben werden kann. 1) 

0 Verordnung *>om 28, Dezember 1849 §. ?. 

§. 86 . 
Derjenige, weicher schon vor dem 1. März 1850 ein Reale befeffen, 

und um dessen Aufnahme in das Grundbuch anlanget, muß die im §. 42 
erwähnten Behelfe beibringen. Er muß beweisen, daß er sich im ruhigen 
Besitze befinde, und ob auch welche Intabulationen hierauf haften. Wird 
nun der vorgeschriebene Beweis nicht geliefert, ist überhaupt ein schriftlich 
überreichtes Gesuch mangelhaft instruirt, dann hat das Bezirksgericht 

1. das schriftliche Gesuch der Partei brevi manu mit der Weifung, 
wie sie baS gehlende ergänzen könne, hinauszugehen, oder 

2 . wenn die Partei in einem andern Bezirke wohnet und das schrift* 
liche Ansuchen mittelst der Poft oder durch Boten, oder fönst einen grem-



den eingelangt sein foute, einen abweislichen Bescheid mit Angabe der 
Gründe hinauSzugeben.a) | m galle als 

3 . das Ansuchen mündlich geschehen würde, ist die partei über die 
Gebrechen zu belehren. 

a) Entwurf eines Bescheides 
Dem Ansuchen um Aufnahme des angegebenen Befttzstaudes 

fann nicht willfahrt werden, weil Bittwerber den Beweis, daß er sich 
wirklich in dem ruhigen Besitze der betreffenden Liegenschaft befinde, 
nicht geliefert hat. 

Bezirksgericht Reiberg am — 
Gregor Weiß, 

BczirfS-Richter. 

Entwurf eines zweiten Bescheides. 
Wenn Bittsteller das ämtliche Beugniß beigebracht ha t , ob, und 

welche Intabulationen auf dem angegebenen Besitzstände haften, 
kann erst die Aufnahme des letztern in das Grundbuch erfolgen. 

Bezirksgericht R . am — 
§. 87. 

Wenn die partei vor dem Bezirksgerichte erscheint, und ihr Ansuchen 
mündlich vorbringt, auch gegen daffelbe gar sein Anstand vorbanden ist, 
So hat das Bezirksgericht hierüber ein protokoll aufzunehmen, in welchem 
das Begehren und der Sachverhalt furz und bündig bemerkt wird.a) Die 
Grundbuchsverordnung schreibt dieses zwar nicht vor, aber die Nothwen­
digkeit denen ergibt sich schon aus der Natur des Geschäftes. Der Beamte 
bleibt für Dasjenige, was er in das Grundbuch eintragen läßt, verantwort­
lich, er muß daher auch gegenüber der partei sich so Sicherstellen, daß sie 
nicht nach der Hand das Eingetragene widerrufen könne, was der Glaub­
Würdigkeit des Grundbuches nur nachtheilig wäre. 

a) Entwurf eines Protokolles. 
M ü n d l i c h e s A n l a n g e n . 

Aufgenommen bei dem Bezirksgerichte Reiberg am 12. März 1850. 
I n Gegenwart der Gefertigten. 

Erscheint Joseph aus Rohrdorf mit folgender Angabe: 
Ich befinde mich im Besitze der ganzen Sefsion Rr . 22 zu Rohr, 

und hxttt meinen Besitzftand in das Grundbuch einzutragen. I n die­
ser Absicht lege ich das ämtliche Beugniß A. bei, wodurch bewiesen ist, 

daß ich das Reale vom lofeph Wurz erkaufte, mich bereits 10 l a h r e 
im ungestörten Besttze desselben besinde und hierauf keine Intabula ­
tionen haften, so wie der Auszug B . das glächenmaaß der fämmtfe 
chen zu dieser Sefsion gehörigen Gründe enthält. 

lofeph Stolz. 
grau; Kraus, Bezirksrichter, 
Stephan Horváth, Aetuar. 



lieber das Anlangen der Partei , es möge schriftlich oder mündlich 
angebracht worden sein, muß daß Bezirksgericht den wesentlichen Inhal t 
des GesucheS in der Gemeinde, in welcher sich diese Siegenschaft befindet, 
auf die bisher übliche Weise und mit dem Beisatze veröffentlichen lassen, 
daß ledermamt, welcher einen Einspruch gegen das Eigentumsrecht erbe- den zu können glaubt/ tiesen Einspruch längstens binnen 30 Sagen bei dem 
Bezirksgerichte anzubringen habe, widrigenS er damit nicht mehr würde 
gehört werden. 1) ES ist daher 

1. ein Edict a) auszufertigen, und in dieseS der Inha l t des Begeh­
renS, verständlich und in kurzen Sätzen aufzunehmen.1) Dieses Edict soll 

2 . an den Gemeindevorstand zur Kundmachung gefandt werden, 
welche nach der betreffenden Uebung entweder durch Anschlagen des Edic­
teS an einem öffentlichen Platze, oder durch dessen Veröffentlichitng in der 
Gemeindeversammlung oder von der Kanjel zu gescheben bat. Der Ge­
meindevorstand bleibt für die in der Ordnung vollzogene Kundmachttng 
verantwortlich.')) 

3 . Der Dermin von 30 Sagen kann nicht vom Sage der AuSferti­
gung des EdicteS laufen, sondern muß so festgesetzt werden, daß zwischen 
dem Sage der Kundmachung und der letzten grift ein Bwischenraum von 30 
Sagen übrig bleibt. 

4 . Die Amtshandlung btusichtlich der Ausfertigung des EdicteS ist, 
wenn eine schriftliche Eingabe überreicht worden, aitf derfelben anzitmerken, 
wäre aber das Begehren mündlich gestellt worden, so bat dies in dem Pro ­
tokolle (mündlichen Anlangen) zu gescheben. 

Ueberbaupt ist eS den Bezirksgerichten anzuratben, daß sie zur Ver­
meidung aller Vielschreiberei, und doch zur Rechtfertigung der Amtshand­
lungen jede Verfügung auf dem ersten Actenftücfe in der Ordnung, wie sie 
aufeinander folgen, anmerken. Auf folche Art kann mit einem Ueberblicke 
alles, was in der Sache gescheben, aufgefaßt, jedes Stück fogleich gefunden, 
und das viele Registriren vermieden werden. 

0 Verordnung som 28. Dezember 1849. §. 5. 

a) Entwurf des Edictes. 
Stephan Berger bat bei diesem Bezirksgerichte das Ansuchen 

gemacht, womit die ganze Session Haus Nr. 24 zu Rohr mit allen 
zugebörungen, wie diese in den gundualbüchern vorkommen, in das 
Bezirksgrundbuch eingetragen, und er als Befttzer angemerkt werde. 
Dies wird mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß derjenige, welcher 
glaubt, daß ihm eine gegründete Einwendung gegen das Eigenthums­
recht des Stephan Berger zustehe, sich binnen 30 Dagen,nämltch bis zum 
letzten April 1850 hierorts zu melden habe, widrigenS er damit nicht 
mehr würde gehört werden. 

Bezirksgericht R. am 2 5 . Mär j 1850. 
Georg Weiß, 

L . S. BezirkS-Richter. 



Noch ein Entwurf zum Edicte. 
Stephan Berger hat bei diesem Bezirksgerichte das Ansuchen 

gemacht, womit die ganze SeSsion Haus R r . 24 zu Rohr mit allen 
Zugebörungen, wie diese in den Fundualbüchern vorkommen, in das 
Bezirksgrundbuch eingetragen, und er als Besitzer angemerkt, auch 
folgender Schulbenftand intabulirt werde, und zwar : 
a, für Christian Weiß 500 fl. 
b . für Albert Groß 300 fl. 

l ede r , welcher glaubt, daß ihm eine gegründete Einwendung 
gegen das Eigenthum des Stephan Berger, oder hinsichtlich der an­
gegebenen Intabulationen zustehe, hat sich binnen 30 Xagen, nämlich 
bis zum letzten April 1850 hierorts zu melden, widrigenS er barnit 
nicht mehr gehört werden würde. 

Bezirksgericht R. am 25. März 1850. 
• Gregor Weiß, 

L . S. BezirkS-Richter. 

b) Entwurf des Auftrages. 
Dem OrtSvorftand zu Rohr Wied hiermit verordnet, das bei­

liegende Edict, die Eintragung des Kaufes R r . 24 in das Grund­
buch betreffend, Sogleich auf die herkömmliche Art öffentlich kundzuma­
chen. Bezirksgericht R . am — 

c) D a Bittwerber die vorschriftmäßigen Beweise geliefert hat, 
so wird folgendes Sdict zur Verlautbarung ausgefertigt, und der 
Auftrag an den Gemeindevorstand wegen unverweilter Kundmachung 
erlassen. R . am — 

§. 89. 
Die Sinsprüche können gegen das Recht des Besitzers gerichtet sein, 

indem entweder behauptet wird, daß 
a* er nicht im ungestörten Besitze sich befinde, sondern schon mehrere 

l a h r e über die Frage: wem das Eigentum zustehe, ein Streit im Buge sei, 
oder 

b . daß der Bittsteller das Reale nicht als wirklicher Eigentümer, 
sondern nur als Pfandbesitzer inne habe, und daher nach einer bestimmten 
Bahl von |af)ren wieder rückstellen musse, oder 

c. daß von den eingetragenen Grundparzellen die benannten Stücke 
nicht mehr zu diefer SeSsion gehören, Sondern längst davon getrennt und 
einer andern SeSsion zugeteilt worden sind, oder 

d. daß die Angabe des Bittwerbers hinsichtlich der Intabulationen 
unrichtig \ti, da auf seinem Besitzstände wirklich Intabulationen haften, 
oder die Orbmtng, in welcher die intabulirten Gläubiger aufgeführt wer­
den, falSch angegeben \ti, weil dem Opponenten ein früheres (Vorzugs-) 
Recht (§.39 lit. b . ) zuftehe. 

e. Erfolget nun eine Einspräche, dann Soll baS Bezirksgericht Scwohl den Bittwerber, als den Opponenten vorlaben, unb bahin wirken, daß 
dieser Streit burch eine Ausgleichung beigelegt werbe. Wäre dieS zu erzie-



len nicht möglich/ so hat das Bezirksgericht die Parteien anzuweisen, ihre 
Rechte und Einwendungen mittelst einer Klage geltend zu machen, und So­
mit die Sache auf den Rechtsweg zu leiten. ES hat demnach bis zum Er­
scheinen des richterlichen SrkenntnijfeS die Aufnahme des Besitzstandes zu 
unterbleiben. 

§. 90 . 
23enn binnen der grtst von 30 Sagen von keiner se i le eine Ein­

sprache erfolgte, so steht der Eintragung des Besitzstandes und Besitzers in 
das Grundbuch kein Hinderniß mehr entgegen.1) D a übrigens die Auf­
nähme in das Grundbuch den Zweck hat, den Besitzer in seinem Besitzstände 
ZU Schützen, so bleibt eS allerdings zweckmäßig, alle Bestandtheile eines 
ComplexeS im Einzelnen zu bezeichnen. Darum tst auch angeordnet worden, 
daß in das Grundbuch das Ausmaß jeder Liegenschaft aufgenommen 
werde, wie folcheS die in Folge der Urbartal-Regulation errichteten Fun­
dualbücher auSweisen, oder in anderer Art erbeben wurde. 1) D a s Bezirks­
gericht bat fomit die Partei anzuweffen, diese Behelfe beizubringen und 
würde sie verlangen, daß wegen mangelnder gundualbücher eine ämtliche 
Vermejfung vorgenommen werde, So kann aueb tiefe vom Bezirksgerichte 
verfügt werden. 

§. 9 1 . 
Die Bewilligung der Eintragung geschieht in folgender Form : 
1. If t ein schriftlicheS Gesuch überreicht worden, So wird der Ver­

willigungSbeSchetd auf diesem, bei einer mündlich gestellten Bitte aber auf 
dem protolle angemerkt, und 

2 . der ganje Akt dem GrundbuchSamte zugestellt, damit daSfelbe die 
Eintragung vollziehe. 

a) Entwurf des Verwilligungsbescheides 
Die angefügte Eintragung der SeSsion R r . 24 in das Grund­

buch wird bewilligt, und dem GnmdbuchSamte die Vollziehung ver­
ordnet. Bezirksgericht Retberg am —• 

I I I . Verfahren, über ein Einschreiten um Aufnahme 
eines Pfandbesitzes in das Grundbuch 

§. 92 . 
ES ist bereits in §. 52 erwähnt worden, daß nach den ungarischen 

Gesetzen ein Pfandvertrag (Pfand- oder Bettverkauf, emtio venditio 
temporanea seu pignus) in der Art gestattet war, daß der Darleiher die 
ihm zur Hypothek bestellte Siegenschaft durch die bestimmte Baf)l von Jah­
ren benützen, und die fämmtlichengrüchte bezieben konnte. Der anttchretische 
Vertrag ist durch das Gesetz vom 2 8 . Dezember 1849 verboten worden, 
aber nach dessen ausdrücklichem Wortlaute Sollen die vor dem 1. März 1850 
errichteten dieSfälligen Contracte aufrecht erhalten werden. DaSfelbe Ge­
setz gestattet, daß auf Grund dieser Verträge die Pfandbesitzer um Auf-



nähme ihres, wenn gleich nur zeitlichen Besitzes in das Grundbuch anlan­
gen können.1) 

Räch dem österreichischen Privatrechte darf dem Pfandinbaber das 
unbewegliche Gut nicht zugeschrieben werden, Sondern Sein Recht wird nur 
unter die Lasten und Haftungen aufgenommen, daher intabulirt. Denn ihm 
erwächst aus dem Pfandvertrage kein eigentliches EigenthurnSrecht, sondern 
nur ein auf eine bestimmte Beitdauer beschränkter gruchtgemtß. Aber das 
Sur Ungarn erlassene neue Gesetz ordnet an,daß in dem hier fraglichen Falle, 
in die Rubrik der Besitzer nicht nur der Pfandinhaber, sondern auch der 
$fandgeber eingetragen werde. 1) 

0 Verordnung »om 28. Dezember 1849 §. 14. 

§. 9 3 . 
Der Pfandbesitzer, wenn er um die Aufnahme in das Grundbuch an­

langet, hat zu beweisen, daß er 
1. den Besitz auf Grund eines gütigen $>fandvertrageS erworben, 

auch 
2. sich noch immer in dieSem Besitze ungestört befinde. 
D a s Bezirksgericht hat über ein folcheS Anlangen nach der in den 

§§. 86, 87, 88 , 89 und 90 erteilten Anleitung zu verfahren, a) b) c) 

a) Das Edict wird wohl wie folgt lauten müssen. 
Stephan Berger hat bei diesem Bezirksgerichte gebeten, cS 

möge die ihm von dem Ladislaus Furch durch den Pfandvertrag dto. 
y . 12. Dezember 1845 in vi auf 20 lahre zum Rutzgcmtffe überlassene 

SeSsion im Orte Rohr in das Grundbuch aufgenommen, und er als 
5)fandbesitzer angemerkt werden. Dies wird mit dem Bemerken be­
kannt gemacht, daß derjenige, welcher glaubt, eine gegründete Einwen­
dung gegen den pfandweisen Besitz des Stephan Berger andringen 
Zu können, sich diesfalls binnen 30 Sagen, nämlich bis zum letzten 
April 1850 hierorts zu melden habe, weil er fonft nach Verlauf dieser 
Frist nicht mehr gehört würde. Bezirksgericht R . a m 2 5 . März 1850. 

b) Die Finalerledigung, welche dem Acte beigesetzt, und 
dem Grundbuchsamte zur Amtshandlung mitgetheilt wird, 

lautet gewöhnlich dahin: 
D a der Aufnahme des pfantweisen Besitzes kein Bedenken 

entgegensteht, so hat das GrundbuchSamt den betreffenden Besitzstand 
in das Grundbuch aufzunehmen, und nicht nur den Eigentümer oder 
*Pfandgeber, sondern auch den ffandbesitzer anzumerken. 

c) Da antichretische Vertrage auf eine längere Beitdauer geschloffen 
werden, Sc wird eS sich bei dem Ansuchen um Aufnahme des verpfändeten 
Besitzstandes in das Grundbuch oft ereignen, daß der Verpfänder nicht 
mehr am Leben ist. Darum hat auch das neue Gesetz die gemeinSchaftliche 
Anmeldung des sPfandinhaberS und Verpfänders, wie es bei Kauf-und 
XauSchcontracten sein soll, nicht für notwendig erklärt, und darum wird 



im Grundbuche felbft der längst verstorbene Pfandgeber aufgeführt, wo­
durch seinenRachkommen oder Sonstigen Erben das Sperattve Eigentumsrecht 
auf das Pfandreale vorbehalten ist. 

I V . Verfahren bei Einträgen, den Besitzstand und 
Besitz betreffend 

§. 94 . 
I n Beziehung auf den Besitzstand und das Recht des Besitzes gibt 

es mehrere Arten von Einträgen, nämlich : A. wenn eS sich um die An­
schreibung eines neuen E igen tumes , oder B . um die Anmerkung einer 
Beschränkung des Besitzers mit der Verfügung, oder C. sonst um die Auf­
nähme eines besondern Verhältnisses handelt. 

A. V e r f a h r e n , ü b e r d a s Ansuchen um zuschreibung d e s 
e r w o r b e n e n Bes i t zeS . 

A n m e l d u n g der U e b e r g a b e (§ . 50.) ES bleibt der freien 
Wahl der Parteien überlasson, ob fie ihren UebergabSvertrag um eine Lie­
genschaft schrtftlich errichten , unb die dieSfällige Urkunde schon auSgefer­
tigt bei dem Bezirksgerichte zur Eintragung in das Grundbuch mit einem 
Gesuche überreichen, oder die Urkunde perfönlich übergeben, oder die 
Kaufsabrede bloß mündlich anzeigen wollen. Sämmtliche Käufe oder 
Verkäufe (gaffionen) und fonstige Uebertragungen des EigenthumeS der bereits grundbücherlich eingetragenen oder auch nicht eingetragenen Liegen­
schaften mussen dem Bezirksgerichte zum Berufe der Aufnahme in das 
Grundbuch angezeigt werden *% 

*) Verordnung son 28, Dezember 1849. §. §. 17. 22. 

§. 9 5 . 
1. Die Verbindlichkeit der P a r t e i e n z u r p e r s ö n l i c h e n 

A n m e l d u n g . 
Die Anmeldung der Besitzesveränderung wird nur dann von dem 

Bezirksgerichte angenommen, wenn der Uebergeber und Uebernehmer vor 
dem Bezirksgerichte perfönlich erscheinen, und zugleich jwet dem Gerichte 
befannte Beugen anwesend sind, welche die Identität der fahrenden Perso­
nen beftätigen ( § . § . 50 51.) ES möge nun wirklich ein UebergabSver-
trag mittels eines GefitcheS (§ . 49) überreicht oder übergeben werden, so hat das Bezirksgericht 

a. wenn aitch die Urkunde Sowohl hinsichtlich des Inhal tes als der 
Form seinem Bedenken unterliegt, unverweilt den Uebergeber und Ueber-
nehmer der perfönlichenSrscheinung wegen vorzuladen, und Sofern die bei-
denContrahenten dem Bezirksgerichte nicht persönlich bekannt sind, die An-
Wesenheit zweier Beugen zu begehren, welche die Identität der InterefSen-
ten bestätigen. DiefeS tti<fyti$? Erforderniß darf nicht übergangen werden, 



denn eS haben sich schon Fälle ereignet, daß ganz fremde Personen den 
Namen des Eigentümers ufurpirt, und so im Sinverftändnisse mit An* 
dem letztern als Besitzer in das Grundbuch hineinzubringen wußten, wäb* 
rend die wahren Besitzer von diesem Betrüge gar keine Kenntniß hatten, 
und nach ihrem Tode den Erben einen langjährigen Prozeß gegen denjeni* 
gen, der auf eine hinterlistige Art Sich den grundbücherlichen Beßitz zu ver-
Schaffen wußte, überließen. Eine Ausnahme von der persönlichen ErSchei* 
nung des UebemebmeaS kann 

b. in dem Falle eintreten, wenn der Vater eine Liegenschaft an sein 
minderjähriges Kind überträgt, oder wenn 

c. der Uebergeber oder Uebernehmer verhindert ist, vor dem BezirkS-
gerichte zu erscheinen. | m letztem Falle muß er an Seiner Stelle einen Be-
vollmächtigten abSenden, der mit einer förmlichen auf das betreffende Ge-
schäft lautenden Vollmacht (§ . 50) verfehen ist. 

§. 96 . 
2 . B e u r t e i l u n g d e s V e r t r a g s v e r b ä t t n i s s e S . Bei An-

meidung des UebergabSgeschäfteS soll das Bezirksgericht vor Allem urtbei* 
ten, ob der schriftliche Aufsatz so beschaffen sei, daß auf Grund dessen eine 
Eintragung im Grundbuche Statt finden könne. S i e findet nicht S ta t t , 
wenn 

a. aus dem Inhalte hervorgeht, daß demttebergabSgeschäfte ein ver-
botener $fand- oder B.eitverkauf zu Grunde liege, ferner, wenn 

b . ein oder der andere Xheil minderjährig, ift, oder unter der Euratel 
steht, daher über sein Vermögen nicht frei verfügen kann, auch 

c. wenn fönst ein RechtSverhältniß eintritt, welches den Uebergeber 
in der Disposition mit der betreffenden Liegenschaft beschränket. 

Würde auch nur einer dieser Fälle eintreten, dann hat der Vorsteher 
des Bezirksgerichtes die Parteien auf die Anstände aufmerksam zu machen, 
sie über die Ungiltigkeit des von ihnen errichteten Vertrages mit dem Be-
merken zu belehren, daß unter tiesen Verhältnissen der Contract in das 
Grundbuch nicht aufgenommen werden könne, sol l te die partei ein schrift* 
licheS Gesuch überreicht haben, oder auf schriftliche Mittheilung der Ver-
weigerungSgründe bestehen, dann ist derfelben fogleich ein motivirter Be-
scheid entweder auf das überreichte Gesuch zu entwerfen a ) , oder mittelst 
eines DecreteS b) hinauSzugeben. 

a) Bescheid. 
Dem Begehren um BesitzeSanschreibung des lohann Gieß kann 

nicht willfahrt werden, weil der Uebergeber nicht Eigentümer des 
Kaufes Rr . 24 zu Rohr ist, sondern sein Besitz sich nur auf einen 
Zeitverkauf gründet. 

Bezirksgericht R. am. — 

b) Decret. 
D a im Grundbuche der Uebergeber S tephan Miksch als m i n d e r * 

j a b u e j angemerkt ift, und Minorenne keinen Vertrag schließen kön-



neu, So muß erst Seine Großjäbrtgkeit bewtesen werden, bis wof)tn 
die begehrte BezitzeSanSchreibung nicht bewilligt werden kann. 

Bezirksgericht R . am — 
§. 97. 

3 . D i e B e u r t e i l u n g t e S G r u n d b u d b S v e r b ä l t n i s s e S . 
S&rtn der vorgelegte Vertrag der gesetzlichen Vorschrift nicht widerstreitet, 
so handelt eS sich noch darum, ob derfelbe mit den im Grundbuche Schon 
bestehenden Einträgen übereinstimme. D a s Bezirksgericht ist Somit ver-
pflichtet, in jedem vorkommenden galle das Grundbuch einzusehen, und sich 
zu überzeugen, ob 

a. der Verkäufer schon im Grundbuch als Besitzer des betreffenden 
Reale angemerkt sei, auch 

b. ob die im Schriftlichen Contraete allenfalls angeführten Grund-
stücke als Complex des Ganzen mit den im Grundbuche bezeichneten über-
einstimmen, ferner 

c. ob aus dem Grundbuche hervorgebe, daß der Verkäufer zur Ver-
äußerung gar nicht befugt sei, wie wenn er als Minderjähriger oder Eu-
rand eingetragen, oder der Befts als ftreitig angemerkt ist, oder der Ver-
fäufer nur als Pfandbesitzer erscheint, Schließlich 

d. wenn im Contraete der Schuldenstand, welchen der antretende Be-
fitzer auf Abschlag des KaufschilltngS übernehmen Soll, verzeichnet vor-
kommt, dagegen im Grundbudbe noch andere Intabulationen oder aufge-
führte Gläubiger mit größeren Beträgen vorkommen. I m galle 

ad a. ist der Verkäufer oder Uebergeber anzuweisen, sich früher im 
Grundbuch* an den Besitz schreiben zu lassen und hierwegen das auSdrück-
liche Begehren zu stellen. | m galle 

ad b. und d. find die Parteien anzuweisen, den schriftlichen Aufsatz 
zu verändern, damit derfelbe mit dem im Grundbuche Eingetragenen über-
einstimme, und im galle 

ad c. ist den Parkten zu bedeuten, daß der UebergabSvertrag nur 
rann in die Grundbücher kommen könne, wenn die Löschung der im Grund-
buche vorkommenden beschränkenden Eigenschaft bewirkt ist. 

§. 9 8 . 
4 . D i e A n m e l d u n g d e s U e b e r g a b S v e r t r a g e S . Die 

Parteien sind berechtigt, die mündlich gepflogene Abrede vor dem Bezirks-
gerichte anzubringen, und das mündliche Begebren zu stellen , womit der 
Käufer oder Uebernehmer als Besitzer in dem Grundbuche einge-
tragen werden möge. DaS Bezirksgericht hat vor allem sich die Bedin-
gungen der Uebergabe vortragen zu lassen, und fodann in das Innere des 
VertragSverhältnisseS einzugehen (§ . 96) , ferner das Grundbuch einzufe- den (§ . 97.) und zu erforschen, ob nicht ein Anftand vorhanden sei. I s t 
derfelbe nicht zu beheben, dann soll die Aufnahme des UebergabSvertrageS 
verweigert werden, bei einem geringen Anstand aber sind den Parteien die 
Mittel an die £and zu geben, wie sie das Mangelnde verbeffern können. 

§. 99. 
5 . D i e A u f n a h m e d e s A c t e s zu p r o t o k o l l . DaS G r - . 



setz schreibt nicht vor, daß das Bezirksgericht den von den Parteien münd-
lich angemeldeten UebergabSvertrag zu Rapier bringen musse, Sondern eS 
ordnet nur an, daß die Faffion in das Grundbuch einzutragen, bei Vorlage 
eines schriftlichen AufsatzeS aber der kurzgefaßte Inha l t deSUebertragungS* 
geschäfteS in das Grundbuch aufzunehmen sei. Run enthält oft die münd-
liche Abrede so viele Bedingungen, daß fte mehrere Seiten deS PapierS aus-
füllt, daher im Grundbuche eines großen Raumes bedarf. Die wörtliche 
Eintragung in das Grundbuch ist zeitraubend, weil denn doch ein Auffag 
im Concepte vorausgeben muß, da im Grundbuche Correcturen nicht vor-
kommen seilen. 

Auch das in den übrigen Provinjen wirksame Allgemeine bürgerliche 
Gesetzbuch hat in dem §. 433 zur Uebertragung eines Bauerngutes keine 
andere Förmlichkeit gefordert, als das perfönliche Srscheinen des Ueberge-
berS und UebernebmerS, oder auch nur deSUebergeberS vor der Grundob-
rigkeit. Doch später wurde dieseS keineswegs als zureichend gefunden und 
verordnet, daß jeder beim Orte angemeldete mündliche VertragSabschluß zu protokoll genommen werden musse. DaSfelbe Verfahren ist auch inUn-
garn anzuwenden, toenn das Bezirksgericht sich gegen alle künftigen Ver-
antwortlichkeiten sichern will. 

ES ist daher über die Abrede der Contrabenten, fofern die Bedingung 
gen gesetzlich find und überhaupt die Rechte beider Parteien verwahren, 
ein protokoll aufzunehmen, und darin kurz und bündig, aber auch zur Be-
seitigung irriger oder rabulistischer Auslegungen verständlich Alles anzu-
führen, was zur Wesenbeit eines Vertrages (§ . 48.) gehört a). 

a) Entwurf eines Protokolles. 

Protokoll 
dto. Bezirksgericht Burg am 7. März 1850. 

| n Gegenwart der Gefertigten. 
Srscheinen am heutigen Alois Wurzbach und Philipp Steiner, beide 

aus Rohr, mit den unten gefertigten Beugen und bitten folgende 
KaufSabrede zu protokoll zu nehmen. 

SS übergibt nämlich : 
1. Alois Wurjbach sein eigentümliches in Rohr Rr . 27 liegendes, 

und in dem dieSgerichtlichen BezirkSgrundbuche Li t . A. Fol. 24 ein-
getragenes Haus an den Philipp Steiner um einen Kaufschilling von 
Sin Xaufend fünf hundert Gulden ConventionS-Münze, und da 

2 . auf dem Reale keine Intabulationen haften, so hat der Käufer 
den kaufschilling am heutigen ganz erlegt, worüber auch derVerfäu* 
fer quittirt, als Folge dessen 

3 . die pbisische Uebergabe am heutigen erfolget und von diesem 
Augenblicke an auch alle Saften auf den neuen Besitzer übergehen. 

Schließlich machen beide das Ansuchen, womit auf Grund 



dieseS Vertrages dem Philipp Steiner fragliche Reale zugeschrieben werden möge. 
Alois Wurzbach, Verkäufer. Philipp Steiner, Käufer. 
Stephan Mik, Zeuge. Wenzel Furch, Zeuge. 

Coram me 
Alois «Wülfer, Bezirksrichter. 

Michael 2£eiß, Actuar. 

Entwurf eines zweiten Gesuches 
Protokoll 

dto. Bezirksgericht Berg am 7. März 1850. 
I n Gegenwart der Gefertigten. 

Erscheinen am heutigen Georg Albert und die lofepb und Anna 
Bern'schen Eheleute aus Retberg mit den unten gefertigten Beugen, 
und bitten den zwischen ihnen verabgeredeten UebergahSvertrag z u 

Protokoll zu nehmen. ES veräußert nämlich : 
1. Georg Albert seine im Orte Reiberg liegende Session, welche 

ím dieSgeríchtlichen BezirkSgrundbuche Lit B. Fol. 240 eingetragen 
ift, mit allen darin aufgeführten Bestandteilen an die lofepb und 
Anna Beru'schen Eheleute um den Kaufschilliug von Drei Saufend 
Gulden. 

2. Uebernehmen die Erkäufer auf Abschlag des KaufSchílíingS fol-
gende Schulden des Verkäufers zur Bezahlung, 

a. die poft des granz Becker mit 250 fl., u. f: w. wie in dem 
Vertragsentwürfe §. 48 Bafjl 1 enthalten ift. 

§. 100. 
6. V e r f a h r e n , w e n n I n t a b u l a t i o n e n bestehen. 2ßenn 

auf einer Realität Intabulationen haften, so kann die Eintragung des neuen 
Besitzers im Grundbuche nicht fogleich vorgenommen werden. DaS Be-
ZÍrkSgerícht hat früher die betreffenden Gläubiger von diesem Verkaufe zu 
verständigen 0 , und zu diesem Zwecke 

a. an sie die schriftliche Aufforderung zu erlassen, binnen einem Mo-
nate die Erklärung vor Gericht abzugeben, in welcher Art sie ihre intabu-
lirten Forderungen sichergestellt haben wollen. Diefe Aufforderung muß an 
die Gläubiger schriftlich a), an die im Orte befindlichen aber mündlich, 
roch ín beiden Fällen gegen Smpfangschein b) geschehen. ES dürfte 

b. zweckmäßiger sein, wenn schon gleich bei der Anmeldung des Ueber-
gabSvertrageS die Parteien angewiesen werden, die Gläubiger mítzubrín-
gen, damit die Verhandlung mit ihnen gepflogen werden könne. In die-
fem galle wäre die abgeforderte Erklärung dem schriftlichen Vertrage bei-
Zusetzen c), oder es ist ihre Aeußerung in das protokoll der mündlichen 
Abrede aufzunehmen, welches sie auch mítzufertígen haben d) . 

c. Wenn ein Gläubiger auf die Aufforderung des Gerichtes sich nicht 
äußert, so wird angenommen, daß derfelbe Seine Forderung dem künftigen 
Eigentbümer überlassen oder eigentlich diesen als Schuldner behandeln 
wolle. 



d. Erklären die Gläubiger, daß sie ihr Kapital dem Verkaufer belaf* 
fen, und auf die ihm noch im Besitze gebliebenen anderen Siegenschaften 
übertragen haben wollen, dann werden die Forderungen von dem betref-
fonden Reale gelöscht, ruft bei den übrigen unbeweglichen Sachen in-
tabulirt. 

e. Sollen die Gläubiger von der Intabulation auf das verkaufte 
Gut nicht ablassen, dann wird zwar der Kauf nicht rückgängig, aber eS 
muß der Käufer, wenn er sieb mit den Gläubigern nicht anders versteht, 
Alles, was er vom Kaufschílííng vertragsmäßig auf einmal oder jeítweífe 
Zu bezahlen hat, so lange, als die Gläubiger nicht befriedigt sind, immer 
bei dem Bezirksgerichte erlegen, und dieseS von den erlegten Beträgen die 
Auszahlung der Forderungen fogleich bewerkstelligen. Dem Verkäufer wird 
nur derjenige Betrag ausgefolgt, welcher nach Befriedigung aller Forde-
rungen übrig bleibt 2 ) e) . 

" £ B i s zur Austragung der Sache mit den Gläubigern bleibt der 
Vertrag bei dem Gerichte liegen , und eS ist jedem Gläubiger hinsichtlich 
der darin vorkommenden SabtungSbedingungen die Einsicht in denfelben 
gestattet. 

g. Wenn die Schuldfache zwischen den Contrabenten und den Glau* 
bigern (den íntabulírten, denn nicht íntabulírte können derRealiftrung des 
UebergabSvertrageS kein £indermß entgegenfegen) geordnet ist , und 
binnen der bestimmten Frist seine Erklärungen abgegeben wurden, findet 
die Er te i lung der Bewilligung des UebernebmerS in das Grundbuch 
S t a t t . 

h. Alle Amtsbandlungen werden in einem Acte verzeichnet. 
0 Serordnung öom 28. Dezember 1849. §. 26. unb XXI. Gef. $rt. ». 3 . 1840 

§. 17. 

a) Entwurf einer Aufforderung. 
An den KaSpar Groß zu Bergen. 

Stephan Wurz hat Sein £ a u s Rr . 17. in Rohr an den Philipp 
Werner veräußert. D a S ie nun auf diesem Reale mit einer Forde-
rung von 300 fl. intabulirt find, so werden S ie von dem dieSfälli-
gen Verkaufe in Kenntniß gefegt, und S ie haben binnen 30 Dagen, 
das ist bis zum letzten April d. | . hierorts die Erflärung abzugeben, 
ob S ie ihr Kapital auf dem Hause belassen, oder in anderer Art 
sichergestellt oder bezahlt haben wollen. SS steht Ihnen frei, den hier 
aufbewahrten Orígínal-UebergabSvertrag eínzufeben. 

Bezirksgericht Reiberg am 2 5 . März 1850. 

b) Entwurf des Empfangscheines. 
Daß mir als auf dem Hause Rr . 17 zu Rohr íntabulírtem Glau-

biger vom löblichen Bezirksgerichte Reiberg die Verständigung am 2 5 . 
März 1850 von dem hinsichtlich dieser Siegenschaft abgeschloffenon 
Kaufes zugekommen, bestätige ich anmit* 

Rohr, am 28 . Mär j 1850. 



Ein zweiter Empfangschein im Falle einer mündlichen Ver-
ständigung. 

Ich bestätige hiermit, daß das löbliche Bezirksgericht Reiberg am 
heutigen mich als auf demHauseRr. 17 zu Rohr intabulirten Glau-
biger von dem bínsichtíích dieser Realität abgeschlossenen kaufe münd-
lich in Kenntniß gesetzt hat. Reiberg am 28 . März 1850. 

c) Diese Erklärung wäre mit folgenden Worten beizusetzen: 

Ich belasse dem Uebergeber das mir gehörige und intabulirteKapi-
tal unter den in dem Schuldschein ausgedrückten Bedingungen. 

Reiberg am 30. Mär j 1850. 
l o h an n Silber. 

d) Die Aufnahme dieser Aeußerung geschieht am Schlusse des 
Protokolls nach der Fertigung der Parteien mit den Worten: 

Diefem Aete haben die £abulargläubiger Stephan Wilner, k a -
spar Groß und Bernhard 2ßeiß beigewohnt, welche äußerten, die ih­
nen vom Verkäufer angebotene anderweitige Hypothek annehmen, und 
von ihrer Intabulation auf das Haus Rr . 17 ablassen zu wollen, 
womach diese gelöscht werden kann. 

Stephan Wilner. 
kaspar Groß. Bernhard Weiß. 

Coram me 
Alois Weiner, Bej.-Richter. 

Stephan Born, Actuar. 
e) . If t ein Gläubiger auf mehreren Realitäten des Schuldners 

intabulirt, dann kann, fofern derfelbe zureichende Sicherheit hat, eine 
dieser verbppothecirten Liegenschaften wohl aus der Haftung gelassen 
werden. 

§. 101 . 
Der Darlehensvertrag verbindet den Schuldner und den Gläubiger, 

die in dem Schuldscheine angeführten Bedingungen genau zu erfüllen. Der 
Schuldner soll das Darlehen zur bestimmten Seit rückzahlen und der Glau-
biger darf vor diesem Sermine sein kapi tal nicht fordern. Er ist also nicht berechtigt, sein kapital Sogleich zu begehren, und wurde eine Aufkündigung 
bedungen],tso muß er ebenfalls den Auslauf tiefer Frist abwarten. Aber 
der Gläubiger ist nicht schuldig, diejenigen Ratenzahlungen anzuerkennen, 
durch welche seine Befriedigung auf eine längere Zeit hinauSgeschoben 
werden seilte, als in der Obligation bedungen wurde. D a s Bezirksgericht 
muß bei Verkeilung der vom käufer eingezahlt werdenden Raten von 
diesem Grundsätze ausgehen, und es ist dabei zu beobachten, daß 

a. die Zahlung am ersten an denjenigen Gläubiger zu geschehen habe, 
dessen Forderung entweder durch Ablauf des bestimmten o£er Aufkündi-
gungStermineS bereits fällig ist. Der Gläubiger hat 



b. sein Geld unter Etnlegimg des Original-SchuldscheineS und einer 
Quittung vom Bezirksgerichte zu empfangen, aber 

f. die Ouittung zu fanden des Käufers auszufertigen. 
§. 102. 

7. D i e F í n a l e r l e d í g u n g . I m gälte auf dem Reale keine In-
tabulationen haften, und überhaupt keine Anstände sich ergeben haben, wird 

a. vom Bezirksgerichte die Eintragung des Uebernebmers bewilligt, 
fohin der dieSfällige Bescheid der Urkunde a ) , oder dem über die mündliche 
Anmeldung aufgenommenen Protokolle b) beigefügt, und der Aet dem 
Grundbuchsamte zur Amtshandlung mitgeteil t . Wenn aber 

b. eine Verhandlung mit den Gläubigem vorausgehen mußte, dann 
können fünf Fälle eintreten, nämlich : 

aa. die Parteien verstehen sich dahin, daß von dem Kaufschil l ingsbe-
trage die Gläubiger Sogleich befriedigt werden, in welchem Falle dem 
GrundbuchSamte verordnet wird, nicht nur den Uebemehttter als gegen-
wärtigen Besitzer in das Grundbuch einzutragen, Sondern auch die bezahl* 
ten Posten zu extabuliren c ) . Dez zweite Fall ist/ baß 

bb. der Gläubiger von der Hypothek des veräußerten Kaufes ganz* 
lich abläßt, und sich mit dem Schuldner in anderer Sírt abfindet. | n btc-
fem Falle ist an das GrundbuchSamt der Auftrag wegen Eintragung des 
neuen Besitzers und Löschung der betreffenden Intabulation zu ertaffend). 

Der dritte Fall ist, daß 
c c . der Gläubiger von der Hypothek des veräußerten Reale abläßt, 

und bei dem Bestände einer Simultanhypothek sich mit der Sicherheit auf 
den übrigen Realitäten begnügt. I n diesem Falle wird dem Grundbuchs* 
amte die Aufzeichung des neuen Besitzers und die Extabulation der Forde* 
rung verordnet e ) . Der vierte Fall ist, daß 

dd. der Gläubiger zwar auf die Hypothhek verzichtet, dagegen die I n ? 
tabulation auf eine andere ihm zur Sicherheit angebotene Siegenschaft an* 
sucht. | n Folge dessen erhält das GrundbuchSamt den Auftrag, den neuen 
Besitzer einzutragen, die auf dem veräußerten Reale bestehende Haftung 
Zu löschen, und die Intabulation auf die namhaft gemachte Siegenschaft 
vorzunehmen f). Und der fünfte Fall ist, wenn 

ee . die Gläubiger die abgeforderte Aeußerung nicht abgeben, wo so* 
dann das GrundbuchSamt den einfachen Auftrag erhält, den neuen Besitzer 
einzutragen g ) . 

a) g) Entwurf des Bescheides, welcher a tergo des Instrumentes 
geschrieben wird 

Dem GrundbuchSamte zur Anmerkung des neuen Besitzers im 
Grundbuche bei dem betreffenden Besitzstände und zur Aufbewahrung 
der Original-Urkunde zuzustellen. Bezirksgericht R . am — 

b) Der Bescheid wird ebenfalls a tergo des Original-Protokolles 
geschrieben mit den Worten: 

D a s GrundbuchSamt hat den Bernhard Fuchs als Befttzer fces£au* 



feS R r . 30 ím Grundbuche anzumerken, und den Síct ín dem Archíve 
aufzubewahren. Bezirksgericht R. am — 

c ) d) e ) Entwurf des Auftrages 

Dem GrundbuchSamte zuzustellen, und hat daSfelbe 
1. baS Haus Rr . 27 dem Michael Werner ím Grundbuche zuzu-

Schreiben, und zugleich 
2 . die Intabulation des Philipp Weiß mit 200 fl. zu löschen. 

UebrigenS 
3 . stnd die Original-Urkunden im Archive aufzubewahren. 

Bezirksgericht R . am — 

f) Entwurf des Bescheides 
D a s GrunbbuchSamt erhält den Auftrag 
1. baS Haus 27 dem Michael Wemer ím Grunbbuche zuzuschrei-

ben, femer 
2 . bie auf diefem Reale haftenbe Intabulation des Philipp Weiß 

mit einer Forderung von 200 fl. zu löschen, zugleich aber auch 
3 . letztere$ost auf die imOrte Rohr liegenbe, demfelben Schuldner 

gehörige SeSSion zu íntabulíren. 
UebrigenS ist der kaufcontract mit dem Protokolle im Archive zu 

hinterlegen unb die Drígínalschulburkunbe zur Bustellung an den 
Gläubiger dierort zu übergeben. — Bezirksgericht R . am — 

§. 103 . 
8. B e s t ä t i g u n g der v o l l z o g e n e n E i n t r a g u n g . Dem neuen 

Befttzer ist zum Beweise des im Grundbuche eingetragenen E igen tums-
rechtes eine Bestätigung zu geben. Diefe bestebt in der Ausfertigung einer 
Urkunde G e w ä b r b r i e f genannt, welche dasGrundbuchSamt nach voll-
jogener Eintragung verfasset, und dem Bezirksrichter zur Unterschrift, Sc-
wie zur Beidrückung des Siegels übergibt % Es versteht sich von Selbst, 
daß er dieSeS wichtige Dokument nicht früher fertige, als bis er sich über-
Zeugt hat, daß dessen Inhal t mit den Einträgen im Grundbuche ganz über-
einstimme. D a s Drígínalübergabsínstrument, eS möge von den Parteien 
errichtet, oder bei dem Bezirksgerichte aufgenommen worden sein, wird in 
dem Grundbuchsarchive aufbewahrt, aber eS steht den Parteien frei, hie-
von eine beglaubigte Abschrift zu erbeben. 

0 Verordnung »om 28. Dezember 1849. §. 21. 

B. Das Verfahren, im Falle der Erwerbung einer Realität 
durch Erbschaft 

§. 104. 
Der Erbe einer Liegenschaft muß , wenn er sich dieselbe im Grund* 

buche auftreiben lassen will, sein Erbrecht beweisen, und im §. 51 ist er-
iJrtert worden, was er dabei zu beobachten habe. D a s Bezirksgericht kann 



die Anmeldung der Bejttzübertragung nur dann annehmen, wenn die Mit-
erben perfönlich oder durch ihre Bevollmächtigten gleichzeitig vor dem 
Gerichte erscheinen. DaS Bezirksgericht bat besonderS darauf zu fehen, 
daß bei einer Theilung mehrerer Grund-Complexe bestimmt bezeichnet 
werde, was dem Einen oder dem Andern zufällt, damit nicht ein I r r tbum 
einschleiche, der später zu Prozessen über das Besitzrecht die Veranlassung 
geben könnte. Der vorgelegte SrbschaftSact (TheilungSinStrument, Verlaf-
fenSchaftSabbandtung, EtnantwortungSurkunde), insofern es eine vomGe-
richte ausgefertigte Urkunde ist, wird den Interessenten rückgestellt, weil fie 
diese gewöhnlich zu einem andern AuSweise notwendig haben, und eine 
beglaubigte Abschrift im Archive aufbewahrt 0 . 

lJ Serordnung t>om 28. Dezember 1849. §. 22. 

C. Verfahren im Falle der Theilung eines Grundes oder Zu-
sammenlegung mehrerer Gründe. 

§. 105. 
ledeS Reale, welches unter einer SíegenschaftSjíffer im Grundbuche 

eingetragen sich befindet, wird für einen Complex gehalten. ES steht den 
Besitzern frei, ertraurbarialen Grund (Freigrund) in mehrere Stücke zu 
tei len, oder auch mehrere neben einander liegende Grundstücke zusammen-
zustellen, so daß sie einen einzigen Complex bilden 1). Aber ob díe Theílung 
einer Session statt finden könne, hierüber entscheiden besondere Gesetze. 

Bei Anwendung einer Theilung bat das Bezirksgericht 
a. vor Allem das Grundbuch mit dem TheilungSplane zu vergleichen, 

und wenn es sich um Suftücfung eines Bauernsitzes handelt, mit Zuhilf* 
nähme der gundualbücher oder eines Auszuges derfelben genau zu ermit­
teln, was an Grundstücken bei dem Hauptgründe zu bleiben hat, und was 
davon getrennt werden soll. S e n n dabei nicht mit Aufmerksamkeit verfah-
ren wird, so können seiner 3eit über den Besitz einzelner Grundstücke Stre i -
tígkeíten entstehen — Sofern übrigens 

b . auf einem zu zerStücfenden Grunde Schulden íntabulírt sind, müS-
fen auf jeden gall die Gläubiger einvernommen werden, ob Einer oder der 
Andere sich mit der Hypothek des dem Schuldner noch bleibenden Grundes 
begnügen, oder von dieser Hypothek ablaSSen, und auf den getrennten 
Dheil übergehen, oder beide Theile als Hypothek behalten wolle. Wenn ferner 

c mehrere als Complex behandelte Stücke in ein GanjeS vereinigt 
werden sollen, und auf einigen Hypothekarschulden haften, dann muß eben-
falls ztvischen den Gläubigern und dem Realbesitzer als Schuldner eine 
Einigung getroffen werden, weil es sich wesenttich darum handelt, in wel-
cher Priorität leder mit seiner Post auf den ganzen Complex zu íntabulí-
ren sei. UebrigenS wird 

d. bei der Bewilligung der fraglichen Veränderungen im Grund-
buche nach den in den früheren Paragraphen erteilten Anleitung verfah-
ren a), so wie 



e. bet einer D&eífung für den von der Siegenschaft getrennten Xtyil 
eine neue BefttzeSrubrik im Grundbuche zu eröffnen, dagegen bei einer zu-
sammenstellung oder Vereinigung von Realitäten diese als zuwachs ent-
weder bei der Besitzesrubrik des größeren Grundstückes angemerkt, oder, 
wie es besonders bei dem Vorbandenfein von paffíven anzuraten ift, in 
einer neuen BesifceSrubrik vereinigt werden sollen. 

1) Verordnung vom 28. Dezember 1850. §. §. 10. 11. 

a) Entwürfe zu Verwilligungsbescheiden, 
1. wenn die Theilung eines Grundes ohne Schulden-

stand eintritt. 
Dem GrunduchSamte zur Amtshandlung mit dem Auftrage, von 

dem inerwäbnten Complexe den bezeichneten £beil abzutreiben, 
und für letzteren eine neue Besitzesrubrik im Grundbuche zu eröffnen. 

Bezirksgericht R . am — 

2. wenn auf dem zu theilenden Grunde Passiven haften. 
Dem GrundbuchSamte zur Amtshandlung mit dem Auftrage 
a. von dem inbenannten Somplexe den bezeichneten Xbeil abzu-

schreiben, und für letzteren ein neues golium im Grundbuche zu eröff-
neu, auch 

b. von den ob dem Complexe haftenden Intabulationen die gor* 
derung des peregrin Mader mit 300 fl. zu löschen, und diese bei dem getrennten Theil wieder einzutragen. 

Bezirksgericht R . am — 

3. wenn eine Zusammenlegung mehrerer Grundstücke 
vollzogen werden soll 

D a s GrundbuchSamt ha t : 

a. im Grundbuche ein neues golium zu eröffnen, und auf denfel- den den zusammengelegten Besitzstand, bestehend aus folgenden p a r -
Zellen, und jwar : 

dem Acker Fol . 24 SiegenschaftSziffer 123 
berWiefe „ 30 „ 124 
dem Acker „ 33 „ 125 

einzutragen, zugleich auch 
b. hierauf folgenden auf den einzelnen Complexen haftenden Schul-

denftand in nachstehender Ordnung zuíntabulíren, u. j . : 
1. für Georg Weiß 200 fl., 
2 . für Wilbelm Straßer 250 ff., 
3 . für Aron Wolf 250 fl. 
c Als Folge dessen werden die oben erwähnten Besitzrubrifen mit 

den Intabulationen caffirt. Bezirksgericht R . am — 



4. Entwurf eines Protokolles die genaue Bezeichnung der zu 
theilenden Stücke betreffend 

p r o t o k o l l 
dto. Bezirksgericht Rohr am 12. März 1850. 

G e g e n w ä r t i g 
die gefertigten GerichtSperfonen. 

Anton Wolf hat nach erwirkter Bewilligung einen plan zur Thei-
lung seiner im Drte Rohr liegenden, und im Grundbuche unter der 
LíegenschaftSzíffer Rr . 24 eingetragenen ganzen Session in zwei 
halbe Sejfionen vorgelegt, und gebeten, womit die Theilung im 
Grundbuche angemerkt werden möge. 

Man hat zur genauen Aufnahme der jeder einzelnen ffiirtbschaft 
zugewiesenen Grundstücke für nothwendig befunden, die gíundualbü-
cher einzufeben, und mit dem Theilungsplane zu vergleichen, woraus 
sich folgendes Refultat ergeben : 

ES haben nämlich beim Hauptgründe zu verbleiben : 
a. der Acker in der Ried Wurjen von 250 • klaftern ; 
b . die Wíéfe u. f. w. 
Der abverkauften halben Session werden zugewiesen 
a. der Acker u. f. w. 
Hierauf wurden die auf demComplexe intabulirten Gläubiger ver« 

nommen, und es seilen auf Grund der von ihnen abgegebenen Er -
klarungen 

a. auf dem Hauptgrunde folgende Intabulationen verbleiben, 
nämlich : 

1. für kaspar Rauch 500 fl. u. f. w. Dagegen 
b . auf den getrennten Zt)ül intabulirt werden : 
1. für Alois Werner 200 fl. u. f. w. 

Bescheid hierüber. 
Diefer Act ist dem GrundbuchSamte mit dem Auftrage zuzustellen, 

auf Grund des XbeilungSprotokolleS die Abschreibung und Eröff-
nung einer neuen Besitzrubrik, sowie die Uebertragung der In tabu-
lationen zu vollziehen. 

Bezirksgericht R. am — 

D. Verfahren bei Eintragung besonderer Verhältnisse den Be-
sitzstand betreffend 

§. 106. 
Diefe besonderen Einträge betreffen mtwtttx den Besitzstand felbst, 

oder die Perfon des Besitzers. Ein Eintrag den Besitzstand betreffend, 
findet Statt, wenn sich mit demfelben eine wesentliche Veränderung erge- den hat; tiefe gälle wurden bereits in dem §. 29 zur Sprache gebracht, 
und hinsichtlich der perfon des Besitzers kann ein besonderer Eintrag notb-



wendig werden, wenn sein Verfügungsrecht beschränkt wird, worüber eben* 
falls im §. 29 mehrere gälte angeführt wurden. 

Die Anmerkung der dieSfälligen Verhältnisse muß allerdings in der 
Rubrik des Besitzstandes gescheben, denn sie gründen sich nicht auf ein 
Pfandrecht, wodurch nur allein die Intabulation erwirkt werden kann 
(§ . 61) . 

Wenn lemand 
a. um die Abtre ibung eines durch 3erftörung verlorenen Ibe i l s 

eines Grundstückes anlanget, so kann das Bezirksgericht diesem Ansuchen 
nur auf Grund einer legalen Erhebung des zerstörten geldeS oder Kaufes 
willfahren, und eben so," wenn 

b . ein Grundbesitzer durch Alluvton einen bedeutenden zuwachs zu seinem Grunde erworben h a t , ift, wenn der Besitzer begehrt, daß diese 
Strecke Sandes seinem Besitzstände zuzuschretben werde, von Seite des 
Bezirksgerichtes der facttsche Bestand zu erheben. 

V . Das Verfahren bei Intabulationen 

§. 107. 
I n den §. §. 58, 59 und 60 ist die ?ebre für Gläubiger und Schuld* 

ner über das bei dem Ansuchen um Intabulation zu beobachtende Verfah* 
ren enthalten. Die wichtigsten Bestimmungen derfelben, Sofern sie auf die 
Amtshandlung desBezirfSrichters Bezug nehmen , werden hier abermals 
zur Sprache gebracht. 

1. V o r l a g e e i n e r S c h r i f t , Wer um eine Intabulation anlan* 
gen will, muß eine Schrift beibringen, aus welcher vervorgeht, daß er an 
denjenigen, gegen welchen er die Intabulation begehrt, wirklich Etwas zu 
fordern habe. SS bleibt 

a. gleichviel, ob diese Schrift ein förmlicher Schuldschein (§ . 58) 
oder ein ffiechfel, ein Vergleich, oder fönst eine vom Schuldner unterfer-
tigte Bestätigung einer Schuld ist. Schriften, auf welchen die Unterschrift 
des Schuldners mangelt, können nach dem Sinne der Verordnung vom 
28 . Dezember 1849 kein Gegenstand der Intabulation Sein, denn, wenn 
auch der X X I . GeS. Artikel v. l a h r e 1840 §. 8 die Intabulation von 
Auszügen aus £andlungSbüchern zuläßt, \o hat doch die neue Grund-
buchsordnung dies nicht bestätigt, weit in der letztern nur immer von Schuld-
Scheinen Erwähnung gemacht wird. Eine Ausnahme besteht hinsichtlich der 
gerichtlichen (Srfenntnisse, denn sie erscheinen als vollen Glauben verdie-
nende Urkunden. Aber zur Verwíllígung der Intabulation wird erfordert, 
daß 

b. in der Schrift eine Summe im Gelde ausgedrückt sei, darum find 
auch Urkunden über Verpflichtungen ohne 3ahlen, wie z* B . über eine 
Díenftbarkeít, zur Intabulation nicht zuzulassen. 

c. Es ist übrigens nicht vorgeschrieben, daß in der Urkunde die Hy-
pothek benannt werde, auch wenn in derfelben eine ííegenschaft als Pfand 



nicht bestellt ist, wird die Intabulation bewilligt, wenn nur in dem Gesuche 
des Gläubigers das Reale bestimmt angegeben wurde. 

d. SS geschtebt zuweilen, daß Parteien Jtber Streitige Gegenstände sich 
vor dem Bezirksgerichte auf eine bestimmte eumme vergleichen; die hie-
rüber aufgenommenen Protokolle haben die Kraft gerichtlicher Erkenntnisse. 

§. 108. 
2 . E i n b e s t i m m t e s B e g e h r e n . D a s Begehren um Intabula-

tion kann bei dem Bezirksgerichte 
b. vom Gläubiger oder vom Schuldner, oder von beiden gemeinschaft* 

lieb mittels eines GesucheS oder auch mündlich angebracht werden. D a s 
Bezirksgericht muß über das mündliche Anlangen ein protokoll a) aufneb-
metr. D a s Begehren muß aber auch 

b. die Siegenschaft, auf welche die Intabulation geschehen Soll, be-
Stimmt bezeichnen, denn das Ansuchen um Vormerkung aitf das Sämmtlich 
SchuldnerSche unbewegliche Vermögen bleibt unberücksichtigt. 

c zuweilen vertritt die Stelle des Gesuches das von demBezirkSge* 
richte aufgenommene VergleichSprotokolf b ) . 

a) Entwurf des Protokolles. 
Mündliches Anlangen 

ddo. Bezirksgericht Reiberg am 12. April 1850. 
| n Gegenwart der Gefertigten erscheint am heutigen Aron gritz 

aus Burg und gibt folgendes an : 
Joseph Weiß Schultet mir laut beiliegendem Orígínai-WechSel 

V . in y . einen Betrag von 300 fl., den ich nun gesichert haben will. 
Ich bitte daher um dessen Intabulation auf das dem Schuldner 
gehörige zu Rohr Rr . 24 liegende .paus. 

Aron gritj. 
Coram me 

Auguft Bern , Bezirksrichter. 

b) Entwurf des Vergleichsprotokolles. 
Vergleichsprotokoll 

ddo. Bez.-Gericht Reiberg am 12. April 1850. 
In Gegenwart der Gefertigten ist zwischen dem SbristopbWer-

ner aus Watzdorf und Silbelm Ma*>er aus Reiberg wegen einer vom 
erstem an letztem geforderten Summe mit 300 fl. folgender Vergleich 
Zu Stande gekommen. ES erläßt nämlich 

1. Ebriftoph S e m e r von seiner an Silbelm Maver geforderten 
Summe einen Betrag von 100 fl. und eS verbindet sich 

2 . Silhelm Matter die noch schuldigen 200 fl. Sage : 3 w i -
hundert Gulden in vierjährigen fr is ten, wovon die erste am 12. 
Ma i 1851 ihren Anfang nehmen soll, bei fonstiger Srecution und 
Verlust der Termine an Ebriftoph S e m e r zu bezahlen, und'damit 

3. der Gläubiger hinsichtlich seiner goroerung gesichert sei, so soll dieseS Protokoll auf sein Haus Rf, 27 zu Reiberg intabultrt, 



und zu diesem Boecke gegenwärtiges Protokoll fogleich dem Grunb* 
buchSamte zugemittelt werden. 

Ehriftoph Werner. Wilbelm Maper. 
Coram me 

Anton Stohl , Actuar. 
§. 109. 

3 . D i e B e u r t e i l u n g d e s B e g e h r e n s . Der Vorsteher des 
Bezirksgerichtes hat das Grundbuch einzufeben, und zu erbeben, ob 

a. der Schuldner für seine Perfon eine Verbindlichkeit eingeben konnte, 
was nicht der Fall ift, wenn derfelbe im Grundbuche als minderjährig 
oder Eurano angemerkt erscheint, oder wenn er das Reale nur pfandweise 
besitzt, oder wenn er überhaupt nur Fntchtnießer und nicht wirklicher Ei -
gentbümer ist, ferner 

b. ob die mit der Intabulation zu belastende Liegenschaft dem 
Schuldner im Grundbuche zugeschrieben Sei. 

I n all diesen Fällen kann die Intabulation nicht bewilligt werden, 
und auch nicht in dem Falle, wenn in der vorgelegten Schrift eine bestimmte 
Geldfumme nicht ausgedrückt ist, und wenn die Realität nicht bezeichnet 
wurde. 

§. 110. 
4 . D i e E r l e d i g u n g . D a s Bezirksgericht muß über jedes | n t a -

bulationSgesuch mittü\t Bescheid erkennen, ob der Intabulation S t a t t zu 
geben sei oder nicht •). k a n n 

a. die Intabulation nicht S t a t t finden, dann wird der Gesuchswerber 
mit seinem Begebren gänjlich abgewiesen a). Is t 

b. ín dem Gesuche die Liegenschaft unrichtig angegeben, so wird der 
Bittsteller angewiesen, das Reale bestimmter anzuzeigen b ) , und ist 

c. der Gegenstand zur Verwíílígung geeignet, dann bat der Bescheid 
ausgefertigt, und an das GrundbuchSamt die Verordnung zur Vollziehung 
der Intabulation verlassen zu werden c). 

0 Verordnung som 28. Dezember 1849 §. 36. 

a ) Entwurf eines abweislichen Bescheides 

Die angesuchte Intabulation kann nicht bewilligt werden, weil 
nach Ausweis des Grundbuches der Aussteller Eurand, folglich zur 
Eingebung einer Verpflichtung unfähig ist. Bezirksgericht R. am — 

Ein zweiter Bescheid. 
D a der Aussteller der Obligation im Grundbuche nur als Rutz-

nießer und keineswegs als Eigentümer der angezeigten Realität ein-
getragen ift, so kann auf letzteres keine Intabulation statt finden. 

Bezirksgericht R. am — 
Ein dritter Bescheid 

I n die begehrte Intabulation auf daS 4>auS R r + 24 wird nicht 
gewilltflt, weil baSfelbe im Grundbuche nicht dem Aussteller der£>bli* 



gátion, sondern seiner Ehegattin Anna 9Be rnerfzugeschrieben sich be-
findet. BeztrfSgricht R. am — 

b) Entwurf eines Bescheides mit einem Weiser. 
Bittsteller hat die Realität , auf welche die Intabulation seiner 

Forderung gescheben soll, bestimmter anzugeben, wo fodann weiterer 
Bescheid folgt. Bezirksgericht R. am — 

c ) Entwurf eines Verwilligungsbescheides 

Die begehrte Intabulation auf das schuldnersche HauS Rr . 2 4 
wird bewilligt, somit dem GrundbuchSamte die Vollziehung serord-
net und zugleich der Schuldner diervonverständigt. 

Bezirksgericht R. am — 

Ein zweiter Bescheid. 

Dem GrundbuchSamte wird verordnet, die Intabulation auf 
folgende dem Albert Weiß gehörige Realitäten zu vollziehen, und zwar : 

1. auf das HauS ííegenschaftSzíffer 28. 
2. auf den Acker „ 34. 

wovon zugleich der Besitzer dieser Realitäten verständigt wird. 
Bezirksgericht R. am — 

§. 111 . 
3 . D i e zustellung. Der Schuldner soll von der gegen ihn vorge-

nommenen Intabulation durchSustellung eines BescheideS verständigt wer-
den 1), damit er, wenn die íntabulírte Schrift falsch oder die Verwíílígung 
gesetzwidrig wäre, dawider entweder den Weg des prozeffeS oder den Weg 
der Berufung einschlagen könne. Die Bustellung wäre nur in dem Falle 
überflüffig, wenn Eedent, Cessionar und der Hauptschuldner vor Gericht 
erfdhienen sind, und protokoliariter die Eintragung begehrt haben. Die 
Bustellunghat in der Art zu gescheben, daß das Bezirksgericht die vollkom-
mene Ueberzeugung erhält, der Bescheid sei der betreffenden Partei wirklich 
Zugekommen. zu diesem 3*cecke wird 

a. der Bescheid an Parteien im Gerichtsbezirke durch den GerichtSvoll-
Zieher (AmtSdiener) zugestellt, welcher sich einen Smpfangschein a) auSfer-
tigen zu lassen hat, und 

b) an eine Partei außer dem Bezirke ist der Bescheid an das Bezirks-
gericht, welcher diese Partei untersteht, mit dem Ansuchen um zustellung 
und Rückfendung deSRecepiffe zu überfenden b) . Sollte 

c. der Aufenthalt des Besitzers der verpfändetenRealität nicht zu er* 
forschen sein, dann ist demfelben zur Verwahrung seiner Rechte einEurator 
zu bestellen, und er durch öffentliches Sdict hieven in Kenntniß zu setzen. 
UebrigenS folt 

d. die zustellung immer zu eigenen Händen der Partei, unb seinet 
wegS an dessen Familie gescheben. 



a) Entwurf eines Empfangscheines. 

Daß mir vom löblichen Bezirksgerichte Reiberg der Bescheid 
ddo. 12. April 1850 3abl 420 hinsichtlich der dem Alois Berger be* 
willigten Intabulation einer Forderung mit 250 fl. auf meinen Be-
sitzstand zugestellt wurde, bestätige ich anmit. 

Rohr am 14. April 1850. 
Markus Groß. 

b) Einschreiten wegen Zustellung. 

LöblicheS Bezirksgericht! 
ES wird ersucht, den beiliegenden Bescheid ddo. 12. April 1850 

y. 3ahl 210 in y . dem Markus Groß zu Rohr unverweilt zustellen zu 
lauen und den von ihm gefertigten Empfangschein gefälligst zu 
übermitteln. Bezirksgericht Reiberg am — 

§. 112. 
6. R e k u r s , leder P a r t e i , wenn sie sich durch einen Bescheid des 

Bezirksgerichtes beschwert findet, muß das Recht zuftehen, bei dem hohem 
Richter Abhilfe zu suchen, und zwar nicht nur demGesuchwerber, wenn die 
begehrte Intabulation ganz oder theílweífe abgeschlagen wird, sondern 
auch dem Realbesitzer, weil ihm daran liegen muß, seinen Besitzstand von 
einer ordnungswidrigen Belastung befreit zu feben. Aus diesem Grunde, 
wenn auch in den beiden hier oft citirtenGrundbuchSvorschriften des Rechts-
mittels der Berufung nicht ausdrücklich erwähnt wird, kann daSfelbe den 
Parteien nicht entzogen werden. 

Um das in RekurSfällen zu beobachtende Verfahren darzustellen, möge 
das in den übrigen provtnjen bestehende Verfahren zur Richtschmtr die-
neu. ES ist nämlich 

a. der Rekurs binnen 14 Tagen bei dem Bezirksgerichte, welches den 
Bescheid erteilte, schrifttich oder mündlich anzubringen; im letztern galie 
hat das Bezirksgericht die Angabe der Partei zu Protokoll zu nehmen. 

b. D a s Bezirksgericht überreicht den Rekurs mit dem Berichte an die 
höhere Behörde. 

VI. Verfahren, im Falle einer Superintabulation 

§. 113. 
Die Intabulation ist entweder 
1. die u r s p r ü n g l i c h e und ers te , wenn die betreffende Schuld 

noch nicht im Grundbuche eingetragen war, oder 
2 . efne f e r n e r e a b g e l e i t e t e , wenn auf die schon bestehende I n -

tabulation eine Intabulation für einen Dritten vollzogen wird, wie beiEe* 
dtrung einer íntabulirteít Post 0 , oder wenn ein Gläubiger Rechte gegen 
den pfandinhaber erworben h a t , und folchHn dem Grundbuche tintva? 



gen läßt. Man nennt diese Art von Eintragung Superintabulation, weil 
fie per zuxta der Intabulation geschiebt. 

0 Verordnung som 28. Dezember 1849 §. 31. 

A. D i e Cession. 

§. 114. 
Die §. §. 63, 64 und 65 erklären das Wesentliche deS CessionSver-

träges, und die Bedingungen, unter welchen die Intabulation auf eine im 
Grundbuche schon haftende Schuld S ta t t finden fann (superintabulation). 
D a s CessionSinstrument wird daher zu dem Antimat in das Grundbuch 
eingetragen, damit der Cessionar Sicherheit für die ihm abgetretene gor-
derung erlange, und der Sigenthümer des verbppothecirten Gutes wiffe, 
an wen er die Zahlung zu leisten habe. 

UebrigenS steht der partei frei, ob sie ein schriftlicheS Gesuch einbrútí 
gen, oder ihr Begehren mündlich stellen wolle, in welch letzterem Falle das 
Bezirksgericht ein protokoll aufzunehmen hat a). 

Bei Entscheidung der Frage, ob die* begehrte Superintabulation zu 
verwiegen sei, hat sich das Bezirksgericht im Allgemeinen nach der in den 
§. §. 107, 108, 109, 110 und 111 für die Intabulationen ertbeilten An-
leitung zu benehmen. InSbesondere ist darauf zu fehen, ob 

a. ín der Cession die Hypothek, auf welche die superintabulation an* 
gesucht wird, bezeichnet sei, auch 

b . des Gläubigers oder Cedenten Forderung wirklich im Grundbuche 
bei der angegebenen Realität eingetragen sich befinde, übrigens 

c. das Recht des Gläubigers mit seiner intabulirten Forderung zu 
verfügen, nicht beschränft, oder 

d. das fragliche kapi ta l entweder ganz oder theilweise gelöscht, oder 
e. schon durch Cession an einen Andern übergangen sei. 

a) Entwurf eines Protokolles 

MündltdheS Anlangen 
ddo. Bezirksgericht Reiberg am 18. März 1850. 

I n Gegenwart der gefertigten GerichtSperfönen erscheint ?a-
diSlauS kromer aus Silberberg und gibt an : Ich habe zu Folge 

A. der CessionSurkundeA. jenes kapi tal von 300 fl., welches zu Gun-
sten des Srneft Gutenfeld auf dem£nufe des Philipp Weiß Rr . 24 
gu Rohr intabulirt ist, vom Setztem abgetreten erhalten. Darum 
bitte ich um Superíntabulatíon der Abtretungsurkunde A. bei der 
erwähnten Hypothek. 

(Unterschriften.) 
§. 115. 

S e n n 
a. entweder aus Mangel einer Förmlichkeit, z .B . es sei in der Cession 

die Hypothek unrichtig bezeichnet, oder aus dem Grunde eines der in dem 



§. 114 angegebenen gälte die Superintabulation nicht S ta t t finden kann, 
So wird ein erweislicher Bescheid bittauSgegeben a) (§ . H O ) . I m ent* 
gegengesetzten gälte, nämlich wenn 

b . alle gesetzlichen Bedingungen vorbanden find, ist die Superintabu* 
lation zu verwilligen , und deren Eintragung dem Grundbuchsamte zu 
verordnen b) . ES muß hierüber 

c. ein förmlicher Bescheid ausgefertigt werden, der Sowohl dem EeS-
ftonar und Eedenten, sowie dem £auptschuldner oder Besitzer der verhy-
pothecirten Realität in der im §. 111 angegebenen Art zugestellt zu wer-
den hat. 

a) Entwurf eines Bescheides. 
Die begehrte Intabulation der beiliegenden Session findet nicht 

S ta t t , weil die abgetretene gorderung im Grundbuche nicht mehr 
auf Namen des Sedenten eingetragen vorkömmt, da derfelbe diegor* 
derung schon am 10. März d. | . an Philipp Groß abgetreten hat. 

Bezirksgericht Reiberg am — 

b ) Entwurf eines Verwilligungsbescheides 
Dem GrundbuchSamte wird verordnet, die beiliegende Cession 

bei dem Besitzstande des R. R. und zwar auf die für R. R. intabu* 
lirte gorderung mit 300 st. einzutragen, 
Bezirksgericht R. am — 

Ein zweiter Bescheid. 
I n die angesuchte Intabulation des vorgelegten Abtretungen 

injtrumenteS ddo. 6. März 1850 über einen Xbeilvertrag mit 200 fL 
von jenem ob dem Hause Rr .24 zu Rohr, SiegenschaftSziffer 40 haf-
tenden Kapital pr. 300 fl. wird gewilligt, und die Vollziehung def* 
fen dem GrundbuchSamte verordnet. Bezirksgericht R. am — 

116. 
D a die Srerbung einer erblasserschen gorderung ebenfalls die Natur 

einer Abtretung,undderErbschaftSact (Erbabtheilung,ErbschaftSeinantwor-
tung) dieStelle der Session vertritt, So findet bei angefachter Intabulation 
*>er SrwerbungSurkunde dasselbe Verfahren, wie bei jeder andern Session, 
S t a t t (§ . § .114 . u. 115). 

D i e I n t a b u l a t i o n im Wege d e r E x e c u t i o n . 

§ . 117 . 
E s geschieht zuweilen, daß ein Gläubiger, der gegen seinen Schuld* 

ner ein gerichtliches Erkenntniß auf Bahlung erwirkt hat, eine íntabulírte 
gorderung des Setztern in die Srecution zieht 0 . Er begehrt nämlich die 
ereeutive Einverleibung des Spruches in dem Grundbuche, und zwar bei 
der íntabulírten gorderung seines Schuldners. 

| n diesem gälte wird der Auftrag an das GrundbuchSamt zur Ein* 



tragung e r te i l t , aber die BusteUung oeS Bescheides an die Parteien nur 
dann verfügt, wenn letztere von Seite des Erkenntnißrichters nicht schon 
verständigt wurden. 

*) Verordnung iwm 28; £e$ember 1849 §. 30. 

a) Entwurf des Bescheides. 
Auf Grund des vorgelegten gerichtlichen Erfenntnisses hat das 

GrundbuchSamt die Intabulation einer Forderung von 3 0 0 fi. auf 
den Besitzstand des kaSpar Greif in Wiesenfeld, Viegenschaftsziffer 
3 0 und zwar per zuxta ter auf diesem Reale zu Gunsten des Anna 
Weller haftenden 5 0 0 fl., zu vollziehen. Bezirksgericht R. am — 

C. D i e I n t a b u l a t i o n e i n e s P r i o r i t ä t s r e c h t e s . 

§. 118. 
Es wurde bereits in dem §. 65 des Falles erwähnt, wenn ein inta-

hulirter Gläubiger, der híusichtlich Seiner frühem Eintragung in das 
Grundbuch ein Vorzugsrecht besitzt, die Priorität einem nachfolgenden 
Gläubiger abtritt. Die Folge dieser Cession und deren Einverleibung im 
GrunbbttAe ist, daß der spätere Gläubiger au die Stelle des erstem 
kömmt. 

Bei der Beurtheilung der Statthaftigkeit des Begehrens um I n t a ­
bulation (superintabulation) ist sich nach der schon oben ertbeíltenAnleú 
tung zu benehmen. 

VII. Verfahren, wenn der Gläubiger zur Erlangung ei-
ner Hypothek um Aufnahme der schuldnerschen Liegen-

schaft in das Grundbuch anlanget 

§ . 1 1 9 . 
Der Gläubiger hat das Recht, zu begehren, daß ihm sein Schuld* 

ner eine Hypothek verschaffe. Der Letztere ist auch verpflichtet, für den 
gall, als er eine Liegenschaft besitzt, und diese im Grundbuche noch nicht 
eingetragen wäre , bei dem Bezirksgerichte um Aufnahme derfelben in 
das Grundbuch anzulangen, damit der Gläubiger sich hierauf intabuliren 
lassen könne. Der Schuldner kann auch zu diesem 3werfe seinem Gläubi­
ger die zur Eintragung in das Grundbuch erforderlichen Behelfe einban-
digen, in welchem Falle dieser um Aufnahme der Realität in das Grund* 
buch und zugleich um Intabulation seiner Forderung etnschrcitet. WÍU 
sich aber der Schuldner weder zu dem einen noch zu dem andern verstehen, 
dann ist der Gläubiger berechtigt, die fraglichen Behelfe auf kosten des 
Schuldners herbeizuschaffen und auf Grund derfelben das erwähnte Ein-
schreiten zu machen ! ) . Wie diesfalls zu verfahren sei, wurde bereits in 
den §. §. 66 und 67 erörtert. 

') Verordnung som 28. Dezember 1849 §, 9. 



§. 120. 
Bei einem Anfudben diefer Art hat das Bezirksgericht sich an das 

schon in den §. §. 86 bis 91 bei der ursprünglichen Aufnahme in das 
Grundbuch und das in den § § . 1 0 4 bis 112 in Beziehung auf Intabula-
tionen erörtete Verfahren festzuhalten. ES muß sich in die Beur te i lung 
der So rge , ob der angegebene Eigentümer der Realität wirklich in dem 
rechtmäßigen Besitze derfelben sei, auch nicht Sonst Schon Intabulationen 
hierauf haften, ferner ob nach Vorlage der Urkunden eine Intabulation 
S ta t t finde, strenge eingelassen werden. SSenn 

a. weder gegen die Aufnahme in das Grundbuch, noch gegen die | n -
tabulation ein Bedenken eintritt, kann die begehrte Eintragung bewilligt 
werden, das Ansuchen möge vom Schuldner oder von demselben gemein-
Schaftlich mit dem Gläubiger, oder von dem Gläubiger alléin geschehen a). 
Is t aber 

t>. der Beweis des rechtmäßigen Besitzes der Liegenschaft nicht gelie-
fert, dann wird das Begehren abgeschlagen ohne Unterschied, ob das Recht 
zur Intabulation bewiesen ist oder nicht, b) Doch 

c. in dem galle, als die Aufnahme der Realität in das Grundbuch 
keinem Anstände unterliegt, dagegen die Intabulation nicht vorgenom-
men werden kann, mussen zwei gälle angenommen werden. Entweder 

aa. das Ansuchen geschah vom Schuldner, oder von ihm und dem 
Gläubiger gemeinschaftlich, oder 

bb. von dem Gläubiger allein. | m galie ad aa. wird zwar die 
Aufnahme der ?iegenschaft in das Grundbuch bewilligt, aber nicht die I n -
tabulation c), dagegen im gälte ad bb. nicht einmal die Eintragung der 
Realität in das Grundbuch bewilligt, weil, wenn der Gläubiger zu dem 
Ansuchen um Intabulation nicht berechtigt war , ihm auch nicht zustehen 
konnte, eine Sicherheit zu begehren, oder sich die gesetzlichenMittel zu ver-
schaffen d) e) . 

a) Entwurf des Bescheides. 

I n die angesuchte Eintragung der inbenannten Stegenschaft in 
das Grundbuch und zugleit um Intabulation des beiliegenden 
SchuldscheineS auf dieselhe wird gewilligt, und demGrundbuchSamte 
die Vollziehung dieseS Actes verordnet. Bezirksgericht R. am — 

b) Entwurf des Bescheides 

D a der Beweis über den rechtmäßigen Besitz der Realität nicht 
geliefert wird, so kann auch dem Begehren um Aufnahme in das 
Grundbuch nicht willfahrt werden. Bezirksgericht R. am — 

c). Diefem zweifachen Ansuchen kann nur in Beziehung auf 
die Eintragung der ííegenschaft in das Grundbuch willfahrt wer-
den, daher wird die zugleich begehrte Intabulation nicht bewilligt. 

D a s GrundbuchSamt hat fomit nur den ersterwähnten Act zu 
vollziehen. Bezirksgericht zu R. am — 



d) D a die vorgelegte Urkunde zur Intabulation nicht geeig* 
net ift, daher auch dem Gesuchswerber kein Recht zufteht, sich eine 
Sicherheit zu verschaffen , so wird derselbe mit Seinem Begehren 
abgewiesen. 

e) S a S hinsichtlich der Liqufdirung der Kosten zu geschehen 
habe, wurde bereits im §. 67 bemerkt. 

V I I I , Das Verfahren bei dem Einschreiten um Lö-
schung einer Post 

§. 121 . 
Die E x t a b u l a t i o n (Löschung) ist eine Amtshandlung, durch welche 

eine dem Grundbuche eínverleíbte Urkunde, und das hierdurch auf die Sie* 
genSchaft erworbene dingliche Recht aufgehoben wird. Erfolget die Lö­
schung der ganzen schuld, dann ist eS eine C a s s i e r u n g , und geschieht 
fie nur zum Theil, eine A b s c h r e i b u n g . 

Der Besitzet einer Realität, welcher um die Löschung mittelst eines 
Schriftlichen GeSucheS oder mündlich a) anlanget, muß eine extabulationS-
fähige Urkunde vorlegen. S i e dieselbe beschaffen sein müsse, und was der 
GeSuchSwerber dabei zu beobachten habe, ist bereits in den §. §. 68, 69 
und 70 umständlicher erörtert worden. 

Bei Beurtheilmtg der g r a g e , ob dem Ansuchen um Extabulation zu 
willfahren sei, muß vor allem das Grundbuch eingesehen werden. S e n n 
nach der Einßicht desselben 

a. auf die Liegenschaft das Kapitat wirklich haftet, und nicht 
b . bereits auf den Namen eines andern Gläubigers eingetragen ift, 

auch Sonst 
c der Gläubiger über Seine Forderung gütig quitttren kann, und 
d. die Quittung So beschaffen ist, daß sie die zu löschende Summe ge* 

nau bezeichnet, und über dieldentität derselben kein Zweifel entfteht, dann 
kann die Löschung ohne weiters bewllt'gt werden. 

a) Entwurf des Protokolles zur Aufnahme des mündlichen 
Begehrend. 

Mündliches Anlangen 
ddo. Bezirksgericht Reiberg am 7. April 1850. 

| n Gegenwart der gefertigten GeríchtSperfonen erscheíntgriedrích 
S a l t e r aus Rohr und gibt zu Protokoll: 
Auf meinem Haufe, LiegenschaftSziffer 27,haftet zubanden deSlfaaf 
S o l f ein Kapital von 300 fl., welches ich laut der hier beiliegenden 

V. Quittung v . bereits bezahlt habe. Ich bitte um dessen Extabulation. 
(Unterschriften.) 

§. 122. 
S e n n gegen die Löschung der ganjen Post, oder der theilweisen3ab* 



íung Anstände obwalten, so ist die Extabulation abzuschlagen und der Ge-
Sutbswerber mittelft eines Bescheides hiervon zu verständigen a ) . Haben fub 
aber keine Anstände ergeben, dann wird 

a. dem gestellten Ansuchen willfahret b) und 
b. nicht nur dem GrundbuchSamte die Vollziehung dieses Actes ver* 

ordnet, Sendern a u * 
c. wenn daS Ansuchen vomBesit3er der Realität geschehen, dem Glau* 

biger der Bescheid dieiwegen in der oben (§. 111.) augedeuteten Art zu-
gestellt. DieSe Verständigung hat nur dann zu unterbleiben, wenn der Gläu-
biger Selbst die Löschung begehrt, oder Gläubiger und Schuldner vor dem 
Bezirksgerichte erscheinen, und die Extabulation mündlich verlangen, weil 
in dieSem Falle der Gläubiger von der Löschung bereits legal in Kenntniß 
gesetzt ist, und die Bewilligung ohne Ausfertigung eines besondern Bescheí* 
des Sogleich dem Protokolle beigefügt wird. 

Entwurf eines abweichlichen Bescheides. 
Da das fragliche kapital mit einer Substitution belastet. So kann 

ohne Bewilligung der übrigen Theilnehmer die Löschung nicht bewiU 
figt werden. Bezirksgericht R. am — 

Ein zweiter Bescheid. 
Räch Ausweis des Grundbuches gehört das zu löschende kapital 

nicht dem Aussteller der Quittung allein, Sondern audb Seinem Bru* 
der peregrin Würth, es muß daher zur Extabulation von Letzterem 
ebenfalls eine Quittung beigebracht werden. 

Bezirksgericht R. am — 

b) Entwurf eines verwilligenden Bescheides 

Dem Grundbuche wird verordnet, auf Grund der beigebrachten 
Quittung die auf dem Hause Rr . 24 für Albert S e i ß intabulirte 
poft mit 400 fl. zu löschen, wovon zugleich der Leltére verständigt wird. 

Bezirksgericht R. am — 

Ein zweiter Bescheid. 
Die angeSudbte Extabulation eines Betrages mit 200 fl. von der 

für Albert 2ßeiß auf dem Haufe Rr . 24 haftenden poft pr. 400 flL 
wird bewilligt, und dem GrundbuchSamte die Vollziehung tiefet Ac* 
teS verordnet, sowie der Gläubiger hieven verständigt. 

BezírfSgerícht R. am — 



IX. Das inschreiten um einen ämtlichen Auszug aus 
dem Grundbuche 

| t 123. 
Wenn partéién um ämtliche Zeugnísse über ihren Besitzstand und die 

rarauf baftendenlntabulationenanlangen(§. §. 71.U.72), so hat das Be-
ZirkSgericht die Ausfertigung derfelben dem GrundbuchSomte zu verord-
neu, und auch das vorgelegte AmtSzeugniß zu unterfertigem 

Derlei AmtSzeugnisse mussen die fämmtlichen im IntabuIationSbuche 
vorkommenden Rubriken mit der vollständigen die fragliche Liegenschaft 
betreffenden Ausfüllung enthalten O. 

*) Verordnung som 28. Dezember 1849 §. 40. 

X. Die Amortisirung verlorner Schuldseine 

§. 124. 
Die Parteien, fofern sie die Löschung einer íntabulírten Forderung 

bewirken wollen, mussen ihr Gesuch mit dem Originalschuldscheíne belegen. 
Sind fie nicht im S tande , folchen beizubringen, so haben sie bei dem Be-
ZírkSgeríchte dessen Amortisirung zu begehren (§ . 73). D a s Ansuchen kann 
Schriftlich oder mündlich 

a. von dem Gläubiger gescheben, wenn er auch seine Befriedigung 
noch nicht erbauen hat, denn ihm muß daran gelegen sein, den Beweis Set* 
ner Forderung in Händen zu haben, und diesen nach geschehener Bejablung 
Seinem Schuldner wieder rückstellen zu können. Aber a u * 

b. der Schuldner oder Realbesitzer langet um Amortisirung an, wenn 
er nach geleisteter Verbindlichkeit die Urkunde vom Gläubiger erhaltenaber 
wieder verloren bat. 

Vor Erledigung des dieSfälligen AnsuchenS bat das Bezirksgericht 
die im Archive hinterlegte Obligation in beglaubigter Abschrift durchzuge-
ben, und si'ch zu überzeugen, ob diese mit der vorgelegten Quittung über-
einstimme, und dadurch die Identität der Forderung erwíesen sei. Rur 
wenn hierüber kein Zweifel obwaltet, ist zur Amortisirung zu schreiten. E s 
wird in diesem galle 

1. eine Abschrift des íntabulírten SchuldscheineS der betreffenden 
Oberbehörde übermittelt, welche hierüber ein öffentliches Sdict durch die 
3eitungSblätter ergehen läßt, mit der Aufforderung, daß binnen der ftn'ft 
von einem l a h r e der etwaige Eigentümer des veröffentlichten Schuld-
scheineS seine Aufbrüche gegen jene die Extabulation anfachende Partei 
vor ihrem Bezirksgerichte geltend zu machen habe. 



2. Meldet sich nun in geige dieser Aufforderung lemand mit einem 
EigenchumSanspruche, so muß der Streit Herwegen mittelst des Rechts* 
Verfahrens ausgetragen werden. Dagegen 

3 . wenn der Dermin fruchtlos ablauft, wird die verlorne Urkunde als 
amortisirt erklärt, welches, wenn die Zahlung noch icht erfolgt wäre, durch 
ein besondereS ämtliches Beugniß a) , oder bei gleichzeitiger Vorlage durch 
eine an das GrundbuchSamt wegen Vollziehung der Löschung zu erlassende, 
und auch den Parteien zuzustellende Verständigung zu gescheben hat b) . 

a) Entwurf des Amtszeugnißes. 
D a über Ansuchen des kaSpar Furch wegen Amortisirung der von 

Georg Weiß zu seinen Händen über ein kapi tal von 1000 fl. E .M. 
unterm 12. März 1849 ausgestellten, auf der im Grundbuche dieseS 
Bezirksgerichtes unter dem Rummer 27 eingetragenen Session des er-
wähnten Schuldners intabulirten und in Verlust gerathenen Obliga-
tion ungeachtet der abgelaufenen Edictalfrist gegen den Bittwerber 
kein Anspruch auf diese Forderung geltend gemacht worden ist, S° 
wird die dieSfällige Schulditrkunde als amortisirt erklärt. 

b) Entwurf des Bescheides 
Da ungeachtet der abgelaufenen Ebíctalfríft kein SigenchumSan-

Spruch auf die vom Georg Weiß zubanden deSkasparFurch unterm 
12. März 1849 über 1000 fl. E .M. ausgestellte und in Verlust ge-
ratbene Obligation angemeldet wurde, so wird diese Urkunde als 
amortisirt erklärt und in Felge dessen bat das GrundbuchSamt diese 
Post zu extabuliren. Bezirksgericht R. am — 

Zweiter Absatz. 
Die Vollziehung der Grundbuchsacte, oder die Instruction 

zur Führung der Grundbücher. 

§. 125. 
l ede rn Bezirksgerichte ist zur Führung des BezirfSgrundbwbeS ein 

HilfSamt mit der Benennung : G r u n d b u c h S a m t zugeteilt. Deffen 
Sírksamkeít besteht in der Errichtung der Grundbücher, in der Vollziehung 
der vom Bezirksgerichte verordneten Einträge, in der Aufbewahrung der 
Zur Rechtfertigung der Einträge zukommenden Actenftücke und in Beobach-
tung der ftrengsten Ordnung in den Grundbüchern, damit deren Glaub-
Würdigkeit aufrecht erhalten bleibe. 

Derjenige Beamte, welcher zu tiefem Geschäfte berufen ift, wird 
G r u n d b u c h s f ü h r e r genannt. 

§. 126. 
1. E i g e n s c h a f t e n e i n e s G r u n d b u c h S f ü b r e r S . Derfelbe 

muß großjährig, fähig, tadellos und beeidet sein. 



a. G r o ß j ä h r i g , weil zu einem so wichtigen Geschäfte ein reiferes 
Alter erforderlich ist. 

b . E r m u ß d i e Fähigkeit h a b e n . S i e bestebt in der genauen 
Kenntniß der Form der öffentlichen Bücher, auch felbst der aus den voll* 
Zogenen Einträgen sich folgernden Rechtswirkungen. 

c. E i n t a d e l l o f e r L e b e n s w a n d e l ist eine ebenso unerläßliche 
Bedingung. Die Grundbuchsführung, als ein so wichtiger 3weig der offene 
lieben Verwaltung, kamt nur ganz vorwurfsfreien Männern anvertraut 
werden. 

d. Die Beeidigung aller Staatsbeamten ist ohnehin gesetzlich. 
§. 127. 

2 . D i e V e r p f l i c h t u n g e n d e s G r u n d b u c h s f ü h r e r S im 3111-
gemeinen. Er hat sich genau nach den bestehenden Vorschriften zu benehmen, 
die strengste Verschwíegenbeít in AmtSfachen zu beobachten, und sich der 
Annahme aller Geschenke zu enthalten. InSbesondere liegt ihm ob, die 
Grundbücher mit voller Genauigkeit und Richtigkeit zu führen. Er bat in 
dieser Beziehung 

a. keine Einträge in das Grundbuch ohne Auftrag des BezirkSge-
richteS zu vollziehen, ferner 

b . die verordneten Einträge schnell, und in der Ordnung, wie folche 
aufgetragen werden und wie die Vorlage der Urkunden erfordert, vorzu-
nehmen, auch 

c. jedes Bedenken, das er wahrnimmt, dem Bezirksrichter oder dessen 
Stellvertreter anzuzeigen (relationiren), aber 

d. ohne dessen Bewilligung keine Aenderung und Verbefferung im 
Grundbuche vorzunehmen und schließlich 

e. alle an ihn, der Vollziehung wegen gelangenben Aufträge unb Ur-
künden zu seiner Rechtfertigung im Grundbuchsarchive forgfältig aufzu-
bewahren. 

§. 128. 
3. V e r a n t w o r t l i c h k e i t . Der Grundbuchsführer bleibt für seine 

Einträge und überhaupt für alle seine Amtshandlungen verantwortlich. 
Den gesetzwidrigen Handlungen liegt entweder Verfehen, oder böfe Absicht 
Zu Grunde. S i e können verübt werden, wenn 

a. die Einträge nicht in der Reihe, wie sie verordnet wurden, erfol­
gen, und hiedurch eine in der Priorität verkürzte Partei ihre Forderung 
ganz ober zum Theile verliert, auch 

b . nicht nach dem erhaltenen Auftrage unb nicht nach den vorliegen-
den Urkunden vollzogen werben, wie z . B . bei einem gänzlichen Ueberfehen 
einer Summe, der angegebenen Hypothek, einer mittferweile sich ergebenen 
Befttzveränberung, u. d.gl., femer 

c. wenn der Beamte ohne Bewilligung im Grunbbuche Einträge ver-
anlaßt, und Anstände berichtigt, so wie 

d. wenn durch seine Schuld eine Urkunde in Verlust geratbeu würde. 
In diesen gällen trifft ihn der Ersatz des Schadens, welchen eine 

oder die andere partei durch theilweisen oder gänzlichen Verlust ihres 



Rechtes erlitten. Gebet aber aus den die Handlung begleitenden Ibatfa* 
chen hervor, daß sie absichtlich zur Begünstigung einer partei und mit dem 
Vorfatje, einer andern Rachcheil zuzufügen, verübt worden, dann wird 
auch noch der Beamte eines Verbrechens Schuldig. S o im galle als er 

e. die ihm zur Eintragung oder Aufbewahrung anvertraute Urkunde 
unterschlägt, oder 

f. sie verfälscht, oder 
g. im Grundbuche verbotene Aenderungen vornimmt, das Grund-

buch verfälscht, oder 
h. einen falschen Auszug ausfertigt und den partéién verabfolgt. 

§. 1 2 9 . , 
4 . U n t e r o r d n u n g d e s G r u n d b u c h s f ü h r e r S . Da das Grund* 

buchSamt nur ein Hilfsamt des Bezirksgerichtes ist, so unterfteht der 
GrundbuchSfübrer dem Bezirksrichter oder seinem Stellvertreter. Er bat 
sich allen Anordnungen desselben zu unterziehen, und alle ihm vorkom* 
mendenAnstände zu relatíoníren. 

Erster Abschnitt. 

Die allgemeinen Bestimmungen 

§. 130. 
| n diesem Abfape werden die allgemeinen Bestimmungen und zwar 

A. über die Beschaffenbeit der Grundbücher, so wie B . über die Grund* 
buchsbandtung in ihren wesentlichsten Momenten erörtert. 

I. Die Beschaffenheit der Grundbücher 

D a s Grundbuch besteht aus zwei Theilen, nämlich A. aus dem 
H a u p t b u c h e und B . auS dem U r k u n d e n * oder | nft r um en ten buche. 

A . H a u p t b u c h . DiefeS ist das eigentliche Grundbuch, in welchem 
alle Einträge gescheben. (§ . 32.) Deffen Inhal t tbeilet sich wieder in zwei 
Xheile und zwar 

a. in die BefttzeSrubrif, nämlich jenen Theil, in welchem der Befttj* 
fiand, das ist jeder Complex mit allen zugebörungen, in Seinem Flächen-
maße, und der jeweilige Eigentümer mit Seinem'Erwerbungstitel ange-
merkt sich befindet. Der zweite Theil (das IntabulationSprotokoU) enthält 
alle auf dem betreffenden Complexe eingetragenen Intabulationen. 

B . D a s I n s t r u m e n t e n b u c h , in welchem die Urkunden, auf deren 
Grund eine BesitzeSzuSchreibung oder eine Intabulation oder eine Sr ta -
butation vollzogen wurde, aufbewahrt werdciu DieSeS Buch tbeilet sich 
wieder in zwei Bücher, wovon das eine alle Schriften über die Verände* 
rungen im Besitzstände, und das andere alle die Intabulationen, Superin* 
tahulationeu und Extabulationen betreffenden Acten enthält. 



In Beziehung auf die Form und die Rubriken der Bücher ist bereits 
in den §§. 32 — 37 das Nöthige bemerkt worden, und eS wird Sich bloS 
hierauf berufen. DaS im Anhange beigefügte Formular eines Grund-
(Haupt-) und InstrumentenbucheS stellet die Form und den Inhal t an­
schaulicher dar. 

I I . D i e G r u n d b u c h s h a n d l u n g ü b e r h a u p t . 
Der Ausdruck : G r u n b b u c h S b a n d l u n g umfaSSet alle Verrich-

tungen zur Vollziehung der verschiedenen Arten von Einträgen, welche 
dem Grundbuchsamte obliegen, und zwar 1. die Rührung des Einreiche 
protokolleS, 2. die Beur te i lung über die Statthaftigkeit eines Eintrages, 
3. die Auszeichnung im Grundbuche, 4. die Indicirung, 5. die Eertisicirung 
oder Bestätigung der vollzogenen GrundbwbShandlmtg und 6. das hin-
sichtlich der Schriften zu Veranlassende. 

A . D i e F ü h r u n g d e s E i n r e i c h S p r o t o c o l l e s . 

§. 132. 
Die Controlle des GrundbuchSamteS beruht vorzüglich auf der 

R ü h r u n g e i n e s E i n r e i c h S p r o t o c o l l e s , in welchem alle einlan-
genden Gesuche um Aufnahme einer BefifceSveränderung oder Intabula-
tion oder Extabulation, auch Rekurfe und Sonstige Eingaben eingetragen 
werden. Darum ist angeordnet worden, daß jedes GrundbuchSamt ein 
Solches Einreichsprotokoll (Exhibitenprotokoll, GeSchäftSprotokoll) zu füh­
ren habe. *) Die Eintragung erfolget durch Ausfüllung der Rubriken, wie 
diese in dem unten mitgeteilten Formulare a) zu finden find. 

O Verordnung »otn 28. Dejemfcer 1849 §. 35. 

a) Formular eines Einreichsprotokolles . 



Einreichungsprotokoll des Grundbuchsamtes des Bezirksgerichtes Reiberg. Jahr 1850. 

« CO 

%i 

Tag der 
Ueber-
reichung. G e g e n s t a n d . 

BezirfSgerichtliche Veran-
laffung. Xag der 

vollzogenen 
Eintragung. 

Xag der 
Ausstellung 

der 
Original. 

Regiftrirung 
der 

Grundbuchs 
Acten. 

« CO 

%i 

Tag der 
Ueber-
reichung. G e g e n s t a n d . Za$ der 

(£rlebiöitng. 
Slrt ber 

(Erlebigimg. 

Xag der 
vollzogenen 

Eintragung. 

Xag der 
Ausstellung 

der 
Original. 

Regiftrirung 
der 

Grundbuchs 
Acten. 

1. l . M ä r z 
1850 um 

lOUhrgrüh. 

lofepb und Anna Bern bitten um 
Besitzzufchreibung der SeSsion in Ru-
derstorf 2iegenSchaftSziffer Rr . 40, mit 
1 S t . Or ig . Urk. 

3. 
März. 

Abgefchla-
gen. 

2. 
3. März 

1850 Räch* 
mittag um 

5 Uhr. 

Alois SBerner und ftranj Burda 
beide von Berg MtUn um Aufnahme 
des Kaufes Rr. 54 in das Grundbuch 
und zugleich um Intabulation eines 
ScbuldfcheineS von 520 fl. E. M . mit 
1 S t . Drig . Urk. 

4. 
März. Bewilligt. 6. 7. 

M ä r j . 
ftaSc I. 

sJtr. 1. 

3. 
6. Mär j 

1850 Rach­
mittag um 

3 Uhr. 

Anton ?enkai in Reiberg um Er -
tabulation eines Betrages von 100 fl. 
von der auf feiner Session Rr . 20 in 
Reiberg für Gregor Steiner haftenden 
Schuld von 300 ff. mit 2 S t . Orig . 

7. 
Mär j . Bewilligt. 

' 7 . 
März. 

8. 
März. 

3a«c. I . 
» r . 2 . 



es 
J U ^ 

CS CO 

Tag der 
Ueber-

reichung. G e g e n s t a n d . 

Bezirksgerichtliche Veran-
laffung. 

Tag der 
vollzogenen 

Eintragung. 

Tag der 
Ausstellung 

der 
Originalien. 

Registrirung 
der 

Grundbuchs 
Acten. 

es 
J U ^ 

CS CO 

Tag der 
Ueber-

reichung. G e g e n s t a n d . Tag der 
Erledigung. 

Art der 
Erledigung. 

Tag der 
vollzogenen 

Eintragung. 

Tag der 
Ausstellung 

der 
Originalien. 

Registrirung 
der 

Grundbuchs 
Acten. 

4. 
6. März 

1850 ftritb 
10 Uhr. 

D a s Bezirksgericht Sturzbach 
Schreitet um ereeutive Intabulation des 
Unheiles ddo. 12. Dejember 1849 auf 
das dem Michael Stolz gehörige in 
Rohr liegende £auS Rr . 37 mit 2 S t . 
Drigtnalien. 

7. 
Mär j . Bewilligt. 8. 

März. 
8. 

Mär j . 
$aSc. L 

Rr . 3 . 

5. 10. März 
1850. 

Grundbuchsführer Georg Sßeiß 
relationirt über einige bei dem Besitz-
stände der Session Liegensch. Ziffer 200 
in Ruderstorf gefundene Anstände. 

13 . 
März. 

Räch erfolg-
ter Erheb. 

Zur Verbef. 
zugewiesen. 

14. 
Mär j . 

gaSc. I. 
Rr. 4. 

6. 10. März 
1850 Nach-
mittag 4Uhr. 

Philipp Bauer aus Rohr als CeS-
sionar des Alois Mandel um In tabu-
tation der beiliegenden CessionSurkunde 
über einen Betrag von 100 auf die ob 
dem Hause Rr . 20 in Rohr haftenden 
200 fl. mit 2. S t . £>rig. 

10. 
März. 

3ur genau-
ern Bejeich-

nung der 
verh9potee. 

Realität 
verwiesen* 

7. 

Beide Exhi -
bita am 13. 
März 1850 
Rachm.5Ul)r 
unter einem 
Eouvert ein-
gefangt. 

a. Philipp Weiß um Intabulation 
einer Schuldurkunde über 30üfL auf das 
£auS Rr . 12 des G.Sßemer ju Rohr. 

b. lohann Reuberg um Intabula­
tion einer Obligation über 400 ff. auf 
das #auS Rr . 12 des Georg Sßerner 
Zu Rohr. 



§. 133. 
Der Grundbuchsfübrer oder protokoliift, dem die Führung des Ein> 

rrichsprotokolleS übertragen ist, hat FelgendeS zu beobachten: 
1. ool l derselbe jeden t a g in den bestimmten Amtsstunden in 

nem AmtSlocale anwesend sein, um die einlangenden Exhibita zu jeder 
3eit übernehmen zu können. 0 

2. Ist ihm Strenge untersagt, Urkunden und Gesuche außer Seinem 
AmtSlocale anzunehmen. 

3. Bei Eröffnung der kanztei hat der protokoliift jedesmal die bei 
dem Bezirksrichter oder seinem Stellvertreter mit der poft eingelangten 
Eingaben, welche ohnehin mit der Stunde des Eintreffens bezeichnet sein 
mussen, abzuholen. 

4. Räch der Uebernabme dieser Eingaben beginnet der Grundbuchs* 
fübrer oder protokollist die Eintragung in das EinreichSprotokoll und 
zwar früher mit den ihm vom Bezirksrichter übergebenen Stücken in der 
Ordnung, wie folche als in jeder Stunde eingelaufen bezeichnet sind. S o 
mussen auch 

5. die im Laufe deS iageS überreicht werdenden Gesuche alfogleíé 
hei der Uebergabe ín das protokoll genommen, mit der folgenden Exhibi-
ten-protokollSziffer, so wie mit dem Datum und der Stunde der Exhibi-
rung bezeichnet werden. 

6. Der GrundbitchSführer darf keine 3tffer überspringen, um die 
offene Stelle allenfalls für eine ihm bereits bekannte und später eintreffen 
Sollende Eingabe aufzubewahren. Eine solche Handlung wäre fehr strafbar. 

7. 2ßenn von einer und derfelben Partei mehrere IntabulutionS* 
oder SuperintabulatíonSgesuche, eine und diefelbe Liegenschaft betreffend, 
durch eine perfon, oder unter einem Couverte zugleich einlangen, so er* 
halten diese zusammen eine Rummer, aber sie werden in einer beliebigen Rei* 
benfolge in das Grundbuch eingetragen, und mit Buchstaben als Unter­
abteilungen bezeichnet, weit in einem folchen Falle allen Intabulationen 
ein gleiches Prioritätsrecht zusteht 2) a ) . 

8. Die Eintragung jener Eingaben, welche Parteien überbringen, 
und deren Bezeichnung mit der Protokollsziffer, soll in deren Anwesenheit 
gescheben. Dem Exhibenten darf die Einsicht von der richtigen Felge der 
3iffer im £)riginal*protckolle nicht verweigert werden. Auf Begehren ist ihm auch ein EmpfangSschein, welcher die protokollSmtmmer enthält, aus-
zufolgen. 3 ) 

9. Die Eintragung geschieht durch Ausfüllung der Rubriken im Ein* 
reichungsprotokclle, b) es wird nämlich nebst demDatum der Ueberreichung 
das auf der Eingabe befindliche Rubrum, oder ist felbeS ohne Rubrum, der 
Name des Bewerbers und ein kurzer Auszug aus dem Inhalte aufge* 
nommen. 

10. Der Grundbuchsführer hat die einlangenden Schriften Vormit* 
tagS und RachmiuagS bei dem Schluffe des AmtSlocaleS dem Bezirks* 
richter oder bejfen Stellvertreter zur Erledigung zu übergeben, wenn der Act nicht fönst schon vom Bezirksgerichte mit dem Auftrage zur VoUzie-



bung einer Gruntbuchshandlung zugekommen. Ausgenommen davon find 
nur jene Eingaben der Parteien, welche wegen Dringlichkeit fogleich in die 
Verhandlung genommen werden mussen. 

11. Sobald daS Stück vom Bezirksgerichte mit der Erledigung ein* 
langet, ist in der betreffenden Rubrik der l a g der Erledigung mit der 
kurzen Bemerkung, ob das Gesuch abgeschlagen oder bewilligt worden sei, 
anzumerken, ferner 

12. nach beendeter Eintragung anzuzeigen, wenn die betrerfenren Ur-
künden an das Bezirksgericht zur Zustellung an die Parteien abgegeben 
wurden, und 

13. wo die hinterlegten Actenftücke in dem Archive aufbewahrt wer* 
den. UebrigenS 

14. beginnet immer mit dem 1. l änner jeden l a h r e s die Rumeri* 
rung mit der Ziffer 1 imd am 3 1 . Dezember erhält daS beim Schluffe des 
AmtSlocaleS einlangende letzte Stück auch die letzte offene Rummer. 

0 2 ) 3) $erort>nuno, öom 28. December 1849. §. 35. 
a) b) Siehe bei §. 132 das Formulare des Einreichsprotokolles, welches eine soft* 

ftartbíge Ueberfict)t aller Einträge barbietet, unb in welchem sämmtliche oor-
fommenben g a ű e practisch nac&sermesen find. 5tm (£nbe be$ SafcreS Serben aűc 
einzelnen £ e f t e des .protoFoííeé gebunden, unb so in einem sBande, m i t einem 
$amenéregi|ter aufbefeaíjrr. 

B, D i e B e u r t h e i l u n g der S t a t t h a f t i g k e i t e i n e s 
E i n t r a g e s . 

§. 134. 
Der Bezirksrichter ijl verpflichtet, vor Erledigung eines GesucheS 

das Grundbuch einzufeben, um mit Gründlichkeit in der Sache entscheiden 
zu können. Aber eS kann sich ereignen, daß der Bezirksrichter etwas über* 
sieht, und darum muß auch dem GrundhuchSführer obliegen, über jede ihm 
Zukommende Verordnung wegen Vollziehung eines Eintrages früher zu er-
heben, ob diese auch Stattfinden könne, und bei sich z^ig^uden Bedenken 
hierwegen an das Bezirksgericht relatt'om'ren. SS dürfte nothwendig sein, 
in der Instruction näher zu bezeichnen, in welchen gälten an das Bezirks* 
gericht zu berichten sei. Diefe sind 

1. B e i e inem A n s u c h e n um E i n t r a g u n g deS n e u e n B e -
Sit?erS (Besitzzuschreibung) wenn 

a. daS unbewegliche Gut im Grundbuche noch nicht vorkömmt, daher seine BesieeSrubrik besteht, oder dajfelhe 

b. dem Uebergeber, Verkäufer nicht zugeschriehen ist, oder 
c. wenn aus dem Grundbuche hervorgeht, daß die Realität mit einer 

Solchen Eigenschaft angegeben ift, welche den Besitzer in der freien Verfü* 
gung mit Seinem Eigentbume verhindert, wie ein s3>upiüar-,VerlassenschaftS-
oder EuratelSgut, eine Stiftung, daS Eigentum einer Gemeinde, einer 
Militärperfon, welche die Bewilligung zur Veräußerung bewirken muß. 
gerner kann eine BesitzeSumschreibung nicht vor sich gehen, wenn 



d. das Reale mit einem HeímfalíSí oder SinftandSrecht a) belastet 
ift, oder 

e. die Errichtung einer neuen BesitzeSrubrik über einen Grund begehrt 
wirb , welcher als der Bestandteil einenfundirten Sefsion ohne Bewíllú 
gung nicht getrennt werden darf. 

I n all diesen Fällen hat das GrundbuchSamt (der Grundbuchsfüb-
rer) den ihm zugekommenen Auftrag mit den betreffenden Originalacten 
dem Bezirksgerichte mit dem Berichte umzustellen, baß nach dem Inhalte 
der bestehenden Einträge und der Vorlage der Acten eine BesitzeSumschrei* 
bung auf keinen Fall fiatt finden könne, b) 

a) Die neue Grundbuchsvorschrift vom 28. Dezember 1849, §. 25 ordnet an, baß 
in Bezug auf Kauf und Verkauf, so tote auf Tausch der Realitäten sein Vor* 
kaufsrecht der Nachbarn ober der $ertoandten gelten fotte. Daburd) ist die 
Wüiticität für alle Birten »on Realitäten mit Ausnahme der abeligen Güter 
aufgehoben. 

b) Entwurf der R e l a t i o n . 

Löbliches Bezirksgericht! 
DaS GrundbuchSamt ist außer Stande, die demselben durch Be -

•A Scheid vom 10. April 1850 7 . verordnete BesitzeSzuschreibung des 
HaufeS Rr . 12 zu Rohr zu Gunsten des Peter Bauer zu vollziehen, 
weil der Uebergeber Ladislaus 2ßeiß noch nicht im Grundbuche als 
Eigentümer eingetragen ift. Reiberg am 12. April 1850. 

Bezirksgericht R. 
Relation des GrundbuchSamteS die 
nidbt mögliche BesitzeSzuschreibung 
des HaufeS Rr . 12 zu Rohr an Pe-
ter Bauer betreffend. 

§ .135 . 
2 . B e i e inem Ansuchen um I n t a b u l a t i o n findet eine Ein-

tragung nicht statt, und fott an das Bezirksgericht relational werden, wenn 
a. demjenigen, wider welchen die Intabulation bewilligt wurde, die zu 

belaftende Liegenschaft nicht zugeschrieben ift, oder 
b . das Reale nach seiner Eigenschaft nicht eingeschuldet werden kann, 

wie als Pupíllar-, Kuratel-, VerlassenschaftSgut, als Kridagut, als das 
Eigenthum einer Stiftung u. f. w. 

a ) Entwurf der Relation. 

Löbliches Bezirksgericht! 
I n Beziehung auf die dem GrundbuchSamte mittelft Bescheid 

vom 10. März d. | . 3af)l 44 verordnete Intabulation einer Schuld 
von 30 fl. auf die Session LíegenschaftSzíffer 40 in Burgfeld UmtxH 
das GrundbuchSamt, daß in der Angabe der Rummer ein I r r thum 
unterlaufen sein musse, weil die fragliche Realität dem Aussteller des 



SchuldscheineS Aron Walter keineswegs zugeschrieben ist. Reiberg am 
12. April 1850. 

Bezirksgericht. 
GrundbuchSamt relatíonírt, daß die 
sub R r . 44 verordnete Intabulation 
eines SchuldscheineS über 300 fí. auf 
die Session Rr . 40 in Burgfeld nicht 
vollzogen werden könne. 

§. 136. 1 

3 . B e i einem Ansuchen um I n t a b u l a t i o n e iner Session 
kann eine Eintragung nicht gescheben, und muß an daS Bezirksgericht rela^ 
tionirt werden, wenn 

a. die Forderung auf Namen des Sedenten im Grundbuche nicht ein* 
getragen ist, oder 

b. daS Kapital felbft als ein folcheS bezeichnet, sich befindet, worüber 
der Eigentümer nicht verfügen darf (§ . 136 lit. b . ) , oder 

c. wenn die gorderung früher ganz, ^tx zum Jcheile einem Andern 
abgetreten worden, dessen Recht bereits fuperíntabulírt ift, oder 

d. wenn die ^oft , welche mit einem Supereintrage belastet werden 
will, im Grundbuche schon gelöscht wurde. 

§. 137. 
4 . E i n e Löschung ( E x t a b u l a t i o n ) í n t a b u l í r t e r g o r d e r u n * 

gen findet nicht statt, und muß an daS Bezirksgericht berichtet werden, 
wenn die >̂oft 

a. auf Namen dessen, der die Bewilligung zur Löschung ertheilte, im 
Grundbuche noch keineswegs eingetragen, oder 

b. darin schon als gelöscht angemerkt, oder 
c. als eine Forderung íntabulírt ift, worüber ohne Bewilligung an* 

derer Behörden nicht verfügt werden kann. Und eS kann die Löschung nicht 
vollzogen werden, wenn 

d. die zu löschende ^ost mit einer Superintabulation behaftet ist, 
welche den Gläubiger verhindert, auf sein Recht zu verzichten. 

§. 138. 
5. B e i einem gemeínschaf t l ichen S í g e n t b u m e , wenn nämlich 

Mehrere als Besitzer einer Siegenschaft oder eines íntabulírten Sapítals 
im Grundbuche eingetragen sind. £ a t nun ein Theilnebmer den ganzen 
Complex veräußert oder eingeSchuldet, oder ein Mehreren gehöriges Kapi* 
tal einem Andern abgetreten, oder auf das Ganze verzichtet, und liegt nicht 
die Vollmacht der übrigen Theilnebmer bei, so findet eine Eintragung, sie 
möge eine BefítzeSzuschreíbung, oder eine Intabulation, oder eine Superin* 
tabulation, oder eine Löschung betreffen, nicht ftatt. 

§. 139. 
6. B e i dem Ansuchen um E r ö f f n u n g e iner neuen BesitzeS* 

r u b r i k über eine im Grundbuche noch nicht eingetragene Realität ist zu 
untersuchen, ob diese nicht bereits unter einem im Grundbuche aufgezeich* 



netenGutScomplexe begriffen sei, und wäre eS der gall, dann muß hierüber 
vor Allem an das Bezirksgericht reíatíonírt werden. 

§. 140. 
7. B e f o n d c r e B e s t i m m u n g e n . DaSGrundbuchSamt (derGrund* 

huchSführer) hat sich strenge nach dem Wortlaute des bezirksgerichtlichen 
Auftrages zu benehmen, und nur jenes zu vollziehen, was verordnet wurde. 
Daher steht eS nicht in dessen Macht, im galle eine Grundbuchshandlung 
der obwaltenden Verhältnisse wegen nicht vollzogen werden könnte, die 
Eintragung in anderer Art vorzunehmen. Immer muß früher an den Be* 
ZÍrfSríchter relational werden. S o ist auch der Grundbuchsrührer nicht 
berechtigt, bei wahrgenommenen Anständen von den Parteien Aufklärungen 
von Amtswegen zu begehren, oder sich Urkunden nachtragen zu laSfen. 

C. D i e Ausze ichnung im G r u n d b u c h e . 

§. 141 . , 
Die Auszeichnung ist die Anmerkung der erfolgten Veränderung im 

Grund* Gpuupt-) Buche bei der betreffenden Realität, oder eigentlich auf 
jener Seite (golium), wo die Liegenschaft eingetragen vorkömmt. S ie be* 
Zeichnet das Recht, welches Derjenige) der die Eintragung begehrte, er* 
werben, nämlich das Eigenthum der Realität, ein Pfandrecht (Intabulation), 
ein Super-Pfandrecht (Super-Intubulat ion), oder die Extabulation einer 
haftenden Schuld. 

Die Auszeichnung muß so lauten, daß sie eine Schnelle Uebersicht der 
Besitzesveränderungen und haftenden Intabulationen verschaffet. S ie soll 
enthalten den Datum der Eintragung, auch die bezirksgerichtliche Bewíllí* 
gung, den Namen dessen, welcher ein Recht UwixUt hat, und den Rechts* 
titel, so wie sich auf die Urkunde und deren Ausstellungstag zu berufen ist. 

§. 142. 
Die Auszeichnung ist der wichtigste Akt der Amtshandlung in Grund* 

buchSfachen, auf welche der GrundbuchSführer die größte Aufmerksamkeit 
verwenden muß, und auch nur ein geringes Verfehen kann Parteien in 
schaden versetzen, ihm felbst aber Verantwortung und ErsatzeSpflicht zu-
Ziehen. Um Htfm zu entgehen, hat der GrundbuchSführer 

a. sich bei allen Auszeichnungen strenge an die bezirksgerichtliche Ver* 
Ordnung zu halten, und alle aufzuzeichnenden Verhältnisse aus den vorge-
legten Urkunden und Schriften zu entnehmen; er darf sich nicht die mindeftc 
Abweichung erlauben. Der GrundbuchSführer hat femer 

b . alle Auszeichnungen eigenhändig vorzunehmen, und diese keinem an-
dem Individuum anzuvertrauen, übrigens 

c. Alles, was er einträgt, rein und lesbar zu schreiben. | m Grund-
buche darf nichts radírt sein, bei einer Verteuerung ist die fehlerhafte 
Stelle so zu durchftreichen, daß man sie noch lesen könne. 

§. 143. 
Die AuSzeichnungSclaufel ist nicht bei allen Arten von Einträgen 

gleich. S o wird 



1. bei Bes i tzeSzuSchre ibungen ín derBesitzeSrubrik der Sag der 
Eintragung, derBewilligung, der SrwerbungStitel (Kauf, Tausch, Schen-
fung, Erbschaft) mit Berufung auf die Urkunde, den Datum derselben, und 
den Or t wo fte aufbewahrt ift, auch der UebernabmSpreiS eingetragen, a) 

a) I n fo lgende r Form : lobann Weiß, k. k. Oberlieute* 
nant, gelangte am 20. April 1850 zufolge bezírkSgertchtlicher Bewíl* 
ligung vom 19. Aprít 1850 3at>l 156 an den Besitz durch KauS dto 
10. April 1850 um 500 fl. Conv.-Münze. (Vide Urk. Buch LTheí í 
Rr . 12.) 

§. 144. 
2 . B e i e ine r b e w i l l i g t e n I n t a b u l a t i o n geschiebt die Aus* 

Zeichnung im Grund- (£aup t - ) Buche bei dem betreffenden Besitzstand im 
zweiten Theile, wo die Intabitlationen vorkommen. ES wird der Sag der 

Eintragung, der Verordnung, der Name des Gläubigers, der Rechtstitel 
(Schuld), auch der Urkunde, deren Datum und O r t , wo sie zu finden ist, 
angemerkt, a) 

a) I n fo lgende r Form : Rr . I I am 20. April 1850 inta* 
bulirt laut Verordnung vom 19. April 1850 zu Gunsten des Albert 
^rucha aus der Obligation dto. 17. März. 1850 (Urk. Buch L Db. 
Rr . 40) ein verzinsliches Darlehen von Conv.-Münje 1000 fl. 

§. 145. 
3 . B e i e iner v e r w i l l i g t e n S u p e r í n t a b u l a t í o n erfolget die 

Auszeichnung in jenem Theile des Grundbuches, weicher für die In t abu -
lation beftímmt ist. Es wird unter Berufung auf die schon bestehende $oft-
mtmmer, der Dag der Eintragung und Verordnung, die Forderung, worauf 
die Eintragung geschieht, der Name des Gläubigers, der Rechtstitel 
(Schuld), die Urkunde und deren Datum, auch der Or t , wo Solche aufbe-
wahrt wird, so wie der Betrag angemerkt.a) | n der nämlichen Art wird 
bei Eefsionen verfahren.b) 

a) In f o l g e n d e r Form : Ad Rr . VI. am 20. April 1820 
fuperintabulirt laut Verordnung dto. 12. April 1850 auf die fofi 
pr. 2000 fl. für AronWeiß a u s s e r Obligation bto.2. Februar 1849 
(Urk. Buch I. Db. R r . 42) 2C.W. 500 fl. 

b) mi t fo lgenden W o r t e n : ad Rr . VI . am 12. April 1850 
laut Verordnung de eodem Dato íntabulírt zu Folge der Urkunde 
dto. 4. Mai 1849 auf die foft mit 200 fl. für Philipp Groß die 
Cesston dto. 8. April 1850 über einen Betrag von 200 fl. E-Mün$e. 
(Urk. Buch I. Sbeil Rr . 45.) 

§. 146. 
4 . B e i v e r w í l l í g t e r Löschung wird im£auptbuche in demXbtik 

der Intabulationen bei der eingetragenen Schuldpoft in der für dieAnmer-
kung der Sxtabulationen eigens bestimmten Rubrik der Sag der Löschung, 
auch der Verordnung, und die Urkunde (Ouittung, Erklärung), deren Da* 
tum, das Instrumentenbuch, wo diese aufbewahrt wird, und der bezahlte 

7 * ' 



Betrag angemerkt zugleích ist die Auszeichnung der Hauptforderung leS-
bar zu durchstreichen a ) . Wenn 

a. nur eine Theilzahlung abgetr ieben werben soll, geschieht die 
Anmerkung in der Rubrik: E x t a b u l a t i o n in der nämlichen Form b) , 
roch wirb die Auszeichnung in der Rubrik: H a f t u n g nicht durchstrichen, 
handelt eS sich 

b. um die Löschung einer cedirten poft, dann fömmt die AuSzeich-
nung der Cession ebenfalls zu durchstreichen, auch nächst derfelben in der 
Rubrik : E x t a b u l a t i o n anzuzeigen c ) . Und 

c erfolgt auf eine cedirte poft die Abschreibung einer ifmljablung, 
so ist auch nächft der Cesston in der Rubrik: E x t a b u l a t i o n dieAbschrei* 
buiifl anzumerken d ) . 

a ) mi t den W o r t e n : ad R r . I I . am 24.April 1850 in Folge 
der Verordnung vom 23 . April 1850 laut Quittung dto. 18. Mär j 
1850 (Urk. Buch L £ b . Wr. 52) gelöscht 1000 fl. 

b ) m i t den W o r t e n : ad Rr . IL am 24.April 1850 in Folge 
der Verordnung vom 23 . April 1850 laut Quittung dto. 18. Mär j 
1850 (Urk. Buch I. Db. Rr . 53) abgeschrieben 500 fl. 

c)J[mit den W o r t e n : gelöscht Urk. Buch L £h . ^ ^ 3 . 
d ) mi t den W o r t e n : abgeschrieben 500 ff. Urk. Bwfc I. Xb. 

Rr . 55 . 

D . D i e I n d i c i r u n g . 

§. 147. 
Sobald die Auszeichnung im Grundbuche vollzogen ist, muß die | n -

dicirung in dem jebem Grunbbuche beigefügten alpbabetíféen InbaltSver-
zeichnisse gescheben. 1) Es wird nämlich 

a. bei BesitzeSzuschreibungen der Name des neuen Eigentümers , 
ferner 

b, bei Intabulationen der Name des Gläubigers, so wie 
c beíSuperíntabulatíonen oder Eintragung vonEefsionen der Name, 

zu dessen Gunsten die Supereintragung gescheben, oder der Eedent in das 
alpbabetische Verzeichniß aufgenommen, und nicht nur das ftvlium des 
Grundbuches, auf welchem die Eintragung gescheben, sondern auch die Sie* 
genschaftSziffer beigefetjt. 

Bei Intabulationen, Superintabulatiouen und Löschungen ist eine 
neue Indieirung des Namens des Schuldners und Gläubigers nicht notb-
wendig, weil diese obnebin schon ím Verzeichmffe vorkommen. 

*) Verordnung »om 28, Dezember 1849 §. 33. 

E . D i e C e r t i f i c i r u n g o d e r B e r e i n i g u n g . 

§ .148 
D i e B e s c h e i n i g u n g ist die Bestätigung, daß die verordnete 

Eintragung im Grundbuche wirklieb vollzogen worden sei, welche demjeni* 



gen, zu dessen Gunsten die Eintragung gescheben, ausgefolgt wird. S ie 
geschiebt in zweifacher Art, entweder mittelst einer besondern Urkunde, oder 
fte wird auf dem betreffenden Instrumente angemerkt. 

1. A u s f e r t i g u n g e i n e r b e s o n d e r n U r k u n d e . Ueber jede 
vollzogene BesitzeSzuschreibung und z^ar nicht nur, wenn die Aufnahme 
einer Liegenschaft in das Grundbuch begehrt wird, sondern auch, wenn 
lemand durch entgeltlichen Vertrag, Schenkung oder Erbschaft in den 
Besitz einer Realität gelangt, wird nach vollzogener Eintragung (AuSzeich* 
nung) dem Eigentümer oder neuenBesitzer ein Gewährbrief ausgefertigt. 
Diefe Urkunde hat vollen Glauben, und dient demfelben zum Beweise sei* 
neS EigentbumS- und BefttzrechteS. ! ) Daher muß 

a. der Gewäbrbrief dem Grundbuche gleichlautend, und in diesem 
die Realität unter Berufung auf die Stelle im Grundbuche, wo fte einge* 
tragen vorkömmt, so wie 

b . der Name des neuen Besitzers bezeichnet sein, auch 
c. der Erwerbungstitel (Kauf, Tausch, Schenkung, Erbschaft) be­

stimmt ausgedrückt werden, a) 
Der Gewahrbrief ist gleich nach geschehenem Eintrage vom Grund* 

buchSfübrer felbst zu entwerfen, auch zu fertigen, und dem Bezirksrichter zur Unterschrift und Beibrücfung seines Siegels zu unterlegen. 2) 
0 2 ) Verordnung som 28. Dezember 1849. §. 27. 

a ) Entwurf eines Gewährbriefes. 

G e w ä h r b r i e f . 
Vom GrundbuchSamte des Bezirksgerichtes Reiberg wird be* 

ftätigt, daß dem Anton Bern auf Grund des mit Alois Walter am 
12. April 1850 errichteten Kaufvertrages (Urk. Buch I . Zahl 30) 
das im Orte Rohr liegende und im BezirkSgrundbuche Lit . A. Fol . 
40 eingetragene Haus, welches früher dem Alois S a l t e r gehörte, in 

Folge bezirksgerichtlicher Bewilligung zum unbeschränften Eigen* 
thume im Grundbuche zugeschrieben worden sei. 

Reiberg am 27. April 1850. 
Wílííbalb Auer, Bernard Groß, 
Bezirksnichter. GrundbuchSführer. 

Ein Gewährbrief im Falle einer Erbschaft. 

G e w ä h r b r i e f . 
Vom GrundbuchSamte des Bezirksgerichtes Reiberg wurde dem 

minderjährigen Anton Bern auf Grund der über Ableben des lohann 
Weiß errichteten SrbabtheilungSurkunde ddto. 12. April 1850 (Urf. 
Buch I L 3ahl 41) die dem Letztem gehörige in der Gemeinde Ru^ 
derSdorf liegende im Grundbuche LH. A. Fol. 140 eingetragene 
Seffton, bestehend aus 30lodhGrundstücken, in Folge bezirksgericht 



licher Bewilligung im Grundbuche gegen dem zum vollkommenen 
Eigenthume zugeschrieben, daß der neue Besitzer Anton Bern an 
Seine Miterben, nämlich : 

a. dem Johann Weiß einen Betrag von 500 fl. E . M . und 
b . dem Kaspar Singer 300 fl. binnen einem l a h r e binauSjable. 

Reiberg, am — 
§. 149. 

Es fragt sich nun, ob auch demjenigen, der auf Grund der alten Ge* 
Setze eine Liegenschaft nur pfandweise besitzt (§ . 52) , und deren Aufnahme 
in daS Grundbuch begehrt, ebenfalls ein Gewäbrbrief auszufertigen Set. 
Der Gewäbrbrief ist die Bestätigung des wirklichen Eigentumsrechtes ; 
nun steht aber dem pfandweisen Besser sein ^rovrtetätSrecht, Sondern 
nur ein Pfandrecht, eine pfandweise Rufonießung für eine bestimmte 3abl 
von l a h r e n zu. Darum gebührt dem Beßrer dieSer Eigenschaft kein Ge* 
wäbrbrief; dteß bestätigt auch die Vorschrift vom 28. Dezember 1849 
§. 271 welche die Ausfertigung des GcwäbrscheineS an den Eigentümer 
verordnet, und von einem pfandweisen Befttzer keine Erwähnung macht, 
dem eS ohnehin frei steht, sich durch einen Auszug aus dem Grunbbuche 
die Gewißheit zu verschaffen, baß er wirklich im öffentlichen Buche bei der 
betreffenden Liegenschaft eingetragen sei. 

§ .150 . 
2 . D i e B e s t ä t i g u n g auf d e r U r k u n d e und z^ar der £bat* 

fache, daß auf Grund des dteSfältigen Instrumentes die begehrte Sintra* 
gung im Grundbuche und z^ar in der Abtheilung der Intabulationen 
wirklich voEzogen wurde. Die BeftätigungSctaufel wird sowohl dem Schuld* 
scheine, welcher dem Gläubiger ausgefolgt wird, als auch den ?öschungS* 
Urkunden, welche im Archive zu hinterlegen kommen, beigefügt. Die Elau* sei muß den Dag der Eintragung, der bezirksgerichtlichen SSerwilligung, 
die Rummer deSEinreichungSprotokoUeS, den Datum der Urkunde und den 
Cr t , wo die hinterlegte Urkunde zu finden ist, enthalten, a ) 

a) B e i I n t a b u l a t i o n e n l a u t e t d i e S t a u f e i au f dem 
D r í g í n a l s c h u l d s c h e i n e d a h i n : Auf Gritnd dieseS Schuldin* 
ftrumentes wurde in gotge bezirksgerichtlicher Bewilligung ddto. 
12. April 1850 3ahl 50 der darin benannte Schuldbetrag von 300 
fl. auf dem im Grundbuche Lit . B . , iiegenschaftSziffer 112 eingetra* 
genen und dem Rorbert Weiß gehörigen Befttzstande zu Rohr inta* 
bulirt. GrundbuchSamt Reiberg am 14. April 1850. 

Alois JBatzek, 
L . S. Grundbuchsführer. 

B e i S u p e r i n t a b u f a t i o n e n : Auf Grund dieser Schuld* 
Urkunde wurde in Gemaßbeit der Bewilligung des Bezirksgerichtes 
ddto. 12. April 1850 3ahl 50 der dartnbenannte Schuldbetrag von 
100 fl. bei den zu Gunsten des Anton Bemard ob jenem im Grund* 
buche Lit . B . ?iegenf$aftSzfffer 112 eingetragenen Besitzstände zu 
Rohr íntabulírten 300 fl. fuveríntabulírt. GrundbuchSamt Reiberg 
am 14. April 1850. (Unterschrift.) 



B e i E x t a b u l a t i o n e n : 
Ueber die geschehene Vorlage der Original-Löschungsurkunde 

ddo . l7 .März 1850 (Urk.*Buch.L£. 52)wírdín5oígebe5ÍrkSgeríchtlí-
cher Bewilligung ddo. 12. April, 3abl 50 die für Alois Berger auf die 
demRorbert Weiß gehörigen und im Grundbuche LíegenschaftSziffer 
28 eingetragenen Session zu Rohr haftenden 300 fl. txtabulirt. 

GrundbuchSamt Reiberg am — 
§. 151 . 

2. B e s o n d e r e B e s t i m m u n g e n . Wir werden aus itmim^in-
bange befindlichen Formulare eines Grundbuches entnehmen, daß die baf-
tenden Schulden, mit römischen Biff^n, welche auch über das Priori täts-
recht entscheiden, bezeichnet sind. ES geschieht nun zuweilen, daß in cer 
BeScheínígungSclauSel die Reihenfolge, in welcher die intabulirte Schuld 
eingetragen ist, angedeutet wird. Dadurch gelanget der Gläubiger zur 
Kemttniß, ob er an erster Stelle oder zweiter u. f. w. (primo loco, se-
cuudo loco) mit Seiner Forderung Stehe, und daher eine mehrere oder ge-
ringére Hypothek habe a). 

a). In einem solchen Falle lautet die Bescheinigungsclausel 
d a h i n : 

Auf Grund dieseS SchttldinStrumenteS wurde in Folge bezirksge* 
richtlicher Bewilligung ddto. 12. April 18503ahl 50 der darin be* 
nannte Schuldbetrag von 300 fl. auf dem im Grundbuche Lit. B. 
LiegenschaftSziffer 112 eingetragenen und dem Rorbert 3S?et§ 
gehörigen Besitzstände zu Rohr und z*oar secimdo loco intabulirt. 

GrundbuchSamt Reiberg am 14. April 1850. 
(Unterschritt.) 

F. D a S h ins ich t l i ch de r S c h r i f t e n zu V e r a n l a s s e n d e . 

§. 152. 
Wenn die Eintragung in das Grundbuch vollzogen, die Eertisicirung 

ausgefertigt, nämlich entweder der Gewäbrbrief ausgestellt, oder die Be^ 
scheinigungSclaufel der Urkunde beigesetzt ift, sind die beigebrachten Ur-
künden und Schriften entweder 1. im Archive zu hinterlegen, oder 2 . an 
das Bezirksgericht zur wettern zustellung an die Parteien abzugeben. 

SS werden nämlich : 
1. im GrundbuchSarchive aufbewahrt alle Instrumente, mittelst wel­

cher die Uebergabe von einem Besitzer an den andern erfolgt ift, nämlich Kauf*, 
Xausch- und s^chenkungSverträge, denn der neue Eigenthümer erhält bloß ei* 
neu Gewährbrief, eben so die Original-Vollmachten und SxtabulationS-
Urkunden. Aber 

2. den Parteien sind mit der Bescheinigungsclaufel verfehen, zurück* 
utstelien : die Originalurkunden, wodurch lernanden unter dem£itel eines 
Erbrechtes eine Liegenschaft zugeschrieben worden, ferner alle Schuld* 
icheine, auch Ecfftonon. Doch bat im GrundbuchSarchive eine beglaubigte 



Abschrift davon hinterlegt zu werden. Die partei ifi verpflichtet, bei Vor* 
läge der Originalurkunden auch die vidimirte Abschrift zu überreichen. | m 
UnterlassungSfalle beffen hat daS GrundbuchSamt Selbst auf Koften der 
partei von dem Originale die beglaubigte Abschrift zu nehmen. 

ES sind demnach in dem gaüe 
ad 1. die Gewährbriefe, und in dem galle 
ad 2. die zurückzufteilenden Críginaííen an den Bezirksrichter abzu* 

geben, welcher díe-Schríften zu prüfen, seine Fertigung beizusetzen und 
die Aufteilung der Schriften an die betreffenden Parteien zu veran-
lassen hat. 

§. 153. 
D a die Urkunden und Schriften, welche auf die verschiedenartigen 

Einträge Bezug haben, gegen allen Verlust geschützt werden mussen, zu-
gleich aber auch deren schnelleS Auffinden in jedem vorkommenden galle 
möglich ift, so hat die Aufbewahrung in der im §. 36 angegebenen Art zu 
gescheben, und es ist gleich bei der Hinterlegung der Name des Interef-
fenten in das NamenSregijter aufzunehmen. 

Zweiter Abschnitt . 

Das Verfahren bei Vollziehung der Einträge insbesondere. 

§. 154. 
Die Amtshandlungen des GrundbuchSamteS tbeilen sich in allgemeine 

und in besondere. 
Die erftem treten gewöhnlich ein , während die letzteren in feltenen 

gälten sich ereignen, und bei deren Vollziehung sich immer an die allge-
meinen Grundfätze festgehalten werden muß. 

I. Die allgemeinen Grundbuchshandlungen 

Unter die allgemeinen GrundhuchShandtungen gehör t : 
A. die Errichtung einer neuen BefttzeSrubrik im Grundbuche, 
ß. die BesitzeSzuschreibung, 
C. die Intabulation einer Schuld, 
D . die Superíntabulatíon, und 
E . die Extabulation. 

§. 155 . 
A. D i e E r r i c h t u n g e i n e r n eu enBesitz eS r ü h r ik (§ . §. 27 u. 

84.) Wenn ein Besitzer, dessen Besitzstand im Grundbuche noch nicht ein­
getragen ist, die Aufnahme deSfelben begehrt, unb das Bezirksgericht die 
Eintragung dem GrundbuchSamte verordnet (§.91),fo;wirb in demGrund-
(Haupt-) Buche (§ . 130) eine neue BefttzeSrubrik eröffnet, daher nach der 
in den §. §. 32. u.33. erteilten Anleitung verfahren, und dem neuen Be-



fttzstande eine bestimmte Zahl nacheinander folgender Blätter gewidmet. 
ES wird, wenn fönst kein Anstand obwaltet (§ . 139), ^ 

1. auf der ersten Seite der Besitzstand, wie folcher entweder nach den 
Fundualbüchern an WobnungS- und WirthschaftSgebäuden, Aeckern, Wie­
sen, Gärten, Wald u. f. w. einen untrennbaren Complex z . B . eine ganze 
Session, oder eine halbe Session bildet, oder nur ein einzelnes HauS, ein 
einzelnes Grundstück (Ertraurbartale) ist, in dem Grundbuche mit An­
gabe der politischen Eigenschaft des Reale, der Grenjen und Nachbarn 
end des Flächenmaßes der Gründe , auch der CrtSmtmmer des Kaufes 
uingetragen a) . 

2 . | edeS Reale erhält gleich im Anfange einen SíegenschaftSjíffer, 
welcher die 3ahl der im Grundbuche vorkommenden Realitäten anzeiget. 

3. Unter dem Besitzstand wird der Name des Eigentümers angesetzt, 
auch der Rechtstitel, unter welchem er zu dem Besitze des Reale gelangt ist. 
(§ . 143.). hierauf erfolget 

4. die Indícírung im Grundbuche, (§. 147) ferner 
5. die Ausfertigung des GewäbrbriefeS, b) (§ . 148) und dessen Ab­

gabe an den BejírkSríchter, sowíe 
6. die Hinterlegung der vom Bezirksgerichte zugekommenen Verord* 

nung im Archive (§ . §. 152. u .153) , eigentlich indem Instrumentenbuche 
(§> §. 36. u. 130) und 

7. die Ausfüllung der Rubriken im Eínreíchsprotokolíe c ) (§ . 133). 
a) | n dem neuen Grundbuche muß gleich jetzt eine Rubrik offen 

gelassen werden, um sich auf die zum Behufe der Besteuerung erri*^ 
tet werdenden Katasterbücher, wenn sie fertig find, berufen zu können. 
(Verordnung vom 28 . Dezember 1849 §. 41) . 

b) Entwurf eines Gewährbriefes. 

Vom GrundbuchSamte des Bezirksgerichtes Reiberg wird beftä* 
tigt, daß in Folge bezirksgerichtlicher Bewilligung ddo. 4. Mai 1850 
im Grundbuche I. Sbeil fol. 40, Rr . 12 die ganje Session Rr . 142 
in Rohr eingetragen und Anton Bern, der sich als rechtlicher Ben* 
tzer derfelben ausgewiesen, als Eigentümer angeschrieben wurde. 

Reiberg am 7. Mai 1850. 
Alois Reier, Ladislaus Burg , 
Bezirksrichter. (L. S . ) GrundbuchSführer. 

c). Siehe die practische Darstellung im 2lnbange Lif. C Seite 134 9tr. l.,Sctte 
141, bann Lit. D. Seite 162 unb 163. 

§. 156. 
B . D i e BeSi feeSzuSchre ibung (§. §. 28, 33, 102, 104). Wird 

verordnet, daß der neue Eigentümer an den Besitz geschrieben werde, 
dann ist, fofern keine Bedenken vorhanden find (§ . 134), 

1. in dem Steile des Grundbuches, welcher den Besitzstand enthält 
(§ . 130), unter dem vorigen Eigentümer der nette Besitzer mit Angabc 
des Rechtstitels (Kauf, Xausch, Schenkung , Erbschaft), unter Berufung 



auf die Urkunde anzumerken, und zwar in jener Form, wie bereits im §. 
143 erwähnt wurde. Hierauf geschiebt 

2 . die Indícírung im Grundbuche (§ . 147), ferner 
3 . die Ausfertigung des GewäbrbriefeS nach dem im §. 148 mitge* 

theilten Entwürfe, itnd dessen Abgabe an den BejtrkSrichter, und 
4 . die Hinterlegung des Original-UebergabsinstrumenteS im Ardu've 

(§ . §.152. u. 153.), eigentlich in dem Instrumentenbuche (§ . 36. u. 130 . ) ; 
aber 

5. wenn die Uebergabe aus dem Ditel eines Erbrechtes erfolgte, wird 
das Original des ErbschaftSactes (Erbabtheilung, VerlajfenSchaftSabband* 
lung) dem Bezirksrichter zur Bustellung an die Parteien überreicht und im 
Archive eine beglaubigte Abschrift, welche die partei zu befolgen bat, 
aufbewahrt a). 

a) tiefte den practtschen Unterricht im anhange Lit. C ^ette 135, 9?r. 4, 5, 6, 
7. Dann Lit. D. Seite 162 unb 163. 

§. 157. 
C I n t a b u l a t i o n e ine r S c h u l d . (§ . §.34. u .107. ) Dieveror t -

nete Intabulation ist, wenn dagegen keine Anstände obwalten (§. 135), 
bei dem Besieftande der betreffenden Stegenschaft ín dem zweiten Theile 
des Grundbuches, der für die Intabulationen bestimmt ist (§ . 130), in 
folgender Art zu vollziehen: 

1. Wird, wenn ein oder mehrere Posten bereits eingetragen find, un* 
ter der letzten einstrich gezogen, und der fortlaufende Rummer der Haf-
tungen (L IL III . u. f. w.) angesetzt, sodann 

in die e r s t e R u b r i k der Vor- und zuname des Gläubigers, 
in die z w e i t e R u b r i k der Ausstellungstag der Urkunde, in 

welcher die bestimmte Summe angegeben ift, dann 
in die d r i t t e R u b r i k der Auftrag des BejírkSríchterS in 

Seinem ganzen Inhalte, mit Angahe des Datums, und 
in die v i e r t e R u b r i k die Ziffer der íntabulírten ^umme 

eingetragen ?) a). Räch Geschehen dessen erfolget 
2 . die Indicirung (§ . 147) und dann 
3. erhält díeOrígínalschuldurkunde die Bescheínígungs- oder Bestätig 

gungSclaufel (§ . 130 Rote a). Diefe Elaufel wird auch der beglaubigten 
Abschrift beigefügt, welche die Partei mitzubringen und im UnterlassungS-
falle reffen der Grundbuchsführer auf hosten der Partei zu besorgen b a t 

4. Die Originalurkunde wird dem Bezirksrichter zur zustellung 
übergeben, und die beglaubigte Copie derselben im Archive (§ . §. 152, 
153), eigentlich in dem Instrumentenbuche (§ . §. 36, 130) aufbewahrt, 
auch im letztern índícírt b ) . 

0 Verordnung som 28. Dezember 1849 §• 30. 
a). 3n dem §. 144 würbe eine andere Form der Siu^eichnung in Sintiag gebracht. 

Vor der £and ist ft<h mir an dieienige festzuhalten, deiche in bem?lnl>ange 
tage Lit. C. bargeßeUt roirb. 

b). 2Die die Intabulationen im Grundbuche zu gescheben haben, totrb im&nbange 
Beilage Lit. C. ectte 136, !h i 8 unb 9, bann Lit. E. Seite 166 u t 167 bargeftelr. 



§. 158. 
D. D i e s u p e r i n t a b u l a t i o n e i n e r S c h u l d , e i n e r C e s s i o n 

(§. §. 113 u. 114). Diefe ift, wenn fönst keine Bedenken sich ergeben, (§ . 
136.) in folgendem zu vollziehen: 

1. ES wird bei der betreffenden Realität in dem für Intabulationen 
bestimmten Theile des Grundbuches (§ . 130) unter der letzt intabulirten 
poft ein Strich gemacht , und in der Reibenordmmg unter Berufung auf 
taS Rummer, unter welchem die poft, worauf die superintabulation gesche- den soll, eingetragen ist (wie ad Rr . I. I I . u. S. tvO-

a. in der e r St e n R u b r i k der Vor- und zuname des Glau-
bigerS, 

b . in der j w e í t e n R u b r i k der Ausstellungstag der Urkunde, 
in welcher die bestimmte s u m m e angegeben ist, dann 

c. in der d r i t t e n R u b r i k der Auftrag des Bezirksrichters 
in seinem ganzen Inha l t e , mit Angabe des Datums, und 

d. in der v i e r t e n R u b r i k die3t'ffer der intabulirten Summe 
angemerkt x) a). Sodann hat 

2 . die Indícírung (§ . 147) zu gescheben, und 
3 . die Originalurkunde mitderBestätigungSclaufel (§ . 150, Rote b.) 

ver sei) en zu werden. 
Diefe Elaufel wird auch der beglaubigten Abschrift, welche die partei 

verschaffen muß, beigefügt. 
4. Die Originalurkunde ist demBezirfsrichter zu übergeben, und die 

beglaubigte Abschrift deSfelben wird im Archive (§ . §. 152, 153), eigent-
lich in dem Instrumentenbuche (§ . §. 36, 130) aufbewahrt, auch im^letz* 
tern indicirt b). 

') Verordnung t>om 28. Dezember 1849. §. 31. 

a) . Wenn das Grundbuch eine schnelle Uebersicht über alle bestehen­
den Haftungen gewähren soll, dann kann bei einer Superintabula­
tion die Summe nicht in der víertenRubrík angesetzt werden, fon* 
dern sie ist bloS in der ^wcittn Rubrik zubemerken, denn bei einer S u -
períntabulatíon bleibt die ursprüngliche Haftung aufrecht, wenn auch 
die Forderung in andere Hände übergebt. 

b). Siehe das Veifriel in dem 2lnl?ange Lit. G. Seite 136, Nr. 11, dann Lit .E. 
Seite 166 und 167. 

§. 159. 
E . D i e E x t a b u l a t i o n (§§. 121 . u. 122) . Wird 
1. die Löschung verordnet, dann bandelt eS sich darum, ob 
a. eine intabulirte Schuld ganz zu extabuliren sei. | m dieSem galle 

wird in dem Grundbuche im ^mittn S t e i l e , wo die Intabulationen ver* 
zeichnet werden (§ . 130), in der Sechs tenRubr i f neben der intabulirten 
schuld die Auszeichnung (§ . 150, Rote c ) vollzogen. 

Wäre 
b. nur ein Xbrilaufdie Schuld gejablt worden, unt derselbe nur abzu-



schreíben, dann kömmt ebenfalls in der sechsten Rubrik neben der 
eingetragenen Schuld die Abschreibung anzumerken *) a) . 

Würde 
c. bloS die Löschung der Superintabulation verordnet werden, So ist 

die Extabulation in der sechsten Rubrik neben der fuperintabu* 
lirten Post oder Session auszuzeichnen b) , und 

d. hätte das Bezirksgericht die gänzliche ?öschung der Haftung bewil* 
ligt , dann muß die LöschungSclausel c ) in ^ e r Sechsten R u b r i k 
sowohl bei der íntabulírten Post, als au* bei der euperíntabulatíon beige* 
Setzt werden. UebrigenS hat das GrundbuchSamt 

2 . die Indicirung (§ . 147) vorzunehmen, ferner 
3 . auf die Criginal-SrtabutationS-Urkunde die BeftätigungSclaufel 

(§ . 150 Li t . c.) zu setzen, 
4 . dieSeS Instrument bleibt im Archive oder eigentlich in demlnStru-

mentenbuche f§§. 36 ,130) aufbewahrt, narJbdem daffelbe indicirt worden 
O d ) ist 

0 Verordnung ». 28. December 1849 §. 30. 
a) b) c) d). Siehe das Beispiel in dem Anhange Lit. C. Seite 2, Nr. 8, 9 Und 15. 

dann Lit. E. Seite 166 u. 167. 

II. Die besonderen Grundbuchshandlungen. 

§. 160. 
Währendinden§§. 155—159 die bei Einträgen zu beobachtenden all* 

gemeinen Grundfätze dargestellt wurden, Solle nun auch das bei besonders 
vorkommenden gälten tintxtttnvt Verfahren zur Sprache kommen. Diefe 
galle sind 

A. Die Eintragung besonderer Verchaltníffe in Beziehung auf den 
Besitzstand, und auf die Perfon des Besitzers. 

B. Verfahren bei Dheilung von ?iegenschaften. 
C Vollziehung der zugleich bewilligten BesitzeSzuschrift und | n t a -

bulation. 
D. Eintragung eines DauscheS. 
E . Vollziehung einer Intabulation im Wege der Execution. 
F . Eintragung mehrerer Forderungen auf ein und das nämliche Reale 

mit gleichem Vorzugsrechte. 
G. Eintragung einer Schuld auf mehrere Siegenschaften. 
H . Die Grundbuchshandlung bei gemeínschaftlichen Realitäten. 
I . Vollziehung der ?öschung eines Eintrages auf Grund einer Em* 

scheidung des b % m Richters. 
K. Eintragung der Abtretung eines Vorzugsrechtes. 
L . Vollziehung der Verbefferungen im Grundbuche. 
M. D a s Verfahren bei begehrter Einsicht der Grundbücher, 
N . Die Ausfertigung der GrundbuchSauszüge. 



Ü. Ausfertigung von Abschriften aus dem Grundbuche. 
P- Erneuerung alter Grundbücher. 

§. 161 . 
A. D i e E i n t r a g u n g b e s o n d e r e r V e r b ä l t n i s s e . E S wurde 

Schon in den §§. 29 und 106 derjenigen gälte erwähnt, in welchen die 
Eintragung besonderer Verbältnisse notwendig werden kann. 

Diefe find 
1. D i e A n m e r k u n g de r B e s t a n d t e i l e d e s Bes i t z s t an -

d e s . Die Verordnung vom 28.Dezember 1849 schreibt ausdrücklich vor, 
daß jede liegenschaft mit ihren Bestandtheilen, auch dem Flächeninhalte, 
angegeben, und zur Berufung auf die künftigen Katafterbücher eine Ruh* 
rik ofen gehalten werden folie 0 . Wenn alfo 

a. der spätern Erhebung des Flächenmaßes wegen die Eintragung 
des letztem gefordert wird so ist dieseS in dem ersten Xbeile des Grunde 
bucheS, nämlich bei dem Besitzstände auszuzeichnen a ) , und der bezirfSge-
richtliche Auftrag in dem Instrumentenbuche (§ . 36.) zu inbícíren, und im 
Archive aufzubewahren. An demfelben Cr te ist auch 

b. nach Errichtung der Katasterbücher das in demfelben angegebene 
Flächenmaß einzutragen b) 

0 Verordnung »om 28. 3)ejember 1849. §§.12, 13, 41. 

a) . D i e A u s z e i c h n u n g gesch ieh t m i t den W o r t e n ; | n F o l g e 
bezirksgerichtlichen Auftrages ddo. 14. März 1850 3. 120. wird 
das ermittelte Flächenmaß dieser Session eingetragen, u. j . 
der Acker mit 3 loch u. f. w. 

b). Siebe im Anhange Lit. C. Seite 134 «Rr. 1. 

§. 162. 
2 . D i e E i n t r a g u n g der V e r ä n d e r u n g e n i n d e m Besi tz* 

stände, wenn nämlich ein Reale durch Elementar-Ereigm'SSe zu Grunde 
geht, und nicht mehr erträgnißfälng ist. Wurde 

a. das Grundstück durch ein Gewäffer ganz hinweggeriffen, bann hat 
im Grundbuche die Löschung der Besitzesrubrik a ) zu gescheben, und 

b . wurde nur ein íhe í l bavon durch einen Fluß, oder durch gänzliche 
Verfandung zerstört, und für immer unfruchtbringend, so ist der verlorne 
Flächeninhalt abzutreiben b). 

a) Die Auszeichnung im Grundbuche bei dem Besitzstande hat 
dahin zu lauten: 

I n Folge Verordnung vom 20. April 1850 3abl 112 wurde we* 
gen Zerstörung des Grundes durch Wasserfluthen diese BesitzeSrub* 
rik gelöscht. (Instrumentenbuch I. Theil Nr. 42.) 

b ) . Die Abschreibung erfolgt mit den Worten: 

| n Folge Verordnung vom 20. April 1850 3. 112 wegen 3fr-
störung eines %$tih$ liefer ííegenschaft von dem Acker in Breiten-
feld abgeschrieben 624 Ouadrat-Klafter ( |nf t . Buch L Xbeil Rr .46.) 



§. 163. 
3 . D i e E i n t r a g u n g e i n e s zuwachfeS an B e s t a n d t e i l e n 

(§ . 106). Wenn z. B . ein Haus durch bedeutenden zubau (allenfalls 
Errichtung eines BräubaufeS, oder Branntweinbrennerei) sich in seinen 
Bestandteilen vermehrt, dann ist der nach gepflogener Erbebung ermittelte 
zuwarJbS im Grundbuche bei der BesitzeSrubrik anzumerken a) 

a) mit folgender Elaufel: 
zu Folge Verordnung vom 20. April 1850 3abl 112 als zu-

wachs an Bestandteilen angemerkt der Bau eines Branntweinbau* 
feS auf Grund der eingelegten B e t r e i b u n g . (Instrumentenbuch L 
Theil R r . 28.) 

§. 164. 
4. D i e A n m e r k u n g e i n e r b e s c h r ä n k e n d e n S i g e n s c h a f t . l s t 
a. die beschränkende Eigenschaft mit dem Auftrage der BefttzeSzu* 

fibreibung bekannt gemacht worden, dann erfolget die Anmerkung mit der 
erstem gleichzeitig »), und 

b. erfolget die Verordnung schon nach geschebener BesitzeszuSchrei* 
bung, )o wird die AnmerkungSclauSel hinzugefügt b). 

a) Wenn die Beschränkung die Perfon unmittelbar betrifft, \o 
wird dem Namen des Besitzers beigesetzt: ist m i n d e r j ä h r i g oder 
tft E u r a n d . 

b) Diese Clausel lautet in Folgendem: 

Am 12. April 1850 ín Folge bezírkSgertchtlicher Verordnung vom 1 1 . 
April 1850 3. 112 angemerkt, daß daS Reale ein Eridagut (oder 
ein VerlaSSenSchaftSgut) ist. (Instrumentenbuci L £ b . 40.) 

§. 165. 
5. D i e E i n t r a g u n g d e s S c h ä t z u n g s w e r t e s . (§ . 29) Bei 

erfolgender Vorlage der Schätzungsurkunde wird unter Berufung auf letz* 
tere im Grundbuche und zwar bei dem Besitzstände der Werth angemerkt, 
und sich auf die SchätzungSurfunde berufen a) , auch eine beglaubigte Ab­
schrift der letztern zurückbehalten. 

a) Die Anmerkung im Grundbuche lautet: 

A m l 2 . April 1850in Folge bezirksgerichtlicher Verordnung vom 11 . 
April 1850 3. 112 auf Grund der SchätzungSurfunde vom 2. April 
1850 (Instrumentenbuch I. Dt). Ste 42) der gerichtlich erhobene 
Werth der Siegenschaft eingetragen mit 2000 fl. 

§ . 1 6 6 . 
6. B e i streitigem B e f i £ e ( § . 29) . I s t über den Besitz ein 

Rechtsstreit im zuge und verordnet daS Bezirksgericht die Anmerkung des 
streitigen Besitzes im Grundbuche, so geschiebt dieseS in der BejtgeSrubrik 
bei dem Namen des eingetragenen Besitzers a ) . 

a ) . m i t den W o r t en : der Besitz ist streitig (siehe Instrumen* 
tenbuch I. Xfyil R r . 50.) 



§. 167. 
B. E i n t r a g u n g b e i X b e í l u n g o d e r Bers tückung v o n 

S í e g e n s c h a f t e n . (§ . 105.) 2ßenn das Bezirksgericht verordnet, daß 
die Xbeilung eines Grundes im Grundbuche vorgenommen werden soll, 
dann Bnmn mehrere gälte eintreten; entweder es ist für den getrennten 
Xbeil eine neue Besitzesrubrik zu eröffnen, oder 2. der getrennte Grund 
wird einer andern Besitzung zugeschrteben, oder 3. eS haften hierauf | n -
tabulationen. | m gälte 

ad 1. wird 
a. in dem ersten Steile des Grundbuches, dort, wo der Besitzstand 

eingetragen ist '(§. 130), die Abschreibung vollzogen, eS wird nämlich an-
gemerkt, welches Stück, und in welchem glächenmaße davon getrennt wurde, 
und sich auf den Datum der Bewilligung, auch der XheilungSurkunde be-
rufen a), zugleich aber auch 

b. im Grundbuche für den getrennten Xheil, u>o noch Raum übrig 
ist, nämlich dem letzten SíegenschaftSzíffer eine neueBesitzeSrubrik eröffnet, 
und ist dabei So zu verfahren, wie in dem §. 155 biusichtlich alter neuen 
Einträge nachgewiesen wurde b) . Hierauf geschiebt 

c. die Indictrung (§ . 147), ferner 
d. für die neue Besitzesrubrik die Ausfertigung des GewäbrbriefeS, 

c) (§. 148) und beffen Abgabe an den Bezirksrichter, Sowie 
e. die Hinterlegung der vom Bezirksgerichte zugekommenen Verorb* 

nung, und des Instrumentes im Archive (§§. 152, 153), eigentlich i m | n -
strumentenbuche 0 (§§. 36, 130). d). 

*) Verordnung som 28. Dezember 1849 §. 10. 

a) Es wird nämlich folgende Auszeichnungsclausel eingetragen: 
Am 25. April 1850 in gotge beztrkSgerichtticher Verordnung vom 23. 
April 1850 3abl 130 wurde von diesem Besitzstände der Acker im 
Breitenfelde im glächenmaße von 2 loch abgeschrieben, und dierü- der im Grundbuche Li t . B. fol. 141 eine neue BesitzeSrubrik eröff* 
net (siehe 3nflrumentenbuch L Rr . 42). 

b) Bei der neuen Besitzesrubrik geschieht die Auszeichnung mit folgenden Worten: 

Am 25. April 1850 ín gotge bezírfSgerichttícher Verordnung vom 
23. April 1850 Zahl 130 wurde dieseS Reale von der Session Rr . 
40 in Rohr (Grundbuch L i t . A . fol. 120) abgeschrieben und hierüber 
die neue Besitzesrubrik für den Erkäufer Anton Welter eröffnet. 
(Instr.-Buch L Rr . 41.) 

c) Gewährbrief. 
Vom GrundbuchSamte des Bezirksgerichtes Reiberg wird bestä-

tigt, daß in gotge Verordnung ddo. 23. April 1850 3. 130 im 
Grundbuche Li t . B. fol. 141 für den Acker in Breitenfeld im glä-



chenmaß von 2 loch eine neue Besitzesrubrik eröffnet, und der Er-
käufer deSfelben Stephan Hebert als Besitzer eingetragen wurde. 

GrunbbuchSamt Reiberg am — 
(1) Síelje die J>rachschc Darstellung in der Beilage C. Seite 147 9tr. 11. und 

Seite 151 9lr. 14. bann in der Beilage D. Seite i62 u. 163. 

§. 168. 

2. In dem Falle, wenn der Grunb einer andern Besitzung zugeschrie^ den (zusammengestellt, zusammengelegt) werden soll *), erfolget 

a. im ersten Dheile des Grundbuches bei demComplexe dieAbschrei-
bung mit der Bemerkung, welcher Xbeil davon getrennt und mit welcher 
Liegenschaft wieder vereinigt wird a ) . gerner ist 

b. bei der BesitzeSrubrif jener Realität, welcher der getrennte íbe í l 
zugewíesen wurde, der SuwachS anzumerken b), im übrigen 

c. hat die Indicirung (§ . 147) und 
d. die Hinterlegung der Schriften in der schon erwähnten Art voll-

Zogen zu werden c ) . 
0 Verordnung öom 28. Dezember 1849 §. 11. 

a) S i e Slmnerfttug gefc^ie^t mit folgenden ííöoeten : 
Am25.Aprt l l850 ingoige bezirksgerichtlicher Verordnung vom 2 3 . 

April 1850 3. 130 wurde von diesem Besitzstände der Acker 
im Breitenfeld glächenmaß 2 loch ab- und im Grundbuche Li t . A. 
tbl. 100 dem nebenliegenden Acker, SiegenfdbaftSziffer 52, zugeschrie^ 
ben. (Instrumentenbuch L Zty. Rr . 122) . 

b) . SJtit fo lgenden K o r t e n : 

am 2 5 . April 1850 in Folge bezirksgerichtlicher Verordnung vom 
2 3 . April 1850 3. 130 wurde diesem Besitzstande der nebenliegende 
Acker, SíegenschaftSzíffer 52 zugeschríeben, welcher von dem Com-
plere SíegenschaftSzíffer 100 Grundbuch A. fol. 80 getrennt wurde 
(Instr . Buch L Dh Rr . 122). 
c) das Verfahren in diesem galle wird ín derBeílage C. Seite 155 
R r . 1 8 , Seite 147.Rr . l2 , sowie inder Beilage D. S e i t e l 6 2 u. 163 
anschaulicher dargestellt. 

§. 169. 
3 . Wenn auf dem Complexe, von welchem ein Theil getrennt werden 

soll, Intabulationen haften, dann kann ein zweifacher Fall eintreten, ent-
weder die Gläubiger begnügen sich mit der Hypothek, welche nach Ab-
schreibung des getrennten DheileS übrig bleibt, oder der Uebernehmer des 
getrennten DheileS wird der Schuldner einiger Gläubiger. | m galle 

ad a. geschiebt die Abschreibung, in der in den §§. 167 und 168 er-
wähnten Art, und die Intabulationen bleiben stehen. I m galle 

ad b. erfolget die Ab- und zuschreibung ebenfalls in der in diesen 
§§. angedeuteten Art, aber hinsichtlich der Intabulationen wird 

aa. jene $>oft, deren Uebertragung auf den getrennten Scheu ver-



ordnet wurde, auf die im §. 158 nachgewiesene Art gelöscht a) , und 
bb. bei der neuen BefttjeSrubrik wieder íntabulírtjb). c ) . 

a) Die Löschungsklausel lautet dahin : 
am 20. April 1850 in gotge bezirksgerichtlicher Verordnung vom 19. 
April 1850 3 . 162 durch Uebertragung auf die íícgenfdbaft Rr . 40 
ím GrundbucheLit. A. fo l . 212 ( !ns t r . 4zuchL£b . Rr . 18) gelöscht. 

b) . Intabulationsanmerkung. 
Am 20. April 1850 in Folge bezirksgerichtlicher Verordnung vom 

19. April 1850 3 . 162 in Folge Uebertragung von der Liegenschaft 
R r . 22 im Grundbuche Li t . A. fo l . 90 intabulirt für Adam Wurz 
ein Schuldschein über den Betrag von 400 fl.S53iener-Währ. (Instr .-
BuchL S b . ' R r . 18) . 

§. 170. 
C V o l l z i e h u n g de r b e w i l l i g t e n Bes i t zeSzuschr iS t u n d 

I n t a b u t a t i on. | n den UebergabSverträgen geschieht immer von dem 
rückständigen Kaufschiltinge Erwähnung, und in den übrigen Provinzen ist 
eS üblich, daß auf Begehren mit der BesitzeSzuSchreibung zugleich die | n * 
tabulation des restlichen KaufschtttingS voltzogen wird. Die Grundbuchs-
Ordnung vom 28 . Dejember 1849 enthält diesfalls keine Bestimmung, 
allein sie steht auch diesem zweifachen GrundbuchSacte nicht entgegen, denn 
der rückständige Kaufschilting ist ja ebenfalls eine Schuld, und der Kmtf-
eontract vertritt die Stelle des schuldscheineS, darum wird das ín dieSen 
gälten S t a t t sindende Verfahren angegeben. ES wird nämlich 

1. die BesitzeSzuschreibung in der im §. 156 angegebenen Art, und 
2. die Intabulation des restlichen KaufSchitfingS in der im §. 157 

angedeuteten Form vollzogen a). 

a). Die Auszeichnung oder Intabulation geschieht mit den 
Worten : 

am 12. April 1850 intabulirt in gotge Verordnung vom 11 . April 
1850 3ahl 55 . für Anton SCeiß aus dem Kaufcontracte ddo. 2 . 
März 1850(|nstr .-Buch L 2 b . Rr . 40) den rückständigen KaufSchil­
ling mit 1200 fl. Conv.-Münze. 

§. 171. 
D. E i n t r a g u n g e i n e s l a u s c h e S . leder Partei wird das ein­

getauschte Reale zugeschrieben, unb sich int Allgemeinen So, wie bei Besi' ; 

t5cs$uSchreibttngen überhaupt (§ . 156) benommen a)undso wird auch ledern 
der Uebernehmer ein Gewährbrief ausgefertigt. 

a) nur wird sich bei allen Anmerkungen im Grundbuche auf den 
lauSchvertrag berufen. 

§. 172. 
E . V o l l z i e h u n g e i n e r I n t a b u l a t i o n im Wege de r E x e ­

c u t i o n . Wenn deren Vollziehung verordnet wirr. So ist in derfelben Art 
wie bei jeder Intabulation (§ . 157) 51t verfahren a), denn der Erequont 



erhält daS Vorzugsrecht nur von dem £agc der Eintragung, und in der 
Ordnung, wie die einzelnen Forderungen nacheinander íntabulírt wurden. 
Da jedoch für erecutive Intabulationen eine eigene Rubrik in dem Dheile 
des Grundbuches, wo die schulden verzeichnet sind, vorkömmt, so bat auch 
die AuSzeichmtng in derfelben zu gescheben a ) . 

a) der praftische Unterricht hierüber ist in dem Anbange Beilage C. 
Seite 5 zu finden. 

§. 173. 
F . E i n t r a g u n g m e h r e r F o r d e r u n g e n a u f e in u n d d a S 

n ä m l i c h e R e a l e mit g le ichem V o r z u g s r e c h t e . 5Benn diese ver-
ordnet wird, so geschiebt die Auszeichnung im Grundbuche auf dem zur | n * 
tabulation bestimmten golűtm und zwar nach der im §. 157 erteilten 
Anleitung; nur verändert sich die AuSzeíchnungSclausel bei allen verbv-
pothecirten Realitäten. Um dieseS anschaulicher zu machen, folgt ein Ent-
rourf a ) in einen Falle, wo in einem Augenblicfe für 3 Gläubiger die | n * 
tabulation dreier ^chuldpoften angesucht wurde b) . 

a) ( v n m i u r f . 

Rr. I II . am 17. April 1850 íntabulírt ín Felge Verordnung vom 
16. Avril 1850 Zahl 47 m i t g l e i c h e m V o r z u g s r e c h t e : 

a. für Gregor Weiß aus der Schuldurkunde ddo. 14. | u l i 1849 
(Instrumentenbuch II . Dl). Rr . 58) einen Betrag von 300 fl. 
SSiener^SSäbrung; 

b . für Stephan Harfeid aus der Schuldurfunde ddo. 18. Ma i 
1848 (Instr . Buch IL £f>. 9ir. 59) ein Betrag von 200 fl. E . - M . 

c. für Albert Meirner aus der Schuldurfunde ddo. l .März 1841 
(Inft.-Buch IL Dfml Rr . 60) einen Betrag von 500 fl. W. W. 

b) Aber auch die AuSzeichnungSclausel muß des Prioritätsrechtes 
erwähnen. (Siebe im Anhange Beilage C Seite 9 Rr . 14. und 15.) 

§. 174. 
G. E i n t r a g u n g e i n e r S c h u l d a u f m e h r e r e Liegenschaf-

fen (Símuítanf)i>pothef). Diefe geschiebt in derfelben Fcrm, wie bei allen 
Intabulationen angeordnet ist (§ . 157), nur muß sowohl die Anmerkung 
im Grundbuche a) als auch die BescheinigungSclausel auf der Urfuude 
der Simultandi>pothek erwäbreri b ) . 

a) Die Auszeichnung hat daher mit folgenden Worten zu ge-
schehen : 

Rr. IL am 12. April 1850 in Folge Verordnung vom 1 1 . April 
1850 íntabulírt die Schuldurfunde ddo. 14. März 1849 (Instrum.-
Buch IL Dh. Rr . 58) über einen Betrag von 400 fl. E . -M. (baftet 
Zugleich im Grundbuche Sít. A. auf der ?iegenschaft 3iffer 42) . 

b) Die Bescheinigungsclausel auf der Urkunde lautet dahin : 
Diefe Urkunde wurde in Folge bezirkSgerichtlicher Verordnung 

vom 10. April 1850 auf die im Grundbuche A. eingetragenen Rea-



iitäton, ííegenschaftSziffer 42, 50 und 62 intabulirt. GrundbuchS­
amt R . am — 

§. 175. 
H . D i e G r u n b b u c h S b a n d l u n g be i g e m e i n s c h a f t l i c h e n 

R e a l i t ä t e n . Es sind oft iiegenschaften mehreren Theilnehmern zu glet-
d)en Ztytihn, oder auch zu verschiedenen Anteilen im Grundbuche zuge* 
schrieben, wie z. B . den Eheleuten. | ede r Eigentbümer kann mit seinem 
Ante i le nach freier Wíűför verfügen, aber er hat sein Recht, den An-
theil der Uebrigen zu veräußern, oder einsuschulden. Die gä l te , welche 
sich diesfalls ereignen können, find folgende: 

I. Wenn 

a. mehrere Xbeilnehmer zu gleichen Xbeilen eine Sache erkaufen, so werden sie auch als Besitzer im Grundbuche angemerkt a ) , und für Alte 
Zusammen ein Gewäbrbrief b) ausgefertigt. Is t derAntbeil der Einzelnen 
nicht gleich, wie 5. B . A. hat ein Víertl, B . ein Viertf, C. den halben 
Theil, dann muß auch jeder mit seinem Ante i le im Grundbuche ange* 
merkt, c) und hiernach der Gewäbrbrief d) verfaßt werden. Verkaufen 
nun 

b . alle Theilnehmer zusammen dieSiegenschaft, dann ist ihrGesammt-
besitz ertoschen. Veräußert aber nur der Eine seinen Antbetl, dann wird 
der neue Besitzer mit dem erkauften Antbeite in dem Grundbuche eingetra­
gen, e) und die übrigen £b eiíuebmcr bleiben in ihrem bücherlichen Besitze. 

a) m i t fcett aßßor te t t : 
Anton Bern und dessen Ehegattin Maria gelangten am 20 . April 

1850 an den Besitz durch Kauf ddo. 24 . April 1850 (Urf . -Bu* 1. 
X h . R r . 1 2 ) um 500 fl. É5M.(bezirkSgerichtlíd>eBewílligung v. 29. 
April 1850 3ahl 54) 

b) Gewährbrief. 
Vom GrundbuchSamte des Bezirksgerichtes Retberg wird beftä* 

tigt, daß dem Anton Bern und dessen Ehegattin Marta auf Grund 
des mit Alois SSJalter u. f. w. wie im §. 148 Rote a. der Entwurf 
des GewäbrbriefeS lautet. 

c) am 10. April 1850 in Folge beztrfsgeritftlicher Verordnung 
vom 9. April 1850 werden auf Grund des XbcílungsínStrumentcs 
(Urk.-Buch L Xh. Rr . 12) als Besitzer angemerkt : 

Anton Wurz mit dem vierten Xbeile; 
Franz Sauer mit dem vierten Xheile; 
Alois 2Satzel, mit dem halben Xheile. 
d) | n dem Gewährbriefe, der für alle ausgefertigt wird, muß 

jeder Besitzer mit seinem Antbcile vorkommen. 

http://Xh.Rr.12


c ) Bei einer Veräußerung eines einzelnen Antheils geschieht 
die Auszeichnung dahin : 
am 10. April 1850 ín Folge bezirkSgerichtlicher Bewilligung vom 

9. April 1850 gelangte Victoria Schubert auf Grund des Kaufcon* 
tracteS vom 2. Aprít 1850 (|nstr.-Buch L S b . R r . 41) an denBe-
sitz des vierten von Anton Wttrj verkauften Ante i les . 

§. 176. 
2 . | n B e z i e h u n g a u f I n t a b u l a t i o n e n können folgende 

galle eintreten; nämlich 
a. eine Meeren gehörige Realität soll mit einer Schuld belastet wer-

den. Ift 
aa. die Intabulation gegen fämmtliche Eigentümer bewilligt wor-

den, dann erfolget die Eintragung wie bei jeder "andern Intabulation. Hat 
aber 

bb. nur ein Mitbesitzer den Schulbschcin unterschrieben, so kann auch 
die Intabulation bloS auf seinen Antbetl S ta t t finden, und eS wird in die-
fem galle in der Anmerkung im Grundbuche ausdrücklich bemerkt, daß die 
Intabulation nur auf daS schuldnerscheSigentbum zu gelten habe a), def-
fett auch in der BeschcínígungSclaufeí auf dem Schuldscheine zu erwäb-
neu ist b ) . | m Uebrigen ist sich ganz nach der im §. 157 überlntabulatio-
nen ertbcilton Anleitung zu benehmen. 

b. S e n n eine Mehren gehörige íntabulírte gorderung besteht, Sc ist 
die Eintragung einer Ecffion, oder einer Extabulation nur dann zu voll-
Ziehen, wenn alle Interessenten die Urkunde unterfertigt , oder Einem 
der Sbcilnebmcr die Vollmacht crtheilt haben. 

a) Es muß somit im Grundbuche Folgendes eingetragen 
werden : 

Rr. IL am 20. April 1850 íntabulírt laut Verordnung vom 19. 
April 1850 3. 54 ut Gunsten des Albert Brucha der SchuldSchein 
ddo. 17. März 1850 önstr .-Buch IL £f). R r . 24) auf den Ante i l 
des Anton Bern über einen Betrag von . . . 100 fl. E . -M. 

b) I n Folge beztrfSgcríchtlichcr Verordnung vom 19. April 1850 
3. 54 íntabulírt auf den im Grundbuche A. fbl. 58 . SiegenschaftS-
Ziffer 14 eingetragenen Besitzstand eigentlich die dem Anton Bern 
gehörige Hälfte. GrundbuchSamt R. u. f. w. 

§. 177. 
Z. V o l l z i e h u n g de r í ö f & u n g e i n e s E i n t r a g e s auf 

Grund einer Entscheidung des höbern Richters. 
5?enn von dem Cbergertchte die EaSfirung einer BesitzeSzuSchrci-

bung oder einer Intabulation verordnet, und die Vollziehung denen von 
dem Bezirksgerichte ausgetragen wird, So \\t wie bei jeder Extabulation 
(§ . 159) ?u verSahren, nur wird in der LöschungSclauSel bemerkt, bafi die 
ífíchung in Folge obergertichtlicher Verordnung erfolgt sei. 



§. 17b. 
K. E i n t r a g u n g de r A b t r e t u n g d e s V o r z u g S r e c h t e s 

(« . 65.) Diese geschieht in der Art, daß in dem Grundbuche auf dem Fo* 
lium, wo die Intabulationen eingetragen werden, die Auszeichnung, wie es 
bei Superintabulationen überhaupt (§ . 158) gewöhnlich ist, vorgenom­
men wird, a) b) 

a) Diese Auszeichnung soll dahin lauten : 
Ad Nr. III. und V I . am 25 . Mai 1850 intabulirt in Folge Ver-

crdtmng ddto. 24 .Mat \1850 3.112 die Urkunde vom 12 .Mai 1850 
(Inst.-Buch I L Zf. R r . 112.), wodurch Albert ©eiß die ihm zu-
stehende Priorität an Stephan Horváth binsichtlíd) eines Kapitals 
von 200 fl. abgetreten bat. 

b) 3m anhange Seilage C Seite 6 9fr. 10 unb 13 ist da* »erfahren an\á)a\u 
Iid)?r bargejteíít. 

§. 179. 
L . V o l l z i e h u n g der V e r b e s s e r u n g im G r u n d b u c h e s I m 

Falle über die vom GrundbuchSführer berichteten Anstände vom Bezirks* 
gerichte der Auftrag ?ur Verbefferung erfolget, ist diese, toenn das gerügte 
Betenken den Besitzstand betrifft, im Grundbuche bei der Besitzesrubrik a) 
itnd betrifft Solche eine Intabulation, in jenem Theile des Grundbuches, 
wo Intabulationen eingetragen werden, b) zu vollziehen, auch die Vcrord-
nung indem Archive, eigentlich im Instrumentenbuche (§ . 130) aufzube­
wahren. UebrigenS ist jede eingetragene Stel le , welche verbessert wird, so 
zu durchstreichen, daß sie deutlich gelesen werden kann. 

a ) Die Anmerkung in der Besitzesrubrik geschieht mit folgenden Worten: 

D a aus I r r thum bei dem Namen des Besitzeri die Anmerkung: 
minderjährig gemacht worden, was nicht der gall íft,so wird tu Folge 
Verordnung v. 2 . April 1850 dieser Beifaß gelöscht: 

§. 180. 
Bf. D a s V e r f a h r e n be i b e g e h r t e r Einsicht d e s G r u n d * 

bucheS. Der Partei steht die Einsicht des Grundbuches zu. S ie hat sich 
deßhalb an den GrundbuchSführer zu verwenden. Der Beamte ist verpflich* 
tet, zu jeder Zeit auf Verlangen das Hauptbuch (§. 130.) aufzuschlagen, 
und die begehrte Mit te i lung zu machen. Dod) soll er den factifdben Be* 
ftand der Sache getreu und wahr angeben, weil Sonst, wenn die Partei in 
schaden verSetzt würde, tiefe den Erfaß gegen den GrundbuchSführer 
anzusprecheu berechtigt wäre. 

§. 181 . 
N . A u s f e r t i g u n g t i n e S A u s z u g e s a u s dem G r u n d b u t f u . 

Der GrundbuchSauszug (GrundbuchSertract) ist ein amtliches Zeugniß, 
und diejenige öffentliche Urkunde, durch welche der Beweis über den Inichev* 
liehen Besitzstand, auch die hierauf vonté i t zu Zeit eingetragenen Rechte und 



Verpflichtungen geliefert werden kann. E s ist eine gerichtliche Urkunde, welche 
in allen Fallen vollkommenen Beweis wirkt, wenn sie in der vorgeschriebe-
neu Form ausgefertigt wurde, und mit dem Grundbuche übereinstimmt. Aber 
der GrundbuchSauSzug verdient keinen Glauben, wenn er mangelhaft und 
falsch i% £ a S GrundbuchSamt ist verpflichtet, auf Begehren ledermannS 
den GrundbuchSauSzug auszufertigen; er darf nicht verweigert werden, 
wenn er audb von der nämlichen partei mehrmal gefordert würde. 

§. 182. 
Die Form des GrundbuchSauSzugeS ist durch die Verordnung vom 

28 . Dezember 1849 vorgeschrieben; derfelbe muß die fämmtlichen im | n -
tabulationSbuche vorkommenden Rubriken mit der vollftändigen, die frag-
liche iiegenschaft betreffenden Ausfüllung enthalten. *) Der im Anhange 
mítgetbeílte Entwurf a) dürfte zuretchen, um die Art der Ausfertigung 
genauer kennen zu lernen. 

Der AuSzug muß mit dem Hauptbuche, dessen Copie derfelbe ist, genau 
übereinstimmen. Darum ist in dem Entwürfe nur Dasjenige aufzunehmen, 
so sich wirklich im Hauptbuche (§ . 130) eingetragen befindet, a l s o auch der 
Auszug so zu verfaffen, wie hierzu die darauf Bezug habenden verbuchet*-
ten Urkunden die wörtlichen Bedeutungen geben, deren Auslegung ohnehin 
die Sache der Parteien ist. | ede Veränderung eines Eintrages, überhaupt 
jede Verbejferung ist verboten. S o dürfen auch im Auszüge die íntahulír-
ten ^ßaffiven, wenn sie auf EínlöfungSscheíne lauten, nicht auf den Con-
ventionS^Münzfuß angesetzt werden." leder Betrag ist in der Valuta, wie 
die Urkunde und Auszeichnung enthält, anzusetzen, und bei jeder einzelnen 
sJ>oft die Währung (EínlöfungSscheíne, 5Biener-35?ährung, ConventionS-
Münze) zu bemerken. Die Ausfertigung des ErtracteS a) ist ein wichtiger 
Act, womit So viel Verantwortlichkeit verbunden ift, daher Soll sie nur durch 
den GrundbuchSfübrer geschehen. 

0 Verordnung ». 28. £e$emf>er 1819. §. 40. 
a) Siehe den Anhang Lit. F. den Entwurf eines Grunbuchsauszuges. 

§. 183 . 
0 . D i e A u s f e r t i g u n g v o n A b s c h r i f t e n . ES steht ledermann 

frei, Abschriften von jenen Urkunden, welche im Archive, eigentlich Instru­
mentenbuche im originale oder in beglaubter Abschrift aufbewahrt werden, 
?u begehren. S ie dürfen daher nicht verweigert werden. 

§. 184. 
P . E r n e u e r u n g der G r u n d b ü c h e r . ES wird ein zweifacher Fall 

angenommen, nämlich : 
1. wenn die Blätter, welche im Grundbuche für eine Siegenschaft be-

stimmt wurden, mit Intabulationen schon so beschrieben sind, daß ein fer-
nerer Eintrag nicht mehr ftatt finden kann, oder wenn 

2. überhaupt das öffentliche Buch schon so abgenützt, eigentlich so vollgeschriehen ist, daß ein neues Grundbuch verlegt werden muß. | m Falle 

ad 1. werden in dem nämlichen Buche Blätter aufgesucht, um auf 
diesen die Einträge fortsetzen zu können. ES wird nämlich 



I I I . Schluß 

ES dürften zur vollständigen Belehrung des GrundbuchsfübrerS fol­
gende nachträgliche Bemerkungen nicht überflüffig sein : 

§. 185. 
1. B e l e h r u n g , d a s Aufsuchen d e r E i n t r ä g e b e t r e f f e n d . 

Wenn der GrundbuchSführer 
a. wiffen will, auf welcher vi)eite des Grundbuches die betreffende 

giegenschaft zu ^tn ist,dann geht er den Inder des Grundbuches durch. 
Suchet er 

b . den Besitzer, dann wird er felben in dem Inder des Grundbuches 
L i t . C . Seite 160 oder in demNamenSverzeichnisse des Instrumentenbuches 
Li t . D . finden. Wtll er 

c die Urkunde, auf deren Grund die Eintragung des Besitzers gesche* 
ben, und welche im Grundbuche bezeichnet ift, einfehen, dann nimmt er 
das Instrumentenbuch Li t . D . zur Hand, und suchet entweder in dem 
Verzeichnisse der hinterlegten Urkunden, oder in dem NamenSverzeichnisse 
nach. Stegt 

d. dem GrundbuchSführer daran, zu wi^en, welche schulden auf 
einer Realität haften, dann hat er den Inder des Grundbuches Li t . C. 
durchzugehen. 

e. 2£eiß derfelbe nicht, auf weld)e Realitäten eine bestimmte Perfon 
ihre gorderungen vorgemerkt bat, dann ist eS das Instrumentenbuch E. , 
in dessen NamenSverzeichnisse jeder Gläubiger aufgezeichnet ift, und 

f. will er die Urkunde einfehen, auf deren Grund eine Intabulation 
oder Extabulation voltzogen wurde, so fttcht er im Instrumentenbuche E. 
entweder in dem dn*onologifd)en Verzeichnisse der hinterlegten Urkunden, 
oder in dem NamenSverzeichnisse nach. 

g. | ede Urkunde ist unter der fortlaufenden Rummer des chronolcgi-
Scheu VerzeíchníffeS einzulegen, und dieSeS Rummer hierauf anzumerken. 

a. auf dem bereits betriebenen Blatte angezeigt, auf welchengolium 
die spätern Einträge zu finden find a), und 

b. auf dem letztem sich auf die Seite berufen, wo die ersten Einträge 
vorkommen, b) Aber im gälte 

ad 2. nämlich bei Verlegungjteuer Grundbücher ist 
a. der ganze Besitzstand und Schuldenstand, wie derfelbe de facto be^ 

steht, daher mit Hinwegtaffung der gelöschten Posten einzutragen, und 
gleich im Anfange der Seite zu bemerken, von welcher der Uebertrag ge^ 
schehen. c) 

a) Mit den Worten : die Spatern eintrage fommen auf der Seite 113 t>or. 
b) Mit den Worten : Uebertragung öon der (Seite 14. 
c) Siehe Besitzesrubrik im Grundbuche Lit. A. Seite 40 unb r)mfichtlicr) der Zsn 

rabulationen fiel)e Grundbud) Lit. A. Seite 46. 



§. 186. 
2. M i t t h e i l u n g e i n e r zweckmäßigen Form d e s G r u n d -

b u c h e S . ES wird daS Muster eines Grundbuches a) beigeschloffen, wie 
folcheS von einigen GrundbuchSämtem der andern Provinzen geführt wird, 
und welches auch für die Bukunft beibehalten werden dürfte. Wir werden 
bei Vergleichung desselben mit der Form der Grundbücher für Ungarn 
finden, daß erftereS viel einfacher und zweckmäßiger ist. 

a) Siebe im Anbanae den (introurf Lit. G. 



Anhang 

enthaltend : 

Li t . A . ReichStagSbeSchluß vom l a h r e 1840 X X I . Gesetzartífel. 
B . Mínisteríalverordnung vom 28 . Dezember 1849. 
C. Entwurf zu einem Grundbuche. 
D. Entwurf eines InstrumentenbucheS für Urkunden den Besitz be* 

treffend. 
E . Entwurf eines InstrumentenbucheS für Urkunden Intabulationen 

und Extabulationen betreffend. 
F . Entwurf eines GrundbuchSauSzugeS. 
G. Muster eines GrudbucheS, welches in mehren Provinzen geführt 

wird. 

B e i l a g e A . 

X X I . Gesetzartikel vom Jahre 1840 
V o n de r I n t a b u l a t i o n d e r S c h u l d f o r d e r u n g e n zur 

E r l a n g u n g d e r P r i o r i t ä t . 

§. 1. Die Intabulation muß immer vor jener Gerichtsbehörde ge-
schehen, wo die Güter des Schuldners, aufweiche die Intabulation ge-
richtet wird, gelegen find. Deßhalb findet bíusichtlich der adeligen, oder 
Colonicalgüter die Intabulation vor der Generalversammlung des Comi-
t a t s , hiusichtltch der in den k. greiftäbten, im laz^ger- und Eumaner-
DiStricte gelegenen Güter vor dem ordentlichen Stadtgerichte, in den 
Haidukenstädten vor der Generalversammlung des DiStrictS, btnsichtlich 
eines Bergwerksvermögen aber vor dem Grubenbergmeister und Rotar 
Statt. Anderwärts bewerkstelligte Intabulationen besitzen keine gesetzliche 
Kraft. 

§. 2. l e n e Intabulat ion, welche vor dem einen Qioinitatt oder der 



einen Gerichtsbehörde geschah, erstreckt sich nie auf die einem andern Co-
mitatt, oder einer andern Gerichtsbehörde unterstehenden Güter des Schuld-
nerS, felbst dann nicht, wenn diese nur Theile oder Appertinentien des-
jenigen größern G u t e s , oder derjenigen Herrfcchaft wären, btnsichttich 
welcher die Intabulation vorgenommen wurde. 

§. 3 . Die gesetzliche Kraft der von der Particular-Congregation 
eines Comitats geschehenen Intabulation wird nur von jener General-
versammlung an gerechnet, in welcher das protokoll der Partikularver-
sammlung authenticirt worden ist. Die in einer und derfelben Generalver-
sammlung geschehenen Intabulationen aber werden ohne Unterschied, die 
Ablefung des IntabulationS-lnstrumenteS mag an welchem Dage der 
Versammlung vor jtch gegangen sein, als an einem und demfelben Dage 
gescheben, betrachtet. 

§.4. Damit eine Intabulation rechtskräftig sei, muß sie vor ^x&n^ 
reichung des ConcurSgesucheS ftatt finden. Spätere Intabulationen haben 
keine Kraft. 

§. 5. Eine intabulirte Forderung hat im Falle des ConcurfeS vor 
den gleichartigen, aber nicht íntabulírten Forderungen hinsichtlich der Be -
friedigung den gesetzlichen Vorzug. Eine früher íntabulírte Forderung 
gebt der später íntabulírten hinsichtlich der Befriedigung vor ; unter meb-
reren in der nämlichen Generalversammlung, oder vor dem Stadtgerichte 
an demfelben Dage vorgenommenen Intabulationen bestimmt daS Datum 
des SchuldscheineS den Vorzug. 

§.6. künftighin erstreckt sich der aus der 3ntabulation entspringende 
Vorzug nur auf die unbeweglichen Güter des Schuldners. Die Vormer-
kung auf bewegliche Sachen, oder die Erftreckung der auf unbewegliche 
Güter geschehenen Intabulation auch auf die beweglichen Sachen sindet 
künftighin unter keinerlei Vorwand ftatt. 

§. 7. Die bisher geschehenen Intabulationen aber geben in den be-
reits im ?aufe befindlichen Concurfen, oder in jenen Soncurfen, welche 
binnen drei Jahren nach Publikation dieseS GesetzeS ausbrechen, dem 
Gläubiger auch hinsichtlich der beweglichen Sachen des Schuldners den 
Vorzug; aber in den erst nach Verlauf dieser drei Jahre zu eröffnenden 
Concurfen erstreckt sich die SSJirfsamfett auch der bisher geschehenen Vor­
merkungen einzig und allein auf die unbeweglichen Güter des Schuldners. 

§. 8. Bei Intabulationen mussen die Schutdschemc immer ím C r i -
ginal, die Auszüge der Handlungsbücher, und folche wechfelgeríchtliche 
Erfenntníffe aber, hinsichtlich welcher der Gläubiger seine vollständige 
Befriedigung aus den beweglichen Sachen deS SdntlonerS nicht erlangt 
bat, in glaubwürdiger Form eingetragen werden. 

§ . 9 . J e d e zu űttahulírende Forderung muß auf eine bestimmte S u m -
me Geldes lauten. íntabul ír t lemand eine Forderung, welche nicht auf 
eine bestimmte Geldfumme lautet, so erlangt er durch die Intabulation seinen Vorzug. 

§. 10. Würde ein Schuldfdm'n intabulirt, bevor das in demfelben 
ausgedrückte Geld oder der Geldwerth dem Schuldner von Seite des 



Gläubigers zugekommen ist, so wird der aus der Intabulation entspr in-
gende Vorzug nur von der Zeit berechnet, als der Schuldschein durch die 
wirkliche Uebergabe des Geldes oder Geldwer tes in Erfüllung gegan-
gen ist. 

§. 1 1 . DaS zur Intabulation vorgewiesene Document muß, nachdem 
es in der betreffenden Generalversammlung oder vor dem betreffenden 
Gerichte öffentlich abgetesen wurde, mittelst BescheideS als intabulirt er-
klärt werden und es ist dieser Bescheid in das Protokoll der Behörde ein-
Zutragen, die geschehene Vormerkung auf dem vorgemerkten Dokumente 
auszudrücken, ja sogar hierüber der Partei auf Verlangen ein glaubwür-
digeS Beugniß auszufertigen. Außerdem ist eine Abschrift des intabulirten 
Dokumentes in ein eigens dierzu verfertigtesIntabulationS-Protosoll ein-
Zutragen, und über alle Intabulationen ein NamenSregister zu führen. 

§. 12. DaS IntabulationS-Protokoll und NamenSregister kann | e -
dermann frei und ohne dafür eine Taxe zu bezahlen, in Augenschein 
nehmen, und der Archivar ist verpflichtet, aus demfelben wem immer auf 
Verlangen, ohne Bescheid oder Präfidialauftrag, gegen Berichtigung der 
gebührenden Taxe, unter ämtlicher Unterschrift einen Auszug auSzufer-
tigen. 

§. 13 . Vor der Generalversammlung des ComitatS können folche 
Intabulationen überhaupt auch künftighin vorgenommen werden, bei wel-
chen die eine oder die andere Habfcfjaft des Schuldners nicht besonderS 
angegeben wird, und die gefeflicheKraft derfelben erstreckt sich gleichmäßig 
auf alle der Gerichtsbarkeit des ComitateS unterstehenden unbeweglichen 
Güter des Schuldners. 

§. 15. Doch in den k. Freistädten finden solche Intabulationen über-
baupt künftighin nicht statt, sondern der Gläubiger ist diefür verpflichtet, 
bei Gelegenheit der Intabulation immer dasjenige Gut des Schuldners 
eigens zu bezeichnen, auf welches er íntabulíren will. Beabsichtigt er aber 
die Kraft der Intabulation auf die ganze unbewegliche Habe beffelben 
auszudehnen, so muß er diefelbe, wenn dieß im Schuldscheme nicht unter-
fagt ist, einzeln und besonderS namhaft machen, denn was er nicht benannt 
hat, hinsichtlich dessen gibt ihm die Intabulation keine Priorität. 

§. 15. | n gotge des Vorhergehenden wird jeder k. greiftadt aufge-
tragen, das Vormerkbuch mit dem G r u n d b u c h $u vereinigen, lenen k. 
greistädten, bei welchen noch kein Grundbuch besteht, wird eine zweijährige 
grist anderaumt, binnen welcher sie baSfelbe unerläßlich zu verfertigen, zu 
ordnen und mit den Intabulationen in Verbindung zu setzen haben. 

§. 16. 5öenn in der zu íntabulírenben Schrtft der Schuldner felbft 
das unbewegliche städtische Vermögen bestimmt angegeben hat, auf welches 
er seine Schuld vorzumerken gestattet, so darf die Intabulation auf seine 
andern Güter nicht ausgedehnt werden. 

§. 17. Wer eiiu mit irgend einer Intabulation belastete Etvilbab-
schaft kauft, darf, so lange die auf die verkaufte Habschaft intabulirten 
gorderungen nicht ausbezahlt, oder mit Eínwílígung der Gläubiger sicher* 
gestellt find, zu Händen des Verkäufers von dem kaufschílííng nichts erlegen, 



fönst haftet er den Gläubigern für jeden hieraus entspringen könnenden Scha-
den. Deßhalb ist das Stadtgericht verpflichtet, jeden dergleichen Verkauf den 
betreffenden Gläubigern fogleich bekannt zu geben und sie aufzufordern, daß 
fie sich hinsichtlich der Art, auf welche fie ihre Íntabulírten Forderungen sicher 
Zustellen wünschen, binnen einem Monat erklären mögen. Sind die Gläubi-
ger damit nicht beruhigt, daß ihre Forderungen auch auf die noch im Be-
fitze gebliebenen anderen Sachen des Verkäufers überschrieben werden, 
fondem wünschen sie ihre Befriedigung, so muß der Käufer, wenn er jtch 
mit den Gläubigern nicht anders versteht, alles, was er vom KaufSschil-
ling vertragsmäßig auf einmal oder zeitweise zu erlegen hat, so lange, als 
die Gläubiger nicht befriedigt sind, immer vor dem Stadtgerichte erlegen, 
dieseS aber von den erlegten Beträgen die Auszahlung der betreffenden 
Forderungen fogleich bewerkstelligen; der Verkäufer aber kann nur baS in 
Empfang nehmen, was nach geschebener AuSbe;ahlung seiner Gläubiger 
übrig bleibt. — Wenn ein Gläubiger auf die Aufforderung des Ge-
richteS sich nicht äußert, so hängt eS von der 23af}t des Käufers ab, jene 
Forderung sich zur Saft schreiben zu lassen, oder dieselbe zu Händen des 
Stadtgerichtes zu erlegen. 

§. 18. Wenn nur ein Theil des mit der Intabulation behafteten 
SivilguteS verkauft wird, so können die Gläubiger nur hinsichtlich jenes 
TheileS ihrer Forderungen von dem Verkäufer Sicherstellung oder Befrie-
bigung verlangen, welcher auf den verkauften Theil des unter der | n t a -
bulation befindlichen Gutes fällt, und wenn die Parteien über das Cutan-
tum dieseS DheileS sich nicht verständigen können, so wird daS Gericht 
darüber im fummarischen Wege entscheiden. Der übrige Theil ihrer For-
derungen aber belastet auch noch weiterhin den im Besitze des Schuldners 
verbliebenen Ancheil. 

§. 19. Falls einzelne ^erfonen hinsichtlich ihrer adeligen Güter jene 
Art der Intabulirung einführen wollten, die nach den vorstehenden §§. in 
Hinsicht der k. Städte bestimmt wurde, so wird eS ihnen frei stehen, zur 
glaubwürdigen Beschreibung und Veranstaltung der AuSmeffung der 
betreffenden liegenden adeligen Güter bei der Generalversammlung des 
ComitatS eine Deputation nachzusuchen; nach Vorlegung diefer Arbeiten 
an die Comitats-Generalversammlung wird durch das Comttat über die 
in der Art beschriebenen und aufgenommenen adeligen Güter ein befonde-
res protokoll geführt werden. Für die Richtigkeit ihres Verfahrens ist die 
Deputation verantwortlich. 

§. 20 . Indessen aber bis bei den Comitaten ordentliche Grundbücher 
eingeführt werden, ist in Fällen, wo die Intabulation auf ein ausdrücklich 
bezeichnetes Gut des Schuldners mxft, und dieser jeneSGut verkauft, der 
Käufer verpflichtet, alle Gläubiger, die ihre Forderung auf daffelbe Gut 
ausdrücklich vormerken ließen, von dem ftattgefundenenKauf ?u benachrich-
tigen,imddieselben entweder 51t befriedigen, oder jene Schulden mit dem an-
gekauften Gute zu übernehmen, widrigenfalls, felbst wenn der Käufer dem Ver ̂  
käufer £enganzon$aufschilling entrichtet hätte, alle auf das angekaufte Gut 
besonderS vorgemerkten Schulden daSfelbe auch fernerhin belasten werden. 



§. 2 1 . Dafielbe wird im Salle zu beobachten sein, wenn der Schuld-
ner sein fämmtlicheS, unter einer Gerichtsbarkeit befindliches, und mit einer 
allgemeinen Intabulation belastetes Vermögen verkauft, felbst wenn er 
noch im Besitze seiner, in einer andern lurtsdtction gelegenen Güter wäre. 

§. 22 . DíeExtabulatíonen können nur mit Einlösung der intabulirten 
Schuldscheine geschehen, und find bei derselben Behörde zu bewerkstelligen, 
bei welcher die Intabulirung statt fand. Bei Gelegenheit der Extablation 
muß der eingelöste Schuldschein im Original vorgewiesen werden, und 
hinsichtlich der Art der Extabulation, und deren ordentlicher Protokoliirung 
haben die betreffenden Behörden nach denfelben VorSchriSten zu verfahren, 
welche hinsichtlich der Intabulation im gegenwärtigen Artikel enthalten find. 
gallS jedoch der zu ertabutirenbe Schuldschein in Verlust gerathen Seilte, 
und fomit im Original nicht vorgelegt werden könnte, wird die eine Sr ta -
bulation nachsuchende Partei der betreffenden Behörde ein Gesuch einreichen, 
weichem sie ein beglaubigtes Beugniß des Gläubigers darüber, daß die in 
der zu extabult'renben und abhanden gekommenen Obligation enthaltene 
Schuld wirklich getilgt wurde, beilegen und Somit die Amortisation unb Er -
tabulmmg des Schuldscheines nachsuchen wird. Aus Anlaß eines Solchen Ge-
SucheS Schickt die betreffende Behörde die Abschrift des intabulirten Schuld-
Scheines der Stat thal tern ein, diese oberste SandeSstelle aber wird den er-
wähnten Schuldschein mittest CircularschreihenS und des im I L X b . §. 213 
deS35?echfelrechtS erwähnten ZeitungsblatteS veröffentlichen,und einender* 
min von einem l ah re bestimmen, innerhalb deijen der etwaige Eigenthü-
mer des veröffentlichten Schuldbriefes seine Aufbrüche vor der Gerichts-
Zuständigkeit der die Extabulirung nachsuchenben Partei geltend machen 
kann. Räch Vertauf dieser lagSatzung wird die Obligation für amortisirt 
erklärt, und deren Extabulirung gestattet. Endlich kann, wenn gegen | e -
manden ein falscher oder bereits getilgter Schuldschein intabulirt wäre, 
und derselbe im Rechtswege gerichtlich freigesprochen würde, die Srtabu-
lation mittelst des Lossprechungsurtheils des obersten Gerichtshofes, oder 
wenn die andere partei den Proeeß nicht uppellirte, durch den Spruch 
jenes Gerichtes, welches in dergrage zuletzt urtheilte, bewerkstelligt werden. 

23 . Die IntabulirungStare beträgt von einer jeden Obligation, 
die über eine 200 fl. nicht überwiegende Summe lautet, 1 fl. 30 fr.; von 
einem jeden über eine 200 fl. übersteigende Summe ausgestellten Schuld-
Schein aber 3 fl.; für die Extabulirung wird keine £are entrichtet. 

§. 24. | n Bezug auf giume wird das dafelbst bei Intabulationen 
bisher gebräuchliche Svstem auch ferner beibehalten. 



^Bei lage B . 

Ministerialverordnung vom 28. Dezember 1849 in 
Betreff der Grund- und Intabulationsbücher 

§.1. | n jedem Bezirke können fämmtliche Siegenschaften mit AuS-
nähme derjenigen, welche vor dem l a h r e 1848 als adeliges Eigenthum 
behandelt worden sind, in das BezirkS-Grundbuch eingetragen werden. 

§. 2 . SSenn eine königl. greiftadt, oder fönst ein Or t , der nach Vor-
schrift des X X I . Artikels vom l a h r e 1840 mit einem Grund- und | n t a -
bulationSbuch verfehen ift, in den GerichtSsprengel des Bezirkes fällt, so sind von Seite des Bezirksgerichtes diese Bücher in der in dieser Verord-
mmg vorgeschriebenen Weife fortzusetzen. Sowohl He bestehenden Grund-
buchs- und IntabulationSämter, als auch die neu zu errichtenden Grund-
buchSämter sind HilfSämter der betreffenden Bezirksgerichte. 

§• 3 . Wäre ein im vorhergehenden Paragraph bezeichneter Ort der 
Verfügung des angezogenen GesetzeS, namentlich der Vorschrift des 17. §. 
rücksichtlich der Verbindung des Grundbuches mit dem IntabulationSbuche 
nicht nachgekommen, so hat das Bezirksgericht den Vollzug der Vorschrift 
ZU bewirken. 

§. 4 . Wenn der Eigentümer oder Pfandbefttzer einer im §. 1. be-
Zeichneten Siegenschaft diese in daS Grundbuch des Bezirkes eintragen, 
und sich ein IntabulatíonS^golíum eröffnen lassen will, so bat er erstens 
die gesetzlich genügenden Behelfe über sein Eigentumsrecht bezüglich über sein Pfandrecht, zweitens die amtliche Bestätigung, daß er sich im wirkli-
chen Besitze der in Frage stehenden Sicgonschaft befinde, und drittens daS 
ämtliche Beugniß über die auf das einzutragende Besitztum ftatt gehabten 
Intabulationen oder darüber, daß keine Intabulation statt gefunden hat, 
aus dem Archive jener Behörde, welcher die Siegenschaft in Bezug auf 
Intabulation unterworfen war, dem Bezirksgerichte vorzulegen. 

§. 5. lieber jede folche Bewerbung um Anschreibung hat das Be-
ZírkSgerícht den wesentlichen Inhal t des GesucheS in der Gemeinde, in 
welcher sich die ?iegenschaft befindet, auf die bisher übliche Weife und mit 
dem Beisatze veröffentlichen zu lassen, daß ledermann, welcher einen Ein-
spruch gegen das Eigentumsrecht oder bezüglich gegen das Pfandrecht 
des Bewerbers erheben zu können glaubt, diesen Einspruch längstens bin­
nen 30 Dagen bei dem BezirkSgerichtc anzubringen habe, widrigenS er 
damit nicht mehr würde gehört werden. 

§. 6. D a s Bezirksgericht hat erft dann, wenn innerhalb dieser grift 



kein Einspruch erhoben worden ist, die AnSchreibung des Bewerbers an das 
Eigenthum oder bezüglich den Pfandbesitz der Siegenschaft nach Maßgabe 
der beigebrachten Belege vorzunehmen. Bei dieser AnSchreibung find auch 
die vorhandenen Intabulationen nach ihrer bisherigen gesetzlichen priori* 
tat einzutragen. 

§. 7. Eben So hat der Eigentümer einer noch nicht eingeschriebenen 
Siegenschaft die im 4. §. angegebenen Bebelfe beizubringen, falls er diese 
Siegenschaft verkaufen, vertauschen oder auf andere Weife deren Eigenthum 
an einen Andern übertragen will, da in Zukunft die Erwerbung des Eigen-
thumS der im 1. §. bezeichneten Liegenschaften nur durch die Eintragung 
des neuen Eigentümers in das Grundbuch erwirkt werden kann. 

§. 8 Ein Gleiches gilt in Bezug aufUebertragungen des Eigenthums 
folcher noch nicht eingetriebenen ííegenschaften durch Beerbung. Auch in 
diesem galie erwirbt der Erbe das Eigenthum der erwähnten Siegenschaft 
nur durch die Eintragung in das Grundbuch. Derjenige, auf dessen Ra* 
men die Uebertragung gescheben soll, hat die im 4 . § . angedeuteten Behelfe 
über das Eigentumsrecht bezüglich über das Pfandrecht des letzten Befi-
tzcrS und über die statt gehabten Intabulationen beizuschaffen. 

§. 9. Witl ein Gläubiger auf irgend eine der im 1. §. bezeichneten 
Siegenschaften, die noch in kein Grundbuch einverleibt ift, eine In tabula -
tion im Sinne des GesetzeS vornehmen lassen, so bat er im Vereine mit 
dem Schuldner ebenfalls die im 4. §. angegebenen Belege dem Grund-
buchSamte vorzulegen. Weigert sich der Schuldner gegen die Beibringung 
der Belege, so steht dem Gläubiger das Recht zu, die Behelfe auflösten 
des Schuldners berbeizuschaffen. Die Vergütung dieser durch den Bezirks-
richter feststehenden Kosten geschieht auf dem fummarischen Rechtswege. 

§. 10. WaS im Sinne der Gesetze und des gesetzlichen Herkommens 
eine ganze, oder halbe, oder eine ViertelS*Seffton bildet, ist in dem Grund-
buche als ein Ganzes aufzuführen, und erhält nur ein einziges golium. 
Alle übrigen Grundstücke und Gebäude (ertraurbariale Gründe) wenn sie 
auch das Eigentum einer und derfelben Perfon find, mussen abgeändert 
und tintán eingetragen werden. 

t §. 1 1 . DaS Busammenstellen folcher angränjenden Grundstücke, welche 
keine Sefsion bilden, zu einem Ganjen, hängt von dem Willen des Eigen-
tbümers ab.Doch kann ein auf diefeißeife vereinigtes Ganzes als folcheS 
nur in bemgalle dem Grundbuche einverleibt werden, wenn der Besitz der 
vermiedenen Sheile sich auf denfelben Rechtstitel gründet. 

§. 12. | e d e Siegenschuft ist nach ihrer eigentümlichen Benennung 
mit Angabe ihres Maßes , der nachbarlichen Gränjen und des Namens 
der Eigentümer , ferner mit Angabe des l i t e l s , auf welchen sich das 
gegenwärtige Besitzrecht gründet, etnzuschreiben. 

§. 13. | n Betreff jener Cer te r , welche eine Urbarial-Regulation 
besitzen, ist das Ausmaß der einzelnen Sefsionen und fonftigen Siegenschaf-
ten aus dengundualbüchern in das Grundbuch zu übertragen. I n b e r t e r n , 
wo keine Urbarial-Regulation vorhanden ift, ist das Ausmaß anderweitig 
$u erheben. 



§. 14. Befäße |emc\nd eine Stegenschaft nicht Kraft eines Eigen-
thumsrechtes, sondern Kraft eines Pfandrechtes (titulo pignoris), so ist 
dieß so wie der Name des VerpfänderS in den gälten der § § . 4 — 9 bei 
der Anschreibung ausdrücklich anzuführen. 

§. 15. Wenn bei nachgesuchter Anschreibung in den gälten der §§. 4 
bis 9 das Besigrecht streitig gemacht wird, so ist die Siegenschaft stets auf 
den Namen des wirklichen Inhabe r s , jedoch mit Angabe des streitigen 
BesitzeS und desjenigen, der letzteren bestreitet, einzutragen. 

§. 16. Von dem Zeitpunkte der WirfsamkeitTiefer Vorschrift ange-
fangen darf kein Pfand- oder Beitverkauf unbeweglicher Güter (emtio 
venditio temporanea seu pignus) mehr abgeschloffen werden. Die grund-
bücherliche Eintragung von Verträgen, welche über foltchen Pfand-oder 
Beitverkauf erst nach dem angegebenen Beitpunkte geschloffen werden soll-
ten, findet nicht ftatt. 

§. 17. Sämmtliche Käufe und Verkäufe (gaffionen) und fonftige 
Uebertragungen des EigentbitmeS der bereits grundbücherlich eingetrage-
neu Siegenschaften mufjen zur Erlangung des vollen Etgenthumsrech-
teS ebenfalls in dem Grundbuche des betreffenden BezirkeS eingetragen 
werden. 

§. 18. Die gafsionen über alle vertragsmäßigen Uebertragungen des 
Eigenthums imbeweglid)er Güter mussen sowof>l im galle des §. 7. wie 
des § . 1 7 perfönlich dttrd) den Uebergeber und Uebernehmer oder ditrch 
deren zu diesem Geschäfte besonderS bestellte Bevollmächtigte vor dem 
Bezirksgerichte gescheben. Die Identität der fahrenden Perfonen muß 
durch zwei dem Gerichte btfanntt Beugen bestätigt werden. 

§. 19. lede gafsion wird entweder mündlich abgegeben, oder eS ver-
tritt deren Stelle ein schriftlicher, ditrch die vertragschließenden Theile 
eigenhändig unterfertigter Vertrag. 

§. 20 . I m ersten galle wird die gafsion in das Grundbuch auf daS 
golium der Realität nach der Befo lge eingetragen. Diefelbe enthält den 
Namen desjenigen, der das Eigentbum an einen Andern übertragen will, 
die Benennung des übertragenen Gegenstandes, den Namen desjenigen, 
an welchen daS Etgentbum übergehen soll, den Betrag des KaufschilKngS 
und die Bedingungen der Erlegung defSelben, die Bezeichnung des etwai-
gen DauschgegenftandeS und die Entrichtung der gaffionStare durd) den-
jenigen, an welchen daS Eigentbum übertragen werden Soll. Wäre der 
Uebergeber einer Liegenschaft in einem alten Grundbudbe als Eigentümer 
oder pfandbesitzer eingetragen, so muß bei der ersten Eintragung in daS 
neue Grundbuch, die Beziehung auf die forttaufende iiegenschaftSztffer 
und die Seitenzahl des alten Grundbuches beigesetzt werden, woraus er-
belit, taß der Uebergeber der iiegenschaft Eigentümer oder pfandbesitzer 
und rechtmäßiger Inhaber derfelben war. 

§ . 2 1 . Im galle eines vorhandenen schriftlichen Vertrages wird in 
daS Grnndbud) der im 20. §. vorgeschriebene kurzgefaßte Inhal t des 
UebertragungSgeschäfteS, mit Beziehung auf den vorhandenen Vertrag 
eingetragen , und außerdem das Originale des Vertrages in das Archiv 



des GrundbuchSamteS hinterlegt; den partéién aber auf Verlangen in 
beglaubigter Abschrift hinauSgegeben. 

§. 22 . Wenn in Folge eines XeftamenteS oder einer Beevbimg ohne 
letzten Wílíen das Eigenthum einer (§ .8 . ) noch nicht eíngeschríebenen oder 
einer grundbüchlich bereits eingetragenenSiegenschaft auf eine andere per* 
fon überzugehen hat, so muß die Uebertragung im Beifein fämmtlicher Be-
tbeííígten oder deren gesetzlichen Bevollmächtigten, durch Eintragung des 
ErbschaftSaeteS (TheiungS-lnstrumenteS, Verlassenschafts-Abhandlung, 
EinantwortungS-Urkunde) und zwar in der Weise gescheben, wie dies in 
den vorstehenden paraprapbeu in Beziehung auf andere UebetragungSar* 
ten deS Eigentumes vorgeschrieben ist. ES genüngt jedoch im Archive des 
GrundbuchSamteS eine beglaubigte Abschrift der Urkunden des Erbschafts-
aeteS zu hinterlegen. 

§. 2 3 . Die VollmachtS-Urkunten jener Perfonen, welche bei einer 
Uebertragung des Eigentumes oder in BeerbungSfällen einen Betheiligten 
vor dem Bezirksgerichte vertreten, sind im Archive des GrundbuchSamteS 
im Originale aufzubewahren. 

§. 24 . Räch erlegten gaffionS-Gebübren können nur Solche Fassionen 
über Jiäufe und Verkäufe, Vertauschungen oder andere UebertragungSar-
ten des Eigenthums angenommen werden, welche laut beigebrachter Belege 
nach Vorschrift des 7 . § . oder laut Grundbuches von den wtrflichen Eigen* 
thümern oder pfandbesitzern der verkauften und vertauschten Siegenschaften 
herrühren, und welche im Sinne der bestehenden GeSetze und des gesetzli-
chen Herkommens auch in Bezug auf Theilbarkeit der Grundstücke und der 
Gebäude giltig und rechtskräftig sind. 

§. 25 . | n Bezug auf ilauf und Verkauf, so wie auf £ausch der im 
l . § . angegebenen Siegenschaften gilt kein Vorkaufsrecht der Rachbarn oder 
der Verwandten. 

§. 26. WaS in Bezug der Sicherung der intabulirten Gläubiger im 
X X L Art. 17. §. vom | . 1840 angeordnet ift, muß bei jeder gaffton 
über Käufe, Vertauschungen, Beerbungen oder anderen Uebertragungen deS 
Eigenthums in Betreff aller im 1. §. erwähnten Siegenschaften beachtet 
werden. 

§. 27 . Der dem neuen Eigentümer auszufolgende Gewährbrief hat 
im Namen des BezirfSrichterS unter dessen Siegel und Unterfertigung 
die Bestätigung zu enthalten, daß über die fragliche EigentbumS-Uebertra-
gung im Grundbuche nach Bahl beffelben unter der betreffenden Siegen-
schaftSziffer angeführten Seitenzahl die Wort für Wort einzuhaltende 
gaffton enthalten sei. 

§. 28 . Mit jedem Grundbuchsblatte, auf welches eine Siegenschaft 
eingetragen ist, wird ein IntabulationSblatt in Verbindung gesetzt. | n je-
neu Bezirken, in welchen eine königliche greiftadt liegt, ist das in Setzteren 
bestehende IntabulationSbuch im Sinne deS GesetzeS vom l a h r e 1840 
X X L Artikel und in Verbindung mit dem Grundbuche dieser S tad t von 
Seiten deS Bezirksgerichtes fortzuführen. Ehenso sind die IntabulationS-
bücher der Oerter von laz^gien und Eumanien und der Hajbukenftädte 
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durch die ím Buchftaben i .§ .9 . der provífortschen GeríchtSverfaffung be-
Zeichneten Bezirksgerichte fort zu führen. 

§. 29. Räch jeder eingetragenen ííegenschaft sind mehrere Blätter zur 
gortsetzung der Umschreibungen zu bestimmen und auch Behufs der | n t a ^ 
bulationen^find mehrere Blätter jeder Siegenschaft zuzuweisen. RachSchun^ 
lichkeü find die Folien für alle einer Gemeinde angebörigen Realitäten in 
einem eigenen lernion zusammen zu legen. 

§. Í30. ledeS IntabulationSblatt hat folgende Rubriken zu enthalten: 
in der ersten Rubrik wird der Vor- und Buname des Gläubigers einge-
schrieben. Die zweite Rubrik enthält den AuSstellungStag der Urkunde, in 
welcher die Íntabulírte bestimmte Summe angegeben ist. | n der dritten 
Rubrif ist der Auftrag des Bezirksrichters zur Intabulation in seiner gan­
zen Ausdehnung und mit Angabe des Datums aufzuzeichnen. Die vierte 
führt die 3<ff^ * e r íntabulírten Summe an. 

Wenn eine nicht íntabulírte Forderung durch den Bezirksrichter auf 
díefelbe Siegenschaft zur Execution gebracht wird, so ist das mit Angabe 
des Gläubigers, der ExecutionS-Summe und deWeschlagnahme-DatumS 
in der fünften Rubrik anzumerken. Die fechste Rubrif enthält die Extabu -
lationen und etwaigen iöschungen der nicht íntabulírten, doch zur Execu-
tton gebrachten Summen der vorhergehenden Rubrik, für besondere Be-
merkungen ist die letzte oder siebente Rubrif zu eröffnen. 

§ .31 . Wenn ein intabulirter Gläubiger seine Forderung sammt I n t a -
bulationSrecht auf einen Dritten überträgt, oder wenn eine íntabulírte For-
derung im Wege der Beerbung auf einen Dritten übergeht, so kann dieser 
Dritte als neuer Eigentümer der íntabulírten Forderung die Einschaltung 
Seines NamenS in das betreffende IntabulationSblatt beídemBezírkSríchter 
nachsuchen, und nach gesetzlich dargethanen UebertragungS- und Ueber-
nahmSrechte bat der Bezirksrichter die Einschaltung mtttelft Bescheides zu 
bewilligen. DieSer Bescheid ist auf daS betreffende IntabulationSblatt mit 
den §. 30 angegebenen Rubriken und mit £inweisung auf den Posten, wo 
die fragliche Forderung bereits íntabulírt ist, einzutragen. 

§.32. Mit jedem IntabulationSbuche ist ein Instrumentenbuch ín Ver-
bíndung zu Setzen, in welches die von dem IntabulationSwerber beizubringen^ 
den beglaubigten Abschriften der íntabulírten Instrumente zu hinterlegen sind. 

§. 33 . Ein nach der Buchstabenfolge verfertigtes NamenSverzeichniß 
der eingetragenen Eigentümer der ííegenschaften, mit Beziehung auf die 
betreffenden Blattseiten des Grundbuches, dient zur allfogleichen Auffin-
dung der Grundbesitzer und der Intabulationen. Die Besitzveränderung ist auch in diesem alpbabetischen Register jedesmal nachzutragen. 

§.34. Die Intabulationen auf die angedeuteten Siegenschaften haben 
vor dem Bezirksrichter nach Vorschrift deSGesetzeS, nämlich deSXXI.Ar t . 
v. | . 1840 in der Weife zu gescheben, daß der Gläubiger verpflichtet ist, 
bei Gelegenheit der Intabulation dasjenige unbewegliche Gut des Schuld-
nerS genau zu bezeichnen, auf welches er die Intabulation vornehmen 
lassen will. Beabsichtigt er die Kraft der Intabulation auf das ganze un-
bewe0liche Vermögen seines Schuldners auszudehnen, und ist ihm dies im 



Schuldscheine nicht unterfaßt, so muß er die Siegenschaften oeS Schuld* 
nerS einzeln und besonderS namhaft zu machen. Rütfsich.itch folcher 
ííegenschaften, welche er nicht ausdrücklich bezeichnet hat , gibt ihm die 
Intabulation keine Priorität. 

§. 35 . zur Aufnahme der Gesuche um Intabulirung hat das Grund* 
buchSamt teS Bezirkes ein EínreíchungS*Protokolí zu führen. Der proto* 
kollist ist verpflichtet, allfogíeích bei Ueberreichung der zu íntabulírenben 
Urkunden die fortlaufende 3iff^ sammt der Stunde der Ueberreichung auf 
der Urkunde anzumerken, und dem Gesuchsteller von der richtigen Folge 
*er Bíffer ím Dríginal-protokolíe Einsicht nehmen zu lassen. 

Die Uebernabme der Urkunden, so wie die vorgetriebene Bezeich> 
nung derfelben darf nur im AmtSlocale des Protokol len , nur durch den* 
felben und nur in den AmtSftunden geschehen. 

§. 36. Der Bezirksrichter bat über jedes IntabulationSgeSuch mit-
telst Bescheides zu erkennen, ob der Intabulation statt zu geben Sei, und 
im bejahenden galie den erforderlichen Auftrag an das GrundbuchSamt zu 
erlaiien, und den Schuldner von der gegen ihn vorgenommenenIntabula* 
tion durch zusteliung eines Bescheides zu verständigen. 

§. 37. Die gesetzliche Priorität der Intabulationen wird nach dem 
Momente der Ueberreichung und Anmerkung im Protokolle (§ . 35) bemef* 
Sen. Sollten mehrere Gläubiger verschiedene Urkunden im Selben Momente 
Behufs der Eintragung im Protokolle überreichen, so haben alle diefe | n * 
tabulationen diefelbe Priorität und eS ist dieS Sowohl in dem Bescheide 
über das IntabulationSgeSuch, als auch in dem Intabulationsbuche aus* 
drücklich anzumerken. 

§. 38. Der BejírfSríchter hat jene nicht intabulirten gorberungen, 
welche gegen grundbüchliche Liegenschaften zur Execution gebracht werden, 
in jener Seit, in welcher im Sinne des 4. §. X V . Artikels 1836 die Be-
Schlagnahme der in Execution genommenen Liegenschaft erfolgt dem Grund* 
buchSamte zur Eintragung alfogleich mitzutbeilen. Die Priorität tiefer 
Eintragung beginnt erst von dem Beitpunkte der Ueberreichung der dieß* 
fälligen Urkunden bei dem GrundbuchSamte, und kann den bereits früher 
eingetragenen gorberungen keinen Abbruch tchun. 

§.39. DíeVorschriften des §. 17. Art. X X I . vom | a h r e 1840 gel* 
ten auch in Beziehung auf die im ExecutionSwege erfolgten Veräußerun* 
gen unbeweglicher Güter. 

§. 40 . Ueber ftattgehabte Intabulationen und Extabulationen können 
den betreffenden Parteien ämtliche Beugnifte ausgefertigt werden, jedoch 
mussen diefelben die fämmtltchen im Intabulationsbuche vorkommenden 
Rubriken mit der vollständigen die fragliche Siegenschaft betreffenden Aus* 
füllung enthalten. 

§. 4 1 . | n jenem Xheile der Grundbücher, welcher den Besitzstand 
über die Líegenschaften auSweist, ist eine Berufung auf die Katafterbücher 
einzuschalten, welche Behufs der Besteuerung errichtet werden. 

§. 42 . Diefe Verordnung hat vom l .März 1850 angefangen in dem 
ganzen Umfange des KronlandeS Ungarn ín Wírfsamfeít zu treten. 





B e i l a g e C . 

Grundbuch 
über den Grundbesitz der Gemeinde Reiberg. 

Litera A. 

enthält 240 Seiten. 

> * J %tihnr\á)ttT. 



Gemeinde R e i b e r g . Liegenschaftsziffer l . 
Haus Nr. 20. : 

Eine ganze Session. 

1. Diese Liegenschaft besteht aus Wohn- und Wirthschaftsgebäuden, 
aus den hierzu gestifteten Grundstücken, als : 

an Gärten . . . . 320 Klafter, 
„ Acker . 20 Joch — 
„ Wiesen . 6 „ -
„ Waldungen 8 „ — 

siehe die Fundualbücher Tom. II. Nr. 40 . 
Nach der Steuermatrikel gehören zu diesem Besitzstande die Par­

zellen Nr. Top. 
insammen daher ein Flächeninhalt von Joch Klafter. 

2. Am 3. Mai 1850 eingetragen das Grenzberichtigungs-Instrument, 
(Instrumentenbuch) I. Theil Nr. 6) . 

3. Am 2. März 1850 ist in Folge bezirksgerichtlicher Verordnung vom 
1. März 1850, Zahl 120, oben bezeichnetes Reale in das Grund­
buch aufgenommen, und dem A n t o n B e r n , der sich über den 
rechtmäßigen Besitz ausgewiesen, zugeschrieben worden. (Instru­
mentenbuch I. Theil, Nr. 2.) 



4. Am 15. März 1850 , in Folge Verordnung vom 14. März 1850, 
Zahl 150, über Ableben des vorigen Eigenthümers gelangte zum 
Besitze durch die Verlassenschafts-Urkunde vom 12. März 1850 
(Instrumentenbuch I. Theil, Nr. 3) dessen Sohn 

S t e p h a n B e r n , noch m i n o r e n n . 

5. Slm 2. April 1850 , in ftolge 3Serorbnung *om 2. Slprtl 1850, 
Zahl 2 0 0 , (Instrumentenbuch I. £l)eil 9tr. 4) bie Slnmerfung 
minorenn gelöfd)t, ba ber Eigenthümer bereitS großjährig ist. 

6. Sfm 25. 3uni 1850 mürbe in golge Sßerorbnung som 24. 3uni 
1850, 3a l̂ 560 , auf Grund ber (Sfeepaften som 7. 3uni 1850, 
(3nftrumentenfcuc6 I. Xbtii, 9far.-7) bte efcegattin des Besitzers 
mitangefcbrieben. Xie gegenwärtigen Eigenthümer ftnb fomit 
S t e p h a n S e r n u n b b e f f e n QhtQattin Slnna. 

7. Slm 18. Stuguft 1850 in golge 2?erorbnung *om 17. STuguft 1850, 
3af)l 6 2 2 , ift auf Grund beS £aufcf)sertrage$ »om 12. Sluguft 
1850, ( r :ftrumentenbucfy I. 9ir. 9) an den Besitz geschrie* 
ben »or ten : 

Sofepl) Signer. 



3 n t a B Ii« 

<Si 
-CS 

f 1 
I 

$or=u. zuname 
be$ Gläubigers 

I I . 

Datum der Urkunde. 
i n 

auftrag be$ SezirfSrichter*. 

8 í { t Ml Franz Becker 12. Dftober 
1848. 

fter)e Snstru-
mentenbud) 

II. $r;i. 9hr. 

Die begehrte intabulation auf beé 
othulbnere 4?au$ tt>trb bewil­
l igt , fcmit dem Grundbuch*-
amte die 2?oit$ie$ung serorbnet. 

SezirkSgericfctiTtetberg, am 6. .Mrj 
1850. 

Leiber, ^Be5trf̂ ricr}ter. 

9 II. Gregor Dürft 14. iWai 1840. 

fteíje Snstru-
mentertbucr} 

II. 5Tl)X.̂ r. 

DemGnmbbutöéamtenurb serorb-
net, den Schuldschein auf die 
8efton be$ Anton Bern ftr. 20 zu intabuliren. 

Bezirksgericht Biberg, am 7. Ttäx$ 
1850. 

Leiber, Bezirksrichter. 

te III. Slnton trüber £)bíigatíon 
t). 26. Dezem­

ber 1843. 

fte$e Snstru-
mentenbuch 

Das Grundbu<h$amt l)at den fcei-
liegenben 3cf}u.bfd)ein auf die 
eession be* Slnton Sern ftr. 20 zu intabutiren. 

Se&irfsgericht Biberg, am8.5)iarz 
1850. 

Leiber, SezirkSrichter. 

I i ad II. granz ^atn (íefftoné - 3n* 
jtrument com 
1. zult 1850. 

fter)e 3nf.ru* 
mentenbuch 

i L £$1. wx. 

Dem Grundbu<h*amte wirb »er* 
orbnet, die betliegenbe eession 
»cm 1. Suli 1850 auf die Sef* 
fton 9ir. 20, unb jtoar per zuxta der intabulirten 222 fl. Cf'fRfte, 
be$ Tregor Durst p fuperinta-
fcultren. 

Bezirksgericht Biberg, am8. 9ttarj 
1850. 

0ceiber, Bezirksrichter. 

(íefftoné - 3n* 
jtrument com 
1. zult 1850. 

fter)e 3nf.ru* 
mentenbuch 

i L £$1. wx. 

Dem Grundbu<h*amte wirb »er* 
orbnet, die betliegenbe eession 
»cm 1. Suli 1850 auf die Sef* 
fton 9ir. 20, unb jtoar per zuxta der intabulirten 222 fl. Cf'fRfte, 
be$ Tregor Durst p fuperinta-
fcultren. 

Bezirksgericht Biberg, am8. 9ttarj 
1850. 

0ceiber, Bezirksrichter. 

http://3nf.ru*
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t o 11 o n c ti. 

IV, V. VI. VII. 
33 e t r a g. dtuutiu Sntafculatton <£jrtabulatíott. Semeríungen. 

250 

fr. 
2lm 12. Slugufl 1850 

gelöscht, 
fte$e Snstrumentenbuih 

II. Sheil 9?r. 

422 

5tm2i. S u n t 1850 das 
Urteil ü o m l 4 . z u n i 
1850 im Wege derExemtion emgetra* 

$m 28. S u n t 1850 ab* 
geSchrteden 200 st. 

ftefe 3nstrumentenbu(h 
II. ^ e t l 9lx. 

gen. 
fte$e 3n|trumentenbueh 

II. Sr̂ e« 9?r. 

178 



Intabu-

12 

13 

be
rE

in
tr

äg
e.

 

IV. 

ad 
III. und V. 

Vor-u. Zuname 
des Gläubigers 

griebr. £afner 

II. 
Datum 

der Urkunde. 

JDbíigation 
t>. 18. Sftärj 

1836. 

Snstrumen-
tenbuth 

II.Sl$i. ftr. 9, 

SlbtretungS* 
Urkunde »cm 
5. September 

1850. 

Snstrumen-
tenbuch 

II. %i)t 9cr. 

III. 
auftrag des SezirksrichterS. 

Dem Grundbuchsamte wird auf 
Grund des Sauschfontraftes »om 
12. Slugujt 1850 serorbnet, die 
<5(hulb mit 
auf die Session 9tr. 20 zu inta­
buliren, unb bagegen diefe auf der Session ftr. 12 Isaftenbe 9>oft zu íőföett. 

SSezirkSgericht föeiberg, am 19. Au­
gust 1850. 

Leiber, WezirkSriihter. 

Das Gruttbbuthsamt $at die bei 
liegende Urkunde com 5. <Sep 
tember 1850, »ermög h>eícf>er 
hintón Gruber dem Sriebr. Haf­
ner $tnft($tft(h eines Betrages 
»on 178 fl. die Priorität 
abgetreten hat, auf die Sejfion 
9tr. 20 zu intabuliren. 

Bezirksgericht Reiberg, am 12.Sep-
tember 1850. 

Leiber, SezirkSrichter. 



lationen. 

I V . 

Betrag. 
V . 

Executive Intabulation 
V I . 

Extabulation 
V I I . 

Bemerkungen 

400 

fr. 

• 





Gemeinde R e i b e r g Liegenschaftsziffer 2. 
Haus Rr . 12. ~ 

Eine halbe Session. 

Diese Liegenschaft besteht aus Wohn- und WirthschaftSgebäuden, auch 
den hierzu gestifteten Gründen, wozu das Flächenmaß in dem 
VermessungSelaborate vom 2. März 1850 (Instrumentenbuch 
L Theil Nr. 10) in folgendem angegeben wurde: 

an Gärten . . . . 140 Klafter, 
„ Aeckern . 15 loch, — „ 
„ Siesen . 6 „ — 

Räch der Steuermatrikel gehören zu diesem Besitzstände die Par­
Zellen Rr . Dop. 
zusammen daher ein Flächeninhalt von loch Klafter. 

8. Am 18. August 1850 wurde laut Verordnung vom 17. Augufi 
1850, Zahl 621 , (Instrumentenbuch L Theil Rr . 10) diese *ie-
genschaft in das Grundbuch aufgenommen, und l o f e p b 51 g n e r 
als Eigentümer eingetragen. 

9. Am 18. August 1850 laut Verordnung vom 17. August 1850, 
Zahl 6 2 2 , ist auf Grund des TauschVertrages vom 12. August 
1850 , (Instrumentenbuch I. Theil Rr . 11) an den Besitz ge­
schrieben worden: 

S t e p h a n B e r n und dessen E h e g a t t i n A n n a . 



3 ti t a b it< 

Za
hl
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in
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I . 

Vor-u. Zuname 
des Gläubigers 

I I . 

Datum 
der Urkunde. 

III. 
Auftrag des Bezirksrichters. 

14 

15 

16 

I. 

grtebr. £afwer 

Slnton Slbel 

Obligation 
»om 18.9D?är$ 

1836. 
Obligation 

öom 4. Suli 
1836. 

Snftrumett-
rettbuch 

lI.5Tbl.^r.8. 

Dem Grundbuchsamte wird ver-
ordnet, auf die halbe Session des 

Stephan Bern undb seiner Ehe-
gattin Anna Haus Nr. 12 , fol-
gende Schuldbeträge mit gleichem 
Vorzugsrechte zu intabuliren: 

a) auf die Hauseshälfte des Ste-
phan Bern . . . . . . . 

b) auf das den beiden Eheleuten 
gehörige Reale 

Bezirksgericht Reiberg, am 17.2lu* 
gufl 1849. 

Reiber, Bezirksrichter, 

14 

15 

16 II. Sobatttt £etm Obligation 
*. 12. Slugujt 

1845. 
3n|tr.^ud) 

i i . ^ r b ^ r . i i . 

würbe in Sotge SBerorbnuttg öom 
20. Sluguft 1850 fliege Grund* 
bud) Lit, A 8eite 148) auf biefe 
Realität uub ben gretgrunb 2te* 
geitfchaft^iffer 3 iutabulirt . . 



1 a t i o n e n. 

I V . 

b e t r a g , 
V . 

Executive Intabulation 
V I . 

Extabulation. 
V I I . 

Bemerkungen, 

400 

350 

fr. 
Diese 400fl. am 20. 9lu-
flufi 1850 gelöster burd) 
Uebertragung ín das 
Grundbuch A , S. 136, 
fte$e 3nstrumentenbud) 

I. ST êíl 9tr. 10. 

9foi 17. Sluguft 1850 
díefc 350 fl. gclöfd&t. 

3nstrumentenbuch 
II. £ ( tU ftr. 8. 

300 
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I . 

S5or-u.zunamc 
des Gläubiger* 

I I . 

Datum der Urkunde. 

I I I . 

Auftrag des Bezirksrichters. 

• 



1 a t t o u e n. 

I V . 
J 

V . V I . V I I . 

b e t r a g . Executive Intabulation Extabulation. Bemerkungen 

fi- I tr. 





Ein extraurbarialer (Frei-) Grund. 

Enthält nach dem eingelegten Vermessungsprotokolle (Instrumentenbuch 
I . Theil Nr. ) ein Flächenmaß von 2 Joch. 

S t e u e r m a t r i k e l Rr . l o p . 

10. Am 18. August 1850 eingetragen die Schätzungsurkunde vom 10. 
August 1850 (Instrumentenbuch L Theil Rr . 1 2 ) , vermög wel­
cher dieseS Reale auf 300 fl. E . -M. geschätzt wurde. 

11 . Am 30. August 1850 wurden in Folge Verordnung vom 29. Au­
gust 1850. Zahl 7 0 0 , von diesem Grundstücke 533 Ouadra t ­
Klafter als verkauft abgeschrieben, und wird über diese im Grund­
buche Li t . Seite 151, Siegenfdbaftsztffer 4, eine neue Besitzes­
rubrik eröffnet. (Siehe Instrumentenbuch I. Theil Rr . 13.) 

12. Am 5. September 1850 wurde mit diesem Reale in Folge Verord­
nung vom 4. September 1850, 3af>l 730, der im Grundbuche 
Li t . A. Seite 155, SíegenschaftSzíffer 5, eingetragene extraurba­
riale Grund von 1 loch zu einem Complexe vereinigt. (Siehe 
Instrumentenbuch I. Theil Nr. 16.) 

13. Am 18. August 1850 in Folge Verordnung vom 17. Auguft 1850, 
3ahl 6 5 4 , wurde zu Folge des gelieferten BeweiseS lofepb 
A g n e r als Eigentümer eingetragen. (Instrumentenbuch L Xbl. 
Rr . 12.) 

Gemeinbe Reiberg. Liegenschaftsziffer 3. 



CA 

I . 

$or=u.zuname 
des Glaubig ,re 

I I . 

Darum 
der Urkunde. 

I I I . 
Auftrag des Se$irféríct)rer$. 

17 I. Sofjann «gelm 12. auguft 
1815. 

Snjtrumen-
tenbucr) 

I L 2 b . 9 i T . 1 2 . 

Dem Grundbuchsamte mit dem auf­
trage zuzustellen, fr cmtt das felbe die beiliegende Obligation auf den Sauernfifc in der Gemeinde 
Biberg 9h\ 12 unb auf den 
greigrunb £íegenfcr)aftS3Ítter 3 
intabutire . . . . . . . 

^ ir f sger i i t t $eiberg, am 20. Au­
gust 1850. 

Leiber, Se5trfsrict)rert 

• 
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I a t i o n e n. 

I V . V . V I . V I I . 

Setrag. Executive Intabulation Extabulation Bemerkungen 

fr. 

300 





Gemeinde Reiberg Liegenschaftsziffer 4. 
Haus Rr . 18. — 

Ein Haus 

14. Dasselbe wurde auf dem von dem Freigrunde (Grundbuch Lit . A. 
Seite 147, LiegenschaftSziffer 3) getrennten Theil mit 533 Qua­
drat-Klaftern erbaut, und besteht nach vollführtem Bau in dem 
Wohnzimmer sammt Garten. 

S t e u e r m a t r i k e l : Bauarea Klafter parzelle Rr, Zo^ 

15. Am 30. Auguzi 1850 wurde in Folge Verordnung vom 29. August 
1850, 3ahl 7 0 1 , auf Grund des KaufcontracteS vom 2. März 
1850 (Instrumentenbuch L Dheil Rr . 14) als Besitzer ange-
schrieben : tyfyiUpp S t o r c h . 

16. Am 2. Oktober 1850 wurde in Folge Verordnung de eodem 
Dato auf Grund des KaufcontraeteS vom 30. September 1850 
(Instrumentenbuch L Dh. Rr . 17) als Besitzer angeschriehen : 

A n t o n i t a u e r . 



3 11 t 11 Ii II: 

Z
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I . 

Vor- und Zuname 
des Gläubigers 

I I . 

Datum 
der Urkunde. 

I I I . 

Auftrag des Bezirksrichters. 

18 I. Philipp Storch 
Kaufcontract v. 30. Sept. 

1850. 

Snfirumen* 
tenbud) 

I. St5I.9Jr.17. 

Das Grundbuchsamt hat aus dem 
beiliegenden Kaufcontracte, das 

Haus Nr. 18 in Reiberg betref­
fend, nicht nur dem Anton Lauer 

das diesfällige Reale zuzuschrei­
ben, sondern auch den rückstän­
digen Kaufschilling zu intabuliren 

Bezirksgericht Reiberg, am 2. Ok-
tober 1850. 

Reiber, Bezirksrichter. 

http://St5I.9Jr.17
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I V . V . V I . V I I . 

B e t r a g . Executive Intabulation Extabulation. Bemerkungen. 





Gemeinde R e i b e r g . Liegenschaftsziffer 5. 

Ein extraurbarialer (Frei-) Grund. 

17. Enthält nach dem eingelegten VermefSungS-sJ>rotosolle (Instrumen-
tenbuch I. Theil Nr. 1) ein Flächenmaß von 1 Joch. 

S t e u e r m a t r i k e l Nr. Zop. 

18. Am 5. September 1850 wurde in Folge Verordnung vom 4. Sep^ 
tember 1850, 3abl 730, tiefe BesitzeSrubrik gänzlich kaSfirt, weil 
der fragliche greigrund mit dem Grundstücke, welches im Grund-
buche Lit.A. Seite 147, Liegenschaftsziffer 3, eingetragen ift, zu 
einem Complexe vereinigt wurde. (Instr.-Buch I. Thl. Nr. 16.) 

19. Am 2. März 1850 in Folge Verordnung vom 1. März 1850, 3 ^ 1 
110 (Instr.-Buch Rr. 1) an den Besitz geschrieben : 

Alo i s Werner . 
20. Am 12. April 1850 in Folge Verordnung vom 12. April 1850,3o*I 

201 (Instrumentenbuch Rr. 5) angemerkt, daß der Besitz 
streitig sei. 

21. Am 29. Auguft 1850 laut Verordnung d e e o d e m Dato, die An-
merkung des ftreitigen Besitzes gelöscht. (Instr.-Buch Rr. 15.) 

9ttimee£ung ftit den (̂ nutdbucftéfüfom. 
Da Hefe k£eft&eerubrtf fafftrt tft, so rotrb ein Strich durchgezogen. 
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Vor- und Zuname des Gläubigers Datum der Urkunde. 
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Vor- und Zuname des Gläubigers Datum der Urkunde. Auftrag des Bezirksrichters. 

Intabu-



lationen 

I V . V . V I . V I I . 

b e t r a g . Executive Intabutatíon Extabulation. Bemerkungen. 

ft. ír. 





Index 

überd ie im Grundbuche eingetragenen Liegenschaften. 
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1 

2 

Eine ganze Session 
Nr. 20 . . . 

Eine halbe Session 
Nr. 12 . . . 

Lit. A. 
134 

Lit. A. 
141 

3 Ein Freigrund . . Lit. A. 
147 

4 Ein Haus Nr. 18 . Lit. A. 
151 

5 Ein Freigrund . . Lit. A. 
155 

Inhaltsverzeichniß zum Grundbuche. 



Index 
über die e i n g e t r a g e n e n Besitzer. 

Agner Joseph, S. 135. 141. 147. 

Bern Anton, S. 134. 
Bern Stephan, S. 135. 
Bern Stephan und Anna, S. 135. 

Bern Anton, S. 134. 
Bern Stephan, S. 135. 
Bern Stephan und Anna, S. 135. 

Werner Alois, S. 155. Werner Alois, S. 155. 

Kauer Anton, S. 151, 



B e i l a g e D . 

Instrumentenbuch 

enthaltend alte Schriften in Beziehungauf die 
Veränderungen im Besitzstande und im Besitze. 

Erster Theil. 

Anmerkung. Sobald eine solche Zahl von Urkunden gesammelt ist, daß 
diese einen Dand ausfüllen, werden die sämmtlichen Schrif-
ten gebunden. 



Chronologisches Verzeichniß 
der aufbewahrten Urkunden 
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1 Berorbnung ». 1. 9)?ar$ 1850, 
3 . 110, 3«f*"P M grei* 
gründet 5 an Slloit ferner 2 

10 ! Berorbnung »om 17. Slugujt 
- 1850, 3 . 621, 3uf#rif* der eeffton 9fr. 2 an 3ofep$ 

Signer . . . . . . . 
2 

2 Verordnung ö. 1. lÄafj 1850, 
3 . 120, die Eintragung der 
Session 9er. 1 bet S(ut. Bern 
betreffenb . . . . . . 3 

I i Berorbnung sorn 17. Slugujt 
1850, 3 . 622, Bufdirtft der (SeiJion 9er. 2 an S t e fan 
Bern unb beffen Ehegattin 
Slnna . 

3 Berorbnung s. 14. m i n 1850, 
3.150, die3ufehreibungber 
(SejTion 9e*r. 1 an S te fan 
Bern betreffenb . . . . 

Berorbnung sorn 17. Slugujt 
1850, 3 . 622, Bufdirtft der (SeiJion 9er. 2 an S t e fan 
Bern unb beffen Ehegattin 
Slnna . 

3 Berorbnung s. 14. m i n 1850, 
3.150, die3ufehreibungber 
(SejTion 9e*r. 1 an S te fan 
Bern betreffenb . . . . 3 

12 Berorbnung öom 17. Sluguft 
1850, 3 . 654, die Mfyxift 
bet gretgrunbet 9fr. 3 an 
SofcpD Signer . . . . 4 Berorbnung ». 2. Slpril 1850, 

3 . 200, Sofehung der 9öt-
merlung der Minorennität 
bet (Stetem Bern . . . 

Berorbnung öom 17. Sluguft 
1850, 3 . 654, die Mfyxift 
bet gretgrunbet 9fr. 3 an 
SofcpD Signer . . . . 2 Berorbnung ». 2. Slpril 1850, 

3 . 200, Sofehung der 9öt-
merlung der Minorennität 
bet (Stetem Bern . . . 2 

13 Berorbnung öom 29. Sluguf. 
1850, 3 . 700, Grundzerer-
Teilung 9er. 3 bet Sofepfj 
Signer . . . . . . . 5 Berorbnung ö.l2.Styritl850, 

3.201, Slnmerfung über den 
ftreitigen Befttz bet Grundet 
9*r. 5 bet Slloit ferner , 1 

Berorbnung öom 29. Sluguf. 
1850, 3 . 700, Grundzerer-
Teilung 9er. 3 bet Sofepfj 
Signer . . . . . . . 3 5 Berorbnung ö.l2.Styritl850, 

3.201, Slnmerfung über den 
ftreitigen Befttz bet Grundet 
9*r. 5 bet Slloit ferner , 1 

14 Berorbnung $om 29. Slugujt 
1850, 3 . 704, 3uf$rffibeS 
Raufet 9fr. 4 an Philipp 
Storch . . . . . . . 6 Berorbnung ». 3. SWai 1850, die Eintragung eines Grenz-

BerichtigungtprotüloKet auS die (Session 9fr. 1 bet Sin* 
ton Bern betreffenb . . . 

2 

14 Berorbnung $om 29. Slugujt 
1850, 3 . 704, 3uf$rffibeS 
Raufet 9fr. 4 an Philipp 
Storch . . . . . . . 2 6 Berorbnung ». 3. SWai 1850, die Eintragung eines Grenz-

BerichtigungtprotüloKet auS die (Session 9fr. 1 bet Sin* 
ton Bern betreffenb . . . 

2 

15 Berorbnung öom 29. Slugujt 
1850, £öfci)ung der Stnmer-
lung bet ftreitigen Befitzet der £tcgenfchaft 9er. 5 bet 
Slloit S B e r n e r . . . . . 

7 - 8 Berorbnung ». 24. 3unil850, 
3- 560, die 3ufchrift der «Session 9fr. 1 an die Slnna 
Bern betreffenb . . . . 

Berorbnung öom 29. Slugujt 
1850, £öfci)ung der Stnmer-
lung bet ftreitigen Befitzet der £tcgenfchaft 9er. 5 bet 
Slloit S B e r n e r . . . . . 

1 7 - 8 Berorbnung ». 24. 3unil850, 
3- 560, die 3ufchrift der «Session 9fr. 1 an die Slnna 
Bern betreffenb . . . . 

4 
16 Berorbnung &• 4. September 

1850, 3 . 730, die ^afftrung der Bep^etrubrtl 9er. 5, be-
treffend Philipp 8torctj unb 
Sofeph S i g n e r . . . . . 

1 
9 Berorbnung öom 17. Slugufr 

1850 , 3 . 622 , 3"Wrffr der ̂ eflfion 9er. 1 an Sofept) 
Signer . . . . . . . 

16 Berorbnung &• 4. September 
1850, 3 . 730, die ^afftrung der Bep^etrubrtl 9er. 5, be-
treffend Philipp 8torctj unb 
Sofeph S i g n e r . . . . . 

1 
9 Berorbnung öom 17. Slugufr 

1850 , 3 . 622 , 3"Wrffr der ̂ eflfion 9er. 1 an Sofept) 
Signer . . . . . . . 

3 17 Berorbnung öom 2. Dftober 
1850, Äitttfcotttract um bat 
£aut 9fr. 18 2 [ 



Alphabetisches Verzeichniß Alphabetisches Verzeichniß 

über die hinterlegten Urkunden 

* 
<£ -

l § 
CA CA 

9ígncrJoseph, 9,10,12,13,16. 1, 2, 3, 5 • 

93. 
öern Síntott, 2, 6. 
Sern Srepfcan, 3, 4 , 1 1 . 
-Serit Slrnta, 7, 8. 

1. 
1 , 2 . 

1. 

<S. 8. 

D. «• 
tfauer Litton, 17. 

@. «• 

A n m e r k u n g . Die neben dem Namen angesetzten ßiffer bedeuten die 
chronologische Rummer. 
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W. 
Werner Alois, 1, 5. 5. 

SR. 

Storch Philipp, 14, 16, 4, 5. 

U . 



S ö e i f a g e E . 

Instrumentenbuch, 
enthaltend alte Schriften in Beziehung auf Inta­

bulationen, Superintabulationen und Extabu­
lationen. 

Zweiter Theil 

Anmerkung. Sobald eine solche Zahl von Urkunden gesammelt ist, 
das dieselben einen Band ausfüllen, werben die sämmtlichen 
Schriften gebunden. 



Chronologisches Verzeichniß 
der aufbewahrten Urkunden. 

Verordnung ö. 6. Märj 1850, die Sntabulötton ». 250 fi. 
für granj Vecf er auf den Ve-
fttzftand des Sínton Vern . 

Verordnung s. 7. Marj 1850, 
bte Sntabulation s>. 422 fi. 
für ©regor Durst auf benVe-
fttzstand des Anton Vern . 

Verorbnung s. 8. Marj 1850, 
b. Sntabulation eínerSchuíb 
ö. 178 fi. für Slnton ©ruber 
auf bte Session 9?r. 20 des Sínton Vern 

Verorbnung s . 2 1 . Sunt 1850, 
bte erecutiseEintragung ei­
nes Urtbeiís über 422 fi. für 
©regor Durst . . . . 

Verorbnung s. 25.zuni 1850, 
bíe So'fdnmg son 200 fí. auf der Session 9?r. 20 baftenb,1 

für ©regor Durfi . . . 

Verordnung somi . Suli 1850, 
Session für granj£an, fltii.5* 
gefertigt seit ©regor Dürft 
über 222 fi. auf der Session 
9ir. 20 

Verordnung s. 12. Slug. 1850,Extabulation 250 fi. für gr. 
Vccf er auf der Session 9?v.20 

Verordnung s. 17.2iug. 1850, 
Sntabulatton für gr. £afner 
400 fl. u. Anton $&el 350«.' 
auf die Stegonschaft 9fr. 2 . 

10 

11 

12 

i3/l4 

Verordnung s. 19. Sing. 1850, 
Sntabulation für Friedrich 
hafner über 400 fi. %.*%R. 
auf die Session 9?r. 20 . . 2| 

Verordnung s. 20. Aug. 1850,Extabulation 400 fi. für gr. 
^afner, iiegenfcfjafr-^r. 2 . 

Verordnung s. 20. Aug. 1850, 
die Intabulation son300 fi. 
für Sobann £e ím, auf die 
Stegenschaft 9h\ 2 . . . 

Verordnung s. 20. Sing. 1850, 
die£őfd)ung der auf den Ve* 
ft&fiand des Anton Vern haf­
tenden 

Verordnung som 12. Sepremb. 
1850, Sntabulation der fxu 
orítá'ts ^Abtretungsinkunde, 
ausgefertigt son Ant. ©ru­
ber, Session 9h\ 20 . . . 
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Alphabetisches Verzeichniß 
der hinterlegten Urkunden. 

i l 
•CSi «01 

<«> 

s 
SS 
< r 
<u 

1 

Abel Anton 350 fl. - 8. 

B 
Sern Anion 250 fl. — 1. 
Secfer granz 250 fi. — 1, 7. 
Sern Sínton 422 fi. — 2. 

A. 5. 

flauer Sluton 300 fl., fommtim 
I, 161. 9ír. 17. 

s. 

jSern Sínton 178 fi. — 3. 
SSont BtepUn 400 fi. — 8. 

350 fí. 8, 10. 
iSern 5lnna 350 fi. — 8, 10. 

C 

Durst Gregor 422 fi. — 4, 5 ,6. 

jSern Sínton 178 fi. — 3. 
SSont BtepUn 400 fi. — 8. 

350 fí. 8, 10. 
iSern 5lnna 350 fi. — 8, 10. 

C 

Durst Gregor 422 fi. — 4, 5 ,6. i LS 

@. 

Gruber Pinten 

£om granz 2' 
£afner grtebr 
£elm So^amt 

• 

G. 

©tort^ $6ilt)>p 300 f L -•15. 

Gruber Pinten 

£om granz 2' 
£afner grtebr 
£elm So^amt 

• 

1 loXl* — o, 1 4 . 

12 fi. - 6. 
i4 400 fi.—9,10. 
300 fi. — 11. 

3-

U. 

ÍB. 

8. 



B e i l a g e F. 

Auszug 
aus dem Grundbuche der Gemeinde Reiberg. 

B e r n S t e p h a n u n d A n n a 
besitzen in der Gemeinde Reiberg die halbe Session Haus Rr . 12, Grund-
buch Li t . A . Fol. 7, LiegenschaftSziffer 2, welches dieselben zu Folge des 
TauschvertrageS vom 12. August 1850 (Instrumentenbuch I. Th. N r . l l ) 

eigenthümlich an sich gebracht haben. 
Dazu gehören nebst den Wohn- und WirthschaftSgebäuden : 

an Gärten . . . . 140KIafter , 
„ Aeckern 15 loch — 
Wiesen 6 „ -

h i e r a u f h a f t e n 

<S5 
5-» 

o 
j a 

I . 

$or-u.3uname 
be$ dtfäufctgers 

i i i 
Saturn 

ber Urfunbe. 

I I I . 
auftrag be$ $e$irf$rirf)ter3. 

I. 
II. Spornt $ d m Obligation 

12.3lug.1845 
Snftrumen-

tenfcucty 

(Möfd)t. 
2Burbe tu Solge ^erorbnung 

20. 2lug. 1850 (fte^e ®rimbbuc$ 
Lit.A. @. 148) auf tiefe Reali­
tät unb ben greigrunb Siegen-
ftfwft^tffer 3 intabulirt . . . 

I n t a b u l a t i o n e n . 

I V . 

B e t r a g . 
V . 

Executive Intabulation Í' - ?i 
V I . 

Extabulation. 

V I I . 

Bemerkungen. 

fl. fr. 

300 

Daß dieser Auszug mit dem Originalgrundbuche Li t . A. Seite 142 
gleichlautend ist, wird hiermit bestätigt. 

Grundbuchsamt des Bezirksgerichtes Reiberg am 22. August 1850, 
A n t o n R e i b e r , (L. S . ) Philipp S a i l e r . 

http://12.3lug.1845


B e i l a g e G . 

Hauptbuch. 



£errschaft Rothenberg. ConfcriptíonS-Rr. 3 . 
Gemeinde Reiberg. Urb.-Rr. 28 . 

Ein Halblehen (eine Halbhube). 

Urbárium A. Seite 280 . 

DaS Reale besteht aus den Wohn- und WirthschaftSgebäuden, auch den 
hierzu gestifteten Grundstücken. 

Räch der Steuermatrikel gehören hierzu : 
an Gärten 320 Klafter, 
„ Aeckem . . 20 loch — 
„ l i e s e n • . 6 „ — 
„ Waldungen 8 „ — „ 

siehe die Steuermatrikel der Steuergemeinde Rotbenberg Li t . B. 

Auf diesem G u t e h a f t e n d e und v e r b u n d e n e G e r e c h t s a m e . 

zu Folge Vertrag vom Gewährbuch B. Seite . . wurde 
auf dieseS Reale eine #ufschmieds-GerechtSsame von dem |)aufe 
R r . 2 übertragen und radícírt. 

G r u n d h e r r l i c h e S c h u l d i g k e i t e n . 

Der Gruudobrígkeít Rothenberg find an Urbarial-Giebigkeiten zu Folge 
des UrbariumS abzuführen: An Dienst u. f. w. 

s 3 > r í v a t s c h u l d í g k e í t e n . 

Von den Gründen ist der Zehent dem Gotteshaufe S t . Egid abzuführen. 

íntabul í r t am 19. März 1849 den Ackertauschvertrag vom 14. März 
1849. Urkundenbuch I L Theil, Seite 19, Rr . 26. 

ín tabul í r t am 29. März 1849 das GränjberichtigungS - Instrument. 
Urkundenbuch I L tytil, Seite 20, R r . 28 . 



sJi*ame u. (£ígenfcr)aft des S c h e r e . (Erfrerbungetírel L Uebematjme* 
wertí). 

gaíz Gregor. Gelangte zum Sefttze burd) ^aitf; 
fier)e aítee Grundbúcr) A. eeite 5. 

fi. 1 fr. 

Signer granj, 
minorenn. 

Ami 30. Sanner 1849 in gcíge Serorb* 
nung som 29. n. 9)?. über 2(6íeben des vorigen Sefttzere bura) die Ser* 
íaffenfd>afte * (ímanttoorrimgeurfun* 
be ttom 16. De$emb. 1848 um 
UrrVSud) II. £f>. ^eíte 5, 9ÍT.3 

Der Sefti>er ifi berette großiar)rig (Urf> 
Such II. STí). Seite 8, 9cr. 8) . 

Ami 30. Sanner 1849 in gcíge Serorb* 
nung som 29. n. 9)?. über 2(6íeben des vorigen Sefttzere bura) die Ser* 
íaffenfd>afte * (ímanttoorrimgeurfun* 
be ttom 16. De$emb. 1848 um 
UrrVSud) II. £f>. ^eíte 5, 9ÍT.3 

Der Sefti>er ifi berette großiar)rig (Urf> 
Such II. STí). Seite 8, 9cr. 8) . 

1500 

Sem Sofepb. Am 24. gebntar 1849 at 
som 22. geferuar 1849 t 

Serorbnung 
utrct) íausch-

»ertrag som 28. 3 
Such II. £beil <s 
um Gons .^ünie 

1 X 

janxer 
seíte 

1849. Urf> 
12, ftr. 15, 

2000 — 



j 

t - . <S5 

s 
s 

lg 
EB* 

haftende Saften. 

S 
I I s 

6 
£öfcf)ung. 

I. Son dem Hause 9tr. 33 in 
Folge Seroiűígung som 12. 
Wlan 1849 §ie$er übertra­
gen die für $f}ilípp Gruber 
intabulirten . . . . . 
aus der <5chulb&erfcr)reibung 

som 18. Auguft 1844. 
Uriduct) II. Sljeit, ©. 16 

9?r. 3. 

ff. 

400 

fr. 

davon 
cedirt 

200 fl. 
" 3 

< 

Am 15. Suni 
1849abgeschrie- den . . . . 
Urkunden -Such 
II. £$f. (5. 32, 

46. 

ff. 

100 

fr. 

II. Am 7. April 1849 intabu­
lirt laut Serorbnung som 
5. Apr. 1849, für Ant. £ a -
gen aus der O b l i g a t i o n som 
8. Sföära 1849 ser$ineíich . 600 

ifi 
ftretttg. 

< 

Am 9. Suni 
1849 gelöscht . 
Urkunden -Such 
II. Zi)h S . 32, 

ftr. 45. 

600 — 

Urf.-Su<h I l . ^ b e t l , <S. 22 
9tr. 31. 

600 

A
d 

11
. 

Am 26. April 1849 ange­
merkt, in Folge Serorbnung 
s. 24. April 1849, baß diefe 
gorberung streitig sei. Urf.-
Such II. £r). § . 23,9Jr. 33. 

Am9.zunil849 diefe Anmer-
fung gelöscht. 

Urkunden-Such 
II. %% <5. 32, 

9cr. 45. 

Am 24. fMrj 1849 inta­
bulirt in Folge Serorbnung 
s. 22. lücärj 1849, für @eb. 
$ o r n , aus der Obligation 
s . l6.Aug.l848(Urf.-Su<h 
IL X\)til S . 2 9 , ftr. 41) 
serzinslicr) . . . . . . 150 

• 

< 

Am 2. Suni 1849 írttal 
lixt taut Serorbnung som 
1. Sunt 1849 für Alois par­
féid, die dejfion s. 13. itftai 
1849 über einen ST^etlbetrag 

son 200 fl. 
Urf.-Such II. í m , S . 30, 

9cr. 43. 

< 

Am 15. Suni 
1849 abgeschrie­

ben 100 f l . 
Urkunden-Such 
II. S . 32, 

ftr. 46. 
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